
   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

Synopse Synopse 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Dieses Dokument enthält die nachfol-
gend gelisteten Normvorschriften. 

Artikel 1 Artikel 1 

Steuerberatervergütungsver-
ordnung 

 

Steuerberatervergütungsver-
ordnung 

 

§ 9 § 9 

Berechnung Berechnung 

(1) Der Steuerberater kann die Vergü-
tung nur auf Grund einer dem Auftraggeber 
mitgeteilten Berechnung einfordern. Die 
Berechnung ist von dem Steuerberater zu 
unterzeichnen oder vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Auftraggebers in Textform 
zu erstellen. Die Zustimmung muss nicht 
für jede Berechnung einzeln erteilt werden. 
Der Lauf der Verjährungsfrist ist von der 
Mitteilung der Berechnung nicht abhängig. 

(1) Der Steuerberater kann die Vergü-
tung nur aufgrund einer von ihm oder auf 
seine Veranlassung dem Auftraggeber 
mitgeteilten Berechnung fordern; die Be-
rechnung bedarf der Textform. Der Lauf 
der Verjährungsfrist ist von der Mitteilung 
der Berechnung nicht abhängig. 

(2) In der Berechnung sind die Be-
träge der einzelnen Gebühren und Ausla-
gen, die Vorschüsse, eine kurze Bezeich-
nung des jeweiligen Gebührentatbestands, 
die Bezeichnung der Auslagen sowie die 
angewandten Vorschriften dieser Gebüh-
renverordnung und bei Wertgebühren auch 
der Gegenstandswert anzugeben. Nach 
demselben Stundensatz berechnete Zeit-
gebühren können zusammengefaßt wer-
den. Bei Entgelten für Post- und Telekom-
munikationsdienstleistungen genügt die 
Angabe des Gesamtbetrages. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Hat der Auftraggeber die Vergü-
tung gezahlt, ohne die Berechnung erhal-
ten zu haben, so kann er die Mitteilung der 
Berechnung noch fordern, solange der 
Steuerberater zur Aufbewahrung der Hand-
akten nach § 66 des Steuerberatungsge-
setzes verpflichtet ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 2 Artikel 2 
 

Außenwirtschaftsverordnung Außenwirtschaftsverordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

K a p i t e l  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

K a p i t e l  1  

u n v e r ä n d e r t  

§  1 Beantragung von Genehmigungen u n v e r ä n d e r t  

§  2 Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG u n v e r ä n d e r t  

§  3 Formerfordernisse; Verwaltungsportal und Fristlauf u n v e r ä n d e r t  

§  4 Erteilung von Genehmigungen u n v e r ä n d e r t  

§  5 Rückgabe von Verwaltungsakten §  5 (weggefallen) 

§  6 Aufbewahrung von Verwaltungsakten u n v e r ä n d e r t  

§  7 Boykotterklärung u n v e r ä n d e r t  

§  7a Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union 
gelten 

u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  2  

A u s f u h r  u n d  V e r b r i n g u n g  a u s  

d e m  I n l a n d  

K a p i t e l  2  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Beschränkungen 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Genehmigungsbedürftige Ausfuhr 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§  8 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von 
Gütern des Teils I der Ausfuhrliste 

u n v e r ä n d e r t  

§  9 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von 
Gütern mit einem bestimmten Verwendungszweck 

u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von 
Gütern des Teils II der Ausfuhrliste 

§ 10 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 

Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland 

Unterabschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Genehmigungserfordernisse für die Verbringung 
von Gütern 

§ 11 u n v e r ä n d e r t  

2



  

Geltendes Recht Änderungen BEV 

Abschnitt 2 

Verfahrens- und Meldevorschriften 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Ausfuhr und Wiederausfuhr 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Gestellung und Anmeldung § 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 (weggefallen) § 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung § 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Vereinfachte Zollanmeldung § 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Anschreibung in der Buchführung des Anmelders § 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 (weggefallen) § 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von 
Mineralöl und Gas 

§ 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Ausfuhr von Obst und Gemüse § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Wiederausfuhren § 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 20a Summarische Ausgangsanmeldung § 20a u n v e r ä n d e r t  

§ 20b Wiederausfuhrmitteilung § 20b u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 

Genehmigungsbedürftige Ausfuhr 

Unterabschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Ausfuhrgenehmigung § 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Informations- und Buchführungspflichten § 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Ausfuhrabfertigung § 23 u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Datenaustausch § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Aufzeichnungspflichten § 26 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 3 

Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizie-

rungsverfahren 

Unterabschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Anzuwendende Vorschriften § 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Zertifizierungsverfahren § 28 u n v e r ä n d e r t  
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K a p i t e l  3  

E i n f u h r  

K a p i t e l  3  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Beschränkungen und allgemeine Verfahrensvorschrif-

ten 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 29 Verwendungsbeschränkungen § 29 u n v e r ä n d e r t  

§ 30 Bestätigungen über Internationale Einfuhrbeschei-
nigungen und Wareneingangsbescheinigungen 

§ 30 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2  

Einfuhrabfertigung 

Abschnitt 2  

u n v e r ä n d e r t  

§ 31 Antrag auf Einfuhrabfertigung § 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 32 Einfuhrdokumente § 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 33 Verfahren bei der Einfuhrabfertigung § 33 u n v e r ä n d e r t  

§ 34 Erhebung von Einfuhrdaten § 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 (weggefallen) § 35 u n v e r ä n d e r t  

§ 36 Vorherige Einfuhrüberwachung § 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwa-
chung 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 38 Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung § 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 39 Einfuhrgenehmigung § 39 u n v e r ä n d e r t  

§ 40 Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Wa-
ren 

§ 40 u n v e r ä n d e r t  

§ 41 Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren § 41 u n v e r ä n d e r t  

§ 42 Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen § 42 u n v e r ä n d e r t  

§ 43 Zwangsvollstreckung § 43 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  4  

S o n s t i g e r  G ü t e r v e r k e h r  

K a p i t e l  4  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Durchfuhr 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 44 Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern § 44 u n v e r ä n d e r t  

§ 45 Durchfuhrverfahren § 45 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 2 

Handels- und Vermittlungsgeschäfte 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 46 Genehmigungserfordernisse für Handels- und Ver-
mittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste 

§ 46 u n v e r ä n d e r t  

§ 47 Genehmigungserfordernisse für Handels- und Ver-
mittlungsgeschäfte in einem Drittland 

§ 47 u n v e r ä n d e r t  

§ 48 Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungs-
geschäfte 

§ 48 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  5  

D i e n s t l e i s t u n g s v e r k e h r  

K a p i t e l  5  

u n v e r ä n d e r t  

§ 49 Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Zusammenhang mit chemischen oder biologi-
schen Waffen oder Kernwaffen 

§ 49 u n v e r ä n d e r t  

§ 50 Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endver-
wendung 

§ 50 u n v e r ä n d e r t  

§ 51 Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Inland 

§ 51 u n v e r ä n d e r t  

§ 52 Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder dem 
Betrieb kerntechnischer Anlagen 

§ 52 u n v e r ä n d e r t  

§ 52a Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Zusammenhang mit bestimmten in Anhang I 
der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der Kom-
munikationsüberwachung 

§ 52a u n v e r ä n d e r t  

§ 52b Genehmigungserfordernisse für technische Unter-
stützung im Zusammenhang mit bestimmten in Teil I Ab-
schnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der Kommunika-
tionsüberwachung 

§ 52b u n v e r ä n d e r t  

§ 53 Befreiungen von der Genehmigungspflicht § 53 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  6  

B e s c h r ä n k u n g e n  d e s  K a p i t a l -

v e r k e h r s  

K a p i t e l  6  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Beschränkungen nach § 4 Absatz 2 des Außenwirt-

schaftsgesetzes zur Erfüllung des Abkommens über 

deutsche Auslandsschulden 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 54 Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistun-
gen 

§ 54 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 2 

Prüfung von Unternehmenserwerben 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1 

Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwer-

ben 

Unterabschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 55 Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prü-
fung 

§ 55 u n v e r ä n d e r t  

§ 55a Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit 

§ 55a u n v e r ä n d e r t  

§ 56 Stimmrechtsanteile § 56 u n v e r ä n d e r t  

§ 57 (weggefallen) § 57 u n v e r ä n d e r t  

§ 58 Unbedenklichkeitsbescheinigung § 58 u n v e r ä n d e r t  

§ 58a Freigabe eines Erwerbs nach § 55 § 58a u n v e r ä n d e r t  

§ 59 Untersagung oder Anordnungen § 59 u n v e r ä n d e r t  

§ 59a Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen 
nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes 

§ 59a u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 

Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben 

Unterabschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 60 Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prü-
fung 

§ 60 u n v e r ä n d e r t  

§ 60a Stimmrechtsanteile § 60a u n v e r ä n d e r t  

§ 61 Freigabe eines Erwerbs nach § 60 § 61 u n v e r ä n d e r t  

§ 62 Untersagung oder Anordnungen § 62 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 3 

Verfahrensübergreifende Vorschriften 

Unterabschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 62a Verfahrenswechsel im Prüfverfahren § 62a u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  7  

M e l d e v o r s c h r i f t e n  i m  K a p i t a l -  

u n d  Z a h l u n g s v e r k e h r  

K a p i t e l  7  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 63 Begriffsbestimmungen § 63 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 2 

Meldevorschriften im Kapitalverkehr 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 64 Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland § 64 u n v e r ä n d e r t  

§ 65 Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland § 65 u n v e r ä n d e r t  

§ 66 Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten § 66 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3 

Meldung von Zahlungen 

Abschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 67 Meldung von Zahlungen § 67 u n v e r ä n d e r t  

§ 68 Meldung von Zahlungen im Transithandel § 68 (weggefallen) 

§ 69 Meldung von Zahlungen der Seeschifffahrtsunter-
nehmen 

§ 69 (weggefallen) 

§ 70 Meldungen der Geldinstitute § 70 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 

Meldefristen, Meldestellen und Ausnahmen von der 

Meldepflicht 

Abschnitt 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 71 Meldefristen § 71 u n v e r ä n d e r t  

§ 72 Meldestelle und Einreichungsweg § 72 u n v e r ä n d e r t  

§ 73 Ausnahmen § 73 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  8  

B e s c h r ä n k u n g e n  g e g e n  b e -

s t i m m t e  L ä n d e r  u n d  P e r s o n e n  

K a p i t e l  8  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Ausfuhr-, Handels- und Vermittlungsverbote 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 74 Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Aus-
fuhrliste erfassten Gütern 

§ 74 u n v e r ä n d e r t  

§ 75 Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften 
in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste 
Güter 

§ 75 u n v e r ä n d e r t  

§ 76 Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 § 76 u n v e r ä n d e r t  

§ 76a Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzel-
fällen 

§ 76a u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 

Einfuhr- und Verbringungsverbote 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 77 Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Aus-
fuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern 

§ 77 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 3 

Besondere Genehmigungserfordernisse 

Abschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§ 78 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr be-
stimmter Ausrüstung 

§ 78 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 

Auslandstaten Deutscher 

Abschnitt 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 79 Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außen-
wirtschaftsgesetzes 

§ 79 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  9  

S t r a f t a t e n  u n d  O r d n u n g s w i d r i g -

k e i t e n  

K a p i t e l  9  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1 

Straftaten 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§ 80 Straftaten § 80 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 

Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§ 81 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestim-
mungen der Außenwirtschaftsverordnung 

§ 81 u n v e r ä n d e r t  

§ 82 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechts-
akte der Europäischen Union 

§ 82 u n v e r ä n d e r t  

K a p i t e l  1 0  

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g ,  E v a l u i e -

r u n g  u n d  I n k r a f t t r e t e n ,  A u ß e r -

k r a f t t r e t e n  

K a p i t e l  1 0  

u n v e r ä n d e r t  

§ 82a Übergangsbestimmungen § 82a u n v e r ä n d e r t  

§ 82b Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a 
durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und Siebzehnte Verord-
nung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

§ 82b u n v e r ä n d e r t  

§ 83 Inkrafttreten, Außerkrafttreten § 83 u n v e r ä n d e r t  

Anlage  1 Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung u n v e r ä n d e r t  

Anlage  2 (weggefallen) Anlage  2 DIREKA1 Vermögen von Inländern im Ausland 

Anlage  3 Anlage K3 „Vermögen von Inländern im Ausland“ Anlage  3 DIREKA2 Vermögen von Ausländern im Inland 

Anlage  4 Anlage K4 „Vermögen von Ausländern im Inland“ Anlage  4 AUSWIB1 Bestandsmeldungen der Forderun-
gen und Verbindlichkeiten im Außenwirtschaftsverkehr 
nach den §§ 66 ff. der Außenwirtschaftsverordnung 
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Anlage  5 Anlage Z4 „Zahlungen im Außenwirtschaftsver-
kehr“ 

Anlage  5 ZABILC1 Zahlungen für Dienstleistungen, 
Transit, Direktinvestitionen, Kapitalverkehr (einschließ-
lich Wertpapier- und Zinserträge) im Außenwirtschafts-
verkehr nach den §§ 67 ff. der Außenwirtschaftsverord-
nung 

Anlage  6 Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus Finanzbeziehungen mit ausländischen Banken“ 

Anlage  6 ZABILC2 Zahlungen für Wertpapiergeschäfte, 
Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr nach § 67 
Abs. 4 und § 70 Abs. 1 Nr. 1 der Außenwirtschaftsver-
ordnung 

Anlage  7 Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen auslän-
dischen Nichtbanken“ 

Anlage  7 ZABILC3 Zahlungen für Reiseverkehr (Karten-
Umsätze) im Außenwirtschaftsverkehr nach § 70 Abs.1 
Nr.3 der Außenwirtschaftsverordnung 

Anlage  8 Anlage Z5a Blatt 1/2 „Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Finanzbeziehungen mit sonstigen ausländi-
schen Nichtbanken“ 

Anlage  8 Leistungsverzeichnis zur Außenwirtschafts-
verordnung“ Leistungsverzeichnis der Deutschen Bun-
desbank für die Zahlungsbilanz“. 

Anlage  9 Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber verbundenen ausländischen Nichtban-
ken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“ 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 10 Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen ausländischen 
Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“ 

Anlage 10 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 11 Anlage Z5b „Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber Ausländern aus derivativen Finanzin-
strumenten“ 

Anlage 11 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 12 Anlage Z8 „Einnahmen und Ausgaben 
der Seeschifffahrt“ 

Anlage 12 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 13 Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und 
Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr“ 

Anlage 13 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 14 Anlage Z11 „Zahlungen für Wertpapier-
Erträge im Außenwirtschaftsverkehr“ 

Anlage 14 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 15 Anlage Z12 „Zahlungseingänge/Zah-
lungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze“ 

Anlage 15 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 16 Anlage Z13 „Zahlungseingänge/Zah-
lungsausgänge im Reiseverkehr: Sorten und Fremdwäh-
rungsreiseschecks“ 

Anlage 16 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 17 Anlage Z14 „Zinseinnahmen und zins-
ähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpa-
pierzinsen)“ 

Anlage 17 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 18 Anlage Z15 „Zinsausgaben und zins-
ähnliche Aufwendungen im Außenwirtschaftsverkehr (ohne 
Wertpapierzinsen)“ 

Anlage 18 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 19 Anlage LV „Leistungsverzeichnis der 
Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz“ 

Anlage 19 u n v e r ä n d e r t  
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§ 5 § 5 

Rückgabe von Verwaltungsakten entfällt 

(1) Der Adressat eines Verwaltungs-
akts in Papierform muss der für den Erlass 
zuständigen Stelle die diesen Verwaltungs-
akt verkörpernde Urkunde unverzüglich zu-
rückgeben, wenn  

entfällt 

1. der erteilte Verwaltungsakt unwirksam 
wird, bevor er vollständig ausgenutzt 
wurde, 

 

2. der Adressat die Absicht aufgibt, den 
Verwaltungsakt vollständig auszunut-
zen, oder 

 

3. der Verwaltungsakt oder die ihn ver-
körpernde Urkunde durch einen weite-
ren Bescheid, insbesondere eine 
Zweitausfertigung, ersetzt wurde und 
der ursprüngliche Verwaltungsakt in-
folge der Ersetzung keinen eigenen 
Regelungsgehalt mehr aufweist. 

 

Im Übrigen bleibt § 52 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes unberührt. 

 

(2) Durch Allgemeinverfügung, die im 
Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, 
kann die zuständige Stelle festlegen, von 
welchem Zeitpunkt an und unter welchen 
Voraussetzungen auf die Rückgabepflicht 
nach Absatz 1 verzichtet werden kann. 

entfällt 

(3) Die Rückgabepflicht auf Grund 
von Rechtsakten der Europäischen Union 
bleibt unberührt. 

entfällt 

§ 63 § 63 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

Für Zwecke der Meldungen nach die-
sem Kapitel ist  

Für Zwecke der Meldungen nach die-
sem Kapitel ist  
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1. Inland das deutsche Wirtschaftsgebiet 
im Sinne des Kapitels 2 Nummer 2.05. 
des Anhangs A der Verordnung (EG) 
Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 
1996 zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen auf nationaler und regionaler 
Ebene in der Europäischen Gemein-
schaft (ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 
1), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) Nr. 715/2010 (ABl. L 210 vom 
11.8.2010, S. 1) geändert worden ist, 

1. Inland das deutsche Wirtschaftsgebiet 
im Sinne des Kapitels 2 Nummer 2.05 
des Anhangs A der Verordnung (EU) 
Nr. 549/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 21. Mai 
2013 zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen auf nationaler und regionaler 
Ebene in der Europäischen Union 
(ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2023/734 (ABl. L 97 vom 5.4.2023, S. 
1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, 

2. Inländer jede institutionelle Einheit im 
Inland im Sinne des Kapitels 2 Num-
mer 2.12. und 2.13. in Verbindung mit 
Nummer 2.07. des Anhangs A der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2223/96 und 

2. Inländer jede institutionelle Einheit im 
Inland im Sinne des Kapitels 2 Num-
mer 2.12 bis 2.30 in Verbindung mit 
Nummer 2.07 bis 2.11 des Anhangs A 
der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 und  

3. Ausländer jede institutionelle Einheit im 
Ausland im Sinne des Kapitels 2 Num-
mer 2.12. und 2.13. in Verbindung mit 
Nummer 2.07. des Anhangs A der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2223/96. 

3. Ausländer jede institutionelle Einheit im 
Ausland im Sinne dieses Kapitels 2 
Nummer 2.12 bis 2.30 in Verbindung 
mit Nummer 2.07 bis 2.11 des An-
hangs A der Verordnung (EU) Nr. 
549/2013.“ 

Ausländer im Sinne dieses Kapitels sind 
auch Unternehmen, Zweigniederlassun-
gen, Betriebsstätten und Banken, deren 
Sitz sich im Ausland befindet. 

 

§ 64 § 64 

Meldung von Vermögen von Inländern 
im Ausland 

Meldung von Vermögen von Inländern 
im Ausland 

(1) Der Meldepflichtige nach Absatz 6 
hat der Deutschen Bundesbank in der Frist 
des § 71 Absatz 1 den Stand und ausge-
wählte Positionen der Zusammensetzung 
folgenden Vermögens im Ausland gemäß 
Absatz 4 oder Absatz 5 zu melden:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. des Vermögens eines ausländischen 
Unternehmens, wenn dem Inländer 
mindestens 10 Prozent der Anteile o-
der der Stimmrechte an dem Unterneh-
men zuzurechnen sind, 
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2. des Vermögens eines ausländischen 
Unternehmens, wenn mehr als 50 Pro-
zent der Anteile oder der Stimmrechte 
an diesem Unternehmen einem oder 
mehreren von dem Inländer abhängi-
gen ausländischen Unternehmen allein 
oder gemeinsam mit dem Inländer zu-
zurechnen sind, und 

 

3. des Vermögens, das ausländischen 
Zweigniederlassungen und auf Dauer 
angelegten Betriebsstätten eines inlän-
dischen Unternehmens zugeordnet ist, 
sowie des Vermögens, das ausländi-
schen Zweigniederlassungen und auf 
Dauer angelegten Betriebsstätten ei-
nes ausländischen Unternehmens zu-
geordnet ist, das die Bedingungen 
nach Nummer 2 erfüllt. 

 

(2) Ein ausländisches Unternehmen 
gilt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als 
von einem Inländer abhängig, wenn dem 
Inländer mehr als 50 Prozent der Anteile o-
der Stimmrechte an dem ausländischen 
Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn ei-
nem oder mehreren von einem Inländer ab-
hängigen ausländischen Unternehmen o-
der diesem Unternehmen gemeinsam mit 
dem Inländer mehr als 50 Prozent der An-
teile oder Stimmrechte an einem anderen 
ausländischen Unternehmen zuzurechnen 
sind, so ist auch das andere ausländische 
Unternehmen und unter denselben Voraus-
setzungen jedes weitere Unternehmen im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als von 
einem Inländer abhängig anzusehen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Meldepflicht nach Absatz 1 
entfällt,  

(3) Die Meldepflicht nach Absatz 1 
entfällt,  

1. wenn die Bilanzsumme des ausländi-
schen Unternehmens, an dem der In-
länder oder ein anderes von ihm ab-
hängiges ausländisches Unternehmen 
beteiligt ist, 3 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 

1. wenn die Bilanzsumme des ausländi-
schen Unternehmens, an dem der In-
länder oder ein anderes von ihm ab-
hängiges ausländisches Unternehmen 
beteiligt ist, 6 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 

2. wenn das Betriebsvermögen, das der 
ausländischen Zweigniederlassung o-
der Betriebsstätte nach Absatz 1 Num-
mer 3 zugeordnet ist, 3 Millionen Euro 
nicht überschreitet oder 

2. wenn das Betriebsvermögen, das der 
ausländischen Zweigniederlassung o-
der Betriebsstätte nach Absatz 1 Num-
mer 3 zugeordnet ist, 6 Millionen Euro 
nicht überschreitet oder 
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3. soweit dem Inländer Unterlagen, die er 
zur Erfüllung seiner Meldepflicht benö-
tigt, aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht zugänglich sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Meldungen sind nach dem 
Stand des Bilanzstichtags des Meldepflich-
tigen oder, wenn der Meldepflichtige nicht 
bilanziert, nach dem Stand des 31. Dezem-
ber zu erstatten, wobei die Angaben ge-
mäß Anlage K3 „Vermögen von Inländern 
im Ausland“ enthalten sein müssen. 

(4) Die Meldungen sind nach dem 
Stand des Bilanzstichtags des Meldepflich-
tigen oder, wenn der Meldepflichtige nicht 
bilanziert, nach dem Stand des 31. Dezem-
ber zu erstatten, wobei die Angaben ge-
mäß Anlage 2 enthalten sein müssen. 

(5) Stimmt der Bilanzstichtag eines 
ausländischen Unternehmens, an dem der 
Meldepflichtige oder ein anderes von ihm 
abhängiges ausländisches Unternehmen 
beteiligt ist, nicht mit dem Bilanzstichtag 
des Meldepflichtigen überein, so ist die 
Meldung des Vermögens gemäß Anlage 
K3 nach der Bilanz, deren Bilanzstichtag 
unmittelbar vor dem des Meldepflichtigen 
liegt, zu erstatten. Wenn der Meldepflich-
tige nicht bilanziert und der Bilanzstichtag 
eines ausländischen Unternehmens, an 
dem der Meldepflichtige oder ein anderes 
von ihm abhängiges Unternehmen beteiligt 
ist, nicht mit dem 31. Dezember überein-
stimmt, so ist die Meldung des Vermögens 
gemäß Anlage K3 nach der Bilanz zu er-
statten, deren Bilanzstichtag unmittelbar 
vor dem 31. Dezember liegt. 

(5) Stimmt der Bilanzstichtag eines 
ausländischen Unternehmens, an dem der 
Meldepflichtige oder ein anderes von ihm 
abhängiges ausländisches Unternehmen 
beteiligt ist, nicht mit dem Bilanzstichtag 
des Meldepflichtigen überein, so ist die 
Meldung des Vermögens gemäß Anlage 2 
nach der Bilanz, deren Bilanzstichtag un-
mittelbar vor dem des Meldepflichtigen 
liegt, zu erstatten. Wenn der Meldepflich-
tige nicht bilanziert und der Bilanzstichtag 
eines ausländischen Unternehmens, an 
dem der Meldepflichtige oder ein anderes 
von ihm abhängiges Unternehmen beteiligt 
ist, nicht mit dem 31. Dezember überein-
stimmt, so ist die Meldung des Vermögens 
gemäß Anlage 2 nach der Bilanz zu erstat-
ten, deren Bilanzstichtag unmittelbar vor 
dem 31. Dezember liegt. 

(6) Meldepflichtig ist der Inländer, 
dem das Vermögen unmittelbar oder über 
ein abhängiges ausländisches Unterneh-
men am Bilanzstichtag des Inländers oder, 
soweit er nicht bilanziert, am 31. Dezember 
zuzurechnen ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 65 § 65 

Meldung von Vermögen von Ausländern 
im Inland 

Meldung von Vermögen von Ausländern 
im Inland 

(1) Der Meldepflichtige nach Absatz 6 
hat der Deutschen Bundesbank in der Frist 
des § 71 Absatz 2 den Stand und ausge-
wählte Positionen der Zusammensetzung 
folgenden Vermögens im Inland gemäß 
Absatz 5 zu melden:  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. des Vermögens eines inländischen Un-
ternehmens, wenn einem Ausländer o-
der mehreren wirtschaftlich verbunde-
nen Ausländern zusammen mindes-
tens 10 Prozent der Anteile oder 
Stimmrechte an dem inländischen Un-
ternehmen zuzurechnen sind, 

 

2. des Vermögens eines inländischen Un-
ternehmens, wenn mehr als 50 Pro-
zent der Anteile oder Stimmrechte an 
diesem Unternehmen einem von ei-
nem Ausländer oder einem von mehre-
ren wirtschaftlich verbundenen Auslän-
dern abhängigen inländischen Unter-
nehmen zuzurechnen sind, und 

 

3. des Vermögens, das inländischen 
Zweigniederlassungen und auf Dauer 
angelegten Betriebsstätten eines aus-
ländischen Unternehmens zugeordnet 
ist, sowie des Vermögens, das inländi-
schen Zweigniederlassungen und auf 
Dauer angelegten Betriebsstätten ei-
nes inländischen Unternehmens zuge-
ordnet ist, das die Bedingungen nach 
Nummer 2 erfüllt. 

 

(2) Ausländer sind als wirtschaftlich 
verbunden anzusehen, wenn sie gemein-
same wirtschaftliche Interessen verfolgen. 
Dies gilt auch, wenn sie gemeinsame wirt-
schaftliche Interessen zusammen mit Inlän-
dern verfolgen. Als solche wirtschaftlich 
verbundene Ausländer gelten insbeson-
dere:  

(2) Ausländer sind als wirtschaftlich 
verbunden anzusehen, wenn sie gemein-
same wirtschaftliche Interessen verfolgen. 
Dies gilt auch, wenn sie gemeinsame wirt-
schaftliche Interessen zusammen mit Inlän-
dern verfolgen. Als solche wirtschaftlich 
verbundene Ausländer gelten insbeson-
dere:  

1. natürliche und juristische ausländische 
Personen, die sich zum Zweck der 
Gründung oder des Erwerbs eines in-
ländischen Unternehmens, des Er-
werbs von Beteiligungen an einem sol-
chen Unternehmen oder zur gemeinsa-
men Ausübung ihrer Anteilsrechte an 
einem solchen Unternehmen zusam-
mengeschlossen haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. natürliche und juristische ausländische 
Personen, die gemeinsam wirtschaftli-
che Interessen verfolgen, indem sie an 
einem oder mehreren Unternehmen 
Beteiligungen halten, 

2. natürliche und juristische ausländische 
Personen, die gemeinsam wirtschaftli-
che Interessen verfolgen, indem sie an 
einem oder mehreren Unternehmen 
Beteiligungen halten und 
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3. natürliche ausländische Personen, die 
miteinander verheiratet sind, eine Le-
benspartnerschaft führen oder in gera-
der Linie verwandt, verschwägert oder 
durch Adoption verbunden oder in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grad ver-
wandt oder bis zum zweiten Grad ver-
schwägert sind, und 

entfällt 

4. juristische ausländische Personen, die 
im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes 
miteinander verbunden sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein inländisches Unternehmen gilt 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als 
von einem Ausländer oder von mehreren 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern ab-
hängig, wenn dem Ausländer oder den 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern zu-
sammen mehr als 50 Prozent der Anteile o-
der Stimmrechte an dem inländischen Un-
ternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem 
von einem Ausländer oder von mehreren 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern ab-
hängigen inländischen Unternehmen allein 
oder gemeinsam mit einem oder mehreren 
weiteren von diesem inländischen Unter-
nehmen abhängigen inländischen Unter-
nehmen mehr als 50 Prozent der Anteile o-
der Stimmrechte an einem anderen inländi-
schen Unternehmen zuzurechnen sind, so 
ist auch das andere inländische Unterneh-
men und unter denselben Voraussetzun-
gen jedes weitere Unternehmen im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 als von einem 
Ausländer oder von mehreren wirtschaftlich 
verbundenen Ausländern abhängig anzu-
sehen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Meldepflicht nach Absatz 1 
entfällt,  

(4) Die Meldepflicht nach Absatz 1 
entfällt,  

1. wenn die Bilanzsumme des inländi-
schen Unternehmens, an dem der 
Ausländer, die wirtschaftlich verbunde-
nen Ausländer oder ein anderes von 
dem Ausländer oder von den wirt-
schaftlich verbundenen Ausländern ab-
hängiges inländisches Unternehmen 
beteiligt sind, 3 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 

1. wenn die Bilanzsumme des inländi-
schen Unternehmens, an dem der 
Ausländer, die wirtschaftlich verbunde-
nen Ausländer oder ein anderes von 
dem Ausländer oder von den wirt-
schaftlich verbundenen Ausländern ab-
hängiges inländisches Unternehmen 
beteiligt sind, 6 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 
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2. wenn das Betriebsvermögen, das der 
inländischen Zweigniederlassung oder 
Betriebsstätte nach Absatz 1 Nummer 
3 zugeordnet ist, 3 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 

2. wenn das Betriebsvermögen, das der 
inländischen Zweigniederlassung oder 
Betriebsstätte nach Absatz 1 Nummer 
3 zugeordnet ist, 6 Millionen Euro nicht 
überschreitet, 

3. soweit dem Inländer Unterlagen, die er 
zur Erfüllung seiner Meldepflicht benö-
tigt, aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht zugänglich sind, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. wenn das inländische oder das abhän-
gige inländische Unternehmen, an dem 
wirtschaftlich verbundene Ausländer 
beteiligt sind, nicht erkennen kann, 
dass es sich bei den Ausländern im 
Sinne des Absatzes 2 um wirtschaftlich 
verbundene Ausländer handelt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Meldungen sind nach dem 
Stand des Bilanzstichtags des Meldepflich-
tigen oder, wenn es sich bei dem Melde-
pflichtigen um eine nicht bilanzierende in-
ländische Zweigniederlassung oder Be-
triebsstätte eines ausländischen Unterneh-
mens handelt, nach dem Stand des Bilanz-
stichtages des ausländischen Unterneh-
mens zu erstatten, wobei die Angaben ge-
mäß Anlage K4 „Vermögen von Auslän-
dern im Inland“ enthalten sein müssen. 

(5) Die Meldungen sind nach dem 
Stand des Bilanzstichtags des Meldepflich-
tigen oder, wenn es sich bei dem Melde-
pflichtigen um eine nicht bilanzierende in-
ländische Zweigniederlassung oder Be-
triebsstätte eines ausländischen Unterneh-
mens handelt, nach dem Stand des Bilanz-
stichtages des ausländischen Unterneh-
mens zu erstatten, wobei die Angaben ge-
mäß Anlage 3 enthalten sein müssen. 

(6) Meldepflichtig ist  (6) u n v e r ä n d e r t  

1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 das 
inländische Unternehmen, 

 

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 das 
abhängige inländische Unternehmen, 

 

3. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 die 
inländische Zweigniederlassung oder 
Betriebsstätte. 
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§ 66 § 66 

Meldung von Forderungen und Verbind-
lichkeiten 

Meldungen von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten 

(1) Inländer, ausgenommen natürliche 
Personen, monetäre Finanzinstitute gemäß 
Artikel 1 erster Gedankenstrich der Verord-
nung (EG) Nr. 25/2009 der Europäischen 
Zentralbank vom 19. Dezember 2008 über 
die Bilanz des Sektors der monetären Fi-
nanzinstitute (ABl. L 15 vom 20.1.2009, S. 
14), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
Nr. 883/2011 (ABl. L 228 vom 3.9.2011, S. 
13) geändert worden ist, und Investmentak-
tiengesellschaften sowie Kapitalverwal-
tungsgesellschaften bezüglich der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten ihrer Invest-
mentfonds, haben ihre Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern 
der Deutschen Bundesbank gemäß der Ab-
sätze 2 und 3 in den Fristen des § 71 Ab-
satz 3 und 4 zu melden, wenn diese Forde-
rungen oder Verbindlichkeiten bei Ablauf 
eines Monats jeweils zusammengerechnet 
mehr als 5 Millionen Euro betragen. 

(1) Inländer haben ihre Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber Auslän-
dern der Deutschen Bundesbank gemäß 
Absatz 3 innerhalb der Frist des § 71 Ab-
satz 3 zu melden, wenn diese Forderungen 
oder Verbindlichkeiten bei Ablauf eines Mo-
nats jeweils zusammengerechnet mehr als 
6 Millionen Euro betragen. 

(2) Die zu meldenden Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber ausländi-
schen Banken müssen die Angaben ge-
mäß Anlage Z5 „Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Finanzbeziehungen mit aus-
ländischen Banken“ enthalten. 

(2) Von der Meldepflicht nach Ab-
satz 1 ausgenommen sind 

 1. natürliche Personen und 

 2. monetäre Finanzinstitute nach 
Artikel 2 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2021/379 der Europäi-
schen Zentralbank vom 22. Ja-
nuar 2021 über die Bilanzpositio-
nen der Kreditinstitute und des 
Sektors der monetären Finanzin-
stitute (ABl. L 73 vom 3.3.2021, S. 
16) in der jeweils geltenden Fas-
sung, Investmentaktiengesell-
schaften und Investmentkom-
manditgesellschaften sowie Kapi-
talverwaltungsgesellschaften be-
züglich der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten ihrer Investment-
fonds. 
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(3) Die zu meldenden Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber ausländi-
schen Nichtbanken müssen die Angaben 
gemäß der Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus Finanzbe-
ziehungen mit verbundenen ausländischen 
Nichtbanken“, Anlage Z5a Blatt 1/2 „Forde-
rungen und Verbindlichkeiten aus Finanz-
beziehungen mit sonstigen ausländischen 
Nichtbanken“, Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forde-
rungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen ausländischen Nichtbanken 
aus dem Waren- und Dienstleistungsver-
kehr“ und Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderun-
gen und Verbindlichkeiten gegenüber sons-
tigen ausländischen Nichtbanken aus dem 
Waren- und Dienstleistungsverkehr“ enthal-
ten. 

(3) Die zu meldenden Forderungen 
und Verbindlichkeiten müssen die Angaben 
nach Anlage 4 enthalten. 

(4) Inländer, die der Meldepflicht nach 
Absatz 1 unterliegen und deren Forderun-
gen oder Verbindlichkeiten aus Finanzbe-
ziehungen mit Ausländern bei Ablauf eines 
Quartals mehr als 500 Millionen Euro be-
tragen, haben ihre Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber Ausländern aus 
derivativen Finanzinstrumenten nach dem 
Stand vom Quartalsende in der Frist des § 
71 Absatz 5 zu melden, wobei die Angaben 
gemäß der Anlage Z5b „Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern 
aus derivativen Finanzinstrumenten“ ent-
halten sein müssen. Die Bestände sind 
grundsätzlich mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten. 

(4) Inländer, die der Meldepflicht nach 
Absatz 1 unterliegen und deren Forderun-
gen oder Verbindlichkeiten aus Finanzbe-
ziehungen mit Ausländern bei Ablauf eines 
Quartals mehr als 500 Millionen Euro be-
tragen, haben diese Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber Ausländern, so-
weit sie aus derivativen Finanzinstrumen-
ten resultieren, nach dem Stand vom 
Quartalsende in der Frist des § 71 Absatz 4 
zu melden, wobei in der Meldung die An-
gaben nach der Anlage 4 enthalten sein 
müssen. Die Bestände sind grundsätzlich 
mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu be-
werten. 

(5) Entfällt für einen Inländer, der für 
einen vorangegangenen Meldestichtag 
meldepflichtig war, wegen Unterschreitens 
der in den Absätzen 1 und 4 genannten 
Betragsgrenzen die Meldepflicht, so hat er 
dies schriftlich oder elektronisch anzuzei-
gen. 

(5) Entfällt für einen Inländer, der für 
den vorangegangenen Meldestichtag mel-
depflichtig war, wegen Unterschreitens der 
in den Absätzen 1 oder 4 genannten Be-
tragsgrenzen die Meldepflicht, so hat er 
dies in der nach § 72 Absatz 1 oder Ab-
satz 3 vorgegebenen Form anzuzeigen. 

§ 67 § 67 

Meldung von Zahlungen Meldung von Zahlungen 

(1) Inländer haben der Deutschen 
Bundesbank in den Fristen des § 71 Ab-
satz 7 und 8 Zahlungen gemäß Absatz 4 
zu melden, die sie  

(1) Inländer haben der Deutschen 
Bundesbank in den Fristen des § 71 Ab-
satz 6 Zahlungen gemäß Absatz 4 zu mel-
den, die sie  
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1. von Ausländern oder für deren Rech-
nung von Inländern entgegennehmen 
(eingehende Zahlungen) oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. an Ausländer oder für deren Rechnung 
an Inländer leisten (ausgehende Zah-
lungen). 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Nicht zu melden sind  (2) Nicht zu melden sind  

1. Zahlungen, die den Betrag von 12 500 
Euro oder den Gegenwert in anderer 
Währung nicht übersteigen, 

1. Zahlungen, die den Betrag von 50 000 
Euro oder den Gegenwert in anderer 
Währung nicht übersteigen, 

2. Zahlungen für die Einfuhr, Ausfuhr o-
der Verbringung von Waren und 

2. Zahlungen für die Einfuhr, Ausfuhr o-
der Verbringung von Waren, 

3. Zahlungen, die die Gewährung, Auf-
nahme oder Rückzahlung von Kredi-
ten, einschließlich der Begründung und 
Rückzahlung von Guthaben, mit einer 
ursprünglich vereinbarten Laufzeit oder 
Kündigungsfrist von nicht mehr als 
zwölf Monaten zum Gegenstand ha-
ben. 

3. Zahlungen, die die Gewährung, Auf-
nahme oder Rückzahlung von Kredi-
ten, einschließlich der Begründung und 
Rückzahlung von Guthaben, mit einer 
ursprünglich vereinbarten Laufzeit oder 
Kündigungsfrist von nicht mehr als 
zwölf Monaten zum Gegenstand haben 
und 

 4. Zinszahlungen für ausländische An-
leihen und Geldmarktpapiere. 

(3) Zahlungen im Sinne dieses Ab-
schnitts sind auch die Aufrechnung und die 
Verrechnung sowie Zahlungen, die mittels 
Lastschriftverfahren abgewickelt werden. 
Als Zahlung gilt ferner das Einbringen von 
Sachen und Rechten in Unternehmen, 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten. 

(3) Zahlungen im Sinne dieses Ab-
schnitts sind auch die Aufrechnung und die 
Verrechnung sowie Zahlungen, die mittels 
Lastschriftverfahren abgewickelt werden. 
Als Zahlung gilt ferner:  

 1. Das Einbringen von 
Sachen und Rechten in Un-
ternehmen, Zweigniederlas-
sungen und Betriebsstätten 
und 

 2. die Übertragung 
von Kryptowerten im Sinne 
des § 1 Absatz 11 Satz 4 des 
Kreditwesengesetzes. 
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(4) In den Meldungen ein- und ausge-
hender Zahlungen müssen die Angaben 
gemäß Anlage Z4 „Zahlungen im Außen-
wirtschaftsverkehr” enthalten sein. Im Fall 
von Zahlungen im Zusammenhang mit 
Wertpapiergeschäften und Finanzderivaten 
müssen die Angaben gemäß Anlage Z10 
„Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate 
im Außenwirtschaftsverkehr“ enthalten 
sein. 

(4) In den Meldungen ein- und ausge-
hender Zahlungen müssen die Angaben 
gemäß Anlage 5 enthalten sein. Im Fall von 
Zahlungen im Zusammenhang mit Wertpa-
piergeschäften und Finanzderivaten müs-
sen die Angaben gemäß Anlage 6 enthal-
ten sein. 

(5) In den Meldungen sind aussagefä-
hige Angaben zu den zugrunde liegenden 
Leistungen oder zum Grundgeschäft zu 
machen und die entsprechenden Kennzah-
len der Anlage LV „Leistungsverzeichnis 
der Deutschen Bundesbank für die Zah-
lungsbilanz“, bei Zahlungen für in Aktien 
verbriefte Direktinvestitionen zusätzlich die 
internationale Wertpapierkennnummer und 
Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben. Im 
Fall von Zahlungen im Zusammenhang mit 
Wertpapieren und Finanzderivaten sind an-
stelle der Angaben zum Grundgeschäft die 
Bezeichnungen der Wertpapiere, die inter-
nationale Wertpapierkennnummer sowie 
Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

 (6) Der Meldepflichtige nach Absatz 
1, der eine ausgehende Zahlung im 
Transithandelsgeschäft gemeldet hat 
und die Transithandelsware danach in 
das Inland einführt oder verbringt, hat 
den ursprünglich gemeldeten Betrag als 
„Stornierung im Transithandel“ der 
Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 6 zu melden. 

§ 68 § 68 

Meldung von Zahlungen im Transithan-
del 

entfällt 

(1) Sind Meldungen nach § 67 Absatz 
1 aufgrund von Transithandelsgeschäften 
abzugeben, sind zusätzlich zu § 67 Absatz 
4 noch folgende Angaben zu machen:  

entfällt 

1. die Benennung der Ware,  
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2. die zweistellige Kapitelnummer des 
Warenverzeichnisses für die Außen-
handelsstatistik und 

 

3. das Land, in dem der ausländische 
Vertragspartner seinen Sitz hat. 

 

(2) Der Meldepflichtige gemäß § 67 
Absatz 1, der eine ausgehende Zahlung im 
Transithandel gemeldet hat und die Tran-
sithandelsware danach in das Inland ein-
führt oder verbringt, hat den ursprünglich 
gemeldeten Betrag als „Stornierung im 
Transithandel” der Deutschen Bundesbank 
in der Frist des § 71 Absatz 7 anzuzeigen. 

entfällt 

§ 69 § 69 

Meldung von Zahlungen der Seeschiff-
fahrtsunternehmen 

entfällt 

Inländer, die ein Seeschifffahrtsunter-
nehmen betreiben, haben abweichend von 
§ 67 Zahlungen, die sie im Zusammenhang 
mit dem Betrieb der Seeschifffahrt entge-
gennehmen oder leisten, der Deutschen 
Bundesbank in der Frist des § 71 Absatz 7 
zu melden. In der Meldung müssen die An-
gaben gemäß Anlage Z8 „Einnahmen und 
Ausgaben der Seeschifffahrt“ enthalten 
sein. 

entfällt 

§ 70 § 70 

Meldungen der Geldinstitute Meldungen der Geldinstitute 

(1) Inländische Geldinstitute haben 
der Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 8 zu melden:  

(1) Inländische Geldinstitute haben 
der Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 6 zu melden:  
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1. Zahlungen für die Veräußerung oder 
den Erwerb von Wertpapieren und Fi-
nanzderivaten, die das Geldinstitut für 
eigene oder fremde Rechnung an Aus-
länder verkauft oder von Ausländern 
kauft, sowie Zahlungen, die das Geld-
institut im Zusammenhang mit der Ein-
lösung inländischer Wertpapiere an 
Ausländer leistet oder von diesen er-
hält; in den Meldungen müssen die An-
gaben gemäß Anlage Z10 „Wertpapier-
geschäfte und Finanzderivate im Au-
ßenwirtschaftsverkehr“ enthalten sein; 

1. Zahlungen für die Veräußerung oder 
den Erwerb von Wertpapieren und Fi-
nanzderivaten, die das Geldinstitut für 
eigene oder fremde Rechnung an Aus-
länder verkauft oder von Ausländern 
kauft, sowie Zahlungen, die das Geld-
institut im Zusammenhang mit der Ein-
lösung inländischer Wertpapiere an 
Ausländer leistet oder von diesen er-
hält; in den Meldungen müssen die An-
gaben gemäß Anlage 6 enthalten sein; 

2. Zins- und Dividendenzahlungen auf in-
ländische Wertpapiere, die sie an Aus-
länder leisten oder von diesen erhal-
ten; in den Meldungen müssen die An-
gaben gemäß Anlage Z11 „Zahlungen 
für Wertpapier-Erträge im Außenwirt-
schaftsverkehr“ enthalten sein; 

2. Zins- und Dividendenzahlungen auf in-
ländische Wertpapiere, die sie an Aus-
länder leisten oder von diesen erhal-
ten; in den Meldungen müssen die An-
gaben gemäß Anlage 5 enthalten sein; 

3. ein- und ausgehende Zahlungen für 
Zinsen und zinsähnliche Erträge und 
Aufwendungen, ausgenommen Wert-
papierzinsen, die sie für eigene Rech-
nung von Ausländern entgegenneh-
men oder an Ausländer leisten; in den 
Meldungen müssen die Angaben ge-
mäß Anlage Z14 „Zinseinnahmen und 
zinsähnliche Erträge im Außenwirt-
schaftsverkehr (ohne Wertpapierzin-
sen)“ und Anlage Z15 „Zinsausgaben 
und zinsähnliche Aufwendungen im 
Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wert-
papierzinsen)“ enthalten sein; 

3. im Zusammenhang mit dem Reise-
verkehr ein- und ausgehende Zahlun-
gen aus Kartenumsätzen; in den Mel-
dungen müssen die Angaben nach 
Anlage 7 enthalten sein. 

4. im Zusammenhang mit dem Reisever-
kehr  

entfallen 

a) ein- und ausgehende Zahlungen 
aus Kartenumsätzen; in den Mel-
dungen müssen die Angaben ge-
mäß Anlage Z12 „Zahlungsein-
gänge/Zahlungsausgänge im Rei-
severkehr: Karten-Umsätze“ ent-
halten sein, 

entfällt 
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b) ein- und ausgehende Zahlungen 
aus dem An- und Verkauf von Sor-
ten sowie Umsätze aus dem Ver-
kauf oder aus der Versendung von 
Fremdwährungsreiseschecks; in 
den Meldungen müssen die Anga-
ben gemäß Anlage Z13 „Zah-
lungseingänge/Zahlungsausgänge 
im Reiseverkehr: Sorten und 
Fremdwährungsreiseschecks“ ent-
halten sein. 

entfällt 

(2) Geldinstitute im Sinne des Absat-
zes 1 sind  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Monetäre Finanzinstitute nach Artikel 1 
erster Gedankenstrich der Verordnung 
(EG) Nr. 25/2009 mit Ausnahme von 
Geldmarktfonds, 

 

2. sonstige Kreditinstitute nach § 1 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes, 

 

3. Finanzdienstleistungsinstitute nach § 1 
Absatz 1a des Kreditwesengesetzes 
und 

 

4. Wertpapierinstitute nach § 2 Absatz 1 
des Wertpapierinstitutsgesetzes. 

 

(3) Absatz 1 Nummer 1 und 3 ist nicht 
anzuwenden auf Zahlungen, die den Be-
trag von 12 500 Euro oder den Gegenwert 
in anderer Währung nicht übersteigen. 

(3) Absatz 1 Nummer 1 ist nicht anzu-
wenden auf Zahlungen, die den Betrag von 
50 000 Euro oder den Gegenwert in ande-
rer Währung nicht übersteigen. 

(4) Bei Meldungen nach Absatz 1 
Nummer 1 sind die Kennzahlen der Anlage 
LV „Leistungsverzeichnis der Deutschen 
Bundesbank für die Zahlungsbilanz“ und 
die Bezeichnungen der Wertpapiere, die in-
ternationale Wertpapierkennnummer sowie 
Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit Zahlungen nach Absatz 1 
zu melden sind, ist § 67 nicht anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 71 § 71 

Meldefristen Meldefristen 

(1) Meldungen gemäß § 64 nach An-
lage K3 sind einmal jährlich spätestens bis 
zum letzten Werktag des sechsten auf den 
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, 
soweit der Meldepflichtige nicht bilanziert, 
des sechsten auf den 31. Dezember fol-
genden Kalendermonats einzureichen. 

(1) Meldungen gemäß § 64 nach An-
lage 2 sind einmal jährlich spätestens bis 
zum letzten Werktag des sechsten auf den 
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, 
soweit der Meldepflichtige nicht bilanziert, 
des sechsten auf den 31. Dezember fol-
genden Kalendermonats einzureichen. 

(2) Meldungen gemäß § 65 nach An-
lage K4 sind einmal jährlich spätestens bis 
zum letzten Werktag des sechsten auf den 
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, 
soweit es sich bei dem Meldepflichtigen um 
eine nicht bilanzierende inländische Zweig-
niederlassung oder Betriebsstätte eines 
ausländischen Unternehmens handelt, des 
sechsten auf den Bilanzstichtag des aus-
ländischen Unternehmens folgenden Mo-
nats einzureichen. 

(2) Meldungen gemäß § 65 nach An-
lage 3 sind einmal jährlich spätestens bis 
zum letzten Werktag des sechsten auf den 
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, 
soweit es sich bei dem Meldepflichtigen um 
eine nicht bilanzierende inländische Zweig-
niederlassung oder Betriebsstätte eines 
ausländischen Unternehmens handelt, des 
sechsten auf den Bilanzstichtag des aus-
ländischen Unternehmens folgenden Mo-
nats einzureichen. 

(3) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 
in Verbindung mit § 66 Absatz 2 nach An-
lage Z5 sind monatlich bis zum zehnten 
Kalendertag des folgenden Monats nach 
dem Stand des letzten Werktages des Vor-
monats einzureichen. 

(3) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 
in Verbindung mit § 66 Absatz 3 nach An-
lage 4 sind monatlich bis zum zehnten Ka-
lendertag des folgenden Monats nach dem 
Stand des letzten Werktages des Vormo-
nats einzureichen. 

(4) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 
in Verbindung mit § 66 Absatz 3 nach An-
lage Z5a Blatt 1 und Blatt 2 sind monatlich 
bis zum 20. Kalendertag des folgenden 
Monats nach dem Stand des letzten Werk-
tages des Vormonats einzureichen. 

entfällt 

(5) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 
in Verbindung mit § 66 Absatz 4 nach An-
lage Z5b sind bis zum 50. Kalendertag 
nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljah-
res einzureichen. 

(4) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 
in Verbindung mit § 66 Absatz 4 nach An-
lage 4 sind bis zum 50. Kalendertag nach 
Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres 
einzureichen. 

(6) Die Anzeige gemäß § 66 Absatz 5 
ist für die in § 66 Absatz 1 genannte Be-
tragsgrenze bis zum 20. Kalendertag des 
darauf folgenden Monats, für die in § 66 
Absatz 4 genannte Betragsgrenze bis zum 
50. Kalendertag nach Ablauf des Kalender-
vierteljahres einzureichen. 

(5) Die Anzeige gemäß § 66 Absatz 5 
ist für die in § 66 Absatz 1 genannte Be-
tragsgrenze bis zum 15. Kalendertag des 
darauf folgenden Monats, für die in § 66 
Absatz 4 genannte Betragsgrenze bis zum 
50. Kalendertag nach Ablauf des Kalender-
vierteljahres einzureichen. 
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(7) Meldungen gemäß § 67 Absatz 1 
in Verbindung mit § 67 Absatz 4 Satz 1 
nach Anlage Z4, Meldungen gemäß § 69 
nach Anlage Z8 sowie Stornomeldungen 
nach § 68 Absatz 2 sind bis zum siebenten 
Kalendertag des auf die Leistung oder Ent-
gegennahme der Zahlungen oder der Ein-
fuhr oder Verbringung der Transithandels-
ware folgenden Monats einzureichen. 

(6) Meldungen nach § 67 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 67 Absatz 4, Meldungen 
nach § 70 Absatz 1 sowie Stornomeldun-
gen nach § 67 Absatz 6 sind bis zum sieb-
ten Kalendertag des folgenden Monats ein-
zureichen. 

(8) Meldungen gemäß § 67 Absatz 1 
in Verbindung mit § 67 Absatz 4 Satz 2 
nach Anlage Z10 sowie Meldungen gemäß 
§ 70 Absatz 1 nach den Anlagen Z10, Z11, 
Z12, Z13, Z14 und Z15 sind bis zum fünf-
ten Kalendertag des folgenden Monats ein-
zureichen. 

entfällt 

§ 81 § 81 

Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen 
Bestimmungen der Außenwirtschafts-

verordnung 

Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen 
Bestimmungen der Außenwirtschafts-

verordnung 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen § 7 eine Boykott-Erklärung 
abgibt, 

 

2. ohne Genehmigung nach § 10 Satz 1 
eine dort genannte Ware ausführt, 

 

3. ohne Genehmigung nach § 11 Absatz 
2 dort genannte Güter verbringt, 

 

4. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 3 dort ge-
nannte Güter verbringt, 

 

5. entgegen § 29 Satz 2 eine Ware ver-
wendet, 

 

6. (weggefallen)  

7. ohne Genehmigung nach § 52a Absatz 
1 oder § 52b Absatz 1 technische Un-
terstützung erbringt, 
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8. entgegen § 52a Absatz 2 Satz 3 oder § 
52b Absatz 2 Satz 3 technische Unter-
stützung erbringt oder 

 

9. entgegen § 54 Absatz 1 eine Zahlung 
oder eine sonstige Leistung bewirkt. 

 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b des Au-
ßenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 eine Ur-
kunde nicht oder nicht rechtzeitig zu-
rückgibt, 

1. (weggefallen) 

2. entgegen § 6 Absatz 1 eine Urkunde 
nicht oder nicht mindestens fünf Jahre 
aufbewahrt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 12 Absatz 1, auch in Ver-
bindung mit § 20, eine Ausfuhrsendung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
gestellt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. (weggefallen) 4. u n v e r ä n d e r t  

5. (weggefallen) 5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 14 Absatz 3, auch in Ver-
bindung mit § 20, oder entgegen § 14 
Absatz 4, auch in Verbindung mit § 20, 
§ 20a Absatz 3 oder § 20b Absatz 2, 
eine Ware entfernt oder entfernen lässt 
oder verlädt oder verladen lässt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 15 Absatz 1, auch in Ver-
bindung mit § 20, eine dort genannte 
Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 20a Absatz 1 Satz 1 eine 
summarische Ausgangsanmeldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig abgibt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. entgegen § 22 Absatz 1 den Empfän-
ger nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig informiert, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 1 oder § 
26 Absatz 1 Satz 1 ein Register oder 
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig o-
der nicht vollständig führt, 

10. u n v e r ä n d e r t  
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11. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 2 nicht si-
cherstellt, dass die Ausfuhrgenehmi-
gung vorhanden ist, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 3 die 
Ausfuhrgenehmigung nicht oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 23 Absatz 5 Satz 2 oder § 
25 Absatz 1 die Ausfuhrgenehmigung 
oder ein dort genanntes Dokument 
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 29 Satz 1 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 30 Absatz 3 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 48 Satz 2, einen 
Nachweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erbringt, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen § 30 Absatz 3 Satz 2, auch 
in Verbindung mit § 48 Satz 2,  

16. u n v e r ä n d e r t  

a) eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig erstattet oder 

 

b) eine Bescheinigung nicht oder 
nicht rechtzeitig zurückgibt und 
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

 

17. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 nicht si-
cherstellt, dass ein dort genanntes Do-
kument vorhanden ist, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. entgegen § 32 Absatz 3 ein dort ge-
nanntes Dokument nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. entgegen § 64 Absatz 1, § 65 Absatz 
1, § 66 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1, 
§ 67 Absatz 1, auch in Verbindung mit 
§ 68 Absatz 1, entgegen § 69 oder § 
70 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht oder 

19. entgegen § 64 Absatz 1, § 65 Absatz 
1, § 66 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1, 
§ 67 Absatz 1 oder § 70 Absatz 1 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht o-
der 

20. entgegen § 68 Absatz 2 eine Anzeige 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erstattet. 

20. entgegen § 67 Absatz 6 eine Storno-
meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 
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Anlage Z 4 zur AWV Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr 
Meldung nach §§ 67 ff der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

An Monat/Jahr: Meldenummer
Deutsche Bundesbank Meldepflichtiger:
Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik Wirtschaftszweig:
55148 Mainz Anschrift:

Telefon (-Durchwahl):
Ansprechpartner:
E-Mail-Adresse:

Ort, Datum

Verrech-
nungen (V)

Einbrin-
gungen (E)

Zweck der Zahlung BA
Kenn-
zahl

Stückzahl1)  

Aktien ISIN1) Kapitel-
Nr.2)

Ausgehende 
Zahlungen

Beträge in Tsd Euro

Unterschrift

V
o

rd
r.

 A
W

V
 -

 Z
 4

  0
7.

13

Land
Land-
Code

Eingehende
 Zahlungen

 1) Nur bei in Aktien verbrieften Direktinvestitionen
 2) Nur bei Transithandelsgeschäften

TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Geltendes Recht - Anlage 5Geltendes Recht - Anlage 5
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Anlage Z 5 zur AWV 

.                          .      Monatliche Meldung    

     nach dem Stand Ende

Deutsche Bundesbank      Name oder Firma       

Servicezentrum      des Meldepflichtigen  

Außenwirtschaftsstatistik
     Wirtschaftszweig  

     Anschrift  

     Ansprechpartner

     Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)

     Fax E-Mail

 

Ort, Datum Unterschrift

04 0502 03

 Gesamtbeträge    999  999

ausländische Banken

(ohne Wertpapiere)

mit Fristigkeiten
bis zu 1 Jahr

mit Fristigkeiten
von mehr als 1 Jahr

ausländischen Banken

(ohne Wertpapiere)

mit Fristigkeiten
bis zu 1 Jahr

mit Fristigkeiten
von mehr als 1 Jahr

Währung, in der
Forderungen/

Verbindlichkeiten
bestehen

Sitzland des Schuldners/
des Gläubigers

Forderungen an

55148 Mainz

Verbindlichkeiten gegenüber

Meldenummer

4

 

    mit ausländischen Banken
Meldung nach § 66 Abs.1, 2 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen 

fremde Währungen sind in Euro umzurechnen.

Beträge sind in Tausend Euro einzugeben

AWV Z 5  07.13

TextText

Geltendes Recht - Anlage 6Geltendes Recht - Anlage 6
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Anlage Z 5a zur AWV

Blatt 1/1

           mit verbundenen nicht-inländischen Nichtbanken

.

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum
Außenwirtschaftsstatistik
55148 Mainz

       Anschrift

E-Mail

mit Fristigkeiten

von mehr als 1 Jahr

  65  

    
 

Gesamtbeträge

  69  

    
 

  75  

Gesamtbeträge

Ort, Datum Unterschrift

nach dem Stand Ende

Monatliche Meldung

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen
mit verbundenen ausländischen Nichtbanken
Meldung nach § 66 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

999 999

        

  72  

999

999

  66  

999

mit Fristigkeiten

bis zu  1 Jahr

        

       

bis zu 1 Jahr

5

Meldenummer

Sitzland des Schuldners/
des Gläubigers

 

62

Fax

Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)

Wirtschaftszweig

des Meldepflichtigen

Beträge sind in Tausend Euro anzugeben;

Verbindlichkeiten
(ohne Wertpapiere)  

  63    64  

mit Fristigkeiten

fremde Währungen sind in Euro umzurechnen.

mit Fristigkeiten

von mehr als 1 Jahr

Forderungen
(ohne Wertpapiere)

gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind

Währung, in der 
Forderungen/ 

Verbindlichkeiten 
bestehen

Name oder Firma

Ansprechpartner

Anschrift

  73    74  

gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen
 gemeinsamen Beteiligten verbunden ist

Gesamtbeträge 999

  67    68  

gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist

AWV Z 5a Bl. 1/1  07.13

Geltendes Recht - Anlage 7Geltendes Recht - Anlage 7
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Anlage Z 5a zur AWV 

.                          .Monatliche Meldung    

nach dem Stand Ende

Deutsche Bundesbank Name oder Firma       

Servicezentrum d.Meldepflichtigen  

Außenwirtschaftsstatistik
55148 Mainz Wirtschaftszweig  

Anschrift  

Ansprechpartner

Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)

Fax E-Mail

Beträge sind in Tausend Euro anzugeben;

mit Fristigkeiten

von mehr als 1 Jahr

 

Unterschrift

 

ausländische Nichtbanken

(ohne Wertpapiere)

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen 
    mit sonstigen ausländischen Nichtbanken

Meldung nach § 66 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Forderungen an sonstige

22

mit Fristigkeiten mit Fristigkeiten
von mehr als 1 Jahrbis zu 1 Jahr

23

Sitzland des Schuldners/
des Gläubigers

999

Währung, in 
der

Forderungen/
Verbindlichkei-
ten bestehen

 Gesamtbeträge 999
 

(ohne Wertpapiere)

bis zu 1 Jahr

Ort, Datum

Blatt 1/2

mit Fristigkeiten

24

5

Meldenummer

fremde Währungen sind in Euro umzurechnen.

sonstigen ausländischen Nichtbanken

25

Verbindlichkeiten gegenüber 

AWV Z5a Bl. 1/2  07.13
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Anlage Z 5a zur AWV 

Blatt 2/1 

   

.

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum

Außenwirtschaftsstatistik

55148 Mainz

E-Mail

mit Fristigkeiten mit Fristigkeiten

bis zu 1 Jahr von mehr als 1 Jahr

84 85 86

  

    
 

  90    91    92  

    
 

  96    97    98  

aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr

999

  81  

Forderungen 

aus Warenlieferungen und 
Leistungen

mit Fristigkeiten

bis zu 1 Jahr

gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind

    

gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist

  87    88    89  

999

  94  

Unterschrift

    

gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen 
gemeinsamen Beteiligten verbunden ist

  93    95  

        

999

Gesamtbeträge 999 999

Gesamtbeträge

aus 
empfangenen
Anzahlungen

mit Fristigkeiten
Sitzland des Schuldners/

des Gläubigers

Währung, in der
Forderungen/

Verbindlichkeiten
bestehen

6

Meldenummer

82

von mehr als 1 Jahr

83

aus Warenlieferungen und 
Leistungenaus 

geleisteten
Anzahlungen

Verbindlichkeiten

Fax

Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)

Beträge sind in Tausend Euro anzugeben;

fremde Währungen sind in Euro umzurechnen.

Ort, Datum

  

    

  

    

Gesamtbeträge 999

Ansprechpartner

nach dem Stand Ende

Name oder Firma

des Meldepflichtigen

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken

Meldung nach § 66 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Monatliche Meldung

Wirtschaftszweig

Anschrift

AWV Z 5a Bl. 2/1   07.13

Geltendes Recht - Anlage 9
Geltendes Recht - Anlage 9
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Anlage Z 5a zur AWV 

Blatt 2/2

. Monatliche Meldung
nach dem Stand Ende

Deutsche Bundesbank Name oder Firma

Servicezentrum des Meldepflichtigen

Außenwirtschaftsstatistik
55148 Mainz Wirtschaftszweig

Anschrift

Ansprechpartner

Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)
Fax E-Mail

Verbindlichkeiten

mit Fristigkeiten

von mehr als 1 Jahr

        
  

Ort, Datum

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken
aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr

Meldung nach § 66 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

999 999

Währung, in der 
Forderungen / 

Verbindlichkeiten 
bestehen

Sitzland des Schuldners/
des Gläubigers

6

aus geleisteten
Anzahlungenmit Fristigkeiten

von mehr als 1 jahr

aus Warenlieferungen und Leistungen

aus empfangenen
Anzahlungen

46

Forderungen 

aus Warenlieferungen und Leistungen

mit Fristigkeiten

bis zu 1 Jahr

41

mit Fristigkeiten

Meldenummer

Unterschrift

    
 

bis zu 1 Jahr

44

 

43

 
    

4542

Gesamtbeträge

 
    

Beträge sind in Tausend Euro anzugeben;

   fremde Währungen sind in Euro umzurechnen.

AWV Z 5a Bl. 2/2  07.13
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AWV Z 5b   07.13

Anlage Z 5b zur AWV  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern
aus derivativen Finanzinstrumenten

Vierteljährliche Meldung

.        nach dem Stand Ende

       Name oder Firma

des Meldepflichtigen

      

Wirtschaftszweig

       Anschrift

       

Ansprechpartner

Telefon (einschl. Vorwahl und Nebenstelle)

Fax

E-Mail-Adresse

Meldenummer

Beträge sind in Tausend Euro anzugeben;

fremde Währungen sind in Euro umzurechnen

54 55 56

Summe

Ort, Datum

Deutsche Bundesbank

Außenwirtschaftstatistik

Meldung nach § 66 Abs.1, 4 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

gegenüber
ausländischen

Banken verbundene
Unternehmen

gegenüber ausländischen
Unternehmen (Nichtbanken)

sonstige
Unternehmen

52

gegenüber ausländischen
Unternehmen (Nichtbanken)

53

Servicezentrum

55148 Mainz

7

Unterschrift

999

 Verbindlichkeiten
(derivative Finanzinstrumente

mit negativem Zeitwert)

Sitzland des
Kontrahenten

verbundene
Unternehmen

sonstige 
Unternehmen

Forderungen
(derivative Finanzinstrumente

mit positivem Zeitwert)  

51

gegenüber
ausländischen

Banken

Geltendes Recht Anlage 11Geltendes Recht - Anlage 11
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Anlage Z 8 zur AWV       Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt
      Meldung nach § 69 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

An 
Deutsche Bundesbank       Monat/Jahr: Meldenummer

Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik       Unternehmen:
      Anschrift:
      Telefon (-Durchwahl):
      Ansprechpartner:
      E-Mail-Adresse:

eink. Verkehr ausg. Verkehr Drittländern eink. Verkehr ausg. Verkehr

BA 1-667 BA 1-668 BA 1-081 BA 1-654 BA 1-677 BA 1-678 BA 2-310

UnterschriftOrt, Datum

Einnahmen von Inländern 

55148 Mainz

Land
Land-
Code Charter von Seeschiffen im 

Eigentum von Ausländern

BA 2-298

Ausgaben - Beträge in TSD Euro
Ausgaben an Ausländer

Nebenkosten 
Schifffahrt

Einnahmen - Beträge in TSD Euro

Seefrachten im/mit

Einnahmen von Ausländern 

Passagen
Seefrachten im

AWV Z 8  07.13

Geltendes Recht - Anlage 12Geltendes Recht - Anlage 12
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Anlage Z 10 zur AWV  Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr
Meldung nach § 67 Abs. 4 und § 70 Abs. 1 Nr. 1 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

An 
Meldepflichtiger:
Wirtschaftszweig:

55148 Mainz Anschrift:
Telefon (- Durchwahl): Fax:
E-Mail-Adresse:
Ansprechpartner:

1 2 3 4 8 9 10

Eingehende Zahlungen 
für Veräußerung an Aus-

länder und empfangene Tilgungen

Ausgehende Zahlungen 
für Erwerb von Aus-

ländern und geleistete Tilgungen

Monat/Jahr

Land-
Code

BA 3                     Beträge in Tsd Euro                     BA 4

5

Land
bei ausländischen Wertpapieren: 

Sitz des Emittenten
bei inländischen Wertpapieren 
oder Finanzderivaten: Sitz des 
ausländischen Kontrahenten

6

BA

7

Kenn-
zahl

V
or

dr
. A

W
V

 -
 Z

 1
0 

- 
P

C
 0

7.
13

Bankleitzahl bzw. 
Meldenummer:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik

Emiss.-
Whrg.

Nennbetrag in Tsd 
Einheiten der 

Emissionswährung 
oder 

genaue Stückzahl

Bezeichnung der Wertpapiere 
oder Finanzderivate

 
ISIN 

________________________________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift bzw. Hinweis

Geltendes Recht - Anlage 13Geltendes Recht - Anlage 13
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Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsverkehr
Anlage Z 11 zur AWV

Meldung nach § 70 Abs. 1 Nr. 2 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Meldenummer/
An Bankleitzahl: Monat/Jahr
Deutsche Bundesbank Geldinstitut:
Servicezentrum Anschrift:
Außenwirtschaftsstatistik Ansprechpartner:
55148 Mainz Telefon (-Durchwahl):

E-Mail-Adresse:

Beträge in Tsd Euro
1 2 3 4 5 6

Meldungen der Geldinstitute

Fax:

BA  3 - 685

Land
Land-
Code

Eingehende Zins-, Dividenden- und Ertragszahlungen auf inländische Wertpapiere

Staats- und
Gemeindeanleihen

private Anleihen
Dividenden-

papiere
Investmentanteile

BA  3 - 382 BA  3 - 183 BA  3 - 285

UnterschriftOrt, Datum

 
 

 Vordr. AWV - Z 11 Eingehende   07.13

Geltendes Recht - Anlage 14Geltendes Recht - Anlage 14
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Meldungen der Geldinstitute Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr:

Karten-Umsätze
Meldung nach § 70 Abs. 1 Nr. 4 a) der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Bankleitzahl

An Geldinstitut 1

Servicezentrum Anschrift
Außenwirtschaftsstatistik
55148 Mainz Ansprechpartner

Telefon (-Durchwahl) Fax

E-Mail-Adresse

Beträge in Tsd Euro

Land

Summe

Ort, Datum Unterschrift

Kreditkarten-Umsätze 
ausländischer Reisender in 
Deutschland

BA  1 - 007

mit anderen Ländern abgerechnete

Debitkarten-Umsätze
inländischer Reisender im 
Ausland

BA  2 - 018

1 Bei ausgehenden Zahlungen ist die kartenherausgebende Bank meldepflichtig, bei eingehenden Zahlungen die Händlerbank, die den Betrag einem ihrer Kunden gutschreibt.

Deutsche Bundesbank

BA  2 - 007

Kreditkarten-Umsätze
inländischer
Reisender im Ausland

Meldenummer/

Anlage Z 12 zur AWV

Monat / Jahr

BA  1 - 018

Land-
Code

Debitkarten-Umsätze 
ausländischer Reisender
in Deutschland

mit anderen Ländern abgerechnete

Einnahmen im Reiseverkehr Ausgaben im Reiseverkehr

AWV Z 12   07.13  

Geltendes Recht - Anlage 15Geltendes Recht - Anlage 15
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Meldungen der Geldinstitute Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr:

Anlage Z 13 zur AWV
Meldung nach § 70 Abs. 1 Nr. 4 b) der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

An 

55148 Mainz

Fax:

Währung 1

BA 1 - 010

AUD

DKK

HUF

CAD

NZD

NOK

GBP

RUB

SEK

CHF

CZK

USD

JPY

PLN

Summe
1 Transaktionen mit anderen Währungen brauchen nicht gemeldet zu werden.

Ort, Datum Unterschrift

Bankleitzahl: Monat / Jahr:

Telefon (-Durchwahl):

Deutsche Bundesbank

von Nichtbanken
angekaufte/
hereingenommene
Sorten

Servicezentrum 
Außenwirtschaftsstatistik

Beträge in Tsd Euro
Ausgaben im Reiseverkehr
an Nichtbanken verkaufte/abgegebene

E-Mail-Adresse:

Einnahmen im Reiseverkehr

Kanadischer Dollar

Forint

Dänische Krone

Australischer Dollar

unmittelbar in andere
Länder zur Gutschrift,
Einlösung oder zum Einzug 
versandte Fremd-
währungsreiseschecks

BA 1 - 011

Sorten Fremdwährungs-
reiseschecks

BA 2 - 010 BA 2 - 011

Rubel

Pfund Sterling

Norwegische Krone

Meldenummer/

Geldinstitut:

Anschrift;

Ansprechpartner:

Sorten und Fremdwährungsreiseschecks

Yen

Tschechische Krone

Zloty

Schweizer Franken

Schwedische Krone

US-Dollar

Neuseeland-Dollar

AWV Z 13  07.13
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Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge

Meldung nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Meldenummer/

An Bankleitzahl:

Geldinstitut:

Servicezentrum Anschrift:

Außenwirtschaftsstatistik Ansprechpartner:

55148 Mainz Telefon (-Durchwahl):

E-Mail-Adresse:

Beträge in Tsd Euro
3

Zinseinnahmen und 
zinsähnliche Erträge

BA  3 - 184 BA  3 - 184

Ort, Datum Unterschrift

4

Monat/

Fax:

Anlage Z 14 zur AWV

Schuldnerland
Land-
Code

Zinseinnahmen und
zinsähnliche ErträgeSchuldnerland

Meldungen der Geldinstitute

5

Land-
Code

1 2 6

im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)

Deutsche Bundesbank

Jahr

Vordr. AWV - Z 14   07.13

Geltendes Recht - Anlage 17Geltendes Recht - Anlage 17
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Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen

Meldung nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Meldenummer/

An Bankleitzahl:

Geldinstitut:

Servicezentrum Anschrift:

Außenwirtschaftsstatistik Ansprechpartner:

55148 Mainz Telefon (-Durchwahl):

E-Mail-Adresse:

Beträge in Tsd Euro
3

BA  4 - 184 BA  4-184

Ort, Datum Unterschrift

Zinsausgaben und
zinsähnliche 

Aufwendungen
Gläubigerland

Land-
Code

Zinsausgaben und 
zinsähnliche 

Aufwendungen
Gläubigerland

Land-
Code

Meldungen der Geldinstitute

Anlage Z 15 zur AWV im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)

Monat/

Jahr

1 2 4 5 6

Deutsche Bundesbank

Fax:

Vordr. AWV - Z 15   07.13

Geltendes Recht - Anlage 18
Geltendes Recht - Anlage 18
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Dienstleistungen
Produktbezogene Dienstleistungen  

 Forschung und Entwicklung 549
 Produkttests 551

 Herstellung von audiovisuellen und sonstigen künstlerischen Produkten 564
 Wartung und Reparatur 566

 Lohnfertigung 567
 Technische Dienstleistungen 553

 Architekturdienstleistungen 554
 Ingenieur-Dienstleistungen 555

 Entsorgungsleistungen 534
 Dienstleistungen für Landwirtschaft und Bergbau 558

Unternehmensbezogene Dienstleistungen  

 Provisionen 523

 Finanzdienstleistungen 533
 Juristische Dienstleistungen 536

 Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Steuerberatung 546
 Unternehmens- und Public-Relation-Beratung 556

 Werbung, Marktforschung, Messekosten 540

 Miete und Operationelles Leasing 594
 Amtliche Gebühren 619

 Pacht 694
 Sonstige produktbezogene oder unternehmensbezogene Dienstleistungen 571

Personenbezogene Dienstleistungen  

 Gesundheitsleistungen 658

 Bildungsdienstleistungen 659
 Freizeit- und Kulturdienstleistungen 643

 Personalleasing 517
 Entgelte für nicht selbständige Arbeit 521

 Sonstige personenbezogene Dienstleistungen 695
Geistiges Eigentum  

1. Nutzungsgebühren und Lizenzen  

 Nutzung von Software 613

 Nutzung von audiovisuellen Produkten und sonstigen künstlerischen Urheberrechten 614
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 Nutzung von Forschungsergebnissen, Erfindungen und Verfahren 615

 Nutzung von Marken-, Warenzeichen, Namensrechten und Franchise 616
 Nutzung von sonstigen Rechten 617

2. Vertriebs- und Reproduktionsrechte an geistigem Eigentum  

 Reproduktion und Vertrieb von Computersoftware 623

 Reproduktion, Vertrieb und Übertragung von audiovisuellen Produkten und sonstigen künstlerischen
Urheberrechten

624

 Sonstige Vertriebsrechte 627

3. Erwerb/Veräußerung von geistigem Eigentum  

 Kauf/Verkauf von Software 633
 Kauf/Verkauf von audiovisuellen Produkten und sonstigen künstlerischen Urheberrechten 634

 Kauf/Verkauf von Forschungsergebnissen 635
 Kauf/Verkauf von Markenrechten und Warenzeichen 636

 Kauf/Verkauf von sonstigen Rechten 637
Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienstleistungen  

 Kommunikationsdienstleistungen 576
 EDV-Dienstleistungen 573

 Nachrichten- und Informationsdienste 572
 Speicherung von Informationen sowie Bereitstellung entsprechender Infrastruktur 574

Bauleistungen  

1. Baustellen im Ausland unter einem Jahr im Auftrag von Ausländern  

 Ausgaben für Baustellen im Ausland, die kürzer als ein Jahr bestehen 580
 Einnahmen aus Baustellen im Ausland, die kürzer als ein Jahr bestehen 570

2. Baustellen im Ausland über einem Jahr im Auftrag von Ausländern  

 Ausgaben für Baustellen im Ausland, die länger als ein Jahr bestehen 579

 Einnahmen aus Baustellen im Ausland, die länger als ein Jahr bestehen 569

3. Baustellen im Inland unter einem Jahr im Auftrag von Inländern  

 Einnahmen aus Baustellen im Inland, die kürzer als ein Jahr bestehen 580

 Ausgaben für Baustellen im Inland, die kürzer als ein Jahr bestehen 570
4. Baustellen im Inland über einem Jahr im Auftrag von Inländern  

 Einnahmen aus Baustellen im Inland, die länger als ein Jahr bestehen 579
 Ausgaben für Baustellen im Inland, die länger als ein Jahr bestehen 569

5. Sonstige Bauleistungen  

 Reparatur von Gebäuden und anderen nicht beweglichen Sachen 561

Transportdienstleistungen  

1. Seeverkehr  

 Personenbeförderung auf See 654
 Seefrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 669

 Sonstige Seefrachten 081
 Transportnebenleistungen für den Seeverkehr 310

2. Luftverkehr  

 Personenbeförderung in Flugzeugen 014
 Luftfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 225

 Sonstige Luftfrachten 082
 Transportnebenleistungen für den Luftverkehr 360

3. Straßenverkehr  

 Personenbeförderung auf der Straße 674

 Straßenfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 240
 Sonstige Straßenfrachten 671
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 Transportnebenleistungen für den Straßenverkehr 670

4. Schienenverkehr  

 Personenbeförderung auf der Schiene 013

 Bahnfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 676
 Sonstige Bahnfrachten 681

 Transportnebenleistungen für den Schienenverkehr 340
5. Binnenschiffsverkehr  

 Personenbeförderung auf Binnenschiffen 664

 Binnenschiffsfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 216
 Sonstige Binnenschiffsfrachten 661

 Transportnebenleistungen für den Binnenschiffsverkehr 690
6. Transport durch Rohr- und Stromfernleitungen  

 Rohrfernleitungstransporte im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 226
 Sonstige Rohrfernleitungstransporte 215

 Übertragung von Stromfernleitungen 217
7. Post- und Kurierdienste (KEP)  

 Post- und Kurierdienste im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen 696
 Sonstige Post- und Kurierdienste 691

8. Sonstige Transportdienstleistungen  

 Bedarf für Transportmittel 361

 Weltraumtransporte 629
 Allgemeine Transportnebenleistungen 680

Versicherungsverkehr  

1. Lebensversicherungen (ohne Risikolebensversicherung)  

 Lebensversicherungen inländischer Versicherungsnehmer 400

 Lebensversicherungen inländischer Versicherungsgeber mit Ausländern 440
 Lebensversicherungen inländischer Versicherungsgeber mit Inländern 443

2. Lebensversicherungszweitmarkt  

 Lebensversicherungszweitmarkt 401

3. Transportversicherungen  

 Transportversicherung inländischer Versicherungsnehmer 410

 Transportversicherung inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag mit Ausländern 441
 Transportversicherung inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag mit Inländern 444

4. Sonstige Versicherungen  

 Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsnehmer 420

 Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag mit Ausländern 442
 Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag mit Inländern 445

5. Rückversicherungen  

 Abgehendes (Retro-) Geschäft 450

 Eingehendes (Rück-) Geschäft 451

 Rückversicherungsprovision 439
 Prämien- und Schadensrückerstattungen im abgehenden (Retro-) Geschäft – Korrektur Kennz. 450

(fakultativ)
447

 Prämien- und Schadensrückerstattungen im eingehenden (Rück-) Geschäft – Korrektur Kennz. 451
(fakultativ)

448

 Gewinnbeteiligungen bei Rückversicherungen 449

 Verlustbeteiligungen bei Rückversicherungen 459
 Portfolioübertragung zwischen Versicherern 452

6. Betriebsrenten  
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 Ausländische Pensionskassen und Vorsorgewerke 638

 Inländische Pensionskassen und Vorsorgewerke 639
7. Sonstiges  

 Sonstige Einnahmen von Versicherungen 460
 Versicherungsnebenleistungen 657

Reiseverkehr  

 Reiseverkehr 017

Übertragungen
Private Übertragungen  

 Zahlungen im Verkehr mit ausländischen Behörden 810
 Subventionen der Europäischen Union 812

 Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung, Restitution 850
 Wiedergutmachungsleistungen privater Stellen 724

 Privater Schuldenerlass 727
 Unterstützungszahlungen zwischen privaten Haushalten 728

 Unterstützungszahlungen ausländischer Arbeitnehmer 861
 Kapitalanlagen ausländischer Arbeitnehmer 862

 Sonstige private Unterstützungszahlungen 729
Transaktionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden  

1. Ausgaben für Renten  

 Renten 526

 Pensionen 527
 Kriegsopferversorgung 528

 Sonstige Renten 529
2. Steuereinnahmen und Steuererstattungen inländischer öffentlicher Stellen  

 Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 762

 Kapitalertrags- und Körperschaftsteuer 763
 Mehrwertsteuer 764

 Gewerbesteuer 765
 Grund- und Grunderwerbsteuer 769

 Sonstige Steuern 774
3. Zahlungen des Bundes an deutsche diplomatische Vertretungen  

 Zahlungen des Bundes an die diplomatischen Vertretungen im Ausland zur Bestreitung der laufenden
Kosten

710

 Gehaltszahlungen an deutsche Beschäftigte bei deutschen Botschaften und Konsulaten 712

 Gehaltszahlungen an ausländische Beschäftige bei deutschen Botschaften und Konsulaten 525
4. Sonstige Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden  

 Wiedergutmachungsleistungen öffentlicher Stellen 720
 Transaktionen mit Internationalen Organisationen 740

 Einnahmen und Ausgaben der Bundeswehr 700
 Schuldenerlass des Bundes 725

 Sonstige Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder, Gemeinden und anderer öffentlicher Stellen 760

Sonstige Übertragungen  

 europäische Bankenabgabe 815

 Sonstige Übertragungen 854

Warenverkehr
(Hinweis: Zahlungen für deutsche Ein- und Ausfuhren oder das Verbringen

von Waren sind gem. § 67 Abs. 2 Nr. 2 AWV von der Meldepflicht befreit)
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Transithandel  

 Transithandel 003

Handel mit elektrischem Strom und Gas  

Handel mit Gas – Übergabepunkt im Inland 998

Handel mit Gas – Übergabepunkt im Ausland 990
Handel mit elektrischem Strom – Übergabepunkt im Inland 994

Handel mit elektrischem Strom – Übergabepunkt im Ausland 995
Handel mit Gold  

 Handel mit Gold 989

Sonstiger Warenverkehr  

 Lieferungen von Waren und Dienstleistungen an die im Inland stationierten ausländischen Streitkräfte 770

 Einnahmen und Ausgaben im Sonstigen Warenverkehr 997
Nebenleistungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr  

 Zahlungen im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen, die den Wert der
Waren reduzieren

600

 Zahlungen im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringungen, die den Wert der
Waren erhöhen

602

 Abgaben im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren 601
 Gewährleistungen, Ersatz- und Rückzahlungen sowie Preisnachlässe im Dienstleistungsverkehr mit dem

Ausland
610

Kapitalverkehr und Kapitalerträge
I. Vermögensanlagen von Inländern im Ausland

Ausländische Wertpapiere  

1. Anleihen  

 a) Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten  

  Euro-Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten 701

  Fremdwährungs-Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten 101
 b) Anleihen ausländischer privater Emittenten  

  Euro-Anleihen ausländischer privater Emittenten 702

  Fremdwährungs-Anleihen ausländischer privater Emittenten 102
2. Geldmarktpapiere  

  Geldmarktpapiere ausländischer Emittenten 105
3. Aktien  

  Aktien und sonstige Dividendenpapiere ausländischer Emittenten 104
4. Investmentzertifikate  

 a) Geldmarktfondszertifikate  

  Ausländische Geldmarktfondszertifikate mit Ertragsausschüttung (auch bei Wahlmöglichkeit
zwischen Barausschüttung und Thesaurierung)

606

  Ausländische thesaurierende Geldmarktfonds 607
 b) Sonstige Investmentfondszertifikate  

  Sonstige ausländische Investmentfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei Wahlmöglichkeit
zwischen Barausschüttung und Thesaurierung)

106

  Sonstige ausländische thesaurierende Investmentfonds 129

Direktinvestitionen im Ausland  

1. Anteile am Kapital und an den Rücklagen ausländischer Unternehmen, Zweigniederlassungen
und Betriebsstätten

 

 a) Anteile an ausländischen Aktiengesellschaften, gehalten von inländischen MFIs  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen nicht börsennotierten Aktiengesellschaften

107

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen börsennotierten Aktiengesellschaften

827
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  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen bei ausländischen Aktiengesellschaften einschl. der Zuschüsse zum
Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen.

108

 b) Anteile an ausländischen Aktiengesellschaften, gehalten von inländischen Unternehmen,
Privatpersonen und öffentlichen Haushalten

 

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen nicht börsennotierten Aktiengesellschaften

207

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen börsennotierten Aktiengesellschaften

927

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen bei ausländischen Aktiengesellschaften einschl. der Zuschüsse zum
Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen.

208

 c) Anteile an ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften, gehalten von inländische MFIs  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften – Zahlungen bei
Errichtung und Aufhebung bzw. Erwerb und Veräußerung von ausländischen
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

111

  Einzahlungen in dieKapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften einschl. der Zuschüsse zum
Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen

112

 d) Anteile an ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften, gehalten von inländischen
Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten

 

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften – Zahlungen bei
Errichtung und Aufhebung bzw. Erwerb und Veräußerung von ausländischen
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

211

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften einschl. der Zuschüsse zum
Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen

212

  Explorationsaufwendungen im Ausland 237

2. Direktinvestitionskredite inländischer Direktinvestoren  

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch
inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche Haushalte (als Kreditgeber) an
ausländische Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie an
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

222

 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch
inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche Haushalte (als Kreditnehmer) von
ausländischen Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie von
ausländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

267

 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch
inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche Haushalte (als Kreditnehmer) von
ausländischen Finanzierungstöchtern, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind

269

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch
inländische Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Unternehmen, an denen sie nicht
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit denen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen
gemeinsamen Direktinvestor haben

228

 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch
inländische Unternehmen (als Kreditnehmer) von ausländischen Unternehmen, an denen sie nicht
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit denen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen
gemeinsamen Direktinvestor haben

268

Kredite an Ausländer sowie Guthaben bei ausländischen Banken  

1. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit bis zu 12 Monaten (kurzfristige Kredite
und Einlagen)

Nicht
meldepflichtig

2. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 12 Monaten (langfristige
Kredite und Einlagen)

 

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten an Ausländer, Dotierung und Rückzahlung von Guthaben
bei ausländischen Banken, sowie Abtretung (offen oder still) von Auslandsforderungen mit einer
jeweiligen Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch

 

 Unternehmen und Privatpersonen 221
 Öffentliche Haushalte 321

 Erwerb und Abtretung (offen oder still) sowie Tilgung von Schuldscheindarlehen,
Namensschuldverschreibungen, Namenspfandbriefen und ähnlichen nicht börsenfähigen
Wertpapieren ausländischer Emittenten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
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 MFIs 123

 Unternehmen und Privatpersonen 223
 Öffentliche Haushalte 323

Grundstücke und Gebäude sowie Rechte an diesen im Ausland  

 Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Ausland sowie Erwerb und Veräußerung von
Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds – unabhängig von der Höhe der Beteiligung – durch
inländische

 

 MFIs 132
 Unternehmen und Privatpersonen 232

 Öffentliche Haushalte 332

Sonstige Kapitalanlagen im Ausland  

1. Anteile an ausländischen Unternehmen, soweit nicht in Wertpapieren verbrieft oder unter den
Direktinvestitionen zu erfassen

 

 Erwerb und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und
Kapitalherabsetzungen von nicht in Aktien verbrieften Unternehmensanteilen durch inländische

 

 MFIs 136

 Unternehmen und Privatpersonen 236
 Öffentliche Haushalte 336

2. Ausländische Emissionszertifikate  

 Ausländische Emissionszertifikate 467

3. Übrige Kapitalanlagen im Ausland  

 Erwerb und Veräußerung von Übrigen Kapitalanlagen im Ausland durch inländische  

 MFIs 139
 Unternehmen und Privatpersonen 239

 Öffentliche Haushalte 339

II. Vermögensanlagen von Ausländern im Inland
Inländische Wertpapiere  

1. Anleihen  

 a) Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten  

  Bundesschatzanweisungen 140

  Festverzinsliche Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten 141
  Variabel verzinsliche Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten 641

  Kapital-Strips der stripbaren Bundesanleihen 133
  Zins-Strips der stripbaren Bundesanleihen 134

  Fremdwährungsanleihen inländischer öffentlicher Emittenten 143
 b) Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Banken (MFIs)  

  Festverzinsliche Euro-Anleihen inländischer MFIs 461
  Variabel verzinsliche Euro-Anleihen inländischer MFIs 465

  Festverzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer MFIs 491
  Variabel verzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer MFIs 495

 c) Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Unternehmen  

  Festverzinsliche Euro-Anleihen inländischer Unternehmen 462

  Variabel verzinsliche Euro-Anleihen inländischer Unternehmen 466
  Festverzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer Unternehmen 492

  Variabel verzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer Unternehmen 496

2. Geldmarktpapiere  

 Geldmarktpapiere inländischer MFIs 145

 Geldmarktpapiere inländischer Unternehmen 245
 Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes (Bubills) 344
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 Übrige Geldmarktpapiere inländischer öffentlicher Emittenten 345

3. Aktien  

 Bankaktien inländischer Emittenten 144

 Nichtbankaktien inländischer Emittenten 258
4. Genussscheine  

 Genussscheine inländischer Emittenten 155
5. Investmentzertifikate  

 a) Geldmarktfondszertifikate  

  Inländische Geldmarktfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei Wahlmöglichkeit zwischen
Barausschüttung und Thesaurierung)

646

  Inländische thesaurierende Geldmarktfonds 647

 b) Sonstige Investmentfondszertifikate  

  Sonstige inländische Investmentfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei Wahlmöglichkeit
zwischen Barausschüttung und Thesaurierung)

146

 Sonstige inländische thesaurierende Investmentfonds 157
Direktinvestitionen im Inland  

1. Anteile am Kapital und an den Rücklagen von inländischen Unternehmen, Zweigniederlassungen
und Betriebsstätten

 

 a) Anteile an inländischen MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen nicht börsennotierten MFIs in
der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und
Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, ausgegeben durch nicht börsennotierte MFIs

147

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen börsennotierten MFIs in der
Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und
Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, ausgegeben durch börsennotierte MFIs

847

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen bei
inländischen MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft

148

 b) Anteile an inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaften  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen nicht börsennotierten
Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen
und Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, ausgegeben durch nicht börsennotierte
Unternehmen

247

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen börsennotierten Unternehmen
in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und
Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, ausgegeben durch börsennotierte
Unternehmen

947

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen bei
inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft

248

 c) Anteile an inländischen MFIs in anderer Rechtsform als der der Aktiengesellschaft  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen MFIs, die nicht
Aktiengesellschaften sind, sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen
bei diesen inländischen MFIs. Zahlungen bei Errichtung und Aufhebung bzw. Erwerb und Veräußerung
von inländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten ausländischer Banken, die inländische
MFIs sind

151

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen bei
inländischen MFIs in der Rechtsform der Nicht-Aktiengesellschaft

152

 d) Anteile an inländischen Unternehmen in anderer Rechtsform als der der Aktiengesellschaft  

  Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen Unternehmen, die nicht
Aktiengesellschaften sind, sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen
bei diesen inländischen Unternehmen. Zahlungen bei Errichtung und Aufhebung bzw. Erwerb und
Veräußerung von inländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten ausländischer Unternehmen
und Privatpersonen

251

  Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen bei
inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Nicht-Aktiengesellschaft

252

2. Direktinvestitionskredite inländischer Direktinvestitionsunternehmen, Zweigniederlassungen und
Betriebsstätten
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 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
Unternehmen (als Kreditnehmer) bei ausländischen Unternehmen, die an ihnen unmittelbar oder mittelbar
beteiligt sind, sowie Kreditaufnahmen von inländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten bei ihren
ausländischen Zentralen

262

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Unternehmen, die an ihnen unmittelbar oder mittelbar
beteiligt sind, sowie Kredite, die inländische Zweigniederlassungen und Betriebsstätten an ihre
ausländischen Zentralen geben

227

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
Finanzierungstöchter (als Kreditgeber) an ausländische Unternehmen und Privatpersonen, die an ihnen
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind

219

 Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
Unternehmen (als Kreditnehmer) von ausländischen Unternehmen, die an ihnen nicht unmittelbar oder
mittelbar beteiligt sind, mit denen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor
haben

268

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten durch inländische
Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Unternehmen, die an ihnen nicht unmittelbar oder mittelbar
beteiligt sind, mit denen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor haben

228

Kredite an Inländer sowie Guthaben bei inländischen Banken  

1. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit bis zu 12 Monaten (kurzfristige Kredite und
Einlagen)

 

 Stille Abtretung und Tilgung von kurzfristigen Inlandsforderungen und Schuldscheindarlehen,
Namensschuldverschreibungen und ähnlichen nicht börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit bis
12 Monate) durch Inländer, unterschieden nach inländischen Schuldnergruppen:

 

 MFIs 175
 Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 075

 Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 675
 Sonstige finanzielle Unternehmen (der ESVG 2010 Teilsektoren (nachfolgend: S.) S. 125, S. 126 und S.

127)
275

 Nichtfinanzielle Unternehmen 975
 Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 875

 Öffentliche Haushalte 373
2. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 12 Monaten

(langfristige Kredite und Einlagen)
 

 Gewährung und Rückzahlung von Krediten (sowie offene Abtretung von Inlandsforderungen) mit einer
Laufzeit von mehr als 12 Monaten an inländische

 

 Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 041

 Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 541
 Sonstige finanzielle Unternehmen (der ESVG 2010 Teilsektoren S. 125, S. 126 und S. 127) 261

 Nichtfinanzielle Unternehmen 941
 Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 841

 Öffentliche Haushalte 351
 Erstabsatz und offene Abtretung sowie Tilgung oder Rückerwerb von langfristigen Schuldscheindarlehen,

Namensschuldverschreibungen und ähnlichen nicht börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit über 12
Monate) durch Inländer

 

 Emissionen von MFIs 163

 Emissionen von Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 663
 Emissionen von sonstigen finanziellen Unternehmen (der ESVG 2010 Teilsektoren S. 125, S. 126

und S. 127)
263

 Emissionen von nichtfinanziellen Unternehmen 963
 Emissionen des Bundes 366

 Emissionen der Länder 367
 Emissionen von Städten und Gemeinden 368

 Stille Abtretung und Tilgung von langfristigen Inlandsforderungen und Schuldscheindarlehen,
Namensschuldverschreibungen und ähnlichen nicht börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit über
12 Monate) durch Inländer, unterschieden nach folgenden inländischen Schuldnergruppen:

 

 MFIs 176

 Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 076
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 Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 776

 Sonstige finanzielle Unternehmen (der ESVG 2010 Teilsektoren S. 125, S. 126 und S. 127) 276
 Nichtfinanzielle Unternehmen 976

 Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 876
 Öffentliche Haushalte 352

Grundstücke und Gebäude sowie Rechte an diesen im Inland  

 Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Inland oder von im Inland aufgelegten
Immobilienzertifikaten geschlossener Immobilienfonds – unabhängig von der Höhe der Beteiligung – durch

 

 MFIs (Eigengeschäft) 172

 Unternehmen und Privatpersonen 272
 Öffentliche Haushalte 372

Sonstige Kapitalanlagen im Inland  

1. Anteile an inländischen Unternehmen, soweit nicht in Wertpapieren verbrieft oder unter den
Direktinvestitionen zu erfassen

 

 Erwerb und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und
Kapitalherabsetzungen von nicht in Aktien verbrieften Unternehmensanteilen an inländischen

 

 MFIs 178

 Unternehmen 278
2. Inländische Emissionszertifikate  

 Inländische Emissionszertifikate 507
3. Übriger Kapitalverkehr im Inland  

 Erwerb und Veräußerung von Übrigen Kapitalanlagen im Inland bei inländischen  

 MFIs 179

 Unternehmen und Privatpersonen 279
 Öffentlichen Haushalten 379

III. Finanzderivate
1. Financial Futures  

 Financial Futures, ausländische Terminbörsen 882

 Financial Futures, inländische Terminbörsen 842

2. Optionen  

 Optionen, ausländische Terminbörsen 821

 Optionen, inländische Terminbörsen 831
3. Forward Rate Agreements (FRAs)  

 Forward Rate Agreements 898
4. Zins- und Währungsswaps  

 Swapzinsen und Ausgleichszahlungen 584
5. Equity Swaps  

 Equity Swaps 984
6. OTC-Optionen  

 OTC-Optionen mit ausländischen Stillhaltern 820
 OTC-Optionen mit inländischen Stillhaltern 830

 Mitarbeiteroptionen von inländischen Gesellschaften 832
 Mitarbeiteroptionen von ausländischen Gesellschaften 833

7. Credit Default Swaps  

 Credit Default Swaps 840
8. Total Return Swaps  

 Total Return Swaps 584
9. Optionsscheine  

 Optionsscheine ausländischer Emittenten 110
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 Optionsscheine inländischer Emittenten 150

10. Sonstige außerbörsliche Termingeschäfte  

 Sonstige außerbörsliche Termingeschäfte 883

IV. Kapitalerträge (Einnahmen und Ausgaben)
Erträge aus Wertpapieren  

1. Zinsen auf Wertpapiere  

 a) Zinsen auf Wertpapiere öffentlicher Emittenten  

  Zinsen auf Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die
Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen Lagerstellen erhalten

382

 b) Zinsen auf Wertpapiere privater Emittenten  

  Zinsen auf Wertpapiere inländischer privater Emittenten, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die
Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen Lagerstellen erhalten

183

2. Dividenden, Erträge aus Genussscheinen und Investmentzertifikaten  

 Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen MFIs vereinnahmt werden 185
 Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen Unternehmen,

Privatpersonen und öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden
985

 Erträge aus inländischen Aktien oder Genussscheinen, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die über
ausländische Lagerstellen an Inländer gezahlt werden

285

 Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen MFIs vereinnahmt werden 585

 Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen Unternehmen, Privatpersonen und
öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden

885

 Erträge auf inländische Investmentanteile, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die Inländer von
ausländischen Lagerstellen erhalten

685

Erträge aus Direktinvestitionen  

1. Erträge aus Aktien  

 Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden 188
 Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen Unternehmen und Privatpersonen

vereinnahmt oder gezahlt werden
288

2. Erträge aus sonstigen Beteiligungen  

 Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH-Anteilen), die von inländischen MFIs
vereinnahmt oder gezahlt werden

186

 Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH-Anteilen), die von inländischen
Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt werden

286

 Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) sowie
Zweigniederlassungen, die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden

187

 Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) sowie
Zweigniederlassungen, die von inländischen Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt
werden

287

3. Zinsen auf Direktinvestitionskredite  

 Kredite von Direktinvestoren an Tochterunternehmen: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer
Direktinvestoren an deren ausländische Tochterunternehmen sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen
inländischer Tochterunternehmen von ihren ausländischen Direktinvestoren

289

 Kredite von Tochterunternehmen an Direktinvestoren: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer
Tochterunternehmen an deren ausländische Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen
inländischer Direktinvestoren von ihren ausländischen Tochterunternehmen

689

 Kredite zwischen Schwesterunternehmen: Zinsen aus Kreditgewährungen verbundener Unternehmen,
zwischen denen keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung besteht, die jedoch unmittelbar oder mittelbar
einen gemeinsamen Direktinvestor haben

789

 Kredite von Finanzierungstöchtern an Direktinvestoren: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer
Finanzierungstöchter an deren ausländische Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen
inländischer Direktinvestoren von ihren ausländischen Finanzierungstöchtern

889

4. Zuschüsse zur Vermeidung von Verlustvorträgen  

 Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von MFIs zur Vermeidung von Verlustvorträgen bzw.
Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen der negativen Betriebsergebnisse von Betriebsstätten und
Zweigniederlassungen, soweit diese in das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingehen

190

 Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von Unternehmen und Privatpersonen zur Vermeidung von
Verlustvorträgen bzw. Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen der negativen Betriebsergebnisse von

290

56



23.04.24, 11:51 Anlage 19 AWV - Einzelnorm

https://www.gesetze-im-internet.de/awv_2013/anlage_19.html 12/12

Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, soweit diese in das Ergebnis aus der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit eingehen

Zinsen auf Kredite und Bankguthaben (Einlagen)  

 Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der MFIs aus Bankguthaben, Krediten etc. 181

 Zinseinnahmen und -ausgaben der MFIs aus Bankguthaben, Krediten etc. 184
 Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der Unternehmen und Privatpersonen aus Bankguthaben,

Krediten etc.
281

 Zinseinnahmen und -ausgaben der Unternehmen und Privatpersonen aus Bankguthaben, Krediten etc. 284
 Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen öffentlicher Haushalte aus Bankguthaben, Krediten etc. 381

 Zinseinnahmen und -ausgaben der öffentlichen Haushalte aus Bankguthaben, Krediten etc. 384
Pacht und Miete aus Grundbesitz  

 Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen MFIs 180
 Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen Unternehmen und Privatpersonen 280

 Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen öffentlichen Haushalten 380
Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen  

 Aufwendungen und Erträge von MFIs aus sonstigen, nicht in Wertpapieren verbrieften
Unternehmensbeteiligungen bei ausländischen bzw. inländischen Nicht-Aktiengesellschaften

197

 Aufwendungen und Erträge von Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentlichen Haushalten aus
sonstigen, nicht in Wertpapieren verbrieften Unternehmensbeteiligungen bei ausländischen bzw.
inländischen Nicht-Aktiengesellschaften

297

Sonstige Transaktionen
Sonstige Transaktionen, die nicht direkt den Kennzahlen des Waren- und Dienstleistungsverkehrs bzw.
des Kapitalverkehrs zugeordnet werden können

 

 Sonstige Transaktionen für Waren und Dienstleistungen 950
 Sonstige Transaktionen im Kapitalverkehr 951
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Anhang 1 

(zu Artikel 2 Nummer 12) 

Anlage 2 

(zu § 64) 

DIREKA1 

Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland 

 

Meldeinhalte 

Angaben zum Meldepflichtigen 

Angaben zum Einreicher 

Kontaktdaten für Rückfragen 

Meldedatum 

 

Über die allgemeinen Angaben des Meldepflichtigen hinausgehende Angaben 

Wirtschaftszweig  

Rechtsform 

Bilanzsumme 

Jahresumsatz 

Zahl der Beschäftigten 

Sitzland der ausländischen Konzernspitze 

 

Falls der Meldepflichtige zu einem deutschen Konzern gehört: Angaben zum Konzern  

Bilanzsumme 

Jahresumsatz 

Zahl der Beschäftigten 

Firma der deutschen Konzernmutter 

 

Liste der ausländischen Unternehmen, an denen der Meldepflichtige unmittelbar oder mit-

telbar zum Meldestichtag beteiligt ist oder zum letzten Meldestichtag beteiligt war mit fol-

gendem Inhalt 

Firma 

Sitz 

Sitzland 

Wirtschaftszweig 

Angabe zur Selbständigkeit 

ISIN 

Änderungen BEV - Anhang 1
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Liste der ausländischen Unternehmen, an denen der Meldepflichtige unmittelbar oder mit-

telbar zum Meldestichtag beteiligt ist oder zum letzten Meldestichtag beteiligt war mit fol-

gendem Inhalt 

Unmittelbare ausländische Beteiligungsgeber, über die der Meldepflichtige mittelbar beteiligt ist 

Erstmelde-/Abgangsgrund 

Währung 

Jahresumsatz 

Investitionen in Sachanlagen 

Personalaufwand 

Zahl der Beschäftigten 

Summe der Stimmrechtsanteile vom Meldepflichtigen und unmittelbaren Beteiligungsgebern 

Bilanz der ausländischen Beteiligung (siehe Beschreibung: Bilanzinformationen ) 

Auf den Meldepflichtigen entfallende Anteile der folgenden Bilanzinformationen: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Ausleihungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen, mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht  

Forderungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen, mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht  

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen Unternehmen, Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Börsenwert der vom Meldepflichtigen unmittelbar gehaltenen Anteile 

Anteil der Stimmrechte des Meldepflichtigen 

Auf den oder die unmittelbaren ausländischen Beteiligungsgeber entfallenden Anteile der folgen-

den Bilanzinformationen: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Ausleihungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht  

Forderungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht  

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

 

Bilanzinformationen der ausländischen Beteiligungen 

Bilanzstichtag 

Art der Rechnungslegung 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 

Finanzanlagen insgesamt 

Darunter: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
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Bilanzinformationen der ausländischen Beteiligungen 

Ausleihungen an in Deutschland ansässige Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unter-

nehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Ausleihungen an nicht in Deutschland ansässige Anteilseigner, verbundene Unternehmen, 

Unternehmen an denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Umlaufvermögen insgesamt 

Darunter: 

Forderungen gegenüber in Deutschland ansässige Anteilseigner, verbundenen Unternehmen, 

Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Forderungen gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Anteilseigner, verbundenen Unter-

nehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Übrige Aktiva 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Kapitalrücklage 

Gewinnrücklagen 

Bei internationaler Rechnungslegung: kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen 

Gewinnvortrag/Verlustvortrag 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Verbindlichkeiten insgesamt 

Darunter: 

Verbindlichkeiten gegenüber in Deutschland ansässigen Anteilseignern, verbundenen Unter-

nehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Verbindlichkeiten gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Anteilseignern, verbundenen 

Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Übrige Passiva 

Bilanzsumme 
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Anlage 3 

(zu § 65) 

DIREKA2 

Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland 

 

Meldeinhalte  

Angaben zum Meldepflichtigen  

Angaben zum Einreicher  

Kontaktdaten für Rückfragen  

Meldedatum  

 

Über die allgemeinen Angaben des Meldepflichtigen hinausgehende Angaben 

Wirtschaftszweig  

Rechtsform 

ISIN 

Erstmeldegrund 

Jahresumsatz 

Zahl der Beschäftigten 

Bilanz des Meldepflichtigen (siehe Beschreibung: Bilanzinformationen ) 

 

Liste der ausländischen Beteiligungsgeber mit folgendem Inhalt 

Firma oder Name 

Sitz 

Sitzland 

Sitzland des Endeigentümers 

Auf den ausländischen Beteiligungsgeber entfallende Anteile der folgenden Bilanzinformationen 

des Meldepflichtigen: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Ausleihungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht im Ausland  

Forderungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht im Ausland  

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht im Ausland  

Börsenwert der gehaltenen Anteile 

Anteil der Stimmrechte 
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Liste der inländischen Unternehmen, an denen die Ausländer über den Meldepflichtigen 

zum Meldestichtag mittelbar beteiligt sind oder zum letzten Meldestichtag beteiligt waren 

mit folgendem Inhalt (nur für vom ausländischen Beteiligungsgeber abhängige Unterneh-

men): 

Firma 

Sitz 

Wirtschaftszweig 

Rechtsform 

Unmittelbare inländische Beteiligungsgeber über die der Meldepflichtige mittelbar beteiligt ist 

Erstmelde-/Abgangsgrund 

Jahresumsatz 

Zahl der Beschäftigten 

Bilanz der inländischen Beteiligung (siehe Beschreibung: Bilanzinformationen ) 

Auf den oder die ausländischen Beteiligungsgeber entfallenden Anteile der folgenden Bilanzinfor-

mationen: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Ausleihungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht 

Forderungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht 

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Auf die direkten inländischen Beteiligungsgeber entfallende Anteile der folgenden Bilanzinformati-

onen: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 

Ausleihungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Betei-

ligungsverhältnis besteht 

Forderungen an Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteili-

gungsverhältnis besteht 

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen Unternehmen, Unternehmen an de-

nen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Anteil der Stimmrechte des unmittelbaren Beteiligungsgebers 

 

Bilanzinformationen (für Meldepflichtigen und seine deutschen Beteiligungen) 

Bilanzstichtag 

Art der Rechnungslegung 

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 

Finanzanlagen insgesamt 

Darunter: 

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
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Bilanzinformationen (für Meldepflichtigen und seine deutschen Beteiligungen) 

Ausleihungen an in Deutschland ansässige Anteilseigner, verbundene Unternehmen, Unter-

nehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Ausleihungen an nicht in Deutschland ansässige Anteilseigner, verbundene Unternehmen, 

Unternehmen an denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Umlaufvermögen insgesamt 

Darunter: 

Forderungen gegenüber in Deutschland ansässigen Anteilseigner, verbundenen Unterneh-

men, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Deutschland 

Forderungen gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Anteilseigner, verbundenen Unter-

nehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Übrige Aktiva 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

Gezeichnetes oder eingefordertes Kapital, Dotationskapital, Einlagen von Gesellschaftern 

Kapitalrücklage 

Gewinnrücklagen 

Bei internationaler Rechnungslegung: kumulierte erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen 

Gewinnvortrag/Verlustvortrag 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Verbindlichkeiten insgesamt 

Darunter: 

Verbindlichkeiten gegenüber in Deutschland ansässigen Anteilseignern, verbundenen Unter-

nehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Verbindlichkeiten gegenüber nicht in Deutschland ansässigen Anteilseignern, verbundenen 

Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  

Übrige Passiva 

Bilanzsumme 

63



  

 

Anlage 4 

(zu § 66) 

AUSWIB1  

Bestandsmeldungen der Forderungen und Verbindlichkeiten im Außenwirtschaftsverkehr 
nach den §§ 66 ff. der Außenwirtschaftsverordnung 

 

Meldeinhalte 

Angaben zum Meldepflichtigen 

Angaben zum Einreicher 

Kontaktdaten für Rückfragen 

Meldedatum 

 

Liste der Forderungen und Verbindlichkeiten, gegliedert nach: 

Sitzland des Schuldners / Gläubigers 

Währung der Forderung / Verbindlichkeit (außer für derivative Finanzinstrumente)  

Bestandsarten gemäß Bestandsartenverzeichnis 

Betrag (in Tausend Euro / fremde Währungen sind in Euro umzurechnen) 

 

Bestandsartenverzeichnis (AUSWI) zur Außenwirtschaftsverordnung der Deutschen 
Bundesbank für die Zahlungsbilanz 

Finanzbeziehungen gegenüber ausländischen Banken (ohne Wertpapiere) 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

• Verbindlichkeiten 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

Finanzbeziehungen gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) 

❖ gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

❖ gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 
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Bestandsartenverzeichnis (AUSWI) zur Außenwirtschaftsverordnung der Deutschen 
Bundesbank für die Zahlungsbilanz 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

❖ gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Be-
teiligten verbunden ist 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

Finanzbeziehungen gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken 

❖ gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus geleisteten Anzahlungen 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus empfangenen Anzahlungen 

❖ gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus geleisteten Anzahlungen 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus empfangenen Anzahlungen 

❖ gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Be-
teiligten verbunden ist 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

65



  

 

Bestandsartenverzeichnis (AUSWI) zur Außenwirtschaftsverordnung der Deutschen 
Bundesbank für die Zahlungsbilanz 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus geleisteten Anzahlungen 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus empfangenen Anzahlungen 

Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken 

• Forderungen 

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus geleisteten Anzahlungen 

• Verbindlichkeiten  

o mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr 

o mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr 

o aus empfangenen Anzahlungen 

Derivative Finanzinstrumente gegenüber Ausländern 

• Forderungen 

o an ausländische Banken 

o an ausländische verbundene Nichtbanken 

o an ausländische sonstige Nichtbanken 

• Verbindlichkeiten 

o gegenüber ausländischen Banken 

o gegenüber ausländischen verbundenen Nichtbanken 

o gegenüber ausländischen sonstigen Nichtbanken 
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Anlage 5 

(zu den §§ 67 und § 70 Absatz1 Nummer 2) 

ZABILC1 

Zahlungen für Dienstleistungen, Transit, Direktinvestitionen, Kapitalverkehr (einschließlich 
Wertpapier- und Zinserträge) im Außenwirtschaftsverkehr nach den §§ 67 ff. der Außenwirt-

schaftsverordnung 

 

Meldeinhalte 

Angaben zum Meldepflichtigen 

Angaben zum Einreicher 

Kontaktdaten für Rückfragen 

Meldedatum 

Die Zahlungsinformationen sind nach folgenden Merkmalen zu gliedern: 

• Transaktionsrichtung 

• Kennzahl laut Leistungsverzeichnis 

• Zahlungszweck 

• Betrag 

• Land 

• Verrechnungskennzeichen (außer für Wertpapier- und Zinserträge) 

• ISIN (Kapitalverkehr) 

• Bezeichnung des Wertpapieres (Kapitalverkehr) 

• Stückzahl (Kapitalverkehr) 

• Warencode (Transitverkehr) 

• Warenbezeichnung (Transitverkehr) 
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Anlage 6 

(zu den §§ 67 Absatz4 und § 70 Absatz1 Nummer 1) 

ZABILC2 

Zahlungen für Wertpapiergeschäfte, Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr nach § 67 
Abs. 4 und § 70 Abs. 1 Nr. 1 der Außenwirtschaftsverordnung 

 

Meldeinhalte 

Angaben zum Meldepflichtigen 

Angaben zum Einreicher 

Kontaktdaten für Rückfragen 

Meldedatum 

Die Zahlungsinformationen sind nach folgenden Merkmalen zu gliedern: 

• Transaktionsrichtung 

• Kennzahl laut Leistungsverzeichnis 

• Betrag 

• Land 

• Notierungsart 

• ISIN 

• Bezeichnung des Wertpapieres bzw. Finanzinstruments 

• Stückzahl / Nominalbetrag 

• Emissionswährung 
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Anlage 7 

(zu § 70 Absatz1 Nummer 3) 

ZABILC3 

Zahlungen für den Reiseverkehr (Karten-Umsätze) im Außenwirtschaftsverkehr nach § 70 
Abs.1 Nr.3 der Außenwirtschaftsverordnung 

 

Meldeinhalte 

Angaben zum Meldepflichtigen 

Angaben zum Einreicher 

Kontaktdaten für Rückfragen 

Meldedatum 

Die Zahlungsinformationen sind nach folgenden Merkmalen zu gliedern: 

• Transaktionsrichtung 

• Kennzahl laut Leistungsverzeichnis 

• Betrag 

• Land 
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Anlage 8 

(zu § 70 Absatz 1 Nummer 3) 

Leistungsverzeichnis zur Außenwirtschaftsverordnung 

Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz 

 
Dienstleistungen 

Produktbezogene Dienstleistungen   

Forschung und Entwicklung 549 

Produkttests 551 

Herstellung von audiovisuellen und sonstigen künstlerischen Produkten 564 

Wartung und Reparatur 566 

Lohnfertigung 567 

Technische Dienstleistungen 553 

Architekturdienstleistungen 554 

Ingenieur-Dienstleistungen 555 

Entsorgungsleistungen 534 

Dienstleistungen für Landwirtschaft und Bergbau 558 

Unternehmensbezogene Dienstleistungen   

Provisionen 523 

Finanzdienstleistungen 533 

Juristische Dienstleistungen 536 

Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Steuerberatung 546 

Unternehmens- und Public-Relation-Beratung 556 

Werbung, Marktforschung, Messekosten 540 

Miete und Operationelles Leasing 594 

Amtliche Gebühren 619 

Pacht 694 

Sonstige produktbezogene oder unternehmensbezogene Dienstleistungen 571 

Personenbezogene Dienstleistungen   

Gesundheitsleistungen 658 

Bildungsdienstleistungen 659 

Freizeit- und Kulturdienstleistungen 643 

Personalleasing 517 

Entgelte für nicht selbständige Arbeit 521 
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Sonstige personenbezogene Dienstleistungen 695 

Geistiges Eigentum   

1. Nutzungsgebühren und Lizenzen   

Nutzung von Software 613 

Nutzung von audiovisuellen Produkten und sonstigen künstlerischen 
Urheberrechten 

614 

Nutzung von Forschungsergebnissen, Erfindungen und Verfahren 615 

Nutzung von Marken-, Warenzeichen, Namensrechten und Franchise 616 

Nutzung von sonstigen Rechten 617 

2. Vertriebs- und Reproduktionsrechte an geistigem Eigentum   

Reproduktion und Vertrieb von Computersoftware 623 

Reproduktion, Vertrieb und Übertragung von audiovisuellen Produkten und 
sonstigen künstlerischen Urheberrechten 

624 

Sonstige Vertriebsrechte 627 

3. Erwerb/Veräußerung von geistigem Eigentum   

Kauf/Verkauf von Software 633 

Kauf/Verkauf von audiovisuellen Produkten und sonstigen künstlerischen 
Urheberrechten 

634 

Kauf/Verkauf von Forschungsergebnissen 635 

Kauf/Verkauf von Markenrechten und Warenzeichen 636 

Kauf/Verkauf von sonstigen Rechten 637 

Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienstleistungen   

Kommunikationsdienstleistungen 576 

EDV-Dienstleistungen 573 

Nachrichten- und Informationsdienste 572 

Speicherung von Informationen sowie Bereitstellung entsprechender Infrastruktur 574 

Bauleistungen   

1. Baustellen im Ausland unter einem Jahr im Auftrag von Ausländern   

Ausgaben für Baustellen im Ausland, die kürzer als ein Jahr bestehen 580 

Einnahmen aus Baustellen im Ausland, die kürzer als ein Jahr bestehen 570 

2. Baustellen im Ausland über einem Jahr im Auftrag von Ausländern   

Ausgaben für Baustellen im Ausland, die länger als ein Jahr bestehen 579 

Einnahmen aus Baustellen im Ausland, die länger als ein Jahr bestehen 569 

3. Baustellen im Inland unter einem Jahr im Auftrag von Inländern   

Einnahmen aus Baustellen im Inland, die kürzer als ein Jahr bestehen 580 

Ausgaben für Baustellen im Inland, die kürzer als ein Jahr bestehen 570 
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4. Baustellen im Inland über einem Jahr im Auftrag von Inländern   

Einnahmen aus Baustellen im Inland, die länger als ein Jahr bestehen 579 

Ausgaben für Baustellen im Inland, die länger als ein Jahr bestehen 569 

5. Sonstige Bauleistungen   

Reparatur von Gebäuden und anderen nicht beweglichen Sachen 561 

Transportdienstleistungen   

1. Seeverkehr   

Personenbeförderung auf See 654 

Seefrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und 
Verbringungen 

669 

Sonstige Seefrachten 081 

Transportnebenleistungen für den Seeverkehr 310 

2. Luftverkehr   

Personenbeförderung in Flugzeugen 014 

Luftfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und 
Verbringungen 

225 

Sonstige Luftfrachten 082 

Transportnebenleistungen für den Luftverkehr 360 

3. Straßenverkehr   

Personenbeförderung auf der Straße 674 

Straßenfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und 
Verbringungen 

240 

Sonstige Straßenfrachten 671 

Transportnebenleistungen für den Straßenverkehr 670 

4. Schienenverkehr   

Personenbeförderung auf der Schiene 013 

Bahnfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren und 
Verbringungen 

676 

Sonstige Bahnfrachten 681 

Transportnebenleistungen für den Schienenverkehr 340 

5. Binnenschiffsverkehr   

Personenbeförderung auf Binnenschiffen 664 

Binnenschiffsfrachten im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren 
und 
Verbringungen 

216 

Sonstige Binnenschiffsfrachten 661 

Transportnebenleistungen für den Binnenschiffsverkehr 690 
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6. Transport durch Rohr- und Stromfernleitungen   

Rohrfernleitungstransporte im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuh-
ren 
und Verbringungen 

226 

Sonstige Rohrfernleitungstransporte 215 

Übertragung von Stromfernleitungen 217 

7. Post- und Kurierdienste (KEP)   

Post- und Kurierdienste im Zusammenhang mit den deutschen Ein- und Ausfuhren 
und Verbringungen 

696 

Sonstige Post- und Kurierdienste 691 

8. Sonstige Transportdienstleistungen   

Bedarf für Transportmittel 361 

Weltraumtransporte 629 

Allgemeine Transportnebenleistungen 680 

Versicherungsverkehr   

1. Lebensversicherungen (ohne Risikolebensversicherung)   

Lebensversicherungen inländischer Versicherungsnehmer 400 

Lebensversicherungen inländischer Versicherungsgeber mit Ausländern 440 

Lebensversicherungen inländischer Versicherungsgeber mit Inländern 443 

2. Lebensversicherungszweitmarkt   

Lebensversicherungszweitmarkt 401 

3. Transportversicherungen   

Transportversicherung inländischer Versicherungsnehmer 410 

Transportversicherung inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag 
mit 
Ausländern 

441 

Transportversicherung inländischer Versicherungsgeber – Versicherungsvertrag 
mit 
Inländern 

444 

4. Sonstige Versicherungen   

Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsnehmer 420 

Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsgeber – 
Versicherungsvertrag mit Ausländern 

442 

Sonstiger Versicherungsverkehr inländischer Versicherungsgeber – 
Versicherungsvertrag mit Inländern 

445 

5. Rückversicherungen   

Abgehendes (Retro-) Geschäft 450 

Eingehendes (Rück-) Geschäft 451 

Rückversicherungsprovision 439 
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Prämien- und Schadensrückerstattungen im abgehenden (Retro-) Geschäft – Kor-
rektur 
Kennz. 450 (fakultativ) 

447 

Prämien- und Schadensrückerstattungen im eingehenden (Rück-) Geschäft – Kor-
rektur 
Kennz. 451 (fakultativ) 

448 

Gewinnbeteiligungen bei Rückversicherungen 449 

Verlustbeteiligungen bei Rückversicherungen 459 

Portfolioübertragung zwischen Versicherern 452 

6. Betriebsrenten   

Ausländische Pensionskassen und Vorsorgewerke 638 

Inländische Pensionskassen und Vorsorgewerke 639 

7. Sonstiges   

Sonstige Einnahmen von Versicherungen 460 

Versicherungsnebenleistungen 657 

Reiseverkehr   

Reiseverkehr 017 

 
Übertragungen 

Private Übertragungen   

Zahlungen im Verkehr mit ausländischen Behörden 810 

Subventionen der Europäischen Union 812 

Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung, Restitution 850 

Wiedergutmachungsleistungen privater Stellen 724 

Privater Schuldenerlass 727 

Unterstützungszahlungen zwischen privaten Haushalten 728 

Unterstützungszahlungen ausländischer Arbeitnehmer 861 

Kapitalanlagen ausländischer Arbeitnehmer 862 

Sonstige private Unterstützungszahlungen 729 

Transaktionen des Bundes, der Länder und der Gemeinden   

1. Ausgaben für Renten   

Renten 526 

Pensionen 527 

Kriegsopferversorgung 528 

Sonstige Renten 529 

2. Steuereinnahmen und Steuererstattungen inländischer öffentlicher Stellen   

Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 762 
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Kapitalertrags- und Körperschaftsteuer 763 

Mehrwertsteuer 764 

Gewerbesteuer 765 

Grund- und Grunderwerbsteuer 769 

Sonstige Steuern 774 

3. Zahlungen des Bundes an deutsche diplomatische Vertretungen   

Zahlungen des Bundes an die diplomatischen Vertretungen im Ausland zur Bestrei-
tung 
der laufenden Kosten 

710 

Gehaltszahlungen an deutsche Beschäftigte bei deutschen Botschaften und Kon-
sulaten 

712 

Gehaltszahlungen an ausländische Beschäftige bei deutschen Botschaften und 
Konsulaten 

525 

4. Sonstige Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden 

  

Wiedergutmachungsleistungen öffentlicher Stellen 720 

Transaktionen mit Internationalen Organisationen 740 

Einnahmen und Ausgaben der Bundeswehr 700 

Schuldenerlass des Bundes 725 

Sonstige Einnahmen und Ausgaben des Bundes, der Länder, Gemeinden und an-
derer 
öffentlicher Stellen 

760 

Sonstige Übertragungen   

Europäische Bankenabgabe 815 

Sonstige Übertragungen 854 

 
Warenverkehr 

(Hinweis: Zahlungen für deutsche Ein- und Ausfuhren oder das Verbringen von Waren sind 
gem. § 67 Abs. 2 Nr. 2 AWV von der Meldepflicht befreit) 

Transithandel   

Transithandel 003 

Handel mit elektrischem Strom, Gas und Gold   

Handel mit Gas – Übergabepunkt im Inland 998 

Handel mit Gas – Übergabepunkt im Ausland 990 

Handel mit elektrischem Strom – Übergabepunkt im Inland 994 

Handel mit elektrischem Strom – Übergabepunkt im Ausland 995 

Handel mit Gold   

Handel mit Gold 989 

Sonstiger Warenverkehr   
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Lieferungen von Waren und Dienstleistungen an die im Inland stationierten 
ausländischen Streitkräfte 

770 

Einnahmen und Ausgaben im sonstigen Warenverkehr 997 

Nebenleistungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr   

Zahlungen im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringun-
gen, 
die den Wert der Waren reduzieren 

600 

Zahlungen im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren und Verbringun-
gen, 
die den Wert der Waren erhöhen 

602 

Abgaben im Zusammenhang mit deutschen Ein- und Ausfuhren 601 

Gewährleistungen, Ersatz- und Rückzahlungen sowie Preisnachlässe im 
Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland 

610 

 

Kryptowerte und Nonfungible Token 

Kryptowerte und digitale Vermögenswerte ohne korrespondierende Verbindlichkeit 804 

Ausländische Kryptowerte und digitale Vermögenswerte mit Verbindlichkeiten 814 

Inländische Kryptowerte und digitale Vermögenswerte mit Verbindlichkeiten 824 

Nonfungible Token (NFT) 834 

 

 
Kapitalverkehr und Kapitalerträge 

I. Vermögensanlagen von Inländern im Ausland 

Ausländische Wertpapiere   

1. Anleihen   

a) Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten   

Euro-Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten 701 

Fremdwährungs-Anleihen ausländischer öffentlicher Emittenten 101 

b) Anleihen ausländischer privater Emittenten   

Euro-Anleihen ausländischer privater Emittenten 702 

Fremdwährungs-Anleihen ausländischer privater Emittenten 102 

2. Geldmarktpapiere   

Geldmarktpapiere ausländischer Emittenten 105 

3. Aktien   

Aktien und sonstige Dividendenpapiere ausländischer Emittenten 104 

4. Investmentzertifikate   

a) Geldmarktfondszertifikate   

Ausländische Geldmarktfondszertifikate mit Ertragsausschüttung (auch bei 
Wahlmöglichkeit zwischen Barausschüttung und Thesaurierung) 

606 
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Ausländische thesaurierende Geldmarktfonds 607 

b) Sonstige Investmentfondszertifikate   

Sonstige ausländische Investmentfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei 
Wahlmöglichkeit zwischen Barausschüttung und Thesaurierung) 

106 

Sonstige ausländische thesaurierende Investmentfonds 129 

Direktinvestitionen im Ausland   

1. Anteile am Kapital und an den Rücklagen ausländischer Unternehmen, 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 

  

a) Anteile an ausländischen Aktiengesellschaften, gehalten von inländischen 
MFIs 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen nicht 
börsennotierten Aktiengesellschaften 

107 

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen börsennotier-
ten 
Aktiengesellschaften 

827 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen 
und Gewinnvorträgen bei ausländischen Aktiengesellschaften einschl. der Zu-
schüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen 

108 

b) Anteile an ausländischen Aktiengesellschaften, gehalten von inländischen 
Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen nicht 
börsennotierten Aktiengesellschaften 

207 

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen börsennotier-
ten 
Aktiengesellschaften 

927 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen 
und Gewinnvorträgen bei ausländischen Aktiengesellschaften einschl. der Zu-
schüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen 

208 

c) Anteile an ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften, gehalten von inlän-
dischen MFIs 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen 
Nicht-Aktiengesellschaften – Zahlungen bei Errichtung und Aufhebung bzw. Er-
werb 
und Veräußerung von ausländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstät-
ten 

111 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen 
und Gewinnvorträgen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften einschl. der 
Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen 

112 

d) Anteile an ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften, gehalten von inlän-
dischen Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen bei ausländischen 
Nicht-Aktiengesellschaften – Zahlungen bei Errichtung und Aufhebung bzw. 

211 
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Erwerb 
und Veräußerung von ausländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstät-
ten 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen 
und Gewinnvorträgen bei ausländischen Nicht-Aktiengesellschaften einschl. der 
Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlustvorträgen 

212 

Explorationsaufwendungen im Ausland 237 

2. Direktinvestitionskredite inländischer Direktinvestoren   

Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 
Monaten durch inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche 
Haushalte (als Kreditgeber) an ausländische Unternehmen, an denen sie unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie an Zweigniederlassungen und Be-
triebsstätten 

222 

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 
Monaten durch inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche 
Haushalte (als Kreditnehmer) von ausländischen Unternehmen, an denen sie 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie von ausländischen Zweignieder-
lassungen und Betriebsstätten 

267 

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 
Monaten durch inländische Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentliche 
Haushalte (als Kreditnehmer) von ausländischen Finanzierungstöchtern, an de-
nen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind 

269 

Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 
Monaten durch inländische Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Un-
ternehmen, an denen sie nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit de-
nen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor ha-
ben 

228 

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 
Monaten durch inländische Unternehmen (als Kreditnehmer) von ausländischen 
Unternehmen, an denen sie nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit 
denen sie jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor 
haben 

268 

Kredite an Ausländer sowie Guthaben bei ausländischen Banken   

1. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit bis zu 12 Monaten 
(kurzfristige Kredite und Einlagen) 

Nicht 
melde-
pflichtig 

2. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 12 
Monaten (langfristige Kredite und Einlagen) 

  

Gewährung und Rückzahlung von Krediten an Ausländer, Dotierung und Rück-
zahlung von Guthaben bei ausländischen Banken sowie Abtretung (offen oder 
still) von Auslandsforderungen mit einer jeweiligen Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten durch 

  

Unternehmen und Privatpersonen 221 

Öffentliche Haushalte 321 

Erwerb und Abtretung (offen oder still) sowie Tilgung von Schuldscheindarle-
hen, Namensschuldverschreibungen, Namenspfandbriefen und ähnlichen nicht 
börsenfähigen Wertpapieren ausländischer Emittenten mit einer Laufzeit von 
mehr als 12 Monaten durch inländische 

  

MFIs 123 
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Unternehmen und Privatpersonen 223 

Öffentliche Haushalte 323 

Grundstücke und Gebäude sowie Rechte an diesen im Ausland   

Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Ausland sowie Erwerb 
und 
Veräußerung von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds – unabhängig 
von der 
Höhe der Beteiligung - durch inländische 

  

MFIs 132 

Unternehmen und Privatpersonen 232 

Öffentliche Haushalte 332 

Sonstige Kapitalanlagen im Ausland   

1. Anteile an ausländischen Unternehmen, soweit nicht in Wertpapieren ver-
brieft oder unter den Direktinvestitionen zu erfassen 

  

Erwerb und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen von nicht in Aktien verbrieften 
Unternehmensanteilen durch inländische 

  

MFIs 136 

Unternehmen und Privatpersonen 236 

Öffentliche Haushalte 336 

2. Ausländische Emissionszertifikate   

Ausländische Emissionszertifikate 467 

3. Übrige Kapitalanlagen im Ausland   

Erwerb und Veräußerung von übrigen Kapitalanlagen im Ausland durch inländi-
sche 

  

MFIs 139 

Unternehmen und Privatpersonen 239 

Öffentliche Haushalte 339 

 
II. Vermögensanlagen von Ausländern im Inland 

Inländische Wertpapiere   

1. Anleihen   

a) Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten   

Bundesschatzanweisungen 140 

Festverzinsliche Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten 141 

Variabel verzinsliche Anleihen inländischer öffentlicher Emittenten 641 

Kapital-Strips der stripbaren Bundesanleihen 133 

Zins-Strips der stripbaren Bundesanleihen 134 

Fremdwährungsanleihen inländischer öffentlicher Emittenten 143 
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b) Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Banken (MFIs)   

Festverzinsliche Euro-Anleihen inländischer MFIs 461 

Variabel verzinsliche Euro-Anleihen inländischer MFIs 465 

Festverzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer MFIs 491 

Variabel verzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer MFIs 495 

c) Anleihen und Schuldverschreibungen inländischer Unternehmen   

Festverzinsliche Euro-Anleihen inländischer Unternehmen 462 

Variabel verzinsliche Euro-Anleihen inländischer Unternehmen 466 

Festverzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer Unternehmen 492 

Variabel verzinsliche Fremdwährungsanleihen inländischer Unternehmen 496 

2. Geldmarktpapiere   

Geldmarktpapiere inländischer MFIs 145 

Geldmarktpapiere inländischer Unternehmen 245 

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes (Bubills) 344 

Übrige Geldmarktpapiere inländischer öffentlicher Emittenten 345 

3. Aktien   

Bankaktien inländischer Emittenten 144 

Nichtbankaktien inländischer Emittenten 258 

4. Genussscheine   

Genussscheine inländischer Emittenten 155 

5. Investmentzertifikate   

a) Geldmarktfondszertifikate   

Inländische Geldmarktfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei Wahlmöglichkeit 
zwischen Barausschüttung und Thesaurierung) 

646 

Inländische thesaurierende Geldmarktfonds 647 

b) Sonstige Investmentfondszertifikate   

Sonstige inländische Investmentfonds mit Ertragsausschüttung (auch bei 
Wahlmöglichkeit zwischen Barausschüttung und Thesaurierung) 

146 

Sonstige inländische thesaurierende Investmentfonds 157 

Direktinvestitionen im Inland   

1. Anteile am Kapital und an den Rücklagen von inländischen Unternehmen, 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten 

  

a) Anteile an inländischen MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft   

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen nicht 
börsennotierten MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie 
Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen in Form von 
inländischen Aktien, ausgegeben durch nicht börsennotierte MFIs 

147 
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Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen börsennotier-
ten 
MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, 
ausgegeben durch börsennotierte MFIs 

847 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und 
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlust-
vorträgen bei inländischen MFIs in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 

148 

b) Anteile an inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesell-
schaften 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen nicht 
börsennotierten Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie 
Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen in Form von 
inländischen Aktien, ausgegeben durch nicht börsennotierte Unternehmen 

247 

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen börsennotier-
ten 
Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft sowie Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen in Form von inländischen Aktien, 
ausgegeben durch börsennotierte Unternehmen 

947 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und 
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlust-
vorträgen bei inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 

248 

c) Anteile an inländischen MFIs in anderer Rechtsform als der der Aktiengesell-
schaft 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen MFIs, die nicht 
Aktiengesellschaften sind, sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen und 
Kapitalherabsetzungen bei diesen inländischen MFIs. Zahlungen bei Errichtung 
und 
Aufhebung bzw. Erwerb und Veräußerung von inländischen Zweigniederlassungen 
und Betriebsstätten ausländischer Banken, die inländische MFIs sind 

151 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und 
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlust-
vorträgen bei inländischen MFIs in der Rechtsform der Nicht-Aktiengesellschaft 

152 

d) Anteile an inländischen Unternehmen in anderer Rechtsform als der der Akti-
engesellschaft 

  

Erwerb bzw. Veräußerung von Kapitalbeteiligungen an inländischen Unternehmen, 
die nicht Aktiengesellschaften sind, sowie Kapitaleinzahlungen, Kapitalerhöhungen 
und Kapitalherabsetzungen bei diesen inländischen Unternehmen. Zahlungen bei 
Errichtung und Aufhebung bzw. Erwerb und Veräußerung von inländischen 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten ausländischer Unternehmen und 
Privatpersonen 

251 

Einzahlungen in die Kapitalrücklagen und Auszahlungen aus den Rücklagen und 
Gewinnvorträgen einschl. der Zuschüsse zum Ausgleich von bilanzierten Verlust-
vorträgen bei inländischen Unternehmen in der Rechtsform der Nicht-Aktiengesell-
schaft 

252 

2. Direktinvestitionskredite inländischer Direktinvestitionsunternehmen, Zweig-
niederlassungen und Betriebsstätten 

  

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mona-
ten durch inländische Unternehmen (als Kreditnehmer) bei ausländischen Unter-
nehmen, die an ihnen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie 

262 

81



  

 

Kreditaufnahmen von inländischen Zweigniederlassungen und Betriebsstätten bei 
ihren ausländischen Zentralen 

Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten durch inländische Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Unterneh-
men, die an ihnen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, sowie Kredite, die inlän-
dische Zweigniederlassungen und Betriebsstätten an ihre ausländischen Zentralen 
geben 

227 

Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten durch inländische Finanzierungstöchter (als Kreditgeber) an ausländische 
Unternehmen und Privatpersonen, die an ihnen unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind 

219 

Aufnahme und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mona-
ten durch inländische Unternehmen (als Kreditnehmer) von ausländischen Unter-
nehmen, die an ihnen nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit denen sie 
jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor haben 

268 

Gewährung und Rückzahlung von Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Mo-
naten durch inländische Unternehmen (als Kreditgeber) an ausländische Unterneh-
men, die an ihnen nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, mit denen sie je-
doch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor haben 

228 

Kredite an Inländer sowie Guthaben bei inländischen Banken   

1. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit bis zu 12 Monaten 
(kurzfristige Kredite und Einlagen) 

  

Stille Abtretung und Tilgung von kurzfristigen Inlandsforderungen und 
Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und ähnlichen nicht 
börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit bis 12 Monate) durch Inländer, unterschie-
den 
nach inländischen Schuldnergruppen: 

  

MFIs 175 

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 075 

Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 675 

Sonstige finanzielle Unternehmen 
(der ESVG 2010 Teilsektoren S. 125, S. 126 und S. 127) 

275 

Nichtfinanzielle Unternehmen 975 

Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 875 

Öffentliche Haushalte 373 

2. Kredite und Bankguthaben mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 12 Mo-
naten (langfristige Kredite und Einlagen) 

  

Gewährung und Rückzahlung von Krediten (sowie offene Abtretung von 
Inlandsforderungen) mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten an inländische 

  

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 041 

Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 541 

Sonstige finanzielle Unternehmen 
(der ESVG 2010 Teilsektoren S. 125, S 126 und S 127) 

261 

Nichtfinanzielle Unternehmen und Privatpersonen 941 

Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 841 
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Öffentliche Haushalte 351 

Erstabsatz und offene Abtretung sowie Tilgung oder Rückerwerb von langfristigen 
Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und ähnlichen 
nicht börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit über 12 Monate) durch Inländer 

  

Emissionen von MFIs 163 

Emissionen von Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 663 

Emissionen von sonstigen finanziellen Unternehmen 
(der ESVG 2010 Teilsektoren S.125, S.126, und S.127) 

263 

Emissionen von nichtfinanziellen Unternehmen 963 

Emissionen des Bundes 366 

Emissionen der Länder 367 

Emissionen von Städten und Gemeinden 368 

Stille Abtretung und Tilgung von langfristigen Inlandsforderungen und 
Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen und ähnlichen 
nicht börsenfähigen Wertpapieren (Laufzeit über 12 Monate) durch Inländer, 
unterschieden nach folgenden inländischen Schuldnergruppen: 

  

MFIs 176 

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 076 

Versicherungsgesellschaften und Altersvorsorgeeinrichtungen 776 

Sonstige finanzielle Unternehmen 
(der ESVG 2010 Teilsektoren S.125, S.126, und S.127) 

276 

Nichtfinanzielle Unternehmen 976 

Privatpersonen und private Organisationen ohne Erwerbszweck 876 

Öffentliche Haushalte 352 

Grundstücke und Gebäude sowie Rechte an diesen im Inland   

Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken im Inland oder von im Inland 
Aufgelegten Immobilienzertifikaten geschlossener Immobilienfonds – unabhängig 
von 
der Höhe der Beteiligung – durch 

  

MFIs (Eigengeschäft) 172 

Unternehmen und Privatpersonen 272 

Öffentliche Haushalte 372 

Sonstige Kapitalanlagen im Inland   

1. Anteile an inländischen Unternehmen, soweit nicht in Wertpapieren verbrieft 
oder unter den Direktinvestitionen zu erfassen 

  

Erwerb und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen, Kapitaleinzahlungen, 
Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen von nicht in Aktien verbrieften 
Unternehmensanteilen an inländischen 

  

MFIs 178 

Unternehmen 278 
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2. Inländische Emissionszertifikate   

Inländische Emissionszertifikate 507 

3. Übriger Kapitalverkehr im Inland   

Erwerb und Veräußerung von übrigen Kapitalanlagen im Inland bei inländischen   

MFIs 179 

Unternehmen und Privatpersonen 279 

Öffentlichen Haushalten 379 

 
III. Finanzderivate 

1. Financial Futures   

Financial Futures, ausländische Terminbörsen 882 

Financial Futures, inländische Terminbörsen 842 

2. Optionen   

Optionen, ausländische Terminbörsen 821 

Optionen, inländische Terminbörsen 831 

3. Forward Rate Agreements (FRAs)   

Forward Rate Agreements 898 

4. Zins- und Währungsswaps   

Swapzinsen und Ausgleichszahlungen 584 

5. Equity Swaps   

Equity Swaps 984 

6. OTC-Optionen   

OTC-Optionen mit ausländischen Stillhaltern 820 

OTC-Optionen mit inländischen Stillhaltern 830 

Mitarbeiteroptionen von inländischen Gesellschaften 832 

Mitarbeiteroptionen von ausländischen Gesellschaften 833 

7. Credit Default Swaps   

Credit Default Swaps 840 

8. Total Return Swaps   

Total Return Swaps 584 

9. Optionsscheine   

Optionsscheine ausländischer Emittenten 110 

Optionsscheine inländischer Emittenten 150 

10. Sonstige außerbörsliche Termingeschäfte   

Sonstige außerbörsliche Termingeschäfte 883 
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IV. Kapitalerträge (Einnahmen und Ausgaben) 

Erträge aus Wertpapieren   

1. Zinsen auf Wertpapiere   

a) Zinsen auf Wertpapiere öffentlicher Emittenten   

Zinsen auf Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten, die an Ausländer ge-
zahlt werden bzw. die Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen La-
gerstellen erhalten 

382 

b) Zinsen auf Wertpapiere privater Emittenten   

Zinsen auf Wertpapiere inländischer privater Emittenten, die an Ausländer gezahlt 
werden bzw. die Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen Lagerstel-
len 
erhalten 

183 

2. Dividenden, Erträge aus Genussscheinen und Investmentzertifikaten   

Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen 
MFIs vereinnahmt werden 

185 

Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen 
Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden 

985 

Erträge aus inländischen Aktien oder Genussscheinen, die an Ausländer gezahlt 
werden bzw. die über ausländische Lagerstellen an Inländer gezahlt werden 

285 

Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen MFIs verein-
nahmt 
werden 

585 

Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen Unternehmen, 
Privatpersonen und öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden 

885 

Erträge auf inländische Investmentanteile, die an Ausländer gezahlt werden bzw. 
die 
Inländer von ausländischen Lagerstellen erhalten 

685 

Erträge aus Direktinvestitionen   

1. Erträge aus Aktien   

Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen MFIs verein-
nahmt oder gezahlt werden 

188 

Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen Unternehmen 
und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt werden 

288 

2. Erträge aus sonstigen Beteiligungen   

Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH-Anteilen), die 
von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden 

186 

Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH-Anteilen), die 
von inländischen Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt wer-
den 

286 

Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) 
sowie Zweigniederlassungen, die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt 
werden 

187 
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Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) 
sowie Zweigniederlassungen, die von inländischen Unternehmen und Privatperso-
nen vereinnahmt oder gezahlt werden 

287 

3. Zinsen auf Direktinvestitionskredite   

Kredite von Direktinvestoren an Tochterunternehmen: Zinsen aus 
Kreditgewährungen inländischer Direktinvestoren an deren ausländische 
Tochterunternehmen sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer 
Tochterunternehmen von ihren ausländischen Direktinvestoren 

289 

Kredite von Tochterunternehmen an Direktinvestoren: Zinsen aus 
Kreditgewährungen inländischer Tochterunternehmen an deren ausländische 
Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer Direktinvestoren 
von ihren ausländischen Tochterunternehmen 

689 

Kredite zwischen Schwesterunternehmen: Zinsen aus Kreditgewährungen 
verbundener Unternehmen, zwischen denen keine unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung besteht, die jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen 
Direktinvestor haben 

789 

Kredite von Finanzierungstöchtern an Direktinvestoren: Zinsen aus 
Kreditgewährungen inländischer Finanzierungstöchter an deren ausländische 
Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer Direktinvestoren 
von ihren ausländischen Finanzierungstöchtern 

889 

4. Zuschüsse zur Vermeidung von Verlustvorträgen   

Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von MFIs zur Vermeidung von Verlustvor-
trägen bzw. Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen der negativen Betriebsergeb-
nisse von Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, soweit diese in das Ergebnis 
aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingehen 

190 

Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von Unternehmen und Privatpersonen 
zur Vermeidung von Verlustvorträgen bzw. Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen 
der negativen Betriebsergebnisse von Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, 
soweit diese in das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingehen 

290 

Zinsen auf Kredite und Bankguthaben (Einlagen)   

Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der MFIs 
aus Bankguthaben, Krediten etc. 

181 

Zinseinnahmen und -ausgaben der MFIs aus Bankguthaben, Krediten etc. 184 

Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der Unternehmen und Privatper-
sonen 
aus Bankguthaben, Krediten etc. 

281 

Zinseinnahmen und -ausgaben der Unternehmen und Privatpersonen aus 
Bankguthaben, Krediten etc. 

284 

Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen öffentlicher Haushalte aus 
Bankguthaben, Krediten etc. 

381 

Zinseinnahmen und -ausgaben der öffentlichen Haushalte aus Bankguthaben, 
Krediten etc. 

384 

Pacht und Miete aus Grundbesitz   

Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen MFIs 180 

Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen 
Unternehmen und Privatpersonen 

280 

86



  

 

Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen 
öffentlichen Haushalten 

380 

Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen   

Aufwendungen und Erträge von MFIs aus sonstigen, nicht in Wertpapieren ver-
brieften Unternehmensbeteiligungen bei ausländischen bzw. inländischen 
Nicht-Aktiengesellschaften 

197 

Aufwendungen und Erträge von Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentli-
chen Haushalten aus sonstigen, nicht in Wertpapieren verbrieften Unternehmens-
beteiligungen bei ausländischen bzw. inländischen Nicht-Aktiengesellschaften 

297 

 
Sonstige Transaktionen 

Sonstige Transaktionen, die nicht direkt den Kennzahlen des Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs bzw. des Kapitalverkehrs zugeordnet werden können 

  

Sonstige Transaktionen für Waren und Dienstleistungen 950 

Sonstige Transaktionen im Kapitalverkehr 951 
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Geltendes Recht Änderungen BEV 

Artikel 3 Artikel 3 

Lebensmittelinformations-
Durchführungsverordnung 

 

Lebensmittelinformations-
Durchführungsverordnung 

 

§ 4 § 4 

Besondere Vorschriften für die Kenn-
zeichnung von nicht vorverpackten Le-
bensmitteln beim Inverkehrbringen oder 

Abgeben 

Besondere Vorschriften für die Kenn-
zeichnung von nicht vorverpackten Le-
bensmitteln beim Inverkehrbringen oder 

Abgeben 

(1) Lebensmittel, die im Hinblick auf 
ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt 
und Endverbrauchern zur Selbstbedienung 
angeboten werden, dürfen durch den Ver-
antwortlichen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 
Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 nur in den Verkehr gebracht 
werden oder durch den Verantwortlichen 
nach Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 nur abgegeben wer-
den, wenn sie mit den Angaben nach Arti-
kel 9 Absatz 1 Buchstabe a bis d und f bis 
k und nach Artikel 10 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 1169/2011 gekennzeichnet 
sind. Bei Lebensmitteln, die über Automa-
ten oder automatisierte Anlagen in den 
Verkehr gebracht werden, können die An-
gaben nach Satz 1 auf einem Schild an 
dem oder in der Nähe des Automaten oder 
der automatisierten Anlage angebracht 
werden. Satz 1 gilt nicht  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. für Dauerbackwaren und Süßwaren, 
die in der Verkaufsstätte im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren Verkauf vorver-
packt werden, sofern die Unterrichtung 
des Verbrauchers über die Angaben 
nach Satz 1 auf andere Weise gewähr-
leistet ist, und 

 

2. für Lebensmittel, die zu karitativen 
Zwecken abgegeben werden. 

 

(2) Lebensmittel, die  (2) u n v e r ä n d e r t  
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Geltendes Recht Änderungen BEV 

1. ohne Verpackung zum Verkauf ange-
boten werden, 

 

2. auf Wunsch des Endverbrauchers oder 
des Anbieters von Gemeinschaftsver-
pflegung am Verkaufsort verpackt wer-
den oder 

 

3. im Hinblick auf ihren unmittelbaren 
Verkauf vorverpackt und nicht zur 
Selbstbedienung angeboten werden, 

 

dürfen durch den Verantwortlichen nach 
Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 mit dem 
Ziel der Abgabe an Endverbraucher oder 
an Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 
nur in den Verkehr gebracht werden oder 
durch den Verantwortlichen nach Artikel 8 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 nur abgegeben werden, wenn 
die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 bezeich-
neten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe 
nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 2 o-
der der nachfolgenden Bestimmungen an-
gegeben sind. Satz 1 gilt auch für die in 
Absatz 1 Satz 3 genannten Lebensmittel. 

 

(3) Die nach Absatz 2 erforderlichen 
Angaben sind bezogen auf das jeweilige 
Lebensmittel gut sichtbar, deutlich und gut 
lesbar bereitzustellen. Die Angaben kön-
nen erfolgen  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. auf einem Schild auf dem Lebensmittel 
oder in der Nähe des Lebensmittels, 

 

2. auf Speise- und Getränkekarten oder 
in Preisverzeichnissen, 

 

3. durch einen Aushang in der Verkaufs-
stätte oder 

 

4. durch sonstige schriftliche oder vom 
Lebensmittelunternehmer bereitge-
stellte elektronische Informationsange-
bote, sofern die Angaben für Endver-
braucher und Anbieter von Gemein-
schaftsverpflegung unmittelbar und 
leicht zugänglich sind. 
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Geltendes Recht Änderungen BEV 

Die Angaben sind so bereitzustellen, dass 
der Endverbraucher oder der Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung vor Kaufab-
schluss und vor Übergabe des Lebensmit-
tels von ihnen Kenntnis nehmen kann. Im 
Falle des Satzes 2 Nummer 2 können An-
gaben auch in leicht verständlichen Fußno-
ten oder Endnoten bereitgestellt werden, 
wenn auf diese bei der Bezeichnung des 
Lebensmittels in hervorgehobener Weise 
hingewiesen wird. Im Fall des Satzes 2 
Nummer 4 muss bei dem Lebensmittel o-
der in einem Aushang in der Verkaufsstätte 
darauf hingewiesen werden, wie die nach 
Absatz 2 erforderlichen Angaben bereitge-
stellt werden. Die nach Absatz 2 erforderli-
chen Angaben und der in Satz 5 bezeich-
nete Hinweis dürfen in keiner Weise durch 
andere Angaben oder Bildzeichen oder 
sonstiges eingefügtes Material verdeckt o-
der undeutlich gemacht werden. 

 

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 
kann über die nach Absatz 2 erforderlichen 
Angaben auch der Lebensmittelunterneh-
mer oder das Personal, das über die Ver-
wendung der betreffenden Zutaten und 
Verarbeitungshilfsstoffe hinreichend unter-
richtet ist, mündlich informieren. Vorausset-
zung ist, dass  

(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 
kann über die nach Absatz 2 erforderlichen 
Angaben auch der Lebensmittelunterneh-
mer oder das Personal, das über die Ver-
wendung der betreffenden Zutaten und 
Verarbeitungshilfsstoffe hinreichend unter-
richtet ist, mündlich informieren. Vorausset-
zung ist, dass  

1. die nach Absatz 2 erforderlichen Anga-
ben den Endverbrauchern auf deren 
Nachfrage unverzüglich vor Kaufab-
schluss und vor Übergabe des Lebens-
mittels mitgeteilt werden, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine schriftliche Aufzeichnung über die 
bei der Herstellung des jeweiligen Le-
bensmittels verwendeten Zutaten und 
Verarbeitungshilfsstoffe im Sinne des 
Absatzes 2 vorliegt und 

2. eine schriftliche oder elektronische 
Aufzeichnung über die bei der Herstel-
lung des jeweiligen Lebensmittels ver-
wendeten Zutaten und Verarbeitungs-
hilfsstoffe im Sinne des Absatzes 2 
vorliegt und 

3. die schriftliche Aufzeichnung für die zu-
ständige Behörde und auf Nachfrage 
auch für die Endverbraucher leicht zu-
gänglich ist. 

3. die schriftliche oder elektronische 
Aufzeichnung für die zuständige Be-
hörde und auf Nachfrage auch für die 
Endverbraucher unmittelbar und 
leicht zugänglich ist. 
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Geltendes Recht Änderungen BEV 

Bei den betreffenden Lebensmitteln oder in 
einem Aushang in der Verkaufsstätte muss 
an gut sichtbarer Stelle, deutlich und gut 
lesbar darauf hingewiesen werden, dass 
die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben 
mündlich bereitgestellt werden und eine 
schriftliche Aufzeichnung auf Nachfrage zu-
gänglich ist. Absatz 3 Satz 6 gilt entspre-
chend. 

Bei den betreffenden Lebensmitteln oder in 
einem Aushang in der Verkaufsstätte muss 
an gut sichtbarer Stelle, deutlich und gut 
lesbar darauf hingewiesen werden, dass 
die nach Absatz 2 erforderlichen Angaben 
mündlich bereitgestellt werden und eine 
schriftliche oder elektronische Aufzeich-
nung auf Nachfrage zugänglich ist. Absatz 
3 Satz 6 gilt entsprechend. 

(5) (weggefallen) (5) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 4 Artikel 4 

 Lebensmittelzusatzstoff-
Durchführungsverordnung 

 

Lebensmittelzusatzstoff-Durch-
führungsverordnung 

§ 5 § 5 

Kennzeichnung Kennzeichnung 

(1) Nicht vorverpackte Lebensmittel 
nach § 2 Nummer 3, die nicht zur Selbstbe-
dienung angeboten werden, und nicht vor-
verpackte Lebensmittel nach § 2 Nummer 
1 und 2 dürfen durch den Verantwortlichen 
nach Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 mit 
dem Ziel der Abgabe an Endverbraucher o-
der Anbieter von Gemeinschaftsverpfle-
gung nur in den Verkehr gebracht werden 
oder durch den Verantwortlichen nach Arti-
kel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 nur abgegeben werden, wenn 
die bei ihrer Herstellung verwendeten Le-
bensmittelzusatzstoffe in der nach Absatz 2 
bezeichneten Art und Weise mit den fol-
genden Angaben gekennzeichnet werden:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. bei Lebensmitteln mit Farbstoffen 
durch die Angabe „mit Farbstoff“, 

 

2. bei Lebensmitteln mit Lebensmittelzu-
satzstoffen, die zur Konservierung ver-
wendet werden, durch die Angabe „mit 
Konservierungsstoff“ oder „konser-
viert“, 

 

3. bei Lebensmitteln mit Lebensmittelzu-
satzstoffen, die als Antioxidationsmittel 
verwendet werden, durch die Angabe 
„mit Antioxidationsmittel“, 

 

4. bei Lebensmitteln mit Nitrat oder Nitrit-
pökelsalz können die Angaben nach 
Nummer 2 und 3 durch folgende Anga-
ben ersetzt werden:  

 

a) für Lebensmittel mit Nitritpökelsalz 
durch die Angabe „mit Nitritpökel-
salz“, 
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b) für Lebensmittel mit Natrium- oder 
Kaliumnitrat, auch gemischt, durch 
die Angabe „mit Nitrat“ und 

 

c) für Lebensmittel mit Nitritpökelsalz 
und Natrium- oder Kaliumnitrat, je-
weils auch gemischt, durch die An-
gabe „mit Nitritpökelsalz und Nit-
rat“, 

 

5. bei Lebensmitteln mit Lebensmittelzu-
satzstoffen, die als Geschmacksver-
stärker verwendet werden, durch die 
Angabe „mit Geschmacksverstärker“, 

 

6. bei Oliven mit Eisen-II-gluconat (E 579) 
oder Eisen-II-lactat (E 585) durch die 
Angabe „geschwärzt“, 

 

7. bei frischem Obst und Gemüse mit Le-
bensmittelzusatzstoffen der Nummern 
E 445, E 471, E 473, E 474, E 901 bis 
E 905 und E 914, die zur Oberflächen-
behandlung verwendet werden, durch 
die Angabe „gewachst“, 

 

8. bei Fleischerzeugnissen mit Lebens-
mittelzusatzstoffen der Nummern 
E 338 bis E 341, E 343 und E 450 bis 
E 452 durch die Angabe „mit Phos-
phat“, 

 

9. bei Lebensmitteln mit Süßungsmitteln 
mit Ausnahme von Tafelsüßen durch 
den Hinweis „mit Süßungsmittel(n)“, 

 

10. bei Tafelsüßen durch den Hinweis „auf 
der Grundlage von …“, ergänzt durch 
die Bezeichnung der verwendeten Sü-
ßungsmittel, 

 

11. bei Lebensmitteln mit Aspartam 
(E 951) oder Aspartam-Acesulfamsalz 
(E 962) durch den Hinweis „enthält 
eine Phenylalaninquelle“, 

 

12. bei Lebensmitteln mit über 10 Prozent 
zugesetzten, mehrwertigen Alkoholen 
der Nummern E 420, E 421, E 953 und 
E 965 bis E 968 durch den Hinweis 
„kann bei übermäßigem Verzehr ab-
führend wirken“. 
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(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind 
bereitzustellen:  

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind 
bereitzustellen:  

1. nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
oder des § 4 Absatz 3 und 4 der Le-
bensmittelinformations-Durchführungs-
verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2272), die zuletzt durch Artikel 4 der 
Verordnung vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2504) geändert worden ist, 

1. nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
oder des § 4 Absatz 3 und 4 der Le-
bensmittelinformations-Durchführungs-
verordnung vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2272), die zuletzt durch Artikel 4 der 
Verordnung vom … [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle dieser Verord-
nung] geändert worden ist, 

2. soweit Angaben nach § 4 Absatz 2 der 
Lebensmittelinformations-Durchfüh-
rungsverordnung verpflichtend sind, in 
gleicher Art und Weise und über das 
identische Medium, wie die Angaben 
nach § 4 Absatz 2 der Lebensmittelin-
formations-Durchführungsverordnung 
bereitzustellen sind, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. im Fall von nicht vorverpackten Le-
bensmitteln, die durch Einsatz von 
Fernkommunikationstechniken zum 
Verkauf angeboten werden, gemäß Ar-
tikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Angaben nach Absatz 1 Num-
mer 1 bis 8 können entfallen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. bei Lebensmitteln mit einem Verzeich-
nis der Zutaten, das den Anforderun-
gen an die Angaben nach Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstabe b in Verbindung mit 
Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 entspricht, 
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2. bei Lebensmitteln, bei denen alle bei 
der Herstellung des Lebensmittels ver-
wendeten Lebensmittelzusatzstoffe 
entsprechend Anhang VII Teil C der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 mit 
der Bezeichnung ihrer Klasse, gefolgt 
von ihrer speziellen Bezeichnung oder 
ihrer E-Nummer in einem Aushang in 
der Verkaufsstätte, in einer schriftli-
chen Aufzeichnung oder in vom Le-
bensmittelunternehmer bereitgestellten 
elektronischen Informationsangeboten, 
die dem Endverbraucher unmittelbar 
und leicht zugänglich sind, angegeben 
werden; auf die schriftliche Aufzeich-
nung oder die elektronischen Informati-
onsangebote muss bei dem Lebens-
mittel oder in einem Aushang hinge-
wiesen werden, oder 

 

3. bei Lebensmitteln mit Lebensmittelzu-
satzstoffen, die nach Artikel 20 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 nicht 
im Zutatenverzeichnis aufgeführt wer-
den müssen. 

 

(4) Vorverpackte Tafelsüßen dürfen 
an Endverbraucher nur abgegeben wer-
den, wenn  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. im Fall des Artikels 23 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 ihre 
Bezeichnung, auch in Verbindung mit 
Artikel 23 Absatz 5, mit den dort be-
zeichneten Angaben versehen ist, und 

 

2. im Fall des Artikels 23 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 ihre 
Kennzeichnung, auch in Verbindung 
mit Artikel 23 Absatz 5, mit den dort 
bezeichneten Angaben versehen ist. 

 

(5) Für die Kennzeichnung von vor-
verpackten Getränken mit einem Alkohol-
gehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent 
gelten Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Ab-
satz 3 Nummer 1 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Angaben gemäß Artikel 
12 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 bereitzustellen sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Für frisches Obst und Gemüse,  (6) u n v e r ä n d e r t  
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1. das nicht vorverpackt im Sinne des § 2 
Nummer 3 und zur Selbstbedienung 
angeboten wird oder das vorverpackt 
angeboten wird und 

 

2. für das kein Zutatenverzeichnis nach 
Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 vorge-
schrieben ist und ein Zutatenverzeich-
nis nicht freiwillig angegeben ist, 

 

gilt Absatz 1 Nummer 7 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Angaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 bereitzustellen sind. 
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Artikel 5 Artikel 5 

Aromendurchführungsverord-
nung 

Aromendurchführungsverord-
nung 

§ 5 § 5 

Kennzeichnung Kennzeichnung 

(1) Nicht vorverpackte Getränke mit 
einem Alkoholgehalt bis 1,2 Volumenpro-
zent und nicht vorverpackte Aromen, die je-
weils Chinin oder dessen Salze enthalten, 
dürfen an Endverbraucher und Anbieter 
von Gemeinschaftsverpflegung nur abge-
geben werden, wenn sie mit der Angabe 
„chininhaltig“ in der in den Absätzen 3 bis 5 
bezeichneten Art und Weise gekennzeich-
net sind. Die Angabe nach Satz 1 kann ent-
fallen bei vorgenannten Erzeugnissen mit 
einem Verzeichnis der Zutaten, das den 
Anforderungen an die Angaben nach Arti-
kel 9 Absatz 1 Buchstabe b in Verbindung 
mit Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 entspricht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Vorverpackte und nicht vorver-
packte Lakritzwaren dürfen nur mit folgen-
den Angaben, die in der nach den Absät-
zen 3 bis 5 bezeichneten Art und Weise 
bereitzustellen sind, an Endverbraucher 
und Anbieter von Gemeinschaftsverpfle-
gung abgegeben werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. bei einem Ammoniumchloridgehalt von 
mehr als 20,0 Gramm pro Kilogramm 
bis 44,9 Gramm pro Kilogramm mit der 
Angabe „Erwachsenenlakritz – kein 
Kinderlakritz“, 

 

2. bei einem Ammoniumchloridgehalt von 
mehr als 44,9 Gramm pro Kilogramm 
bis 79,9 Gramm pro Kilogramm mit der 
Angabe „Extra stark, Erwachsenen-
lakritz – kein Kinderlakritz“ und 
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3. bei einem Ammoniumchloridgehalt von 
mehr als 79,9 Gramm pro Kilogramm 
zusätzlich zu der Angabe nach Num-
mer 2 mit der Angabe „Übermäßiger 
Verzehr kann insbesondere bei Perso-
nen mit Nierenerkrankungen die Ge-
sundheit beeinträchtigen“. 

 

(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2 sind bei Lebensmitteln im 
Sinne des § 2 Nummer 3, soweit diese 
nicht zur Selbstbedienung angeboten wer-
den, sowie bei Lebensmitteln im Sinne des 
§ 2 Nummer 1 und 2 wie folgt bereitzustel-
len:  

(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2 sind bei Lebensmitteln im 
Sinne des § 2 Nummer 3, soweit diese 
nicht zur Selbstbedienung angeboten wer-
den, sowie bei Lebensmitteln im Sinne des 
§ 2 Nummer 1 und 2 wie folgt bereitzustel-
len:  

1. nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
oder gemäß § 4 Absatz 3 und 4 der 
Lebensmittelinformations-Durchfüh-
rungsverordnung vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2272), die zuletzt durch Ar-
tikel 4 der Verordnung vom 18. No-
vember 2020 (BGBl. I S. 2504) geän-
dert worden ist, und 

1. nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 
2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
oder gemäß § 4 Absatz 3 und 4 der 
Lebensmittelinformations-Durchfüh-
rungsverordnung vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2272), die zuletzt durch Ar-
tikel 4 der Verordnung vom … [einset-
zen: Datum und Fundstelle dieser 
Verordnung] geändert worden ist, und 

2. soweit Angaben nach § 4 Absatz 2 der 
Lebensmittelinformations-Durchfüh-
rungsverordnung verpflichtend sind, in 
gleicher Art und Weise und über das 
identische Medium, wie die Angaben 
nach § 4 Absatz 2 der Lebensmittelin-
formations-Durchführungsverordnung 
bereitzustellen sind. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 2 sind bei Lebensmitteln im 
Sinne des § 2 Nummer 3, sofern diese zur 
Selbstbedienung angeboten werden, sowie 
bei vorverpackten Lakritzwaren nach Maß-
gabe des Artikels 12 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1169/2011 bereitzustellen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei Lebensmitteln, die durch Ein-
satz von Fernkommunikationstechniken 
zum Verkauf angeboten werden, sind die 
Angaben nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2 unbeschadet der Absätze 3 und 4 nach 
Maßgabe des Artikels 14 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1169/2011 bereitzustel-
len. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Aromen, die zur Abgabe an End-
verbraucher bestimmt sind und in deren 
Bezeichnung der Begriff „natürlich“ verwen-
det wird, dürfen nur in den Verkehr ge-
bracht werden, wenn die Verwendung die-
ses Begriffs den Anforderungen des Arti-
kels 17 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 
16 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 
entspricht. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 6 Artikel 6 

Notarfachprüfungsverordnung  Notarfachprüfungsverordnung  

§ 6 § 6 

Prüfungstermine Prüfungstermine 

(1) Es sollen mindestens zwei Prü-
fungstermine im Kalenderjahr angeboten 
werden. 

(1) Es soll mindestens ein Prüfungs-
termin im Kalenderjahr angeboten werden. 

(2) Die Prüfungstermine sind von der 
Leitung des Prüfungsamtes festzulegen. 
Sie sind spätestens vier Monate vor Beginn 
der schriftlichen Prüfung in der Deutschen 
Notar-Zeitschrift bekannt zu geben. Dane-
ben soll eine Bekanntgabe auf der Internet-
seite des Prüfungsamtes erfolgen. Wenn 
die schriftliche Prüfung elektronisch durch-
geführt werden soll, ist darauf bei der Be-
kanntgabe der Prüfungstermine hinzuwei-
sen. 

(2) Prüfungstermine sind von der Lei-
tung des Prüfungsamtes festzulegen. Sie 
sind spätestens fünf Monate vor Beginn 
der schriftlichen Prüfung auf der Internet-
seite des Prüfungsamtes bekanntzuge-
ben. Wenn die schriftliche Prüfung elektro-
nisch durchgeführt werden soll, ist darauf 
bei der Bekanntgabe des Prüfungster-
mins hinzuweisen. 

§ 8 § 8 

Zulassung zur Prüfung Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur notariellen 
Fachprüfung ist in schriftlicher Form beim 
Prüfungsamt zu beantragen. Dem Antrag 
sind beizufügen  

(1) Die Zulassung zur notariellen 
Fachprüfung ist in schriftlicher Form beim 
Prüfungsamt zu beantragen. Dem Antrag 
sind beizufügen  

1. eine Ablichtung des Zeugnisses über 
die bestandene zweite juristische 
Staatsprüfung der Antragstellerin oder 
des Antragstellers, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine Bescheinigung der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer über die Zulas-
sung der Antragstellerin oder des An-
tragstellers zur Rechtsanwaltschaft 
und über den Tag, seit dem die Zulas-
sung ohne Unterbrechung besteht; die 
Bescheinigung muss weniger als drei 
Monate vor Stellung des Antrags auf 
Zulassung zur notariellen Fachprüfung 
ausgestellt worden sein. 

2. eine Bescheinigung der zuständigen 
Rechtsanwaltskammer über die Dauer 
der Zulassung der Antragstellerin oder 
des Antragstellers zur Rechtsanwalt-
schaft; die Bescheinigung muss weni-
ger als drei Monate vor Stellung des 
Antrags auf Zulassung zur notariellen 
Fachprüfung ausgestellt worden sein. 
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(2) Die Antragsfrist für die Zulassung 
zur Prüfung endet zehn Wochen vor dem 
Beginn des schriftlichen Teils eines Prü-
fungstermins. Die Frist wird gleichzeitig mit 
dem Prüfungstermin spätestens vier Mo-
nate vor Beginn der schriftlichen Prüfung in 
der Deutschen Notar-Zeitschrift bekannt 
gegeben. Daneben soll eine Bekanntgabe 
auf der Internetseite des Prüfungsamtes er-
folgen. Maßgeblich für die Einhaltung der 
Antragsfrist ist das Datum des Eingangs 
des Antrags beim Prüfungsamt. 

(2) Die Antragsfrist für die Zulassung 
zur Prüfung endet drei Monate vor dem 
Beginn des schriftlichen Teils eines Prü-
fungstermins. Die Frist ist spätestens fünf 
Monate vor Beginn der schriftlichen Prü-
fung auf der Internetseite des Prüfungsam-
tes bekanntzugeben. Maßgeblich für die 
Einhaltung der Antragsfrist ist das Datum 
des Eingangs des Antrags beim Prüfungs-
amt. 

(3) Über den Antrag auf Zulassung 
zur notariellen Fachprüfung entscheidet die 
Leitung des Prüfungsamtes. Der Antrag ist 
abzulehnen, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 
nicht erfüllt sind, 

 

2. im Falle eines Antrags auf Zulassung 
zur Wiederholungsprüfung die Voraus-
setzungen des § 7a Absatz 7 der Bun-
desnotarordnung nicht nach Maßgabe 
des § 19 Absatz 1 hinreichend nachge-
wiesen sind. 

 

Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn 
die Antragsfrist nach Absatz 2 verstrichen 
ist. Die Entscheidung über die Zulassung 
umfasst nur die Zulassung zum schriftli-
chen Teil der Prüfung. Sie ist der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller schriftlich 
mitzuteilen. Der Bescheid über eine Ableh-
nung der Zulassung ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller zuzu-
stellen. 
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Artikel 7 Artikel 7 

Wirtschaftsprüferprüfungsver-
ordnung 

Wirtschaftsprüferprüfungsver-
ordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Erster Teil u n v e r ä n d e r t  

  Prüfungsverfahren nach § 14 der Wirtschafts-

prüferordnung 

  u n v e r ä n d e r t  

§ 1 Antrag auf Zulassung zur Prüfung § 1 u n v e r ä n d e r t  

 § 1a Aufbewahrungsfristen 

§ 2 Prüfungskommission, Prüfungstermine § 2 u n v e r ä n d e r t  

§ 3 Berufung der Mitglieder der Prüfungskommis-

sion 

§ 3 u n v e r ä n d e r t  

§ 4 Prüfungsgebiete § 4 u n v e r ä n d e r t  

§ 4a (weggefallen) § 4a u n v e r ä n d e r t  

§ 5 Gliederung der Prüfung § 5 u n v e r ä n d e r t  
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§ 6 Verkürzte Prüfung § 6 u n v e r ä n d e r t  

§ 7 Schriftliche Prüfung § 7 u n v e r ä n d e r t  

§ 8 Aufgabenkommission § 8 u n v e r ä n d e r t  

§ 9 Widerspruchskommission § 9 u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Aufsichtsarbeiten § 10 u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Prüfungsnoten § 11 u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Bewertung der Aufsichtsarbeiten § 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 Ergebnis der schriftlichen Prüfung; Aus-

schluss von der mündlichen Prüfung 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Vorberatung der Prüfungskommission § 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Mündliche Prüfung § 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Bewertung der mündlichen Prüfung § 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Modulgesamtnote § 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Prüfungsergebnis § 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Ergänzungsprüfung § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Niederschrift der Prüfungskommission § 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Rücktritt von der Prüfung § 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Wiederholung einer Modulprüfung und der 

Prüfung 

§ 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Mitteilung des Prüfungsergebnisses § 23 u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 24a Einsicht in Prüfungsakten § 24a u n v e r ä n d e r t  
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Zweiter Teil u n v e r ä n d e r t  

  Prüfungsverfahren nach § 131l der Wirt-

schaftsprüferordnung 

  u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Antrag auf Zulassung zur Prüfung § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Prüfungskommission, Prüfungstermine § 26 u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Prüfungsgebiete § 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Verkürzte Prüfung; Erlass von Prüfungsleis-

tungen 

§ 28 u n v e r ä n d e r t  

§ 29 Schriftliche Prüfung § 29 u n v e r ä n d e r t  

§ 30 Mündliche Prüfung § 30 u n v e r ä n d e r t  

§ 31 Prüfungsergebnis § 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 32 Rücktritt von der Prüfung § 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 33 Wiederholung der Prüfung § 33 u n v e r ä n d e r t  

§ 34 Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße § 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 Einsicht in Prüfungsakten § 35 u n v e r ä n d e r t  

Dritter Teil u n v e r ä n d e r t  

  Übergangsregelungen   u n v e r ä n d e r t  

§ 36 Behandlung schwebender Verfahren § 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Verkürzte Prüfung nach § 13a der Wirtschafts-

prüferordnung 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 1 § 1 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zur Prüfung 
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(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist an die "Prüfungsstelle für das Wirt-
schaftsprüfungsexamen bei der Wirt-
schaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) zu 
richten. Dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung sind beizufügen  

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung ist an die "Prüfungsstelle für das Wirt-
schaftsprüfungsexamen bei der Wirt-
schaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) zu 
richten. Dem Antrag auf Zulassung zur Prü-
fung sind beizufügen  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der ge-
naue Angaben über die Vorbildung und 
den beruflichen Werdegang enthält; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Zeugnisse über Hochschulprüfungen, 
andere einschlägige Prüfungen und die 
berufliche Tätigkeit, insbesondere mit 
Angaben über Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift; Angaben über Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit sind 
nicht erforderlich, wenn der Nachweis 
der Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 4 
der Wirtschaftsprüferordnung entfällt; 

2. Zeugnisse über Hochschulprüfungen, 
andere einschlägige Prüfungen und die 
berufliche Tätigkeit, insbesondere mit 
Angaben über Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit; Angaben über Art 
und Umfang der Prüfungstätigkeit sind 
nicht erforderlich, wenn der Nachweis 
der Prüfungstätigkeit nach § 9 Abs. 4 
der Wirtschaftsprüferordnung entfällt; 

3. eine Erklärung darüber, ob und bei 
welcher Stelle bereits früher ein Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung eingereicht 
wurde; 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. ein Nachweis der Regelstudienzeit der 
absolvierten Hochschulausbildung; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. falls der Nachweis nicht nach § 9 Abs. 
4 der Wirtschaftsprüferordnung entfällt, 
eine Bescheinigung über die Prüfungs-
tätigkeit nach § 9 Abs. 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) 6. u n v e r ä n d e r t  

7. (weggefallen) 7. u n v e r ä n d e r t  

8. gegebenenfalls eine Erklärung dar-
über, ob die Prüfung in verkürzter 
Form (§ 6) abgelegt werden soll. 

8. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Bescheinigung gemäß Absatz 
1 Satz 2 Nr. 5, aus der Art und Umfang der 
Prüfungstätigkeit, insbesondere die Teil-
nahme an Abschlussprüfungen und die Mit-
wirkung bei der Abfassung der Prüfungsbe-
richte, hervorgeht, ist in Urschrift oder be-
glaubigter Abschrift beizufügen. Die Prü-
fungsstelle kann die Vorlage von wenigs-
tens zwei Prüfungsberichten verlangen. 
Werden Prüfungsberichte verlangt, hat die 
zu prüfende Person zu erklären, dass sie 
diese selbstständig oder im Wesentlichen 
selbstständig angefertigt hat und Zustim-
mungserklärungen der Auftraggebenden 
und der Auftragnehmenden zur Vorlage der 
Berichte beizufügen; die zu prüfende Per-
son kann die Kennzeichnung des geprüften 
Gegenstandes in den Berichten beseitigen. 
Sind die Auftraggebenden nicht die Unter-
nehmen, auf die sich die Prüfungsberichte 
beziehen, so sind außerdem deren Zustim-
mungserklärungen beizufügen. Bei Prü-
fungsberichten genossenschaftlicher Prü-
fungsverbände sind Zustimmungserklärun-
gen des Prüfungsverbandes und des ge-
prüften Unternehmens beizufügen. Werden 
Prüfungsberichte ohne Kennzeichnung des 
geprüften Gegenstandes vorgelegt, so ge-
nügt es, wenn die Auftragnehmenden er-
klären, dass ihnen gegenüber die Zustim-
mung der Auftraggebenden erteilt worden 
ist. Die Bescheinigung hat die ausstellende 
Stelle genau zu bezeichnen; sie ist von die-
ser auszustellen. Bescheinigungen oder ei-
desstattliche Versicherungen von zu prü-
fenden Personen, die nicht in eigener Pra-
xis tätig sind, reichen nicht aus. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Tätigkeit nach § 9 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung. 

(2) Aus der Bescheinigung nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 müssen Art und 
Umfang der Prüfungstätigkeit, insbeson-
dere die Teilnahme an Abschlussprüfungen 
und die Mitwirkung bei der Abfassung der 
Prüfberichte, hervorgehen. Die Prüfungs-
stelle kann die Vorlage von wenigstens 
zwei Prüfungsberichten verlangen. Werden 
Prüfungsberichte verlangt, hat die zu prü-
fende Person zu erklären, dass sie diese 
selbstständig oder im Wesentlichen selbst-
ständig angefertigt hat und Zustimmungs-
erklärungen der Auftraggebenden und der 
Auftragnehmenden zur Vorlage der Be-
richte beizufügen; die zu prüfende Person 
kann die Kennzeichnung des geprüften Ge-
genstandes in den Berichten beseitigen. 
Sind die Auftraggebenden nicht die Unter-
nehmen, auf die sich die Prüfungsberichte 
beziehen, so sind außerdem deren Zustim-
mungserklärungen beizufügen. Bei Prü-
fungsberichten genossenschaftlicher Prü-
fungsverbände sind Zustimmungserklärun-
gen des Prüfungsverbandes und des ge-
prüften Unternehmens beizufügen. Werden 
Prüfungsberichte ohne Kennzeichnung des 
geprüften Gegenstandes vorgelegt, so ge-
nügt es, wenn die Auftragnehmenden er-
klären, dass ihnen gegenüber die Zustim-
mung der Auftraggebenden erteilt worden 
ist. Die Bescheinigung hat die ausstellende 
Stelle genau zu bezeichnen; sie ist von die-
ser auszustellen. Bescheinigungen oder ei-
desstattliche Versicherungen von zu prü-
fenden Personen, die nicht in eigener Pra-
xis tätig sind, reichen nicht aus. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Tätigkeit nach § 9 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung. 

(3) Anträge, Nachweise, Bescheini-
gungen, Aufsichtsarbeiten und Prüfungs-
niederschriften sind von der Prüfungsstelle 
nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
aufzubewahren. Im Fall des § 21 Absatz 4 
sind Aufsichtsarbeiten hiervon ausgenom-
men. Aufsichtsarbeiten sollen nach Ablauf 
von drei Jahren nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens vernichtet werden. Für die 
übrigen Unterlagen beträgt die Aufbewah-
rungsfrist 70 Jahre; nach Ablauf der Frist 
sind alle Unterlagen zu vernichten. Unterla-
gen können auch in elektronischer Form 
aufbewahrt werden. 

(3) Wurde bereits einmal ein Antrag 
auf Zulassung gestellt, bei dem die Auf-
bewahrungsfristen nach § 1a Absatz 2 
noch nicht abgelaufen sind, müssen die 
Unterlagen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2, 4 und 5 nicht erneut eingereicht wer-
den. 
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(4) Die Erklärung nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 8 kann auch nach der Zulas-
sung zur Prüfung abgegeben werden, so-
lange die Anmeldung zu einem Modul, um 
das die Prüfung verkürzt werden soll, nicht 
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
Satz 1 ausgeschlossen ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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 § 1a 

 Aufbewahrungsfristen 

 

(1) Die Aufsichtsarbeiten sind bei 
der Prüfungsstelle für die Dauer von 
mindestens drei Jahren nach Eintritt der 
Bestandskraft der Prüfungsentschei-
dung aufzubewahren. Im Fall des § 21 
Absatz 4 besteht für Aufsichtsarbeiten 
keine Aufbewahrungspflicht. 

 

(2) Die Anträge auf Zulassung und 
auf verbindliche Auskunft , die Prü-
fungsunterlagen der einzelnen Bewer-
ber und die Unterlagen zu den Entschei-
dungen über die Anträge und Prüfungen 
sind bei der Prüfungsstelle für die Dauer 
von mindestens zehn Jahren nach Ein-
tritt der Bestandskraft der Verwaltungs-
entscheidung aufzubewahren. Wurde 
der Antrag auf Zulassung zurückgenom-
men, bevor über den Antrag rechtskräf-
tig entschieden ist, beträgt die Aufbe-
wahrungsfrist zwei Jahre nach Ablauf 
des Jahres, in dem die Rücknahme er-
folgt ist. 

 

(3) Ein Nachweis über das Beste-
hen oder Nichtbestehen der Prüfung ist 
bei der Prüfungsstelle für die Dauer von 
mindestens 50 Jahren nach Eintritt der 
Bestandskraft der Verwaltungsentschei-
dung aufzubewahren. 

 

(4) Unterlagen können in elektroni-
scher Form aufbewahrt werden.“ 

§ 22 § 22 

Wiederholung einer Modulprüfung und 
der Prüfung 

Wiederholung einer Modulprüfung und 
der Prüfung 

(1) Eine Modulprüfung kann zweimal 
wiederholt werden. Für die Wiederholung 
der Modulprüfung ist eine Anmeldung bei 
der Prüfungsstelle erforderlich; § 5 Absatz 
2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Prüfung kann einmal wieder-
holt werden. Für die Wiederholung der Prü-
fung ist eine erneute Zulassung erforder-
lich. Wird der Antrag auf erneute Zulassung 
gestellt, sind nur die in § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1, 3 und 8 genannten Unterlagen 
und Erklärungen beizufügen; dies gilt nicht 
für Anträge nach dem 31. Dezember 2003, 
wenn die Zulassung zur vorhergehenden 
Prüfung bereits vor dem 1. Januar 2004 er-
folgt ist. 

(2) Die Prüfung kann einmal wieder-
holt werden. Für die Wiederholung der Prü-
fung ist eine erneute Zulassung erforder-
lich.  

(3) Im Fall der Wiederholung der Prü-
fung verfallen zuvor bestandene Modulprü-
fungen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 25 § 25 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Eig-
nungsprüfung ist an die "Prüfungsstelle für 
das Wirtschaftsprüfungsexamen bei der 
Wirtschaftsprüferkammer" (Prüfungsstelle) 
zu richten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung sind beizufügen:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. ein tabellarischer Lebenslauf, der ge-
naue Angaben über die Vorbildung und 
den beruflichen Werdegang enthält; 

 

2. eine Bescheinigung der zuständigen 
Behörde eines Staates gemäß § 131g 
Absatz 1 der Wirtschaftsprüferordnung, 
durch die nachgewiesen wird, dass die 
zu prüfende Person Abschlussprüfer 
ist; 

 

3. (weggefallen)  

4. eine Erklärung über das Wahlfach für 
die mündliche Prüfung; 

 

5. eine Erklärung, ob und bei welcher 
Stelle im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung bereits früher ein Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung eingereicht 
wurde; 
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6. Unterlagen, aus denen sich die Staats-
angehörigkeit ergibt; 

 

7. gegebenenfalls eine Erklärung, dass 
die Prüfung in verkürzter Form (§ 28 
Abs. 1) abgelegt werden soll; 

 

8. gegebenenfalls ein Antrag auf Erlass 
von Prüfungsleistungen nach § 28 Abs. 
2 und 3. 

 

(3) Der Antrag und die beizufügenden 
Unterlagen sind, soweit sie von der zu prü-
fenden Person stammen, in deutscher 
Sprache einzureichen; sonstige Unterlagen 
sind mit einer beglaubigten Übersetzung 
durch einen hierzu ermächtigten Überset-
zer oder durch eine hierzu ermächtigte 
Übersetzerin im Geltungsbereich dieser 
Verordnung vorzulegen, soweit sie nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind. Prü-
fungssprache ist Deutsch. § 1 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Der Antrag und die beizufügenden 
Unterlagen sind, soweit sie von der zu prü-
fenden Person stammen, in deutscher 
Sprache einzureichen; sonstige Unterlagen 
sind mit einer beglaubigten Übersetzung 
durch einen hierzu ermächtigten Überset-
zer oder durch eine hierzu ermächtigte 
Übersetzerin im Geltungsbereich dieser 
Verordnung vorzulegen, soweit sie nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind. Prü-
fungssprache ist Deutsch. § 1a gilt entspre-
chend. 
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Artikel 8 Artikel 8 

 Wirtschaftsprüfungsexamens-
Anrechnungsverordnung 

Wirtschaftsprüfungsexamens-
Anrechnungsverordnung 

§ 6 § 6 

Anrechnung von Leistungen aus dem 
Masterstudiengang auf das Wirtschafts-
prüfungsexamen und Anrechnungsver-

fahren 

Anrechnung von Leistungen aus dem 
Masterstudiengang auf das Wirtschafts-
prüfungsexamen und Anrechnungsver-

fahren 

(1) Die Prüfungsstelle stellt auf 
Grundlage der Akkreditierung des Master-
studiengangs gemäß § 5 die Anrechnung 
von Leistungen auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen fest. Sie lässt die antragstel-
lende Person zum Wirtschaftsprüfungsexa-
men im Umfang des Absatzes 3 zu und 
lädt sie gemäß § 9 Abs. 6 Satz 2 der Wirt-
schaftsprüferordnung zum nächstmögli-
chen Prüfungstermin. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Dem Antrag an die Prüfungsstelle 
gemäß § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung ist das Zeugnis über 
den Masterabschluss im Original oder in 
beglaubigter Abschrift beizufügen. Die 
Masterabschlussprüfung darf zum Zeit-
punkt der Antragstellung auf Zulassung 
zum Wirtschaftsprüfungsexamen nicht län-
ger als vier Jahre zurückliegen. 

(2) Dem Antrag an die Prüfungsstelle 
gemäß § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung ist das Zeugnis über 
den Masterabschluss beizufügen. Die Mas-
terabschlussprüfung darf zum Zeitpunkt der 
Antragstellung auf Zulassung zum Wirt-
schaftsprüfungsexamen nicht länger als 
vier Jahre zurückliegen. 
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(3) Die Anrechnung ersetzt die schrift-
lichen und mündlichen Prüfungen in den 
Prüfungsgebieten "Angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre" und 
"Wirtschaftsrecht". Der Kurzvortrag sowie 
die schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
in den Prüfungsgebieten "Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 
und Berufsrecht" und "Steuerrecht" müssen 
vor der Prüfungskommission nach § 2 der 
Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung nach 
Wahl der Prüfungsstelle auch in Sonder-
prüfungsterminen abgelegt werden. Dies 
gilt auch für Rücktrittsfolge- und Wiederho-
lungsprüfungen in den Prüfungsgebieten 
"Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unter-
nehmensbewertung und Berufsrecht" und 
"Steuerrecht". In den Fällen der Sätze 2 
und 3 dauert die mündliche Prüfung 60 Mi-
nuten. § 19 Abs. 5 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung findet Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wenn eine Anrechnung im Einzel-
fall voraussichtlich nicht erfolgen kann, ist 
der Hochschule, die das Zeugnis über den 
Masterabschluss ausgestellt hat, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Erfolgt 
danach keine Anrechnung, teilt die Prü-
fungsstelle dies der antragstellenden Per-
son schriftlich oder elektronisch mit. Die 
Ablehnung einer Anrechnung kann insbe-
sondere gerechtfertigt sein, wenn der Mas-
terstudiengang nach der Akkreditierung 
wesentlich umgestaltet wird, so dass eine 
besondere Eignung nach § 1 ganz oder in 
Teilen entfallen ist. Für das Widerspruchs-
verfahren gilt § 5 Abs. 5 der Wirtschaftsprü-
ferordnung entsprechend. 

(4) Wenn eine Anrechnung im Einzel-
fall voraussichtlich nicht erfolgen kann, ist 
der Hochschule, die das Zeugnis über den 
Masterabschluss ausgestellt hat, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Erfolgt 
danach keine Anrechnung, teilt die Prü-
fungsstelle dies der antragstellenden Per-
son mit. Die Ablehnung einer Anrechnung 
kann insbesondere gerechtfertigt sein, 
wenn der Masterstudiengang nach der Ak-
kreditierung wesentlich umgestaltet wird, 
so dass eine besondere Eignung nach § 1 
ganz oder in Teilen entfallen ist. Für das 
Widerspruchsverfahren gilt § 5 Abs. 5 der 
Wirtschaftsprüferordnung entsprechend. 
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§ 8 § 8 

Bestätigung der Gleichwertigkeit an die 
Hochschule 

Bestätigung der Gleichwertigkeit an die 
Hochschule 

(1) Die Hochschule kann vor jedem 
Semester oder Hochschuljahr vorab bei der 
Prüfungsstelle eine Bestätigung beantra-
gen, aus der hervorgeht, dass die zur An-
rechnung vorgesehenen schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen dem Grundsatz 
nach als gleichwertig gemäß § 7 Abs. 2 
gelten (Bestätigung). Die Bestätigung an 
die Hochschule ist verbindlich; § 9 Abs. 6 
bleibt unberührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Bestätigung der Prüfungsstelle 
ist nach Maßgabe der Gebührenordnung 
der Wirtschaftsprüferkammer kostenpflich-
tig. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Kann eine Bestätigung nicht erteilt 
werden, so teilt die Prüfungsstelle dies der 
Hochschule schriftlich oder elektronisch 
mit. Für das Widerspruchsverfahren gilt § 5 
Abs. 5 der Wirtschaftsprüferordnung ent-
sprechend. 

(3) Kann eine Bestätigung nicht erteilt 
werden, so teilt die Prüfungsstelle dies der 
Hochschule mit. Für das Widerspruchsver-
fahren gilt § 5 Abs. 5 der Wirtschaftsprüfer-
ordnung entsprechend. 

§ 9 § 9 

Anrechnung auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen 

Anrechnung auf das Wirtschaftsprü-
fungsexamen 

(1) Die Prüfungsstelle stellt im Zulas-
sungsverfahren zum Wirtschaftsprüfungs-
examen die Anrechnung nach § 7 Abs. 1 
und die Gleichwertigkeit nach § 7 Abs. 2 
fest. Die Feststellung erfolgt auf Grundlage 
einer Bestätigung gemäß § 8. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Leistungsnachweise sind von 
der antragstellenden Person im Original o-
der in beglaubigter Abschrift mit dem An-
trag nach § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprü-
ferprüfungsverordnung vorzulegen. Der er-
folgreiche Abschluss des Studiengangs, 
aus dem die Leistungsnachweise stam-
men, darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Zulassung zum Wirtschaftsprüfungs-
examen nicht länger als acht Jahre zurück-
liegen. 

(2) Die Leistungsnachweise sind von 
der antragstellenden Person mit dem An-
trag nach § 1 oder § 25 der Wirtschaftsprü-
ferprüfungsverordnung vorzulegen. Der er-
folgreiche Abschluss des Studiengangs, 
aus dem die Leistungsnachweise stam-
men, darf zum Zeitpunkt der Antragstellung 
auf Zulassung zum Wirtschaftsprüfungs-
examen nicht länger als acht Jahre zurück-
liegen. 
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(3) Wird festgestellt, dass ein Leis-
tungsnachweis angerechnet wird, entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung in 
dem entsprechenden Prüfungsgebiet im 
Wirtschaftsprüfungsexamen; § 13 der Wirt-
schaftsprüferordnung bleibt unberührt. Die 
Prüfungsstelle teilt der antragstellenden 
Person die für das Wirtschaftsprüfungsexa-
men verbleibenden Prüfungsgebiete mit. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Entfällt das Prüfungsgebiet "Ange-
wandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirt-
schaftslehre", dauert die mündliche Prü-
fung im Prüfungsgebiet "Wirtschaftliches 
Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 
und Berufsrecht" 45 Minuten. Diese verlän-
gerte mündliche Prüfung kann nach Wahl 
der Prüfungsstelle auch in Sonderprüfungs-
terminen abgelegt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) § 19 Abs. 5 der Wirtschaftsprüfer-
prüfungsverordnung findet Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Wenn eine Anrechnung voraus-
sichtlich nicht erfolgen kann, ist der aus-
stellenden Hochschule Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Erfolgt danach 
keine Anrechnung, teilt die Prüfungsstelle 
dies der antragstellenden Person schriftlich 
oder elektronisch mit. Die Ablehnung einer 
Anrechnung kann insbesondere gerechtfer-
tigt sein, wenn der Studiengang nach der 
Bestätigung wesentlich umgestaltet wurde, 
so dass die Gleichwertigkeit nach § 7 Abs. 
2 ganz oder in Teilen entfallen ist. Für das 
Widerspruchsverfahren gilt § 5 Abs. 5 der 
Wirtschaftsprüferordnung entsprechend. 

(6) Wenn eine Anrechnung voraus-
sichtlich nicht erfolgen kann, ist der aus-
stellenden Hochschule Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Erfolgt danach 
keine Anrechnung, teilt die Prüfungsstelle 
dies der antragstellenden Person mit. Die 
Ablehnung einer Anrechnung kann insbe-
sondere gerechtfertigt sein, wenn der Stu-
diengang nach der Bestätigung wesentlich 
umgestaltet wurde, so dass die Gleichwer-
tigkeit nach § 7 Abs. 2 ganz oder in Teilen 
entfallen ist. Für das Widerspruchsverfah-
ren gilt § 5 Abs. 5 der Wirtschaftsprüferord-
nung entsprechend. 
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Artikel 9 Artikel 9 

Finanzanlagenvermittlungsver-
ordnung 

Finanzanlagenvermittlungsver-
ordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Sachkundenachweis 

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§  1 Sachkundeprüfung u n v e r ä n d e r t  

§  2 Zuständige Stelle und Prüfungsausschuss u n v e r ä n d e r t  

§  3 Verfahren u n v e r ä n d e r t  

§  4 Gleichstellung anderer Berufsqualifikationen u n v e r ä n d e r t  

§  5 Anerkennung von ausländischen Berufsbefähi-
gungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit 
 
 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 

Vermittlerregister 

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§  6 Angaben zur Speicherung im Vermittlerregister u n v e r ä n d e r t  

§  7 Eintragung u n v e r ä n d e r t  

§  8 Zugang 
 
 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3 

Anforderungen an die Berufshaftpflichtversicherung 

Abschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§  9 Umfang der Versicherung u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Anzeigepflicht des Versicherungsunternehmens 
 
 

§ 10 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 

Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflich-

ten 

Abschnitt 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Allgemeine Verhaltenspflicht § 11 u n v e r ä n d e r t  

§ 11a Vermeidung, Regelung und Offenlegung von Inte-
ressenkonflikten, Vergütung 

§ 11a u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Statusbezogene Informationspflichten § 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 12a Information des Anlegers über Vergütungen und 
Zuwendungen 

§ 12a u n v e r ä n d e r t  
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§ 13 Information des Anlegers über Risiken, Kosten und 
Nebenkosten 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Redliche, eindeutige und nicht irreführende Infor-
mationen und Werbung 

§ 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Bereitstellung des Informationsblatts § 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Einholung von Informationen über den Anleger; 
Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen 

§ 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Offenlegung von Zuwendungen durch Gewerbe-
treibende nach § 34f der Gewerbeordnung 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 17a Offenlegung und Auskehr von Zuwendungen durch 
Gewerbetreibende nach § 34h der Gewerbeordnung 

§ 17a u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Anfertigung einer Geeignetheitserklärung § 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 18a Aufzeichnung telefonischer Vermittlungs- und Be-
ratungsgespräche und sonstiger elektronischer Kommuni-
kation 

§ 18a u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Beschäftigte 
 
 

§ 19 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 5 

Sonstige Pflichten 

Abschnitt 5 

u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Unzulässigkeit der Annahme von Geldern und An-
teilen von Anlegern 

§ 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Anzeigepflicht § 21 (weggefallen) 

§ 22 Aufzeichnungspflicht § 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Aufbewahrung § 23 u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Prüfungspflicht § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25 Rechte und Pflichten der an der Prüfung Beteilig-
ten 
 
 

§ 25 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 6 

Ordnungswidrigkeiten 

Abschnitt 6 

u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Ordnungswidrigkeiten § 26 u n v e r ä n d e r t  
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§ 16 § 16 

Einholung von Informationen über den 
Anleger; Pflicht zur Empfehlung geeig-

neter Finanzanlagen 

Einholung von Informationen über den 
Anleger; Pflicht zur Empfehlung geeig-

neter Finanzanlagen 

(1) Der Gewerbetreibende hat im 
Rahmen der Anlageberatung vom Anleger 
alle Informationen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. über Kenntnisse und Erfahrungen des 
Anlegers in Bezug auf bestimmte Arten 
von Finanzanlagen, 

 

2. über die finanziellen Verhältnisse des 
Anlegers, einschließlich seiner Fähig-
keit, Verluste zu tragen, und 

 

3. über seine Anlageziele, einschließlich 
seiner Risikotoleranz, 

 

einzuholen, die erforderlich sind, um dem 
Anleger eine Finanzanlage empfehlen zu 
können, die für ihn geeignet ist und insbe-
sondere seiner Risikotoleranz und seiner 
Fähigkeit Verluste zu tragen, entspricht. 
Der Gewerbetreibende darf dem Anleger 
nur Finanzanlagen empfehlen, die nach 
den eingeholten Informationen für diesen 
geeignet sind (Geeignetheitsprüfung). Hin-
sichtlich der Anforderungen an die Geeig-
netheit und der im Zusammenhang mit der 
Geeignetheit geltenden Pflichten sind die 
Artikel 54 und 55 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565 der Kommission ent-
sprechend anzuwenden. Sofern der Ge-
werbetreibende die erforderlichen Informa-
tionen nicht erlangt, darf er dem Anleger im 
Rahmen der Anlageberatung keine Finanz-
anlage empfehlen. 
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(2) Vor einer Anlagevermittlung hat 
der Gewerbetreibende vom Anleger Infor-
mationen über seine Kenntnisse und Erfah-
rungen in Bezug auf Geschäfte mit be-
stimmten Arten von Finanzanlagen einzu-
holen, soweit diese Informationen erforder-
lich sind, um die Angemessenheit der Fi-
nanzanlage für den Anleger beurteilen zu 
können. Die Angemessenheit beurteilt sich 
danach, ob der Anleger über die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, 
um die Risiken im Zusammenhang mit der 
Art der Finanzanlage angemessen beurtei-
len zu können. Gelangt der Gewerbetrei-
bende aufgrund der nach Satz 1 erhaltenen 
Information zu der Auffassung, dass die 
vom Anleger gewünschte Finanzanlage für 
den Anleger nicht angemessen ist, hat er 
den Anleger vor einer Anlagevermittlung 
darauf hinzuweisen. Erlangt der Gewerbe-
treibende nicht die erforderlichen Informati-
onen, hat er den Anleger vor einer Anlage-
vermittlung darüber zu informieren, dass 
eine Beurteilung der Angemessenheit im 
Sinne des Satzes 1 nicht möglich ist. Der 
Hinweis nach Satz 3 und die Informationen 
nach Satz 4 können in standardisierter 
Form erfolgen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Zu den einzuholenden Informatio-
nen nach Absatz 1 Satz 1 gehören, soweit 
erforderlich, hinsichtlich 

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der finanziellen Verhältnisse des Anle-
gers Angaben über  

 

a) Grundlage und Höhe regelmäßiger 
Einkommen und regelmäßiger fi-
nanzieller Verpflichtungen sowie 

 

b) vorhandene Vermögenswerte, ins-
besondere Barvermögen, Kapital-
anlagen und Immobilienvermögen, 
und 

 

2. der mit den Geschäften verfolgten 
Ziele Angaben über die Anlagedauer, 
die Risikobereitschaft des Anlegers 
und den Zweck der Anlage. 
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Zu den einzuholenden Informationen nach 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gehö-
ren, soweit erforderlich, hinsichtlich der 
Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers 
Angaben über 

 

1. die Arten von Finanzanlagen, mit de-
nen der Anleger vertraut ist, 

 

2. Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum 
zurückliegender Geschäfte des Anle-
gers mit Finanzanlagen, 

 

3. Ausbildung sowie gegenwärtige und 
relevante frühere berufliche Tätigkeiten 
des Anlegers. 

 

(3a) Der Gewerbetreibende hat 
vor der Vermittlung des Vertragsschlusses 
über eine Vermögensanlage im Sinne des 
§ 2a des Vermögensanlagengesetzes vom 
Anleger insoweit eine Selbstauskunft über 
dessen Vermögen oder dessen Einkom-
men einzuholen, wie dies erforderlich ist, 
um prüfen zu können, ob der Gesamtbe-
trag der Vermögensanlagen desselben 
Emittenten, die vom Anleger erworben wer-
den, folgende Beträge nicht übersteigt:  

(3a) Der Gewerbetreibende hat 
vor der Vermittlung des Vertragsschlusses 
über eine Vermögensanlage im Sinne des 
§ 2a des Vermögensanlagengesetzes vom 
Anleger insoweit eine Selbstauskunft über 
dessen Vermögen oder dessen Einkom-
men einzuholen, wie dies erforderlich ist, 
um prüfen zu können, ob der Gesamtbe-
trag der Vermögensanlagen desselben 
Emittenten, die vom Anleger erworben wer-
den, folgende Beträge nicht übersteigt:  

1. 10 000 Euro, sofern der jeweilige Anle-
ger nach seiner Selbstauskunft über 
ein frei verfügbares Vermögen in Form 
von Bankguthaben und Finanzinstru-
menten von mindestens 100 000 Euro 
verfügt, oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. den zweifachen Betrag des durch-
schnittlichen monatlichen Nettoeinkom-
mens des jeweiligen Anlegers, höchs-
tens jedoch 10 000 Euro. 

2. den zweifachen Betrag des durch-
schnittlichen monatlichen Nettoeinkom-
mens des jeweiligen Anlegers, höchs-
tens jedoch 25 000 Euro. 
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Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Ge-
samtbetrag der Vermögensanlagen dessel-
ben Emittenten, die vom Anleger erworben 
werden, der keine Kapitalgesellschaft ist, 
1 000 Euro nicht überschreitet. Der Gewer-
betreibende darf den Vertragsschluss über 
eine Vermögensanlage im Sinne des § 2a 
des Vermögensanlagengesetzes nur ver-
mitteln, wenn er geprüft hat, dass der Ge-
samtbetrag der Vermögensanlagen dessel-
ben Emittenten, die vom Anleger erworben 
werden, der keine Kapitalgesellschaft ist, 
1 000 Euro oder die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 genannten Beträge nicht übersteigt. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Ge-
samtbetrag der Vermögensanlagen dessel-
ben Emittenten, die vom Anleger erworben 
werden, der keine Kapitalgesellschaft ist, 
1 000 Euro nicht überschreitet. Der Gewer-
betreibende darf den Vertragsschluss über 
eine Vermögensanlage im Sinne des § 2a 
des Vermögensanlagengesetzes nur ver-
mitteln, wenn er geprüft hat, dass der Ge-
samtbetrag der Vermögensanlagen dessel-
ben Emittenten, die vom Anleger erworben 
werden, der keine Kapitalgesellschaft ist, 
1 000 Euro oder die in Satz 1 Nummer 1 
und 2 genannten Beträge nicht übersteigt. 

(3b) Der Gewerbetreibende hat 
den nach § 80 Absatz 9 des Wertpapier-
handelsgesetzes bestimmten Zielmarkt zu 
berücksichtigen und mit dem jeweiligen An-
leger abzugleichen. Dazu hat er alle zumut-
baren Schritte zu unternehmen, um sich 
die erforderlichen Informationen einschließ-
lich der Bestimmung des Zielmarktes von 
dem die Finanzanlage konzipierenden 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen o-
der dem Emittenten zu beschaffen und die 
Merkmale sowie den Zielmarkt der Finanz-
anlage zu verstehen. Er hat die Vereinbar-
keit der Finanzanlage mit den Bedürfnissen 
des Anlegers unter Berücksichtigung des 
Zielmarktes zu beurteilen und sicherzustel-
len, dass er Finanzanlagen nur empfiehlt, 
wenn dies im Interesse des Anlegers ist. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  

(4) Soweit die in den Absätzen 1 bis 
3a genannten Informationen auf Angaben 
des Anlegers beruhen, hat der Gewerbe-
treibende die Fehlerhaftigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Angaben nicht zu vertreten, 
es sei denn, die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der Angaben des Anlegers ist 
ihm bekannt oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit unbekannt. Gewerbetreibende dür-
fen Anleger nicht dazu verleiten, Angaben 
nach den Absätzen 1 bis 3a zurückzuhal-
ten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Pflichten nach Absatz 2 gelten 
nicht, soweit der Gewerbetreibende 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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1. auf Veranlassung des Kunden Anlage-
vermittlung in Bezug auf Anteile oder 
Aktien an Investmentvermögen er-
bringt, die den Anforderungen der 
Richtlinie 2009/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, 
S. 32, L 269 vom 13.10.2010, S. 27), 
die zuletzt durch die Richtlinie 
2010/78/EU (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 120) geändert worden 
ist, entsprechen und 

 

2. den Kunden darüber informiert, dass 
keine Angemessenheitsprüfung im 
Sinne des Absatzes 2 vorgenommen 
wird. Die Information kann in standardi-
sierter Form erfolgen. 

 

§ 21 § 21 

Anzeigepflicht entfällt 

Der Gewerbetreibende hat der für die 
Erlaubniserteilung nach § 34f Absatz 1 o-
der § 34h Absatz 1 der Gewerbeordnung 
zuständigen Behörde unverzüglich nach 
Satz 3 anzuzeigen, welche Personen je-
weils mit der Leitung des Betriebs oder ei-
ner Zweigniederlassung beauftragt sind. 
Dies gilt bei juristischen Personen auch für 
die nach Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag jeweils zur Vertretung beru-
fenen Personen. In der Anzeige ist für jede 
Person Folgendes anzugeben: 

entfällt 

1. der Name, der Geburtsname, sofern 
dieser vom Namen abweicht, sowie 
der Vorname, 

 

2. die Staatsangehörigkeit oder Staatsan-
gehörigkeiten, 

 

3. der Geburtstag und -ort sowie  

4. die Anschrift.  
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§ 26 § 26 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 6 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 6 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig 

1. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 2 oder Ab-
satz 2 eine Mitteilung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 11a Absatz 1 Satz 1 Maß-
nahmen zur Erkennung und Vermei-
dung von Interessenkonflikten nicht 
trifft, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 11a Absatz 2 die Mitteilung 
über Interessenkonflikte nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 11a Absatz 3 durch die 
Vergütung oder Bewertung Anreize für 
ihn schafft oder seine Beschäftigten 
schafft, einem Anleger eine bestimmte 
Finanzanlage zu empfehlen, obwohl er 
eine andere, den Bedürfnissen des An-
legers besser entsprechende Finanz-
anlage anbieten kann, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 12 Absatz 1 eine Mitteilung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 12a oder § 13 Absatz 1 
Satz 1 eine Information nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 15 ein Informationsblatt 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stellt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1, Absatz 
2 Satz 1 oder Absatz 3a Satz 1 eine In-
formation nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig einholt, 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 oder 
Satz 4 eine Finanzanlage empfiehlt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 3 einen 
Hinweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 16 Absatz 2 Satz 4 eine In-
formation nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 eine 
Zuwendung annimmt oder gewährt, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit § 19 Satz 2, eine 
Geeignetheitserklärung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 18a Absatz 1 Satz 1 die In-
halte von Telefongesprächen und 
sonstiger elektronischer Kommunika-
tion nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise aufzeichnet, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 18a Absatz 2 Satz 1 nicht 
alle angemessenen Maßnahmen er-
greift, um einschlägige Telefongesprä-
che und sonstige elektronische Kom-
munikation aufzuzeichnen, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen § 18a Absatz 3 Satz 1 einen 
Anleger nicht oder nicht rechtzeitig in-
formiert, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen § 20 sich Eigentum oder Be-
sitz an Geldern oder Anteilen eines An-
legers verschafft, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. entgegen § 21 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, eine Anzeige nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

entfällt 
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19. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig 
macht, entgegen § 23 Satz 1 eine Un-
terlage nicht, nicht in der vorgeschrie-
benen Weise oder nicht mindestens 
fünf Jahre aufbewahrt, 

18. u n v e r ä n d e r t  

20. entgegen § 24 Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 5 einen Prüfungsbericht oder eine 
Erklärung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig übermit-
telt, 

19. u n v e r ä n d e r t  

21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
24 Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt, 

20. u n v e r ä n d e r t  

22. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 1 einem 
Prüfer eine Einsicht nicht gestattet o-
der 

21. u n v e r ä n d e r t  

23. entgegen § 25 Absatz 1 Satz 2 einem 
Prüfer eine Aufklärung oder einen 
Nachweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig gibt. 

22. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 
145 Absatz 2 Nummer 9 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung 
in Ausübung eines Reisegewerbes begeht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 10 Artikel 10 

Gewerbeanzeigeverordnung Gewerbeanzeigeverordnung 

§ 1 § 1 

Erstattung der Gewerbeanzeige Erstattung der Gewerbeanzeige 

Für die Erstattung der Gewerbean-
zeige ist zu verwenden  

Für die Erstattung der Gewerbean-
zeige ist zu verwenden  

1. in den Fällen des Betriebsbeginns im 
Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung ein Vordruck nach 
dem Muster der Anlage 1, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. in den Fällen der Verlegung des Betrie-
bes im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 der Gewerbeordnung, in 
den Fällen des Wechsels oder der 
Ausdehnung des Gegenstandes des 
Betriebes im Sinne des § 14 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 der Gewerbeord-
nung und in den Fällen der Änderung 
des Namens des Gewerbetreibenden 
im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2a der Gewerbeordnung ein 
Vordruck nach dem Muster der Anlage 
2 und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. in den Fällen der Aufgabe des Betrie-
bes im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 der Gewerbeordnung ein 
Vordruck nach dem Muster der Anlage 
3. 

3. in den Fällen der Aufgabe des Betrie-
bes im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 der Gewerbeordnung ein 
Vordruck nach dem Muster der Anlage 
3 und in den Fällen der Aufgabe des 
Betriebes im Sinne des § 14 Absatz 
1 Satz 2 Nummer 3 in Verbindung 
mit Satz 3 der Gewerbeordnung ein 
Vordruck nach dem Muster der An-
lage 1. 

Die Vordrucke sind vollständig und gut les-
bar maschinell oder in Druckbuchstaben 
auszufüllen. 

Die Vordrucke sind vollständig und gut les-
bar maschinell oder in Druckbuchstaben 
auszufüllen. 
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§ 3 § 3 

Übermittlung von Daten aus der Gewer-
beanzeige an weitere Behörden 

Übermittlung von Daten aus der Gewer-
beanzeige an weitere Behörden 

(1) Die zuständige Behörde übermit-
telt die mittels der Vordrucke der Anlagen 1 
bis 3 erhobenen Daten aus der Gewerbe-
anzeige regelmäßig an die nachfolgenden 
Stellen zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen 
Aufgaben:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. an die Industrie- und Handelskammern 
nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 
der Gewerbeordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 13, 27, 
29 bis 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 13, 26 
bis 28 und 30 der Anlage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 13 und 
30 der Anlage 3, 

 

2. an die Handwerkskammern nach § 14 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 2 der Gewer-
beordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 13, 27, 
30, 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 13, 27, 
28 und 30 der Anlage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 13 und 
30 der Anlage 3, 

 

3. an die für den Immissionsschutz zu-
ständige Landesbehörde nach § 14 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 3 der Gewer-
beordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 27 bis 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 25 bis 28 und 30 der Anlage 2 
und 

 

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 28 und 30 der Anlage 3, 
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4. an die für den technischen und sozia-
len Arbeitsschutz einschließlich den 
Entgeltschutz nach dem Heimarbeits-
gesetz zuständige Landesbehörde 
nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 3a 
der Gewerbeordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 27 bis 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 25 bis 28 und 30 der Anlage 2 
und 

 

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 28 und 30 der Anlage 3, 

 

5. an die nach Landesrecht zuständige 
Behörde zur Wahrnehmung der Aufga-
ben, die im Mess- und Eichgesetz und 
in den auf Grund des Mess- und Eich-
gesetzes ergangenen Rechtsverord-
nungen festgelegt sind, nach § 14 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 4 der Gewerbe-
ordnung  

 

a) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 
5, 11, 14, 15, 18 und 20 der An-
lage 1, 

 

b) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 
5, 11, 14, 15, 18, 19 und 21 der 
Anlage 2 und 

 

c) die Daten in den Feldern 1, 3 bis 
5, 11, 14, 16, 18 und 20 der An-
lage 3, 

 

6. an die Bundesagentur für Arbeit nach § 
14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 5 der Ge-
werbeordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 13, 27 
und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 13 und 
30 der Anlage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 10, 12 
bis 19 und 21 bis 30 der Anlage 3, 
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7. an die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung e. V. nach § 14 Absatz 8 
Satz 1 Nummer 6 der Gewerbeord-
nung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 12, 28, 
30, 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 12, 25, 
27, 28 und 30 der Anlage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 12 und 
30 der Anlage 3, 

 

8. an das Registergericht nach § 14 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 8 der Gewerbe-
ordnung mit Ausnahme der Daten in 
den Feldern 8 bis 10, 12 bis 14, 16, 21, 
22, 24 und 28 bis 30 der Anlage 3, 

 

9. an die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden zur Wahrnehmung der Auf-
gaben nach dem Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände-, Futtermittel-, Ta-
bak-, Tiergesundheits- und Tierschutz-
recht nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 10 der Gewerbeordnung nach § 
14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 10 der 
Gewerbeordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 27 bis 31 und 33 der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 25 bis 28 und 30 der Anlage 2 
und 

 

c) der Daten in den Feldern 10, 12, 
13, 28 und 30 der Anlage 3, 

 

10. an die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See nach § 14 Ab-
satz 8 Satz 1 Nummer 11 der Gewer-
beordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 12, 13, 
17, 19, 21 bis 31 und 33 der An-
lage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 12, 13, 
17, 22 bis 28 und 30 der Anlage 2 
und 
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c) der Daten in den Feldern 12, 13, 
17, 19, 21 bis 28 und 30 der An-
lage 3, 

 

11. an die Ausländerbehörden nach § 14 
Absatz 8 Satz 1 Nummer 12 der Ge-
werbeordnung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 12 bis 
14, 17, 19, 22 bis 29 und 33 der 
Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 12 bis 
14, 17, 22 bis 26 und 30 der An-
lage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 12 bis 
14, 17, 19, 21 bis 28 und 30 der 
Anlage 3, 

 

12. an die Finanzämter nach § 14 Absatz 8 
Satz 1 Nummer 13 der Gewerbeord-
nung mit Ausnahme  

 

a) der Daten in den Feldern 6, 12, 
13, 19, 21, 22, 27 bis 31 und 33 
der Anlage 1, 

 

b) der Daten in den Feldern 6, 12, 
13, 22, 25 bis 28 und 30 der An-
lage 2 und 

 

c) der Daten in den Feldern 6, 12, 
13, 19, 21, 22, 27 und 30 der An-
lage 3, 

 

13. an die für die Erlaubnisverfahren nach 
der Gewerbeordnung zuständigen Be-
hörden nach § 14 Absatz 8 Satz 1 
Nummer 14 der Gewerbeordnung mit 
Ausnahme  

 

a) der Daten in Feld 33 der Anlage 1,  

b) der Daten in Feld 30 der Anlage 2 
und 

 

c) der Daten in Feld 30 der Anlage 3.  

Die Daten sind nicht zu übermitteln, wenn 
die empfangsberechtigte Stelle auf die re-
gelmäßige Datenübermittlung verzichtet 
hat. 
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(2) Zur Führung des Statistikregisters 
nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 9 der 
Gewerbeordnung und zur Durchführung 
der monatlichen Erhebungen als Bundes-
statistik nach § 14 Absatz 13 Satz 1 der 
Gewerbeordnung übermittelt die zustän-
dige Behörde die folgenden Daten aus den 
Gewerbeanzeigen gemäß den Anlagen 1 
bis 3 an die statistischen Ämter der Länder  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Daten in den Feldern 1 bis 5 als 
Hilfsmerkmale für den Betriebsinhaber, 

 

2. die Daten in den Feldern 12 und 15 bis 
17 als Hilfsmerkmale für den Betrieb, 

 

3. die Daten   

a) in den Feldern 6, 10, 18 bis 25, 29 
und 32 der Anlage 1 als Erhe-
bungsmerkmale für die Anmel-
dung, 

 

b) in den Feldern 6, 10, 18 bis 24, 26 
und 29 der Anlage 2 als Erhe-
bungsmerkmale für die Ummel-
dung und 

 

c) in den Feldern 6, 10, 18 bis 26, 28 
und 29 der Anlage 3 als Erhe-
bungsmerkmale für die Abmel-
dung. 
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 (2a) Die Anzeige der Aufgabe 
des Betriebs im Zusammenhang mit 
dessen Verlegung in einen anderen 
Meldebezirk nach § 14 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 3 in Verbindung mit Satz 
3 der Gewerbeordnung gilt zugleich 
als Anzeige der Abmeldung für die 
bisherige Betriebsstätte. In diesen 
Fällen erhebt die für die Abmeldung 
zuständige Behörde die Daten des 
Vordrucks der Anlage 3 mithilfe der 
Daten, die ihr von der für die Anmel-
dung zuständigen Behörde auf der 
Grundlage des Vordrucks der An-
lage 1 nach § 14 Absatz 1 Satz 3 der 
Gewerbeordnung übermittelt wer-
den. Auf die Übermittlung der Daten 
aus der Gewerbeanzeige nach § 14 
Absatz 1 Satz 3 der Gewerbeord-
nung findet Absatz 4 entsprechende 
Anwendung. Die Verpflichtung der 
für die Gewerbeanmeldung zustän-
digen Behörde zur Übermittlung der 
mittels des Vordrucks der Anlage 1 
erhobenen Daten aus der Gewerbe-
anzeige bleibt unberührt. 

(3) Sofern sich bei der Anmeldung ei-
nes Gewerbes nach § 14 Absatz 1 oder § 
55c der Gewerbeordnung Anhaltspunkte 
für Verstöße gegen die in § 14 Absatz 8 
Satz 1 Nummer 7 der Gewerbeordnung ge-
nannten Vorschriften ergeben, übermitteln 
die zuständigen Behörden diese Anhalts-
punkte einschließlich der Daten aus der 
Gewerbeanzeige mit Ausnahme der Daten 
in den Feldern 13, 27 und 33 der Anlage 1 
an die Behörden der Zollverwaltung. Das 
Bundesministerium der Finanzen und die 
Länder legen im Rahmen einer Verwal-
tungsvereinbarung einvernehmlich fest, in 
welchen Fällen Anhaltspunkte im Sinne 
des Satzes 1 vorliegen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Übermittlung der Daten aus 
der Gewerbeanzeige an die in den Absät-
zen 1 bis 3 genannten Stellen erfolgt elekt-
ronisch über verwaltungsinterne Kommuni-
kationsnetze oder verschlüsselt über das 
Internet. Bei Datenübermittlungen über das 
Internet ist als Übermittlungsprotokoll der 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz im Bundesanzeiger in der je-
weils gültigen Fassung bekannt gemachte 
Standard zu Grunde zu legen. § 3 des Ge-
setzes über die Verbindung der informati-
onstechnischen Netze des Bundes und der 
Länder – Gesetz zur Ausführung von Arti-
kel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes – vom 
10. August 2009 (BGBl. I S. 2702) in der je-
weils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
Bei nicht über verwaltungsinterne Kommu-
nikationsnetze erfolgender direkter elektro-
nischer Kommunikation zwischen zuständi-
ger Behörde und den in den Absätzen 1 bis 
3 genannten Stellen ist das Deutsche Ver-
waltungsdiensteverzeichnis (DVDV) zu 
Grunde zu legen. Als Datenaustauschfor-
mat ist der vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz im Bundesan-
zeiger in der jeweils gültigen Fassung be-
kannt gemachte Standard zu Grunde zu le-
gen. Bei der Festlegung der Standards für 
das Übermittlungsprotokoll sowie für das 
Datenaustauschformat nach den Sätzen 2 
und 5 sind die vom IT-Planungsrat nach § 
1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des IT-
Staatsvertrages beschlossenen IT-In-
teroperabilitäts- und IT-Sicherheitsstan-
dards zu beachten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die zuständige Behörde übermit-
telt die Daten aus der Gewerbeanzeige un-
verzüglich nach Bescheinigung des Emp-
fangs der Gewerbeanzeige nach § 15 Ab-
satz 1 der Gewerbeordnung an die in den 
Absätzen 1 und 3 genannten Stellen. Die 
Daten sind an die in Absatz 2 genannten 
Stellen unverzüglich, spätestens jedoch am 
ersten Arbeitstag des Monats, der auf die 
Bescheinigung des Empfangs der Gewer-
beanzeige folgt, zu übermitteln. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) (weggefallen) (6) u n v e r ä n d e r t  

Anlage 1 Anlage 1 
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(zu § 1 Satz 1 Nummer 1) 
Gewerbe-Anmeldung 

(zu § 1 Satz 1 Nummer 1) 
Gewerbe-Anmeldung 

Gewerbe-Anmeldung Gewerbe-Anmeldung 

Erläuterung zu Feld 1 u n v e r ä n d e r t  

Im Handels-, Genossenschafts- oder Ver-
einsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis 
eingetragener Name mit Rechtsform (bei 

GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter) 

Im Handels-, Gesellschafts-, Genossen-
schafts- oder Vereinsregister, gegebenen-
falls im Stiftungsverzeichnis eingetragener 
Name mit Rechtsform (bei nicht eingetra-

gener GbR: Angabe der weiteren ge-
schäftsführenden Gesellschafter). 

Erläuterung zu Feld 2 u n v e r ä n d e r t  

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Genossenschafts- oder Vereinsregis-
ter, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Gesellschafts-, Genossenschafts- 
oder Vereinsregister, gegebenenfalls 
Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Erläuterung zu Feld 25 u n v e r ä n d e r t  

Grund der Neuerrichtung/der Übernahme 

Neugründung 

Wechsel der Rechtsform 

Gesellschaftereintritt 

Wiedereröffnung nach Verlegung aus ei-
nem anderen Meldebezirk 

Übergang nach dem Umwandlungsgesetz 
(z. B. Verschmelzung, Spaltung) 

Übernahme (Erbfolge, Kauf oder Pacht) 

 

Grund der Neuerrichtung/der Übernahme 

Neugründung 

Wechsel der Rechtsform 

Gesellschaftereintritt 

Verlegung des Betriebs aus einem ande-
ren Meldebezirk 

Übergang nach dem Umwandlungsgesetz 
(z. B. Verschmelzung, Spaltung) 

Übernahme (Erbfolge, Kauf oder Pacht) 

Hinweis zu Feld 31 u n v e r ä n d e r t  

Hinweis: Diese Anlage berechtigt nicht zum 
Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch 
eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die 

Handwerksrolle notwendig ist. Zuwider-
handlungen können mit Geldbuße, Geld-
strafe oder Freiheitsstrafe geahndet wer-

den. Diese Anzeige ist keine Genehmigung 
zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß 

dem Planungs- und Baurecht. 

Hinweis: Diese Anlage berechtigt nicht zum 
Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch 
eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die 
Handwerksrolle notwendig ist. Zuwider-
handlungen können mit Geldbuße, Geld-
strafe oder Freiheitsstrafe geahndet wer-
den. Diese Anzeige ist keine Genehmigung 
zur Errichtung einer Betriebsstätte gemäß 
dem Planungs- und Baurecht. Im Fall der 
Verlegung des Betriebs aus einem ande-
ren Meldebezirk ist die Anzeige der Ab-
meldung für die bisherige Betriebsstätte 
enthalten. 

Anlage 2 Anlage 2 
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(zu § 1 Satz 1 Nummer 2) 
Gewerbe-Ummeldung 

(zu § 1 Satz 1 Nummer 2) 
Gewerbe-Ummeldung 

Gewerbe-Ummeldung Gewerbe-Ummeldung 

Erläuterung zu Feld 1 u n v e r ä n d e r t  

Im Handels-, Genossenschafts- oder Ver-
einsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis 
eingetragener Name mit Rechtsform (bei 
GbR: Angabe der weiteren geschäftsfüh-
renden Gesellschafter) 

Im Handels-, Gesellschafts-, Genossen-
schafts- oder Vereinsregister, gegebenen-
falls im Stiftungsverzeichnis eingetragener 
Name mit Rechtsform (bei nicht eingetra-
gener GbR: Angabe der weiteren ge-
schäftsführenden Gesellschafter) 

Erläuterung zu Feld 2 u n v e r ä n d e r t  

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Genossenschafts- oder Vereinsregis-

ter, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Gesellschafts-, Genossenschafts- 

oder Vereinsregister, gegebenenfalls 
Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Anlage 3 Anlage 3 

(zu § 1 Satz 1 Nummer 3) 
Gewerbe-Abmeldung 

(zu § 1 Satz 1 Nummer 3) 
Gewerbe-Abmeldung 

Gewerbe-Abmeldung u n v e r ä n d e r t  

Erläuterung zu Feld 1 u n v e r ä n d e r t  

Im Handels-, Genossenschafts- oder Ver-
einsregister, ggf. im Stiftungsverzeichnis 
eingetragener Name mit Rechtsform (bei 

GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter) 

Im Handels-, Gesellschafts-, Genossen-
schafts- oder Vereinsregister, gegebenen-
falls im Stiftungsverzeichnis eingetragener 
Name mit Rechtsform (bei nicht eingetra-

gener GbR: Angabe der weiteren ge-
schäftsführenden Gesellschafter) 

Erläuterung zu Feld 2  u n v e r ä n d e r t  

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Genossenschafts- oder Vereinsregis-

ter, ggf. Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Ort und Nummer des Eintrages im Han-
dels-, Gesellschafts-, Genossenschafts- 

oder Vereinsregister, gegebenenfalls 
Nummer im Stiftungsverzeichnis 

Erläuterung zu Feld 17 u n v e r ä n d e r t  

Künftige Betriebsstätte (falls an einem an-
deren Ort eine Neuerrichtung beabsichtigt 

ist) 

Von der zuständigen Behörde auszufül-
len: Künftige Betriebsstätte (falls an einem 
anderen Ort eine Neuerrichtung beabsich-

tigt ist)  

Erläuterung zu Feld 25 u n v e r ä n d e r t  

Vollständige Aufgabe ☐ 

Verlegung in einen anderen Meldebezirk ☐ 

  

Vollständige Aufgabe ☐ 
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Artikel 11 Artikel 11 

Immobiliardarlehensvermitt-
lungsverordnung 

Immobiliardarlehensvermitt-
lungsverordnung 

§ 17 § 17 

Anzeigepflicht entfällt 

Der Gewerbetreibende hat der für die 
Erlaubniserteilung nach § 34i Absatz 1 der 
Gewerbeordnung zuständigen Behörde un-
verzüglich nach Satz 3 anzuzeigen, welche 
Personen jeweils mit der Leitung des Be-
triebs oder einer Zweigniederlassung be-
auftragt sind. Dies gilt bei juristischen Per-
sonen auch für die nach Gesetz, Satzung 
oder Gesellschaftsvertrag jeweils zur Ver-
tretung berufenen Personen. In der An-
zeige ist für jede Person Folgendes anzu-
geben:  

entfällt 

1. der Name, der Geburtsname, sofern 
dieser vom Namen abweicht, sowie 
der Vorname, 

 

2. die Staatsangehörigkeit oder Staatsan-
gehörigkeiten, 

 

3. das Geburtsdatum und der Geburtsort 
sowie 

 

4. die aktuelle Anschrift.  

§ 19 § 19 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 6 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig  

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 6 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig  

1. entgegen § 13 sich Eigentum oder Be-
sitz an Geldern eines Immobiliardarle-
hensnehmers verschafft, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig fertigt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 eine 
dort genannte Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht mindestens fünf 
Jahre aufbewahrt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
15 Absatz 1 Satz 1 zuwiderhandelt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 einem 
Prüfer eine Einsicht nicht gestattet, 

5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 einem 
Prüfer eine Einsicht nicht gestattet o-
der 

6. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 einem 
Prüfer eine Aufklärung oder einen 
Nachweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig gibt oder 

6. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 einem 
Prüfer eine Aufklärung oder einen 
Nachweis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig gibt. 

7. entgegen § 17 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit Satz 2, eine Anzeige nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet. 

entfällt 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 
145 Absatz 2 Nummer 9 der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung 
in Ausübung eines Reisegewerbes begeht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 
146 Absatz 2 Nummer 11a der Gewerbe-
ordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig eine in Absatz 1 bezeichnete Hand-
lung in Ausübung eines Messe-, Ausstel-
lungs- oder Marktgewerbes begeht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 12 Artikel 12 

Pfandleiherverordnung Pfandleiherverordnung 

§ 2 § 2 

Anzeige entfällt 

Der Pfandleiher hat der zuständigen 
Behörde bei Beginn des Gewerbebetriebs 
anzuzeigen, welche Räume er für den Ge-
werbebetrieb benutzt; ferner hat er jeden 
Wechsel der für den Gewerbebetrieb be-
nutzten Räume unverzüglich anzuzeigen. 

entfällt 

§ 9 § 9 

Verwertung Verwertung 

(1) Der Pfandleiher darf sich frühes-
tens einen Monat nach Eintritt der Fälligkeit 
des gesamten Darlehens aus dem Pfand 
befriedigen, es sei denn, daß der Verpfän-
der nach Eintritt der Fälligkeit einer frühe-
ren Verwertung zustimmt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Pfandleiher hat das Pfand 
spätestens sechs Monate nach Eintritt der 
Verwertungsberechtigung zu verwerten. 
Die zuständige Behörde kann auf Antrag 
des Pfandleihers die Frist aus wichtigem 
Grund verlängern. Ist der Pfandleiher durch 
eine gerichtliche oder behördliche Maß-
nahme an der fristgerechten Verwertung 
des Pfandes verhindert, so wird die Frist 
bis zur Aufhebung einer solchen Maß-
nahme gehemmt; der Zeitraum, während 
dessen die Frist gehemmt ist, wird in die 
Verwertungsfrist nach Satz 1 nicht einge-
rechnet. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Absatz 2 Satz 1 findet keine An-
wendung, wenn der Pfandleiher auf Verlan-
gen des Verpfänders eine andere Verwer-
tungsfrist mit diesem vereinbart. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

137



  

Geltendes Recht Änderungen BEV 

(4) Der Pfandleiher hat zu veranlas-
sen, daß die Versteigerung mindestens 
eine Woche und höchstens zwei Wochen 
vor dem für die Versteigerung vorgesehe-
nen Zeitpunkt in einer Tageszeitung, in der 
üblicherweise amtliche Bekanntmachungen 
veröffentlicht werden, bekanntgemacht 
wird. Die Bekanntmachung muß Ort und 
Zeit der Versteigerung, die allgemeine Be-
zeichnung der Pfänder, den Namen oder 
die Firma des Pfandleihers, die Nummern 
der einzelnen Pfandleihverträge oder die 
Anfangs- und Endnummern der zur Ver-
steigerung gelangenden Serie sowie den 
Zeitraum der Verpfändungen ergeben; bei 
Pfändern, deren Versteigerung bereits in 
früheren Anzeigen bekanntgemacht wor-
den ist und die nicht versteigert worden 
sind, genügt an Stelle der Angabe der 
Nummern und des Zeitraums ein Hinweis 
auf die früheren Anzeigen. 

(4) Der Pfandleiher hat zu veranlas-
sen, dass die Versteigerung mindestens 
eine Woche und höchstens zwei Wochen 
vor dem für die Versteigerung vorgesehe-
nen Zeitpunkt in einer Tageszeitung, einer 
sonstigen Zeitung oder auf seiner 
Homepage bekanntgemacht wird. Die Be-
kanntmachung muss Ort und Zeit der Ver-
steigerung, die allgemeine Bezeichnung 
der Pfänder, den Namen oder die Firma 
des Pfandleihers, die Nummern der einzel-
nen Pfandleihverträge oder die Anfangs- 
und Endnummern der zur Versteigerung 
gelangenden Serie sowie den Zeitraum der 
Verpfändungen ergeben; bei Pfändern, de-
ren Versteigerung bereits in früheren An-
zeigen bekanntgemacht worden ist und die 
nicht versteigert worden sind, genügt an 
Stelle der Angabe der Nummern und des 
Zeitraums ein Hinweis auf die früheren An-
zeigen. 

§ 12 § 12 

Aushang entfällt 

Der Pfandleiher hat in seinen Ge-
schäftsräumen an gut sichtbarer Stelle ei-
nen Abdruck dieser Verordnung auszuhän-
gen. 

entfällt 

§ 12a § 12a 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 144 
Absatz 2 Nummer 1b der Gewerbeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

Ordnungswidrig im Sinne des § 144 
Absatz 2 Nummer 1b der Gewerbeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 2 die für den Geschäftsbe-
trieb benutzten Räume oder einen 
Wechsel der Räume nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt, 

entfällt 

2. einer Vorschrift des § 3 Abs. 1, 2 oder 
3 über Aufzeichnungen, Unterlagen 
und Belege zuwiderhandelt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

3. (weggefallen) entfällt 

4. einer Vorschrift 2. u n v e r ä n d e r t  
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a) des § 5 über die Annahme des 
Pfandes und die Fälligkeit des 
Darlehens, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) des § 6 über die Aushändigung, 
den Inhalt und die Erneuerung des 
Pfandscheins oder 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) des § 7 Abs. 1 oder 2 über die Nu-
merierung und die Aufbewahrung 
des Pfandes oder des § 7 Abs. 4 
über das Versehen des Pfandes 
mit einem Vermerk 

c) u n v e r ä n d e r t  

zuwiderhandelt, zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 8 ein Pfand nicht vor-
schriftsmäßig versichert, 

3. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 9 Abs. 1 sich aus dem 
Pfand befriedigt, entgegen § 9 Abs. 2 
Satz 1 das Pfand nicht rechtzeitig ver-
wertet oder entgegen § 9 Abs. 4 nicht 
veranlaßt, daß die Versteigerung recht-
zeitig und vorschriftsmäßig bekanntge-
macht wird, 

4. u n v e r ä n d e r t  

7. einer Vorschrift des § 10 über Zinsen, 
Kosten und Vergütungen zuwiderhan-
delt, 

5. einer Vorschrift des § 10 über Zinsen, 
Kosten und Vergütungen zuwiderhan-
delt oder 

8. entgegen § 11 Satz 1 Überschüsse 
nicht oder nicht rechtzeitig abführt oder 

6. entgegen § 11 Satz 1 Überschüsse 
nicht oder nicht rechtzeitig abführt. 

9. entgegen § 12 einen Abdruck dieser 
Verordnung nicht aushängt. 

entfällt 
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Artikel 13 Artikel 13 

Mess- und Eichverordnung Mess- und Eichverordnung 

§ 5 § 5 

Vom Anwendungsbereich ausgenom-
mene Verwendungen 

Vom Anwendungsbereich ausgenom-
mene Verwendungen 

(1) Auf Messgeräte oder Messwerte, 
die im geschäftlichen Verkehr verwendet 
werden, sind das Mess- und Eichgesetz 
und diese Verordnung nicht anzuwenden  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Ermittlung von leitungsgebundenen 
Leistungen  

 

a) in Erdöl- und Erdgasgewinnungs-
anlagen, die nur zur verhältnismä-
ßigen Aufteilung einer Liefer-
menge auf verschiedene Ge-
schäftspartner dienen, 

 

b) für Wasser, wenn Messgeräte zur 
Messung erforderlich sind, die zu-
mindest für einen maximalen 
Durchfluss von 2 000 Kubikmeter 
pro Stunde ausgelegt sind, 

 

c) für Flüssigkeiten außer Wasser, 
wenn Messgeräte zur Messung er-
forderlich sind, die zumindest für 
einen maximalen Durchfluss von 
600 Kubikmeter pro Stunde aus-
gelegt sind, 

 

d) für die Mengenmessung von 
Brenngasen, wenn Messgeräte 
zur Messung erforderlich sind, die 
zumindest für einen maximalen 
Durchfluss von 150 000 Kubikme-
ter pro Stunde im Normzustand 
ausgelegt sind, 
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e) für Brenngase mit Brennwerten 
unter 6,5 Kilowattstunden pro Ku-
bikmeter, die unter einem Über-
druck von weniger als 3 bar ste-
hen, oder für Druckluft oder an-
dere Gase außer für Brenngase, 
wenn Lieferer und Empfänger die 
Liefermenge unabhängig vonei-
nander messen oder die Messge-
räte durch fachkundiges Personal 
von Lieferer und Empfänger ge-
meinsam überwacht werden, 

 

f) für Elektrizität mit einer höchsten 
dauernd zulässigen Betriebsspan-
nung von mindestens 123 Kilovolt 
oder bei einer Nennstromstärke 
von mehr als 5 Kiloampere, 

 

g) für die Wärmemenge, zu deren 
Bestimmung Messgeräte in Form 
von Kälte- oder Wärmezählern er-
forderlich sind, die zumindest für 
eine Nennleistung von 10 Mega-
watt ausgelegt sind; 

 

wird die Abgabe von leitungsgebunde-
nen Leistungen an einen Partner mit 
mehreren Messgeräten in einer Mess-
station ermittelt, so sind die genannten 
maximalen Durchflusswerte auf die 
Summe der Maximalwerte der einzel-
nen Messgeräte anzuwenden, 

 

2. bei der Abgabe von Beton   

a) zur Bestimmung der Dichte von 
Beton, 

 

b) zur Bestimmung des Volumens 
von Beton, 

 

3. beim Ausschank von   

a) Mischgetränken, die unmittelbar 
vor dem Ausschank aus mehr als 
zwei Getränken gemischt werden 
oder deren wesentlicher Bestand-
teil eine gefrorene oder halbgefro-
rene Flüssigkeit ist, 

 

b) Kaffee-, Tee-, Kakao- oder Scho-
koladengetränken, 
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c) schäumenden Getränken, sofern 
nichtdurchsichtige Ausschank-
maße verwendet werden und ge-
währleistet ist, dass auf Verlangen 
des Kunden in seiner Anwesenheit 
die Füllmenge mittels eines Um-
füllmaßes überprüft wird und er 
auf diese Möglichkeit deutlich 
sichtbar hingewiesen wird, 

 

4. bei Schiffen, um die Masse der Ladung 
und das Volumen des Wassers zu be-
stimmen, das durch die Schiffe ver-
drängt wird, 

 

5. in landwirtschaftlichen Betrieben zur 
Ermittlung der Mengen flüssiger oder 
verflüssigter Düngemittel, wenn es sich 
um nichtstationäre Volumenmessanla-
gen handelt, 

 

6. in Betrieben des Kraftfahrzeuggewer-
bes oder an öffentlichen Tankstellen 
zur Bestimmung des Volumens oder 
der Masse von Schmier- oder Getrie-
beöl, Bremsflüssigkeit, Kältemittel für 
Klimaanlagen, Frostschutzmittel oder 
Scheibenwaschwasser, 

 

7. in Sammelfahrzeugen für Altöl zur Er-
mittlung der Menge aufgenommenen 
Altöls, 

 

8. im Vermessungswesen, wenn Messge-
räte verwendet werden, die den Vor-
schriften des öffentlichen Vermes-
sungswesens entsprechen, 

 

9. in der Bundeswehr und in anderen in 
Deutschland befindlichen Streitkräften 
anderer Nationen bei der Ermittlung 
von Leistungen, die zwischen Streit-
kräften verschiedener Nationen ausge-
tauscht werden, 

 

10. in gemeinnützigen Sportvereinen zur 
Bestimmung von Leistungen, die der 
Ausübung des Vereinszwecks dienen, 
sofern die Leistungen zum Selbstkos-
tenpreis abgegeben werden und ein 
gut sichtbarer Hinweis auf die Aus-
nahme vom Mess- und Eichgesetz und 
von dieser Verordnung vor der Vor-
nahme der Leistung gegeben ist, 
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11. zur Ermittlung von Leistungen, die ei-
nen Betrag von 5 Euro je Geschäfts-
vorgang nicht überschreiten, soweit 
der Verwender glaubhaft machen 
kann, dass ein Jahresumsatz von nicht 
mehr als 2 000 Euro mit Leistungen er-
wirtschaftet wird, die durch entspre-
chende Messgeräte ermittelt werden; 
die Regelung gilt nicht für Ausschank-
maße; die vorgenannten Werte für Ge-
schäftsvorgang und Jahresumsatz ver-
ändern sich alle drei Jahre entspre-
chend der Preisentwicklung; die Physi-
kalisch-Technische Bundesanstalt ver-
öffentlicht hierzu im Bundesanzeiger 
jeweils im März des darauf folgenden 
Jahres die anhand der durchschnittli-
chen Veränderung des Verbraucher-
preisindexes für Deutschland für die 
abgelaufenen drei Kalenderjahre ermit-
telten Beträge. 

 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d ist nicht für 
Messgeräte anzuwenden, die an ein 
Brennwert- oder Gasbeschaffenheitsrekon-
struktionssystem angeschlossen sind, des-
sen Verwendung dem Mess- und Eichge-
setz und dieser Verordnung unterfällt oder 
die zur Bestimmung von Messgrößen nach 
§ 25 Satz 1 Nummer 4 verwendet werden. 

 

(2) Im amtlichen Verkehr sind das 
Mess- und Eichgesetz und diese Verord-
nung nicht anzuwenden,  

(2) Im amtlichen Verkehr sind das 
Mess- und Eichgesetz und diese Verord-
nung nicht anzuwenden,  

1. im öffentlichen Vermessungswesen o-
der im Markscheidewesen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. auf als Normale verwandte Geräte o-
der Prüfungshilfsmittel der für den Voll-
zug des Mess- und Eichgesetzes zu-
ständigen Behörden oder staatlich an-
erkannten Prüfstellen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. auf Messgeräte zur Bestimmung des 
Atemalkoholgehalts, sofern sie aus-
schließlich zu Vortestzwecken verwen-
det werden, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. bei der Bestimmung von Messgrößen 
im Zusammenhang mit Alkohol, wenn 
die verwendeten Messgeräte geprüft 
und beglaubigt werden nach dem Alko-
holsteuergesetz vom 21. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1650, 1651), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. 
März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung und seinen Ausführungsbe-
stimmungen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. für steuerliche Zwecke, um die Menge 
von Alkohol oder Alkohol-Wasser-Mi-
schungen zu erfassen, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. für sonstige Messungen nach dem 
Zoll- und Steuerrecht, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. zur Erstattung von Gutachten für 
staatsanwaltschaftliche oder gerichtli-
che Verfahren, für Schiedsverfahren o-
der für andere amtliche Zwecke, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. bei der Verwendung von Messgeräten 
für die Abgasuntersuchung von Kraft-
fahrzeugen für die amtliche Überwa-
chung des öffentlichen Verkehrs, 

8. bei der Verwendung von Messgeräten 
nach Anlage VIIId der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung, 

9. zur Durchführung sonstiger öffentlicher 
Überwachungsaufgaben. 

9. u n v e r ä n d e r t  

Die Ausnahmen gemäß Satz 1 Nummer 6, 
7 und 9 sind nur anwendbar, wenn  

u n v e r ä n d e r t  

1. in anderer Weise als nach dem Mess- 
und Eichgesetz und dieser Verordnung 
sichergestellt ist, dass das Verwenden 
der Messgeräte zu einer genaueren 
Bestimmung von Messwerten führt als 
dies mit einem für den Verwendungs-
zweck geeigneten Messgerät, das dem 
Mess- und Eichgesetz entspricht, er-
reicht wird und die metrologische 
Rückführung des auszunehmenden 
Messgeräts gewährleistet ist; die Re-
gelung ist nicht anzuwenden für Mess-
geräte zur amtlichen Überwachung des 
öffentlichen Verkehrs; oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Messrichtigkeit der Geräte für den 
Bereich, in dem sie bei der Durchfüh-
rung der amtlichen Aufgabe verwendet 
werden, ohne Bedeutung ist. 

2. u n v e r ä n d e r t  

144



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

(3) Bei Messungen im öffentlichen In-
teresse sind das Mess- und Eichgesetz 
und diese Verordnung nicht anzuwenden 
auf in Reifenmontiereinrichtungen instal-
lierte Reifendruckmessgeräte oder mit 
ihnen ermittelte Messwerte, wenn der Rei-
fendruck durch ein dem Mess- und Eichge-
setz und dieser Verordnung entsprechen-
des Messgerät kontrolliert wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Mess- und Eichgesetz und 
diese Verordnung sind ferner nicht anzu-
wenden, sofern spezialgesetzliche Rege-
lungen Ausnahmen ausdrücklich vorsehen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Beweislast dafür, dass die 
Verwendung eines Messgeräts oder eines 
Messwerts eine Ausnahme vom Anwen-
dungsbereich nach den Absätzen 1 bis 4 
darstellt, trägt der Verwender. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 14 Artikel 14 

Makler- und Bauträgerverord-
nung 

Makler- und Bauträgerverord-
nung 

§ 1 § 1 

Anwendungsbereich Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Gewer-
betreibende, die Tätigkeiten nach § 34c 
Absatz 1 der Gewerbeordnung ausüben, 
unabhängig vom Bestehen einer Erlaubnis-
pflicht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Diese Verordnung gilt nicht, soweit 
§ 34c Absatz 5 der Gewerbeordnung anzu-
wenden ist. Sie gilt zudem nicht für Gewer-
betreibende, die  

(2) Diese Verordnung gilt nicht, soweit 
§ 34c Absatz 5 der Gewerbeordnung anzu-
wenden ist. Sie gilt zudem nicht für Gewer-
betreibende, die  

1. als Versicherungs- oder Bausparkas-
senvertreter im Rahmen ihrer Tätigkeit 
für ein der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht unter-
liegendes Versicherungs- oder Bau-
sparunternehmen den Abschluss von 
Verträgen über Darlehen vermitteln o-
der die Gelegenheit zum Abschluss 
solcher Verträge nachweisen oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. als Wohnimmobilienverwalter nach § 
34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der 
Gewerbeordnung tätig sind, mit Aus-
nahme der §§ 9, 11, 15 bis 15b, 18 Ab-
satz 1 Nummer 6, 8, 11, 11a, Absatz 2 
und 3 und § 19. 

2. als Wohnimmobilienverwalter nach § 
34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 der 
Gewerbeordnung tätig sind, mit Aus-
nahme der §§ 11, 15 bis 15b, 18 Ab-
satz 1 Nummer 7, 9, 10 Absatz 2 und 3 
und § 19. 
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§ 9 § 9 

Anzeigepflicht entfällt 

Der Gewerbetreibende hat der zustän-
digen Behörde die jeweils mit der Leitung 
des Betriebes oder einer Zweigniederlas-
sung beauftragten Personen unverzüglich 
anzuzeigen. Dies gilt bei juristischen Per-
sonen auch für die nach Gesetz, Satzung 
oder Gesellschaftsvertrag jeweils zur Ver-
tretung berufenen Personen. In der An-
zeige sind Name, Geburtsname, sofern er 
vom Namen abweicht, Vornamen, Staats-
angehörigkeit, Geburtstag, Geburtsort und 
Anschrift der betreffenden Personen anzu-
geben. 

 

§ 18 § 18 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Abs. 2 Nr. 6 der Gewerbeordnung han-
delt, wer  

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Abs. 2 Nr. 6 der Gewerbeordnung han-
delt, wer  

1. Vermögenswerte des Auftraggebers 
annimmt oder sich zu deren Verwen-
dung ermächtigen läßt, bevor er 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) nach § 2 Abs. 1 Sicherheit geleis-
tet oder eine Versicherung abge-
schlossen oder 

 

b) die in § 2 Abs. 4 Satz 3 bezeichne-
ten Urkunden ausgehändigt hat, 

 

2. entgegen § 2 Abs. 5, auch in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 1 Satz 2, oder § 7 
Abs. 1 Satz 3 die Sicherheit oder Ver-
sicherung nicht aufrechterhält, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einer Vorschrift des § 3 über die Entge-
gennahme oder die Ermächtigung zur 
Verwendung von Vermögenswerten 
des Auftraggebers zuwiderhandelt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer Vorschrift des § 4 über die Ver-
wendung von Vermögenswerten des 
Auftraggebers zuwiderhandelt, 

4. u n v e r ä n d e r t  
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5. einer Vorschrift des § 6 Abs. 1, Abs. 2 
Satz 1 oder 2, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 
3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 
2 über die getrennte Vermögensver-
waltung zuwiderhandelt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 9 die Anzeige nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

entfällt 

7. entgegen § 10 Abs. 1 bis 5 erforderli-
che Aufzeichnungen nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht ordnungsgemäß 
oder nicht rechtzeitig macht oder Un-
terlagen oder Belege nicht oder nicht 
übersichtlich sammelt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 11 Satz 1 Nummer 1, 2 o-
der 3 dem Auftraggeber die dort be-
zeichneten Angaben nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
mitteilt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

9. (weggefallen) entfällt 

10. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 Ge-
schäftsunterlagen nicht während der 
vorgeschriebenen Frist aufbewahrt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 15b Absatz 2 Satz 3 einen 
Nachweis oder eine Unterlage nicht o-
der nicht mindestens fünf Jahre aufbe-
wahrt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

11a. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 15b Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 oder 2 ei-
nen Prüfungsbericht nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
oder eine dort genannte Erklärung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder 

11. u n v e r ä n d e r t  

13. den Duldungs- oder Mitwirkungspflich-
ten des § 17 Abs. 1 nicht, nicht ausrei-
chend oder nicht rechtzeitig nach-
kommt. 

12. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 
145 Abs. 2 Nr. 9 der Gewerbeordnung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine in 
Absatz 1 bezeichnete Handlung in Aus-
übung eines Reisegewerbes begeht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 
146 Abs. 2 Nr. 11a der Gewerbeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung in 
Ausübung eines Messe-, Ausstellungs- o-
der Marktgewerbes begeht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 19 § 19 

Anwendung bei grenzüberschreitender 
Dienstleistungserbringung 

Anwendung bei grenzüberschreitender 
Dienstleistungserbringung 

(1) Üben Gewerbetreibende von einer 
Niederlassung in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
aus im Geltungsbereich der Gewerbeord-
nung vorübergehend selbständig eine Tä-
tigkeit  

(1) Üben Gewerbetreibende von einer 
Niederlassung in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
aus im Geltungsbereich der Gewerbeord-
nung vorübergehend selbständig eine Tä-
tigkeit  

1. nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 3 der Gewerbeordnung 
aus, sind die §§ 8 bis 11, 14 bis 17, 18 
Absatz 1 Nummer 6 bis 13, jeweils 
auch in Verbindung mit § 18 Absatz 2 
und 3, 

1. nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 3 der Gewerbeordnung 
aus, sind die §§ 8 bis 11, 14 bis 17, 18 
Absatz 1 Nummer 7 bis 12, jeweils 
auch in Verbindung mit § 18 Absatz 2 
und 3, 

2. nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
der Gewerbeordnung aus, sind die §§ 
9, 11, 15 bis 15b, 18 Absatz 1 Nummer 
6, 8, 11, 11a, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 18 Absatz 2 und 3 

2. nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
der Gewerbeordnung aus, sind die §§ 
11, 15 bis 15b, 18 Absatz 1 Nummer 7, 
9, 10, jeweils auch in Verbindung mit § 
18 Absatz 2 und 3 

insoweit nicht anwendbar. § 4 Absatz 2 der 
Gewerbeordnung gilt entsprechend. 

insoweit nicht anwendbar. § 4 Absatz 2 der 
Gewerbeordnung gilt entsprechend. 

(2) In den Fällen  (2) In den Fällen  

1. des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 3 der Gewerbeordnung 
sind die §§ 2, 4 bis 8, 10 bis 18 Absatz 
1 Nummer 1, 2, 4, 5 und 7 bis 13, je-
weils auch in Verbindung mit § 18 Ab-
satz 2 und 3, 

1. des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
oder Nummer 3 der Gewerbeordnung 
sind die §§ 2, 4 bis 8, 10 bis 18 Absatz 
1 Nummer 1, 2, 4, 5 und 6 bis 12, je-
weils auch in Verbindung mit § 18 Ab-
satz 2 und 3, 

2. des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
der Gewerbeordnung sind die §§ 9, 11, 
15 bis 15b, 18 Absatz 1 Nummer 6, 8, 
11, 11a, jeweils auch in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 2 und 3 

2. des § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
der Gewerbeordnung sind die §§ 11, 
15 bis 15b, 18 Absatz 1 Nummer 7, 9, 
10, jeweils auch in Verbindung mit § 18 
Absatz 2 und 3 
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auch anzuwenden, wenn der im Inland nie-
dergelassene Gewerbetreibende die 
Dienstleistungsfreiheit in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in Anspruch nimmt und dort vorüber-
gehend selbständig tätig wird. 

auch anzuwenden, wenn der im Inland nie-
dergelassene Gewerbetreibende die 
Dienstleistungsfreiheit in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in Anspruch nimmt und dort vorüber-
gehend selbständig tätig wird. 
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Artikel 15 Artikel 15 

Versteigererverordnung Versteigererverordnung 

§ 1 § 1 

Versteigerungsauftrag Versteigerungsauftrag 

Der Versteigerer darf nur auf Grund ei-
nes schriftlichen Vertrags mit dem Inhalt 
nach Satz 2 versteigern. Der Vertrag muss 
enthalten:  

Der Versteigerer darf nur auf Grund ei-
nes Vertrags in Textform mit dem Inhalt 
nach Satz 2 versteigern. Der Vertrag muss 
enthalten:  

1. Vor- und Nachnamen sowie Anschrift 
des Auftraggebers, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Bezeichnung der einzelnen zur 
Versteigerung bestimmten Sachen und 
Rechte außer bei Sachgesamtheiten, 
wenn der Auftraggeber auf die Be-
zeichnung der einzelnen Sachen im 
Vertrag verzichtet hat, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Höhe eines vom Auftraggeber zu 
zahlenden Entgelts, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Beträge, die der Auftraggeber als 
Anteil an den Kosten und baren Ausla-
gen der Versteigerung sowie für eine 
Schätzung und Begutachtung zu zah-
len hat, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. den Betrag, den der Auftraggeber dem 
Versteigerer zu zahlen hat, wenn er 
den Auftrag ganz oder teilweise zu-
rücknimmt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Angaben darüber, 6. u n v e r ä n d e r t  

a) wie lange der Auftraggeber an den 
Auftrag gebunden ist, 

 

b) ob und welche Mindestpreise fest-
gesetzt werden, 

 

c) ob Gold- und Silbersachen unter 
dem Gold- oder Silberwert zuge-
schlagen werden können. 
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§ 3 § 3 

Anzeige Anzeige 

(1) Der Versteigerer hat jede Verstei-
gerung spätestens zwei Wochen vor dem 
in Aussicht genommenen Versteigerungs-
termin der zuständigen Behörde sowie der 
Industrie- und Handelskammer, in deren 
Bezirk die Versteigerung stattfinden soll, 
schriftlich oder elektronisch mit den Anga-
ben nach Absatz 2 anzuzeigen. Die Be-
hörde kann in Ausnahmefällen, insbeson-
dere bei leicht verderblichem Versteige-
rungsgut, die Frist auf Antrag abkürzen. Bei 
der Versteigerung von landwirtschaftlichem 
Inventar, landwirtschaftlichen und forstwirt-
schaftlichen Erzeugnissen oder Vieh ist 
keine Anzeige erforderlich. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In der Anzeige sind Ort und Zeit-
punkt der Versteigerung sowie die Gattung 
der zu versteigernden Ware anzugeben. In 
den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 sind der 
Anlass der Versteigerung sowie Name und 
Anschrift der Auftraggeber anzugeben. 

(2) In der Anzeige sind neben der 
Gattung der zu versteigernden Ware und 
dem Zeitpunkt der Versteigerung die fol-
genden Angaben zu machen: 

 1. in den Fällen der Versteige-
rung und der öffentlichen 
Versteigerung nach § 383 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
der Versteigerungsort, 

 2. im Fall der virtuellen öffentli-
chen Versteigerung nach § 
383 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs die Zugangsdaten, 

 3. im Fall der hybriden öffentli-
chen Versteigerung nach § 
383 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs der Versteigerungsort 
und die Zugangsdaten.“ 
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(2a) Erkennt der Versteigerer in 
den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
2 erst nach Erstattung der Anzeige nach 
Absatz 1, dass einzelne Gegenstände zu 
dem zu versteigernden Nachlass oder der 
zur versteigernden Insolvenzmasse oder 
zum aufgegebenen Geschäftsbetrieb gehö-
ren, darf er diese Gegenstände verstei-
gern, wenn er dies der zuständigen Be-
hörde sowie der Industrie- und Handels-
kammer unter Bezugnahme auf die nach 
Absatz 1 erstattete Anzeige unverzüglich 
anzeigt. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Eine neue Versteigerung am Ort 
der vorhergehenden Versteigerung darf 
erst dann begonnen werden, wenn die vor-
hergehende Versteigerung mindestens vor 
fünf Tagen beendet wurde. Keine der Ver-
steigerungen darf die Dauer von sechs Ta-
gen überschreiten. Die zuständige Behörde 
kann in Einzelfällen, insbesondere bei 
Grundstücksversteigerungen, gegebenen-
falls nach Einholen einer Stellungnahme 
bei der örtlich zuständigen Industrie- und 
Handelskammer, Ausnahmen von den Fris-
ten der Sätze 1 und 2 zulassen. 

(3) Eine neue Versteigerung am Ort 
der vorhergehenden Versteigerung darf 
erst dann begonnen werden, wenn die vor-
hergehende Versteigerung mindestens vor 
fünf Tagen beendet wurde. Keine der Ver-
steigerungen darf die Dauer von sechs Ta-
gen überschreiten. Sofern in einer Ver-
steigerung eine Vielzahl von Versteige-
rungsobjekten unter-schiedlicher Art 
zur Versteigerung gelangt, die aufgrund 
ihrer Anzahl nicht inner-halb der Frist 
des Satzes 2 versteigert werden kann, 
darf die Versteigerung eine Dauer von 
zwölf Tagen nicht überschreiten. Die zu-
ständige Behörde kann in Einzelfällen, ins-
besondere bei Grundstücksversteigerun-
gen, gegebenenfalls nach Einholen einer 
Stellungnahme bei der örtlich zuständigen 
Industrie- und Handelskammer, Ausnah-
men von den Fristen der Sätze 1 bis 3 zu-
lassen. 

(4) Der Versteigerer hat auf Verlan-
gen  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. weitere erforderliche Unterlagen und 
Informationen herauszugeben, 

 

2. eine Vorabbesichtigung des Versteige-
rungsgutes zu ermöglichen, 

 

3. im Einzelnen nachzuweisen, dass es 
sich beim Versteigerungsgut um ge-
brauchte Ware handelt oder hierfür die 
Ausnahmetatbestände des § 6 Abs. 1 
vorliegen. 
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Zur Ausübung der Befugnisse nach Satz 1 
Nr. 1 bis 3 kann sich die Behörde der In-
dustrie- und Handelskammern bedienen. 
Die Behörde kann die Industrie- und Han-
delskammer auch auffordern, bis zum drit-
ten Tag vor der Versteigerung eine Stel-
lungnahme abzugeben. 

 

(5) Auf Versteigerungen im Reisege-
werbe findet § 56a Abs. 2 der Gewerbeord-
nung keine Anwendung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 § 4§ 4 

Besichtigung entfällt 

Der Versteigerer hat für die Dauer von 
mindestens zwei Stunden Gelegenheit zur 
Besichtigung des Versteigerungsgutes zu 
geben. Die zuständige Behörde kann Aus-
nahmen zulassen, wenn der Versteigerer 
den Bietern in anderer Weise hinreichend 
Gelegenheit gibt, das Versteigerungsgut zu 
beurteilen. 

 

§ 9 § 9 

Untersagung, Aufhebung und Unterbre-
chung der Versteigerung 

Untersagung, Aufhebung und Unterbre-
chung der Versteigerung 

Die zuständige Behörde kann die Ver-
steigerung ganz oder teilweise untersagen 
oder eine begonnene Versteigerung aufhe-
ben oder unterbrechen, wenn der Verstei-
gerer gegen § 34b Abs. 6 oder 7 der Ge-
werbeordnung oder gegen § 2 Abs. 1 oder 
§§ 3, 4 oder § 6 Abs. 2 dieser Verordnung 
verstößt oder verstoßen hat. 

Die zuständige Behörde kann die Ver-
steigerung ganz oder teilweise untersagen 
oder eine begonnene Versteigerung aufhe-
ben oder unterbrechen, wenn der Verstei-
gerer gegen § 34b Abs. 6 oder 7 der Ge-
werbeordnung oder gegen die §§ 2, 3 oder 
§ 6 Absatz 2 dieser Verordnung verstößt 
oder verstoßen hat. 

§ 10 § 10 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 1b der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig  

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 
144 Absatz 2 Nummer 1b der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig  

1. entgegen § 1 Satz 1 ohne schriftlichen 
Vertrag versteigert, 

1. entgegen § 1 Satz 1 ohne Vertrag in 
Textform, 
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2. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 ein Ver-
zeichnis nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig anfertigt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 eine An-
zeige nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 eine neue 
Versteigerung beginnt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 eine Unter-
lage oder eine Information nicht oder 
nicht rechtzeitig herausgibt, eine Vor-
abbesichtigung nicht oder nicht recht-
zeitig ermöglicht oder einen Nachweis 
nicht oder nicht rechtzeitig führt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) 6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig macht 
oder 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 eine Auf-
zeichnung, eine Unterlage oder einen 
Beleg nicht oder nicht mindestens drei 
Jahre aufbewahrt. 

8. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 
145 Abs. 2 Nr. 8 der Gewerbeordnung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine in 
Absatz 1 bezeichnete Handlung in Aus-
übung eines Reisegewerbes begeht. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 
146 Abs. 2 Nr. 11 der Gewerbeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung in 
Ausübung eines Messe-, Ausstellungs- o-
der Marktgewerbes begeht. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wer durch eine in Absatz 1 be-
zeichnete Handlung Leben oder Gesund-
heit eines anderen oder fremde Sachen 
von bedeutendem Wert gefährdet, ist nach 
§ 148 Nr. 2 der Gewerbeordnung strafbar. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 18 Artikel 18 

Atomrechtliche Verfahrensver-
ordnung 

Atomrechtliche Verfahrensver-
ordnung 

§ 8 § 8 

Gegenstand und Zweck Gegenstand und Zweck 

(1) Die Genehmigungsbehörde hat 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, mündlich 
zu erörtern. Rechtzeitig erhoben sind Ein-
wendungen, die innerhalb der Auslegungs-
frist bei den in der Bekanntmachung nach § 
5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bezeichneten Stellen 
eingegangen sind. 

(1) Die Genehmigungsbehörde hat 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
mit dem Antragsteller und denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, mündlich 
zu erörtern. „§ 27c des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes und die entsprechen-
den Vorschriften der Verwaltungsver-
fahrensgesetze der Länder bleiben 
durch Satz 1 unberührt. Rechtzeitig erho-
ben sind Einwendungen, die innerhalb der 
Auslegungsfrist bei den in der Bekanntma-
chung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 be-
zeichneten Stellen eingegangen sind. 

(2) Der Erörterungstermin dient dazu, 
die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
zu erörtern, soweit dies für die Prüfung der 
Zulassungsvoraussetzungen von Bedeu-
tung sein kann. Er soll denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, Gelegenheit 
geben, ihre Einwendungen zu erläutern. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 19 Artikel 19 

Atomrechtliche Zuverlässig-
keitsüberprüfungs-Verordnung 

Atomrechtliche Zuverlässig-
keitsüberprüfungs-Verordnung 

§ 6 § 6 

Verfahren Verfahren 

(1) 1Die Zuverlässigkeit des Betroffe-
nen ist vor der Aufnahme der vorgesehe-
nen Tätigkeit oder vor dem Zutritt zu der 
Anlage oder Einrichtung auf Antrag durch 
die zuständige Behörde zu überprüfen. 
2Antragsberechtigt sind Antragsteller in Ge-
nehmigungs- oder Planfeststellungsverfah-
ren oder Genehmigungsinhaber in Auf-
sichtsverfahren, die sich auf Anlagen oder 
Tätigkeiten nach den §§ 4, 6, 7, 9 oder § 
9a Absatz 3 des Atomgesetzes oder nach 
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 oder § 27 
des Strahlenschutzgesetzes beziehen. 
3Überträgt der Inhaber einer Genehmigung 
nach § 4 des Atomgesetzes oder einer Ge-
nehmigung zur Beförderung von Großquel-
len im Sinne des § 23d Satz 3 des Atomge-
setzes einem Dritten Aufgaben, die in der 
Genehmigung zur Erfüllung durch einen 
Dritten zugelassen sind, ist auch der Dritte 
antragsberechtigt. 4Für Sachverständige 
nach § 12b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des 
Atomgesetzes wird die Überprüfung der 
Zuverlässigkeit des Betroffenen durch die 
zuziehende Behörde veranlaßt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) 1Der Antragsberechtigte hat der 
zuständigen Behörde einen vom Betroffe-
nen ausgefüllten Erklärungsbogen zuzulei-
ten. 2Der Antragsberechtigte hat vor der 
Aushändigung des Erklärungsbogens an 
den Betroffenen darauf die betriebliche 
Stellung oder die vorgesehene Verwen-
dung des Betroffenen sowie die vorgese-
hene Überprüfungskategorie anzugeben. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) 1Die Überprüfung der Zuverlässig-
keit bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Betroffenen auf dem Erklärungsbogen. 2Die 
zur Überprüfung erforderlichen Personalda-
ten des Betroffenen müssen auf dem Erklä-
rungsbogen vollständig und wahrheitsge-
mäß angegeben werden. 3Die erforderli-
chen Personaldaten umfassen:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Personalien im Sinne des § 12b Ab-
satz 7 Satz 2 des Atomgesetzes; die 
Angabe der Namen umfasst auch ab-
weichende Schreibweisen, 

 

2. Wohnsitze und Aufenthalte von länge-
rer Dauer als drei Monate in den letz-
ten zehn Jahren vor der Zuverlässig-
keitsüberprüfung nach § 3 Absatz 1 o-
der in den letzten fünf Jahren vor der 
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 3 
Absatz 2 oder Absatz 3 unter Angabe 
jeweils der genauen Dauer (Monat und 
Jahr), der Anschrift und des Bundes-
landes oder Staates, 

 

3. Nummer des Personalausweises oder 
Passes; bei einem Pass oder Passer-
satz eines ausländischen Betroffenen 
auch die Bezeichnung des Papiers und 
der ausstellenden Behörde, 

 

4. Name und Anschrift des gegenwärti-
gen Arbeitgebers oder Dienstherrn, 

 

5. in den letzten fünf Jahren nach dieser 
Verordnung durchgeführte oder lau-
fende Zuverlässigkeitsüberprüfungen 
und die Bezeichnung der Anlage oder 
Einrichtung oder den Namen des Be-
förderers. 

 

4  
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Der Betroffene kann auf dem Erklärungs-
bogen seine Zustimmung erklären, dass 
das Ergebnis seiner Zuverlässigkeitsüber-
prüfung nach § 7 Absatz 4 an andere An-
tragsberechtigte weitergeleitet werden darf, 
bei denen sein Arbeitseinsatz ebenfalls be-
absichtigt ist. 5Werden dem Antragsberech-
tigten Änderungen des Namens oder der 
Staatsangehörigkeit des Betroffenen be-
kannt, teilt er die Änderungen der zuständi-
gen Behörde mit; diese unterrichtet die 
nach § 12b Absatz 7 Satz 1 des Atomge-
setzes zum Nachbericht verpflichteten Be-
hörden. 

 

(4) 1Vor Beantragung einer Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung ist der Betroffene vom 
Antragsberechtigten über Ziel und Art der 
beabsichtigten Zuverlässigkeitsüberprü-
fung, über den Umfang der Datenerhebung 
und -verarbeitung sowie über das Recht, 
die Durchführung eines Zuverlässigkeits-
überprüfungsverfahrens zu verweigern, 
nebst Folgen für die Aufnahme der jeweili-
gen Tätigkeit oder für die Gestattung des 
Zutritts zur jeweiligen Anlage oder Einrich-
tung schriftlich zu belehren. 2Der Betroffene 
hat seine Kenntnisnahme von der schriftli-
chen Belehrung auf dem Erklärungsbogen 
durch Unterschrift zu bestätigen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die zuständige Behörde gibt für 
die Belehrung des Betroffenen, insbeson-
dere über Anfragen nach dem Bundeszent-
ralregistergesetz, sowie für den Erklärungs-
bogen ein amtliches Formular bekannt. 

(5) Die zuständige Behörde gibt für 
die Belehrung des Betroffenen, insbeson-
dere über Anfragen nach dem Bundeszent-
ralregistergesetz, sowie für den Erklärungs-
bogen ein amtliches Formular bekannt. Sie 
stellt den Erklärungsbogen und das For-
mular für die Belehrung des Betroffenen 
als elektronische Formulare zur Verfü-
gung.“ 
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Artikel 20 Artikel 20 

JArbSchSittV JArbSchSittV 

§ 1 § 1 

Beschäftigungsverbote entfällt 

(1) Weibliche Jugendliche dürfen in 
Betrieben und bei Veranstaltungen aller Art 
als Nackttänzerinnen, Schönheitstänzerin-
nen oder Schleiertänzerinnen oder mit ähn-
lichen sie sittlich gefährdenden Tätigkeiten, 
insbesondere wenn sie dabei unbekleidet 
oder fast unbekleidet sind, nicht beschäftigt 
werden. 

 

(2) Weibliche Jugendliche dürfen als 
Tanzdamen, Eintänzerinnen, Tisch- oder 
Bardamen nicht beschäftigt werden. 

 

§ 2 § 2 
 

-        entfällt 

§ 3 § 3 

Hinweis auf Bußgeld- und Strafvor-
schriften des Jugendarbeitsschutzge-

setzes 

entfällt 

Zuwiderhandlungen gegen § 22 Abs. 1 
Nr. 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes in 
Verbindung mit einem Beschäftigungsver-
bot nach § 1 dieser Verordnung werden 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 18, Abs. 3 bis 6 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes geahndet. 
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§ 4 § 4 

Berlin-Klausel entfällt 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Ja-
nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Ver-
bindung mit § 74 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes auch im Land Berlin. 

 

§ 5 § 5 

Inkrafttreten entfällt 

Diese Verordnung tritt am ersten Tag 
des zweiten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft. 
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Artikel 19 Artikel 19 

Jugendarbeitsschutzuntersu-
chungsverordnung 

Jugendarbeitsschutzuntersu-
chungsverordnung 

§ 3 § 3 

Erhebungsbogen Erhebungsbogen 

Zur Vorbereitung einer Untersuchung 
nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes (Erstuntersuchung) erhält der Ju-
gendliche von der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle einen Erhebungsbogen 
nach dem Muster der Anlage 1 in weißer 
Farbe, zur Vorbereitung einer Untersu-
chung nach § 33 Abs. 1, §§ 34, 35 Abs. 1 
oder § 42 des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes (Nachuntersuchung) einen Erhebungs-
bogen nach dem Muster der Anlage 1a in 
roter Farbe. Der Erhebungsbogen soll, vom 
Personensorgeberechtigten ausgefüllt und 
von diesem und dem Jugendlichen unter-
schrieben, dem Arzt bei der Untersuchung 
vorgelegt werden. 

Zur Vorbereitung einer Untersuchung 
nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes (Erstuntersuchung) erhält der Ju-
gendliche von der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle einen Erhebungsbogen 
nach dem Muster der Anlage 1, zur Vorbe-
reitung einer Untersuchung nach § 33 Abs. 
1, §§ 34, 35 Abs. 1 oder § 42 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes (Nachuntersuchung) 
einen Erhebungsbogen nach dem Muster 
der Anlage 1a. Der Erhebungsbogen soll, 
vom Personensorgeberechtigten ausgefüllt 
und von diesem und dem Jugendlichen un-
terschrieben, dem Arzt bei der Untersu-
chung vorgelegt werden. 

§ 4 § 4 

Untersuchungsbogen Untersuchungsbogen 

(1) Für die Aufzeichnung der Ergeb-
nisse einer Erstuntersuchung hat der Arzt 
einen Untersuchungsbogen nach dem 
Muster der Anlage 2 in weißer Farbe, für 
die Aufzeichnung der Ergebnisse einer 
Nachuntersuchung einen Untersuchungs-
bogen nach dem Muster der Anlage 2a in 
roter Farbe zu verwenden. 

(1) Für die Aufzeichnung der Ergeb-
nisse einer Erstuntersuchung hat der Arzt 
einen Untersuchungsbogen nach dem 
Muster der Anlage 2, für die Aufzeichnung 
der Ergebnisse einer Nachuntersuchung ei-
nen Untersuchungsbogen nach dem Mus-
ter der Anlage 2a zu verwenden. 

(2) Der Arzt hat die Untersuchungsbo-
gen 10 Jahre aufzubewahren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 5 § 5 

Ärztliche Mitteilung an den Personen-
sorgeberechtigten 

Ärztliche Mitteilung an den Personen-
sorgeberechtigten 

Für die ärztliche Mitteilung an den Per-
sonensorgeberechtigten nach § 39 Abs. 1 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat der 
Arzt bei einer Erstuntersuchung einen Vor-
druck nach dem Muster der Anlage 3 in 
weißer Farbe, bei einer Nachuntersuchung 
einen Vordruck nach dem Muster der An-
lage 3a in roter Farbe zu verwenden. 

Für die ärztliche Mitteilung an den Per-
sonensorgeberechtigten nach § 39 Abs. 1 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat der 
Arzt bei einer Erstuntersuchung und bei ei-
ner Nachuntersuchung einen Vordruck 
nach dem Muster der Anlage 3 zu verwen-
den. 

§ 6 § 6 

Ärztliche Bescheinigung für den Arbeit-
geber 

Ärztliche Bescheinigung für den Arbeit-
geber 

Für die ärztliche Bescheinigung für den 
Arbeitgeber nach § 39 Abs. 2 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei ei-
ner Erstuntersuchung einen Vordruck nach 
dem Muster der Anlage 4 in weißer Farbe, 
bei einer Nachuntersuchung einen Vor-
druck nach dem Muster der Anlage 4a in 
roter Farbe zu verwenden. 

Für die ärztliche Bescheinigung für den 
Arbeitgeber nach § 39 Abs. 2 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei ei-
ner Erstuntersuchung und bei einer Nach-
untersuchung einen Vordruck nach dem 
Muster der Anlage 4 zu verwenden. 

§ 7 § 7 

Berlin-Klausel Abweichende Regelungen 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung 
mit § 71 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
auch im Land Berlin. 

Bei der Übermittlung von Unterlagen 
nach den in dieser Verordnung vorgese-
henen Mustern im Wege elektronischer 
Kommunikation sind die in den Mustern 
vorgesehenen Unterschriften nicht erfor-
derlich. 
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Anhang 2 

(zu Artikel 20 Nummer 5) 

Anlage 1 

Erhebungsbogen für die Erstuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) 

 
– vom Personensorgeberechtigten1 auszufüllen und von ihm und dem Jugendlichen zu unterschreiben;2  

dem Arzt vom Jugendlichen bei der Untersuchung vorzulegen – 
 

UBS-ID 

Name, Vorname, Geburtsdatum des Jugendlichen 
 
 

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort  
 
 

Beabsichtigte berufliche Tätigkeit 
 
 

Name, Vorname, Postanschrift des Personensorgeberechtigten (falls abweichend von der Postanschrift des Jugendlichen) 
 
 

 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen, wenn es besteht oder „ein Verdacht auf“ existiert. 

 
A Vorgeschichte des Jugendlichen 
 
A.1 Krankheiten/ Behinderungen: 
 

  ☐ Augenkrankheiten  ☐ Ohrenkrankheiten   ☐ Anfallsleiden 
   

  ☐ Asthma   ☐ Herz-Kreislauf-Krankheiten  ☐ Zuckerkrankheit 
 

 ☐ Knochen-Gelenk-Krankheiten ☐ Hautkrankheiten   ☐ Allergien 
 

 ☐ andere Krankheiten/Behinderungen  welche: ___________________________________________ 
  

 ☐ Operationen/Unfälle   welche: ___________________________________________ 
 
      wann: _____________________________________________ 
 

      ☐ noch Beschwerden/ Folgen 
   
      welche: __________________________________________________ 
 
A.2 Häufige Beschwerden (Beispiele): 
 

 ☐ Husten   ☐ Atemnot    ☐ Kopfschmerz 
 

 ☐ Schwindel   ☐ Ohnmacht    ☐ Hautausschläge 
 

 ☐ Sonstige: ________________________________________________________________________________ 
 

A.3 ☐ Zurzeit in ärztlicher Behandlung  Grund: ____________________________________________ 
 

A.4  ☐ Regelmäßige Medikamenteneinnahme  welche: ___________________________________________ 

 

Bitte – falls vorhanden – zur Untersuchung mitbringen: Impfnachweise, Sehhilfen (Brillenpass), Allergiepass, 
Feststellungsbescheide über Behinderungen. 

 
 
_______________ _________________________________ ___________________________ 
 (Datum)  (Unterschrift des Personensorgeberechtigten)  (Unterschrift des Jugendlichen) 
 

Der Erhebungsbogen wurde mit dem untersuchenden 
Arzt besprochen:  
                                                                                              _________________________________________________ 

Datum und Signatur des Arztes 

                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Erhebungsbogen das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer alle Geschlechter. 
2 Die Angaben sind freiwillig; sie ermöglichen dem Arzt eine zuverlässigere Beurteilung. 
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Anlage 1a 

Erhebungsbogen für die Nachuntersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) 

 
– vom Personensorgeberechtigten3 auszufüllen und von ihm und dem Jugendlichen zu unterschreiben;4  

dem Arzt vom Jugendlichen bei der Untersuchung vorzulegen – 
 

UBS- ID 

Name, Vorname, Geburtsdatum des Jugendlichen 
 
 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort  
 
 
Berufliche Tätigkeit 
 

Arbeitgeber mit Anschrift 
 
 

Name, Vorname, Postanschrift des Personensorgeberechtigten (falls abweichend von der Postanschrift des Jugendlichen) 
 
 
Bisherige Untersuchungen (Jahr/ Monat) 
 

Name und Anschrift des Arztes 
 
 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen, wenn es besteht oder „ein Verdacht auf“ existiert. 
 
A Vorgeschichte des Jugendlichen 
 
A.1 Krankheiten/ Behinderungen: 
 

 ☐ Augenkrankheiten  ☐ Ohrenkrankheiten   ☐ Anfallsleiden 
   

 ☐ Asthma   ☐ Herz-Kreislauf-Krankheiten  ☐ Zuckerkrankheit 
 

 ☐ Knochen-Gelenk-Krankheiten ☐ Hautkrankheiten   ☐ Allergien 
 

 ☐ andere Krankheiten/ Behinderungen welche: ___________________________________________ 
  

 ☐ Operationen/ Unfälle  welche: ___________________________________________ 
 
      wann: _____________________________________________ 
 

      ☐ noch Beschwerden/ Folgen 
   
      welche: ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
A.2 Häufige Beschwerden (Beispiele): 
 

 ☐ Husten   ☐ Atemnot    ☐ Kopfschmerz 
 

 ☐ Schwindel   ☐ Ohnmacht    ☐ Hautausschläge 
 

 ☐ Sonstige: ________________________________________________________________________________ 
 

A.3 ☐ Zurzeit in ärztlicher Behandlung  Grund: ____________________________________________ 
 

A.4  ☐ Regelmäßige Medikamenteneinnahme  welche: ___________________________________________ 
 

A.5 Arbeitsunfähigkeit insgesamt  ☐ 1 bis 6 Tage ☐ 7 bis 14 Tage ☐ mehr als 14 Tage 
 
A.6 Gibt es seit Arbeitsbeginn tätigkeitsbezogene Gesundheitsstörungen? _________________________________ 
 

Bitte – falls vorhanden – zur Untersuchung mitbringen: Impfnachweise, Sehhilfen (Brillenpass), Allergiepass, 
Feststellungsbescheide über Behinderungen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen seit Arbeits-/ 
Ausbildungsbeginn. 

 
 
 
_______________ _________________________________ ______________________________ 
 (Datum)  (Unterschrift des Personensorgeberechtigten)  (Unterschrift des Jugendlichen) 

 

 
Der Erhebungsbogen wurde mit dem untersuchenden  
Arzt besprochen: 
                                                                                                                         ___________________________________ 

Datum und Signatur des Arztes 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

3 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Erhebungsbogen das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer alle Geschlechter. 
4 Die Angaben sind freiwillig; sie ermöglichen dem Arzt eine zuverlässigere Beurteilung. 
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Anlage 2 

Zum Verbleib beim untersuchenden Arzt 
Erhebungs-/Untersuchungsbogen (Teil 2) 

 
Erstuntersuchung nach § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

 

Name, Vorname des Jugendlichen5 
 
 

 
Tag der Untersuchung: _________________________ 
 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen. 

 
B Untersuchungen folgender Organe/Systeme erforderlich: 
 
B.1 Größe (cm) ____________ Gewicht (teilbekleidet) (kg) ____________ 
 

B.2 Haut  ☐ Ekzem  ☐ Akne   ☐ Sonstiges: _____________________________ 

 

B.3 Visus ☐ eingeschränkt ☐ ausreichend mit Sehhilfe korrigiert 

 

B.4 Farbtüchtigkeit   ☐ rot/ grün  ☐ andere Störung: ________________________ 

 (pseudoisochromatische         gestört 
 Farbtafeln oder Testgerät) 
 

B.5 Hörvermögen   ☐ rechts    ☐ links  

           eingeschränkt              eingeschränkt 
 

B.6 Lungen   ☐ Nebengeräusche  ☐ Sonstiges: _____________________________ 

 

B.7 Herz-Kreislauf ☐ Rhythmus- ☐ pathologisches  ☐ Sonstiges: _____________________________ 

            störungen       Geräusch 

 

   Puls im Sitzen (n/ min)   _______________ 

   Blutdruck im Sitzen (systolisch) (mmHg)  _______________ 

   Blutdruck im Sitzen (diastolisch) (mmHg) _______________ 

 

B.8 Abdomen ☐ Druckschmerz ☐ Bruch/ -anlage  ☐ pathologische Resistenz 

    

   ☐ Sonstiges: _____________________________ 

 

B.9 Wirbelsäule ☐ statische  ☐ Bewegungseinschränkungen _______________________________________ 

         Auffälligkeiten 

B.10 Extremitäten ☐ Durchblutungsstörung _____________________________________________________________ 

   ☐ Bewegungseinschränkungen _______________________________________________________ 

   ☐ Sensibilitätsstörung _______________________________________________________________ 

   ☐ Kraftminderung __________________________________________________________________ 

 

B.11 Psyche/zentrales Nervensystem ☐ grobe Auffälligkeit ________________________________________ 

 
B.12 Alkoholkonsum/ Drogen/Spielsucht _____________________________________________________________ 
 

B.13 ☐ sonstige Auffälligkeiten in der Patientenakte dokumentiert 

  

 ☐ Ergänzungsuntersuchung erforderlich, Grund: _____________________________________________________ 

 
       Fachrichtung: ______________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

5 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Erhebungs-/Untersuchungsbogen das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer alle 
Geschlechter. 
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Anlage 2a 

Zum Verbleib beim untersuchenden Arzt 
Erhebungs-/Nachuntersuchungsbogen (Teil 2) 

 
Nachuntersuchung nach §§ 33 bis 35 und § 42 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

 

Name, Vorname des Jugendlichen6 
 
 

 
 
Tag der Untersuchung: _________________________ 
 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen. 
 
B Untersuchungen folgender Organe/Systeme erforderlich: 
 
B.1 Größe (cm) ____________ Gewicht (teilbekleidet) (kg) ____________ 
 

B.2 Haut  ☐ Ekzem  ☐ Akne   ☐ Sonstiges: __________________________ 
 

B.3 Visus ☐ eingeschränkt ☐ ausreichend mit Sehhilfe korrigiert 
 

B.4 Farbtüchtigkeit   ☐ rot/ grün  ☐ andere Störung: ________________________ 
 (pseudoisochromatische        gestört 
 Farbtafeln oder Testgerät) 
 

B.5 Hörvermögen  ☐ rechts   ☐ links  
           eingeschränkt             eingeschränkt 
 

B.6 Lungen   ☐ Nebengeräusche  ☐ Sonstiges: ______________________ 
 

B.7 Herz-Kreislauf ☐ Rhythmus- ☐ pathologisches   ☐ Sonstiges: ______________________ 
         störungen       Geräusch 
 
 
   Puls im Sitzen (n/ min)   _______________ 
    
   Blutdruck im Sitzen (systolisch) (mmHg) _______________ 
 
   Blutdruck im Sitzen (diastolisch) (mmHg) _______________ 
 
 

B.8 Abdomen ☐ Druckschmerz ☐ Bruch/ -anlage  ☐ pathologische Resistenz 

   ☐ Sonstiges: _____________________________ 
 

B.9 Wirbelsäule ☐ statische  ☐ Bewegungseinschränkungen _______________________________________ 
         Auffälligkeiten 
 

B.10 Extremitäten ☐ Durchblutungsstörung __________________________________________________________ 

   ☐ Bewegungseinschränkungen ____________________________________________________ 

   ☐ Sensibilitätsstörung ____________________________________________________________ 

   ☐ Kraftminderung _______________________________________________________________ 
 

B.11 Psyche/zentrales Nervensystem ☐ grobe Auffälligkeit ________________________________________ 
 
B.12 Alkoholkonsum/Drogen/ Spielsucht ______________________________________________________________ 
 
 
B.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ☐ sonstige Auffälligkeiten in der Patientenakte dokumentiert 
  

 ☐ Ergänzungsuntersuchung erforderlich, Grund: ______________________________________________________ 
 
       Fachrichtung: _______________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

6 Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Erhebungs-/Nachuntersuchungsbogen das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer 
alle Geschlechter. 

Angaben zur Arbeitsvorgeschichte: 
Wegdauer zu/ von der Arbeitsstätte: ___________. Beginn und Ende der Arbeitszeit: ____________. Wechselschicht ☐ 
 
Sind seit Arbeitsaufnahme gesundheitliche Beschwerden aufgetreten und wenn ja, wurden diese in Verbindung mit der 
ausgeübten Tätigkeit gebracht? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ist ein Ausbildungs-/ Arbeitsverhältnis aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen worden? Wenn ja, weshalb? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Anlage 3 

Ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten7 
 

Erstuntersuchung nach § 32 Absatz 1 und Nachuntersuchungen nach §§ 33 bis 35 und § 42 Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) 

 
Aufgrund der Untersuchung halte ich die 
Gesundheit des Jugendlichen durch die Ausübung 
nachstehend angekreuzter Arbeiten für gefährdet.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen. 
 
 

☐ Erstuntersuchung (gem. § 32 Abs. 1 JArbschG) 

☐ Erste Nachuntersuchung (gem. § 33 Abs. 1 JArbSchG) ☐ Weitere Nachuntersuchung (gem. § 34 JArbSchG) 

☐ Außerordentliche Nachuntersuchung (gem. § 35 JArbSchG) ☐ Angeordnete Nachuntersuchung (gem. § 42 JArbSchG) 

 

Folgende Arbeiten sollten vermieden werden: 
 

 ☐ Überwiegendes Stehen. 

 ☐ Überwiegendes Gehen.  

 ☐ Überwiegendes Sitzen. 

 ☐ Häufiges Einnehmen einer Zwangshaltung (z. B. Bücken, Hocken, Knien) ______________________________ 
 

 ☐ Häufiges Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten ohne mechanische Hilfsmittel. 

 ☐ Arbeiten mit erhöhter Absturzgefahr. 

 ☐ Arbeiten mit besonderen klimatischen Belastungen 
      (z. B. Kälte, Hitze, Nässe, Zugluft, starke Temperaturschwankungen) __________________________________ 
 

 ☐ Arbeiten mit physikalischen Belastungen 
      (z. B. Lärm, mechanische Schwingungen/Erschütterungen) __________________________________________ 

 ☐ Arbeiten mit chemischer Belastung für die Haut oder der  

       Schleimhäute durch Gase, Stäube, Dämpfe, Rauch ________________________________________________ 

 ☐ Arbeiten mit starker photooptischer Reizbelastung. 

 ☐ Arbeiten, die die volle Sehkraft ohne Sehhilfe oder die Farbtüchtigkeit erfordern. 

 ☐ Sonstige Arbeiten: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Das Ergebnis der Untersuchung ist 
 

☐ Normbefund 

☐ Eine außerordentliche Nachuntersuchung nach § 35 Absatz 1 JArbSchG wird angeordnet:  
 
  nach Ablauf von Monaten _________________________ 
 
  spätestens bis zum ______________________________ 
 
 
☐ Es wird empfohlen, dass der Jugendliche sich möglichst bald einem Arzt/ Zahnarzt vorstellt, wegen _________________ 
 
 
 
 
Empfehlungen: ______________________________________________________________________________________
     
 
 
 
 
 ____________________________  ________________________________ 
 (Ort, Datum der abschließenden Beurteilung)    (Unterschrift des untersuchenden Arztes) 
 
 
 
 
 

Zur Beachtung: Vor Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres ist eine Nachuntersuchung erforderlich. Falls die öffentli-
che Berufsberatung in Anspruch genommen wird, sollte ihr von dem Personensorgeberechtigten im Interesse des Jugendli-
chen das vorstehende Untersuchungsergebnis mitgeteilt werden.  
.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

7 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser ärztlichen Mitteilung das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer alle Geschlechter. 
8 Nach § 40 Absatz 1 JArbSchG darf der Jugendliche mit diesen Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

Name, Vorname, Geburtsdatum des Jugendlichen 
(Versichertenstammdaten)  
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Anlage 4 

Ärztliche Mitteilung für den Arbeitgeber9 
 

Erstuntersuchung nach § 32 Absatz 1 und Nachuntersuchungen nach §§ 33 bis 35 und § 42 Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) 

 
Aufgrund der Untersuchung halte ich die 
Gesundheit des Jugendlichen durch die Ausübung 
nachstehend angekreuzter Arbeiten für gefährdet.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen. 
 
 

☐ Erstuntersuchung (gem. § 32 Abs. 1 JArbschG) 

☐ Erste Nachuntersuchung (gem. § 33 Abs. 1 JArbSchG) ☐ Weitere Nachuntersuchung (gem. § 34 JArbSchG) 

☐ Außerordentliche Nachuntersuchung (gem. § 35 JArbSchG) ☐ Angeordnete Nachuntersuchung (gem. § 42 JArbSchG) 
 
Folgende Arbeiten sollten vermieden werden: 
 

 ☐ Überwiegendes Stehen.  
 

 ☐ Überwiegendes Gehen. 
 

 ☐ Überwiegendes Sitzen. 
 

 ☐ Häufiges Einnehmen einer Zwangshaltung (z. B. Bücken, Hocken, Knien) ______________________________ 
 

 ☐ Häufiges Heben, Tragen oder Bewegen von Lasten ohne mechanische Hilfsmittel. 
 

 ☐ Arbeiten mit erhöhter Absturzgefahr. 
 

 ☐ Arbeiten mit besonderen klimatischen Belastungen 
      (z. B. Kälte, Hitze, Nässe, Zugluft, starke Temperaturschwankungen) __________________________________ 
 

 ☐ Arbeiten mit physikalischen Belastungen 
      (z. B. Lärm, mechanische Schwingungen/ Erschütterungen) _________________________________________ 
 

 ☐ Arbeiten mit chemischer Belastung für die Haut oder der  
  Schleimhäute durch Gase, Stäube, Dämpfe, Rauch _________________________________________________ 
 

 ☐ Arbeiten mit starker photooptischer Reizbelastung. 
 

 ☐ Arbeiten, die die volle Sehkraft ohne Sehhilfe oder die Farbtüchtigkeit erfordern. 
 

 ☐ Sonstige Arbeiten: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ __________________________________ 
 (Ort, Datum der abschließenden Beurteilung)    (Unterschrift des untersuchenden Arztes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Beachtung: Vor Ablauf des ersten Beschäftigungsjahres ist eine Nachuntersuchung erforderlich. Falls die öffentli-
che Berufsberatung in Anspruch genommen wird, sollte ihr von dem Personensorgeberechtigten im Interesse des Jugendli-
chen das vorstehende Untersuchungsergebnis mitgeteilt werden.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

9 Diese Bescheinigung hat der Arbeitgeber gem. § 41 Abs. 1 JArbSchG aufzubewahren. 
10 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser ärztlichen Mitteilung das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind immer alle Geschlechter. 
11 Gem. § 40 Abs. 1 JArbSchG darf der Jugendliche mit diesen Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

Name, Vorname, Geburtsdatum des Jugendlichen10 
(Versichertenstammdaten)  
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Artikel 20 Artikel 20 

 Verordnung zur Übertragung 
der Befugnis zum Erlass einer 
Rechtsverordnung nach § 172c 

des Siebten Buchs Sozialge-
setzbuch  

 Die in § 172c Absatz 3 Satz 1 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch enthal-
tene Ermächtigung zum Erlass einer 

Rechtsverordnung wird auf das Bundes-
amt für Soziale Sicherung übertragen. 
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Artikel 21 Artikel 21 

Konformitätsbewertungsstel-
len-Anerkennungs-Verordnung 

Konformitätsbewertungsstel-
len-Anerkennungs-Verordnung 

§ 3 § 3 

Antrag Antrag 

(1) Um als notifizierte Stelle anerkannt 
zu werden, muss  

(1) Um als notifizierte Stelle anerkannt 
zu werden, muss  

1. ein schriftlicher Antrag bei der Bundes-
netzagentur gestellt werden und 

1. ein schriftlicher oder elektronischer 
Antrag bei der Bundesnetzagentur ge-
stellt werden und 

2. der Antragsteller muss in Deutschland 
seinen Hauptsitz haben. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Es sind die Antragsunterlagen der Bundes-
netzagentur zu verwenden. 

Es sind die Antragsunterlagen der Bundes-
netzagentur zu verwenden. 

(2) Dem Antrag auf Notifizierung legt 
der Antragsteller Folgendes bei:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine Beschreibung   

a) der Konformitätsbewertungstätig-
keiten, 

 

b) des Konformitätsmoduls oder der 
Konformitätsmodule und 

 

c) des Geräts für das oder der Funk-
anlage für die der Antragsteller 
Kompetenz beansprucht und 

 

2. wenn vorhanden, eine Akkreditierungs-
urkunde, die von der nationalen Akkre-
ditierungsstelle ausgestellt wurde, und 
in der diese bescheinigt, dass der An-
tragsteller die Anforderungen des § 5 
dieser Verordnung erfüllt. 

 

(3) Kann der Antragsteller keine Ak-
kreditierungsurkunde vorweisen, so legt er 
der Bundesnetzagentur als Nachweis alle 
Unterlagen vor, die erforderlich sind, um zu 
überprüfen, festzustellen und regelmäßig 
überwachen zu können, ob die Anforderun-
gen des § 5 dieser Verordnung erfüllt sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Die Bundesnetzagentur kann er-
forderliche Unterlagen nachfordern und 
eine Prüfung beim Antragsteller durchfüh-
ren. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 4 § 4 

Anerkennung als notifizierte Stelle Anerkennung als notifizierte Stelle 

(1) Hat die Bundesnetzagentur festge-
stellt, dass der Antragsteller die Anforde-
rungen des § 5 dieser Verordnung erfüllt, 
so erteilt sie diesem die Befugnis, Konfor-
mitätsbewertungen durchzuführen. Die Be-
fugnis wird durch schriftlichen Bescheid er-
teilt. Der Bescheid muss Folgendes enthal-
ten:  

(1) Hat die Bundesnetzagentur festge-
stellt, dass der Antragsteller die Anforde-
rungen des § 5 dieser Verordnung erfüllt, 
so erteilt sie diesem die Befugnis, Konfor-
mitätsbewertungen durchzuführen. Die Be-
fugnis wird durch schriftlichen oder elekt-
ronischen Bescheid erteilt. Der Bescheid 
muss Folgendes enthalten:  

1. Vollständige Angaben zu  1. u n v e r ä n d e r t  

a) den Konformitätsbewertungstätig-
keiten, 

 

b) dem betreffenden Konformitätsbe-
wertungsmodul oder den betref-
fenden Konformitätsbewertungs-
modulen und 

 

c) dem betreffenden Gerät oder der 
betreffenden Funkanlage, 

 

2. die Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen des § 5 dieser Verordnung er-
füllt sind und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Befristung der Anerkennung als no-
tifizierte Stelle. 

3. u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Befugnis ist unter der auf-
schiebenden Bedingung zu erteilen, dass 
nach der Notifizierung weder die übrigen 
Mitgliedstaaten noch die Europäische Kom-
mission innerhalb folgender Fristen Ein-
wände erhoben haben:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. innerhalb von zwei Wochen, sofern 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 eine Ak-
kreditierungsurkunde vorgelegt wird, o-
der 
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2. innerhalb von zwei Monaten, sofern 
der Nachweis der Erfüllung der Anfor-
derungen nach § 3 Absatz 3 erfolgt. 

 

(3) Die Notifizierung erfolgt mit Hilfe 
des elektronischen Notifizierungsinstru-
ments, das von der Europäischen Kommis-
sion entwickelt und verwaltet wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Beruht eine Notifizierung nicht auf 
einer Akkreditierungsurkunde gemäß § 3 
Absatz 2 Nummer 2 legt die Bundesnetza-
gentur der Europäischen Kommission und 
den Mitgliedstaaten die Unterlagen nach § 
3 Absatz 3 als Nachweis vor. Sie legt fer-
ner die Vereinbarungen vor, die getroffen 
wurden, um sicherzustellen, dass die Kon-
formitätsbewertungsstelle regelmäßig über-
wacht wird und stets den Anforderungen 
nach Absatz 1 Satz 1 genügt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Bundesnetzagentur meldet der 
Europäischen Kommission und den übri-
gen Mitgliedstaaten jede später eintretende 
Änderung einer Notifizierung. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Bundesnetzagentur erteilt der 
Europäischen Kommission auf Verlangen 
sämtliche Auskünfte über die Grundlage für 
die Notifizierung oder die Erhaltung der 
Kompetenz der betreffenden Stelle. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Die Bundesnetzagentur überprüft 
regelmäßig, ob die notifizierten Stellen die 
Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 wei-
terhin erfüllen. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 14 § 14 

Widerruf der erteilten Befugnis Widerruf der erteilten Befugnis 

(1) Die Anerkennung als notifizierte 
Stelle oder Konformitätsbewertungsstelle 
für Drittstaaten erlischt mit der Einstellung 
des Betriebs dieser Stelle. Die Einstellung 
ist der Bundesnetzagentur unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. 

(1) Die Anerkennung als notifizierte 
Stelle oder Konformitätsbewertungsstelle 
für Drittstaaten erlischt mit der Einstellung 
des Betriebs dieser Stelle. Die Einstellung 
ist der Bundesnetzagentur unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 
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(2) Stellt die Bundesnetzagentur fest, 
dass eine notifizierte Stelle oder eine Kon-
formitätsbewertungsstelle für Drittstaaten 
die in § 5 dieser Verordnung genannten 
Anforderungen nicht mehr erfüllt oder sons-
tigen Verpflichtungen nicht nachkommt, wi-
derruft sie ganz oder teilweise die erteilte 
Befugnis. Sie unterrichtet unverzüglich die 
Europäische Kommission und die übrigen 
Mitgliedstaaten darüber. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Anerkennung als notifizierte 
Stelle oder Konformitätsbewertungsstelle 
für Drittsaaten ist zu widerrufen, wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die notifizierte Stelle oder die Konfor-
mitätsbewertungsstelle für Drittstaaten 
den Verpflichtungen der Verordnung 
wiederholt und trotz Aufforderung nicht 
nachkommt oder 

 

2. die notifizierte Stelle oder die Konfor-
mitätsbewertungsstelle für Drittstaaten 
dies beantragt. 

 

(4) Im Falle des Widerrufs nach Ab-
satz 2 oder 3 oder wenn die notifizierte 
Stelle oder die Konformitätsbewertungs-
stelle für Drittstaaten ihre Tätigkeit einstellt, 
ergreift die Bundesnetzagentur die geeig-
neten Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Akten dieser Stelle von einer ande-
ren notifizierten Stelle oder einer ande-
ren Konformitätsbewertungsstelle für 
Drittstaaten weiter bearbeitet werden 
und 

 

2. die Akten für die Marktüberwachungs-
behörde und für die Bundesnetzagen-
tur auf Verlangen bereitgehalten wer-
den. 
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Artikel 22 Artikel 22 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

§ 52 § 52 

Versicherungskennzeichen Versicherungskennzeichen 

(1) Für ein Kraftfahrzeug im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d 
bis f ist das Versicherungskennzeichen der 
Nachweis, dass für das jeweilige Kraftfahr-
zeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung nach § 1 des Pflichtversicherungs-
gesetzes besteht. Nach Abschluss eines 
Versicherungsvertrages und Zahlung der 
Prämie hat der Versicherer dem Halter das 
Versicherungskennzeichen zusammen mit 
einer Bescheinigung über das Versiche-
rungskennzeichen für das jeweilige Ver-
kehrsjahr zu überlassen. Ein Verkehrsjahr 
hat jeweils den Zeitraum vom 1. März eines 
Jahres bis zum Ablauf des Monats Februar 
des nächsten Jahres zu umfassen. Zur an-
schließenden Übermittlung an das Kraft-
fahrt-Bundesamt durch den Versicherer zur 
Erhebung und Speicherung im dort geführ-
ten Zentralen Fahrzeugregister hat der Hal-
ter dem Versicherer die in § 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsge-
setzes bezeichneten Halterdaten, die An-
gaben zu Fahrzeugklasse, Art des Aufbaus 
und Marke des Fahrzeuges sowie die Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer zu übermit-
teln und auf Verlangen ihm gegenüber 
nachzuweisen. Das Versicherungskennzei-
chen und die Bescheinigung verlieren ihre 
Gültigkeit mit Ablauf des Verkehrsjahres. 
Die das Fahrzeug führende Person hat die 
Bescheinigung über das Versicherungs-
kennzeichen mitzuführen und zuständigen 
Personen auf Verlangen zur Prüfung aus-
zuhändigen. 

(1) Für ein Kraftfahrzeug im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d 
bis f ist das Versicherungskennzeichen der 
Nachweis, dass für das jeweilige Kraftfahr-
zeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung nach § 1 des Pflichtversicherungs-
gesetzes besteht. Nach Abschluss eines 
Versicherungsvertrages und Zahlung der 
Prämie hat der Versicherer dem Halter das 
Versicherungskennzeichen zusammen mit 
einer Bescheinigung über das Versiche-
rungskennzeichen für das jeweilige Ver-
kehrsjahr zu überlassen. Ein Verkehrsjahr 
hat jeweils den Zeitraum vom 1. März eines 
Jahres bis zum Ablauf des Monats Februar 
des nächsten Jahres zu umfassen. Zur an-
schließenden Übermittlung an das Kraft-
fahrt-Bundesamt durch den Versicherer zur 
Erhebung und Speicherung im dort geführ-
ten Zentralen Fahrzeugregister hat der Hal-
ter dem Versicherer die in § 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsge-
setzes bezeichneten Halterdaten, die An-
gaben zu Fahrzeugklasse, Art des Aufbaus 
und Marke des Fahrzeuges sowie die Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer zu übermit-
teln und auf Verlangen ihm gegenüber 
nachzuweisen. Das Versicherungskennzei-
chen und die Bescheinigung verlieren ihre 
Gültigkeit mit Ablauf des Verkehrsjahres. 
Die das Fahrzeug führende Person hat die 
Bescheinigung über das Versicherungs-
kennzeichen mitzuführen und zuständigen 
Personen auf Verlangen zur Prüfung aus-
zuhändigen oder vorzuzeigen. 
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(2) Das Versicherungskennzeichen 
hat zu bestehen aus einem Schild, das 
eine zur eindeutigen Identifizierung des 
Kraftfahrzeuges geeignete Erkennungs-
nummer und das Zeichen des zuständigen 
Verbandes der Kraftfahrtversicherer oder, 
wenn kein Verband zuständig ist, das Zei-
chen des Versicherers trägt sowie das Ver-
kehrsjahr angibt, für welches das Versiche-
rungskennzeichen gilt. Die Erkennungs-
nummer hat sich aus nicht mehr als drei 
Ziffern und nicht mehr als drei Buchstaben 
zusammenzusetzen. Die Ziffern sind in ei-
ner Zeile über den Buchstaben anzugeben. 
Das Verkehrsjahr ist durch die Angabe des 
Kalenderjahrs zu bezeichnen, in welchem 
es beginnt. Der zuständige Verband der 
Kraftfahrtversicherer oder, wenn kein Ver-
band zuständig ist, das Kraftfahrt-Bundes-
amt hat jeweils mit Genehmigung des Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr 
den Versicherern die Erkennungsnummern 
zuzuteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Versicherer hat dem Kraft-
fahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Straßen-
verkehrsgesetzes und die in § 57 Absatz 5 
genannten Fahrzeugdaten sowie Änderun-
gen der Daten unverzüglich nach Zuwei-
sung des Versicherungskennzeichens zu 
übermitteln. Die Übermittlung kann auch 
über eine Gemeinschaftseinrichtung der 
Versicherer erfolgen. Ausführungsregeln 
zur technisch-organisatorischen Ausgestal-
tung der Datenübermittlung hat das Kraft-
fahrt-Bundesamt festzulegen und die ent-
sprechenden Standards auf der Internet-
seite des Kraftfahrt-Bundesamts zu veröf-
fentlichen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat 
auf Änderungen im Bundesanzeiger und im 
Verkehrsblatt hinzuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Eigenversicherer nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 des Pflichtversiche-
rungsgesetzes oder eine juristische Person 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des Pflicht-
versicherungsgesetzes ist berechtigt, unter 
dem Zeichen eines Verbandes der Kraft-
fahrtversicherer Versicherungskennzeichen 
auszustellen. Der Verband teilt dem Be-
rechtigten nach Satz 1 die Erkennungs-
nummer nach Absatz 2 Satz 5 zu. Absatz 3 
Satz 1 und 3 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 77 § 77 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Ab-
satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Ab-
satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, § 4 Ab-
satz 1, 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 
oder 2, § 9 Absatz 2 Satz 6 Nummer 1, 
§ 10 Absatz 3 Satz 6 Nummer 1, § 12 
Absatz 13 Satz 1, § 26 Absatz 5 Satz 
3, § 41 Absatz 6 Satz 3, § 42 Absatz 3 
Satz 4 oder Absatz 4 Satz 3, § 43 Ab-
satz 2 Satz 5, § 45 Absatz 2 Satz 5, § 
53 Absatz 7, § 54 Absatz 4 oder § 56 
Absatz 4 ein Fahrzeug in Betrieb setzt, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 3 Absatz 5, § 4 Absatz 6, § 
5 Absatz 2 Satz 2, § 9 Absatz 2 Satz 7 
Nummer 1, § 10 Absatz 3 Satz 7 Num-
mer 1, § 12 Absatz 12 Satz 4 oder Ab-
satz 13 Satz 2, § 15 Absatz 1 Satz 6 o-
der Absatz 4 Satz 3, § 26 Absatz 5 
Satz 4, § 41 Absatz 6 Satz 4, § 42 Ab-
satz 3 Satz 5 oder Absatz 4 Satz 4, § 
43 Absatz 2 Satz 6 oder § 45 Absatz 1 
Satz 6 oder Absatz 2 Satz 6 die Inbe-
triebsetzung eines Fahrzeuges anord-
net oder zulässt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 4 Absatz 4 ein Kraftfahr-
zeug oder einen Krankenfahrstuhl 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen 
Weise kennzeichnet, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1, § 13 
Absatz 6 Satz 1, § 31 Satz 3, § 41 Ab-
satz 3 Satz 2, § 42 Absatz 5 Satz 3, § 
43 Absatz 2 Satz 2, § 46 Absatz 6 oder 
§ 52 Absatz 1 Satz 6 ein dort genann-
tes Dokument nicht mitführt oder nicht 
oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

4. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1, § 13 
Absatz 6 Satz 1, § 31 Satz 3, § 41 Ab-
satz 3 Satz 2, § 42 Absatz 5 Satz 3, § 
43 Absatz 2 Satz 2 oder § 46 Absatz 6 
ein dort genanntes Dokument nicht 
mitführt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig aushändigt, 

 4a. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 6 ein 
dort genanntes Dokument nicht mitführt 
oder nicht rechtzeitig aushändigt oder 
vorzeigt, 
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5. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 2, § 41 
Absatz 3 Satz 5 oder § 56 Absatz 2 
Nummer 1 ein dort genanntes Doku-
ment nicht aufbewahrt oder nicht oder 
nicht rechtzeitig aushändigt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
5 Absatz 1 oder § 15 Absatz 1 Satz 5, 
Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 8 
zuwiderhandelt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1, § 17 
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 17 Absatz 2 Satz 1, oder entge-
gen § 51 Absatz 3 ein Fahrzeug nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig au-
ßer Betrieb setzen lässt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 2 ein dort 
genanntes Dokument nicht, nicht rich-
tig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig auslegt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 5 oder § 
12 Absatz 12 Satz 3 ein Wechselkenn-
zeichen oder ein Zeichen führt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 6 Nummer 
2 oder § 10 Absatz 3 Satz 6 Nummer 2 
ein Fahrzeug abstellt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 7 Nummer 
2 oder § 10 Absatz 3 Satz 7 Nummer 2 
das Abstellen eines Fahrzeuges anord-
net oder zulässt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 14 Absatz 5 Satz 1 oder 2 
oder § 15 Absatz 3 Satz 1 oder 2, auch 
in Verbindung mit § 15 Absatz 3 Satz 
3, eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig erstattet, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 oder 2, 
jeweils auch in Verbindung mit Satz 3, 
oder entgegen § 15 Absatz 5 Satz 1 o-
der § 41 Absatz 5 Satz 2 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht, 

13. u n v e r ä n d e r t  
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14. entgegen § 15 Absatz 4 Satz 1 eine 
Änderung der Angaben nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig beantragt oder die Zulas-
sungsbescheinigung Teil I nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Änderung vorlegt, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 1 eine Mitteilung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht oder einen Nachweis nicht 
oder nicht rechtzeitig erbringt, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 2 die Ausfertigung eines dort ge-
nannten Dokuments nicht oder nicht 
rechtzeitig beantragt, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 3 ein dort genanntes Dokument 
nicht oder nicht rechtzeitig zur Um-
schreibung vorlegt, 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 4 die Zuteilung eines Kennzei-
chens nicht oder nicht rechtzeitig bean-
tragt und eine dort genannte Mitteilung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 
4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 ein dort 
genanntes Dokument nicht oder nicht 
rechtzeitig übergibt, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. entgegen § 26 Absatz 5 Satz 1 einen 
Plakettenträger nicht, nicht richtig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig anbringt, 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. entgegen § 26 Absatz 5 Satz 2 einen 
Plakettenträger anbringt, 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. entgegen § 28 Satz 2 oder § 32 Absatz 
2 ein dort genanntes Dokument nicht, 
nicht richtig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise auslegt oder nicht 
mitführt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig aushändigt, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 1 eine 
dort genannte Angabe nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig einträgt, 

23. u n v e r ä n d e r t  
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24. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 3 oder 4 
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vornimmt, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 6 ein 
Kennzeichenschild oder ein Fahrzeug-
scheinheft nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. entgegen § 42 Absatz 3 Satz 1 oder § 
43 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes 
Kennzeichen verwendet oder 

26. entgegen § 42 Absatz 3 Satz 1 oder § 
43 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes 
Kennzeichen verwendet, 

27. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
ein Kraftfahrzeug ein dort genanntes 
Kennzeichen oder Unterscheidungs-
zeichen führt. 

27. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
ein Kraftfahrzeug ein dort genanntes 
Kennzeichen oder Unterscheidungs-
zeichen führt oder 

 28. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 6 die 
dort genannte Bescheinigung nicht 
mit-führt, nicht oder nicht rechtzei-
tig aushändigt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig vorzeigt, 
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Artikel 23 Artikel 23 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

§ 66 § 66 

Abruf im automatisierten Verfahren Abruf im automatisierten Verfahren 

(1) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 1 
des Straßenverkehrsgesetzes dürfen fol-
gende Daten bereitgehalten werden:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. für eine Anfrage unter Verwendung 
des Kennzeichens, der Fahrzeug-Iden-
tifizierungsnummer, der Nummer der 
Zulassungsbescheinigung, der Vor-
drucknummer oder der von der Zulas-
sungsbehörde aufgebrachten Nummer 
der Zulassungsbescheinigung Teil I, 
der Nummer einer ausländischen Zu-
lassungsbescheinigung oder des Fami-
liennamens, Vornamens, Ordens- oder 
Künstlernamens, Geburtsnamens, Da-
tums und Ortes der Geburt oder im Fall 
einer juristischen Person, Behörde o-
der Vereinigung des Namens oder der 
Bezeichnung des Halters, sofern erfor-
derlich in Verbindung mit der Anschrift 
des Halters die in den §§ 57 und 61 
genannten Fahrzeugdaten, sowie die 
in § 59 genannten Halterdaten, 

 

2. für Anfragen unter Verwendung eines 
Teils des Kennzeichens:  

 

a) die mit dem angefragten Teil des 
Kennzeichens übereinstimmenden 
Kennzeichen, 

 

b) die Daten über die Fahrzeug-
klasse, die Marke, die Handelsbe-
zeichnung, den Typ und bei Per-
sonenkraftwagen die Farbe des 
Fahrzeuges sowie das Datum der 
ersten Zulassung und 
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c) bei Fahrzeugen mit Versiche-
rungskennzeichen oder Versiche-
rungsplakette zusätzlich zu den 
Angaben nach Buchstabe b der 
Beginn und das Ende des Versi-
cherungsverhältnisses. 

 

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Sicher-
heitscodes der Zulassungsbescheinigung 
Teil I und Teil II sowie der Stempelplaket-
ten. 

 

(2) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1, 2, 2a und 4, Absatz 2a, 
Absatz 2h und 3 des Straßenverkehrsge-
setzes dürfen folgende Daten bereitgehal-
ten werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. für eine Anfrage unter Verwendung 
des Kennzeichens, der Fahrzeug-Iden-
tifizierungsnummer, der Nummer der 
Zulassungsbescheinigung, die bei Teil 
I der Vordrucknummer oder der von 
der Zulassungsbehörde aufgebrachten 
Nummer entspricht, der Nummer einer 
ausländischen Zulassungsbescheini-
gung oder des Familiennamens, Vor-
namens, Ordens- oder Künstlerna-
mens, Geburtsnamens, Datums und 
Ortes der Geburt oder im Fall einer ju-
ristischen Person, Behörde oder Verei-
nigung des Namens oder der Bezeich-
nung des Halters erforderlichenfalls in 
Verbindung mit der Anschrift des Hal-
ters:  

 

a) die in § 57 Absatz 1 Nummer 1 bis 
5, 7 bis 22 und 24 Buchstabe c, 
Nummer 25 und 26 Buchstabe a 
bis e, Nummer 30 bis 32, Absatz 2 
Nummer 1 bis 4, Absatz 3 Num-
mer 1 bis 4, Absatz 4 Nummer 1 
bis 4, Absatz 5 Nummer 1 bis 5, 
Absatz 6 Nummer 1 bis 4 und Ab-
satz 8 bis 10 genannten Fahrzeug-
daten und 

 

b) die in § 59 Absatz 1 und 3 ge-
nannten Halterdaten, 

 

2. für eine Anfrage unter Verwendung ei-
nes Teils des Kennzeichens:  
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a) die mit dem angefragten Teil des 
Kennzeichens übereinstimmenden 
Kennzeichen, 

 

b) die Fahrzeugklasse, die Marke, 
die Handelsbezeichnung, der Typ 
und bei Personenkraftwagen die 
Farbe des Fahrzeuges sowie das 
Datum der ersten Zulassung und 

 

c) bei Fahrzeugen mit Versiche-
rungskennzeichen oder zusätzlich 
zu den Angaben nach Buchstabe 
b der Beginn und das Ende des 
Versicherungsverhältnisses. 

 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a gilt nicht für 
die Sicherheitscodes der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I und Teil II sowie der 
Stempelplaketten. 

 

(3) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1a des Straßenverkehrs-
gesetzes dürfen für eine Anfrage unter Ver-
wendung des Kennzeichens oder der Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer folgende Da-
ten bereitgehalten werden:  

(3) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1a und Absatz 2m des 
Straßenverkehrsgesetzes dürfen für eine 
Anfrage unter Verwendung des Kennzei-
chens oder der Fahrzeug-Identifizierungs-
nummer folgende Daten bereitgehalten 
werden:  

1. das Kennzeichen, das Datum der Zu-
teilung des Kennzeichens, bei Saison-
kennzeichen zusätzlich der Betriebs-
zeitraum und das Datum der Außerbe-
triebsetzung des Fahrzeuges sowie die 
nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 und 25 
und Absatz 4 Nummer 1 zu erheben-
den und zu speichernden Fahrzeugda-
ten und 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die in § 59 Absatz 1 und 3 genannten 
Halterdaten. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(4) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2j 
des Straßenverkehrsgesetzes dürfen für 
eine Anfrage unter Verwendung der Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer und des 
Kennzeichens folgende Daten für das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
bereitgehalten werden:  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. die in § 59 Absatz 1 und 3 genannten 
aktuellen und früheren Halterdaten und 
die Anzahl der früheren Halter, 

 

2. die in § 57 Absatz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 8 Satz 1 Num-
mer 2, 5 und 7 Buchstabe a, § 57 Ab-
satz 1 Nummer 10 Buchstabe a und b 
sowie § 57 Absatz 1 Nummer 2 und 31 
Buchstabe d und e genannten Fahr-
zeugdaten. 

 

(5) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2b 
des Straßenverkehrsgesetzes dürfen die 
nach § 59 Absatz 1 gespeicherten Halter-
daten und die nach § 57 Absatz 1 Nummer 
12 in Verbindung mit § 6 Absatz 8 Satz 1 
Nummer 1 und 7 Buchstabe c bis e gespei-
cherten Fahrzeugdaten bereitgehalten wer-
den, soweit sie für die Ermittlung des 
Schuldners und der Höhe der Mautgebühr 
nach dem Fernstraßenbauprivatfinanzie-
rungsgesetz erforderlich sind. Die Daten 
nach Satz 1 sind für den mit der Erhebung 
der Mautgebühr nach dem Fernstraßen-
bauprivatfinanzierungsgesetz beliehenen 
Privaten zum Abruf bereitzuhalten. Glei-
ches gilt für Daten, soweit sie für die Ermitt-
lung des Schuldners und der Höhe der 
Mautgebühr nach Gesetzen der Länder 
über den gebührenfinanzierten Neu- und 
Ausbau von Straßen erforderlich sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die Übermittlung nach § 36 Absatz 
2c des Straßenverkehrsgesetzes von Fahr-
zeugdaten und Daten von Fahrzeugkombi-
nationen, die für die Erhebung der Maut 
nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz 
maßgeblich sind, ist durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren zulässig. Satz 1 gilt 
auch für die in Feld 33 des Fahrzeug-
scheins oder Feld 22 der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I eingetragenen Fahrzeug-
daten und Daten von Fahrzeugkombinatio-
nen, die im Zentralen Fahrzeugregister er-
fasst sind. Die Daten nach Satz 1 sind be-
reitzuhalten für das Bundesamt für Logistik 
und Mobilität und eine sonstige öffentliche 
Stelle, die mit der Erhebung der Autobahn-
maut beauftragt ist. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren dürfen aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister nach § 36 Ab-
satz 2d, 2e und 2k des Straßenverkehrsge-
setzes die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a und b genannten Daten für 
eine Anfrage unter Verwendung folgender 
Angaben bereitgehalten werden:  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. im Fall einer natürlichen Person, Fami-
lienname, Vornamen, Ordens- oder 
Künstlername, Geburtsname, Datum 
und Ort der Geburt oder 

 

2. im Fall einer juristischen Person, Be-
hörde oder Vereinigung der Name oder 
die Bezeichnung des Halters, sofern 
erforderlich in Verbindung mit der An-
schrift des Halters. 

 

Die in Satz 1 genannten Daten sind bereit-
zuhalten für die zentrale Behörde nach § 4 
des Auslandsunterhaltsgesetzes sowie für 
Gerichtsvollzieher und das Insolvenzge-
richt. 
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(8) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 2f 
des Straßenverkehrsgesetzes dürfen die in 
§ 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7, 9 bis 12, 
15, 16, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7, 
12, 18 bis 20 und Absatz 3 genannten Da-
ten der jeweils letzten gespeicherten 
Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprü-
fung für eine Anfrage unter Verwendung 
der Fahrzeug-Identifizierungsnummer und, 
sofern zugeteilt, des Kennzeichens bereit-
gehalten werden. Die in Satz 1 genannten 
Daten sind bereitzuhalten für die Techni-
schen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugver-
kehr und für die amtlich anerkannten Über-
wachungsorganisationen, auch über ihre 
jeweiligen Kopfstellen, sowie über Kopfstel-
len für die anerkannten Kraftfahrzeugwerk-
stätten, soweit diese Werkstätten Sicher-
heitsprüfungen durchführen. Die Verwen-
dung der Daten durch die Technischen 
Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr, 
durch die amtlich anerkannten Überwa-
chungsorganisationen und durch die aner-
kannten Kraftfahrzeugwerkstätten ist auf 
die Zwecke der Durchführung der nächsten 
Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprü-
fung nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung beschränkt. Nach Durch-
führung der nächsten Hauptuntersuchung 
oder Sicherheitsprüfung nach § 29 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sind 
die Daten unverzüglich zu löschen. Die Da-
ten dürfen weder an Dritte übermittelt noch 
offengelegt werden. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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(9) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus dem Zentra-
len Fahrzeugregister nach § 36 Absatz 3a 
des Straßenverkehrsgesetzes für Maßnah-
men zur Gewährleistung des Versiche-
rungsschutzes im Rahmen der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung dürfen die 
nach § 59 Absatz 1 zu erhebenden und zu 
speichernden Halterdaten und die in § 57 
Absatz 1 Nummer 24, Absatz 2 Nummer 4, 
Absatz 4 Nummer 4, Absatz 5 Nummer 5, 
Absatz 6 Nummer 4 genannten Daten zur 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung be-
reitgehalten werden. Die in Satz 1 genann-
ten Daten sind bereitzuhalten für die nach 
§ 8a Absatz 1 Satz 1 des Pflichtversiche-
rungsgesetzes eingerichtete Auskunfts-
stelle. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Die Übermittlung nach § 36 Absatz 
3b des Straßenverkehrsgesetzes von Fahr-
zeugdaten nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 
bis 5, 9 bis 13, 20, 25, 26 Buchstabe d und 
f, Nummer 29, 30, 31 Buchstabe d und e, 
Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 4 Num-
mer 2 und Absatz 8 und 9 darf durch Abruf 
im automatisierten Verfahren erfolgen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Die Übermittlung nach § 36 Absatz 
3c des Straßenverkehrsgesetzes von Fahr-
zeugdaten nach § 57 Absatz 1 Nummer 1 
bis 5, 9, 25, 31 Buchstabe d und e und Ab-
satz 4 Nummer 1 und 2 darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren erfolgen. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

(12) Zur Übermittlung durch Abruf im 
automatisierten Verfahren aus den örtli-
chen Fahrzeugregistern nach § 36 Absatz 
2 Satz 2 des Straßenverkehrsgesetzes dür-
fen folgende Daten bereitgehalten werden:  

(12) u n v e r ä n d e r t  

1. für eine Anfrage unter Verwendung 
des Kennzeichens oder der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:  

 

a) die nach § 59 Absatz 1 zu erhe-
benden und zu speichernden Hal-
terdaten und 
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b) die nach § 58 Absatz 1 Nummer 1, 
3 bis 5, 7 bis 20, 22 bis 30, Absatz 
2 Nummer 1 bis 4 und Absatz 4 
Nummer 1 bis 4 zu erhebenden 
und zu speichernden Fahrzeugda-
ten, 

 

2. für eine Anfrage unter Verwendung ei-
nes Teils des Kennzeichens: die in Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 bezeichneten 
Daten, 

 

3. für eine Anfrage unter Verwendung 
des Familiennamens, Vornamens, Or-
dens- oder Künstlernamens, Geburts-
namens, Datums und Ortes der Geburt 
des Halters oder im Fall einer juristi-
schen Person, Behörde oder Vereini-
gung des Namens oder der Bezeich-
nung des Halters oder unter Verwen-
dung der Anschrift des Halters: die in 
Nummer 1 bezeichneten Daten. 

 

(13) Ein Abruf im automatisierten Ver-
fahren soll von der abrufberechtigten Stelle 
über Kopfstellen erfolgen. Die Einzelheiten 
zur netztechnischen Anbindung hat das 
Kraftfahrt-Bundesamt festzulegen und auf 
der Internetseite des Kraftfahrt-Bundes-
amts zu veröffentlichen. Das Kraftfahrt-
Bundesamt hat auf Änderungen im Bun-
desanzeiger und im Verkehrsblatt hinzu-
weisen. Eine Erhebung und Speicherung 
der Anfrage- und Auskunftsdaten bei den 
Kopfstellen darf ausschließlich zum Zweck 
der Weiterübermittlung erfolgen. Nach er-
folgter Weiterübermittlung haben die Kopf-
stellen diese gespeicherten Daten unver-
züglich, bei elektronischer Speicherung au-
tomatisiert, zu löschen. § 68 bleibt unbe-
rührt. 

(13) u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 24 Artikel 24 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung 

§ 52 § 52 

Versicherungskennzeichen Versicherungskennzeichen 

(1) Für ein Kraftfahrzeug im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d 
bis f ist das Versicherungskennzeichen der 
Nachweis, dass für das jeweilige Kraftfahr-
zeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung nach § 1 des Pflichtversicherungs-
gesetzes besteht. Nach Abschluss eines 
Versicherungsvertrages und Zahlung der 
Prämie hat der Versicherer dem Halter das 
Versicherungskennzeichen zusammen mit 
einer Bescheinigung über das Versiche-
rungskennzeichen für das jeweilige Ver-
kehrsjahr zu überlassen. Ein Verkehrsjahr 
hat jeweils den Zeitraum vom 1. März eines 
Jahres bis zum Ablauf des Monats Februar 
des nächsten Jahres zu umfassen. Zur an-
schließenden Übermittlung an das Kraft-
fahrt-Bundesamt durch den Versicherer zur 
Erhebung und Speicherung im dort geführ-
ten Zentralen Fahrzeugregister hat der Hal-
ter dem Versicherer die in § 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Straßenverkehrsge-
setzes bezeichneten Halterdaten, die An-
gaben zu Fahrzeugklasse, Art des Aufbaus 
und Marke des Fahrzeuges sowie die Fahr-
zeug-Identifizierungsnummer zu übermit-
teln und auf Verlangen ihm gegenüber 
nachzuweisen. Das Versicherungskennzei-
chen und die Bescheinigung verlieren ihre 
Gültigkeit mit Ablauf des Verkehrsjahres. 
Die das Fahrzeug führende Person hat die 
Bescheinigung über das Versicherungs-
kennzeichen mitzuführen und zuständigen 
Personen auf Verlangen zur Prüfung aus-
zuhändigen oder vorzuzeigen. 

(1) Für ein Kraftfahrzeug im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d 
bis f ist das Versicherungskennzeichen der 
Nachweis, dass für das jeweilige Kraftfahr-
zeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung nach § 1 des Pflichtversicherungs-
gesetzes besteht. Nach Abschluss eines 
Versicherungsvertrages hat der Versiche-
rer dem Halter das Versicherungskennzei-
chen zusammen mit einer Bescheinigung 
über das Versicherungskennzeichen zu 
überlassen. Zur anschließenden Übermitt-
lung an das Kraftfahrt-Bundesamt durch 
den Versicherer zur Erhebung und Spei-
cherung im dort geführten Zentralen Fahr-
zeugregister hat der Halter dem Versiche-
rer die in § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Straßenverkehrsgesetzes bezeichne-
ten Halterdaten, die Angaben zu Fahrzeug-
klasse, Art des Aufbaus und Marke des 
Fahrzeuges sowie die Fahrzeug-Identifizie-
rungsnummer zu übermitteln und auf Ver-
langen ihm gegenüber nachzuweisen. Die 
das Fahrzeug führende Person hat die Be-
scheinigung über das Versicherungskenn-
zeichen mitzuführen und zuständigen Per-
sonen auf Verlangen zur Prüfung auszu-
händigen oder vorzuzeigen. 
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(2) Das Versicherungskennzeichen 
hat zu bestehen aus einem Schild, das 
eine zur eindeutigen Identifizierung des 
Kraftfahrzeuges geeignete Erkennungs-
nummer und das Zeichen des zuständigen 
Verbandes der Kraftfahrtversicherer oder, 
wenn kein Verband zuständig ist, das Zei-
chen des Versicherers trägt sowie das Ver-
kehrsjahr angibt, für welches das Versiche-
rungskennzeichen gilt. Die Erkennungs-
nummer hat sich aus nicht mehr als drei 
Ziffern und nicht mehr als drei Buchstaben 
zusammenzusetzen. Die Ziffern sind in ei-
ner Zeile über den Buchstaben anzugeben. 
Das Verkehrsjahr ist durch die Angabe des 
Kalenderjahrs zu bezeichnen, in welchem 
es beginnt. Der zuständige Verband der 
Kraftfahrtversicherer oder, wenn kein Ver-
band zuständig ist, das Kraftfahrt-Bundes-
amt hat jeweils mit Genehmigung des Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr 
den Versicherern die Erkennungsnummern 
zuzuteilen. 

(2) Das Versicherungskennzeichen 
hat zu bestehen aus einem Schild, das 
eine zur eindeutigen Identifizierung des 
Kraftfahrzeuges geeignete Erkennungs-
nummer und das Zeichen des zuständigen 
Verbandes der Kraftfahrtversicherer oder, 
wenn kein Verband zuständig ist, das Zei-
chen des Versicherers trägt. Die Erken-
nungsnummer hat sich aus nicht mehr als 
drei Ziffern und nicht mehr als drei Buch-
staben zusammenzusetzen. Die Ziffern 
sind in einer Zeile über den Buchstaben 
anzugeben. Der zuständige Verband der 
Kraftfahrtversicherer oder, wenn kein Ver-
band zuständig ist, das Kraftfahrt-Bundes-
amt hat jeweils mit Genehmigung des Bun-
desministeriums für Digitales und Verkehr 
den Versicherern die Erkennungsnummern 
zuzuteilen. 

(3) Der Versicherer hat dem Kraft-
fahrt-Bundesamt die Halterdaten nach § 33 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Straßen-
verkehrsgesetzes und die in § 57 Absatz 5 
genannten Fahrzeugdaten sowie Änderun-
gen der Daten unverzüglich nach Zuwei-
sung des Versicherungskennzeichens zu 
übermitteln. Die Übermittlung kann auch 
über eine Gemeinschaftseinrichtung der 
Versicherer erfolgen. Ausführungsregeln 
zur technisch-organisatorischen Ausgestal-
tung der Datenübermittlung hat das Kraft-
fahrt-Bundesamt festzulegen und die ent-
sprechenden Standards auf der Internet-
seite des Kraftfahrt-Bundesamts zu veröf-
fentlichen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat 
auf Änderungen im Bundesanzeiger und im 
Verkehrsblatt hinzuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Eigenversicherer nach § 2 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 des Pflichtversiche-
rungsgesetzes oder eine juristische Person 
nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des Pflicht-
versicherungsgesetzes ist berechtigt, unter 
dem Zeichen eines Verbandes der Kraft-
fahrtversicherer Versicherungskennzeichen 
auszustellen. Der Verband teilt dem Be-
rechtigten nach Satz 1 die Erkennungs-
nummer nach Absatz 2 Satz 5 zu. Absatz 3 
Satz 1 und 3 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 53 § 53 

Ausgestaltung und Anbringung des Ver-
sicherungskennzeichens 

Ausgestaltung und Anbringung des Ver-
sicherungskennzeichens 

(1) Die Beschriftung eines Versiche-
rungskennzeichens hat im Verkehrsjahr 
2023 schwarz auf weißem Grund zu sein, 
im Verkehrsjahr 2024 blau auf weißem 
Grund und im Verkehrsjahr 2025 grün auf 
weißem Grund. Die Farben haben sich in 
den folgenden Verkehrsjahren jeweils in 
dieser Reihenfolge und Zusammensetzung 
zu wiederholen. Der Rand hat dieselbe 
Farbe wie die Schriftzeichen zu haben. Ein 
Versicherungskennzeichen kann erhaben 
sein. Ein Versicherungskennzeichen darf 
nicht spiegeln und weder verdeckt noch 
verschmutzt sein. Form, Größe und Ausge-
staltung eines Versicherungskennzeichens 
hat dem Muster und den Angaben in An-
lage 17 zu entsprechen. 

(1) Die Beschriftung eines Versiche-
rungskennzeichens hat schwarz auf wei-
ßem Grund zu sein. Der Rand hat dieselbe 
Farbe wie die Schriftzeichen zu haben. Ein 
Versicherungskennzeichen kann erhaben 
sein. Ein Versicherungskennzeichen darf 
nicht spiegeln und weder verdeckt noch 
verschmutzt sein. Form, Größe und Ausge-
staltung eines Versicherungskennzeichens 
hat dem Muster und den Angaben in An-
lage 17 zu entsprechen. 

(2) Ein Versicherungskennzeichen 
muss reflektierend sein. Die Rückstrahl-
werte müssen Abschnitt 5.3.4 des Norm-
blattes DIN 74069, Ausgabe Oktober 2022, 
entsprechen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Ein Versicherungskennzeichen ist 
an der Rückseite des Kraftfahrzeuges fest 
anzubringen, sofern möglich unter der 
Schlussleuchte. Ein Versicherungskennzei-
chen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 
30 Grad in Fahrtrichtung geneigt sein. Der 
untere Rand eines Versicherungskennzei-
chens darf nicht weniger als 200 Millimeter 
über der Fahrbahn liegen. Ein Versiche-
rungskennzeichen muss hinter dem Kraft-
fahrzeug in einem Winkelbereich von je 45 
Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse 
auf eine Entfernung von mindestens 15 
Metern lesbar sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Wird ein Anhänger mitgeführt, so 
ist die Erkennungsnummer des Versiche-
rungskennzeichens an der Rückseite des 
Anhängers so zu wiederholen, dass sie in 
einem Winkelbereich von je 45 Grad bei-
derseits der Fahrzeuglängsachse bei Ta-
geslicht auf eine Entfernung von mindes-
tens 15 Metern lesbar ist. Die Farben der 
Schrift und des Grundes müssen denen 
des Versicherungskennzeichens des zie-
henden Kraftfahrzeuges entsprechen. Eine 
Einrichtung zur Beleuchtung des Versiche-
rungskennzeichens am ziehenden Kraft-
fahrzeug und der Erkennungsnummer am 
Anhänger ist zulässig. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Zusätzlich zu einem Versiche-
rungskennzeichen darf nur ein Unterschei-
dungszeichen des Zulassungsstaates nach 
Artikel 37 in Verbindung mit Anhang 3 des 
Übereinkommens vom 8. November 1968 
über den Straßenverkehr am Kraftfahrzeug 
angebracht werden. Für die Bundesrepub-
lik Deutschland ist das Unterscheidungs-
zeichen des Zulassungsstaates nach Arti-
kel 37 in Verbindung mit Anhang 3 des 
Übereinkommens vom 8. November 1968 
über den Straßenverkehr der Großbuch-
stabe „D“. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Zeichen und Einrichtungen aller 
Art, die zu Verwechslungen mit dem Versi-
cherungskennzeichen oder dem Unter-
scheidungszeichen nach Absatz 5 Satz 1 
führen oder ihre Wirkung beeinträchtigen 
können, dürfen nicht an einem Fahrzeug 
angebracht werden. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Ein Kraftfahrzeug, das nach § 4 
Absatz 3 Satz 1 ein Versicherungskennzei-
chen führen muss, darf von der das Fahr-
zeug führenden Person auf öffentlichen 
Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, 
wenn das Versicherungskennzeichen nach 
Absatz 1 Satz 1, 3, 5 und 6, Absatz 2 und 3 
Satz 1, 3 und 4 ausgestaltet und ange-
bracht ist und keine verwechslungsfähigen 
oder beeinträchtigenden Zeichen und Ein-
richtungen nach Absatz 6 am Fahrzeug an-
gebracht sind. 

(7) Ein Kraftfahrzeug, das nach § 4 
Absatz 3 Satz 1 ein Versicherungskennzei-
chen führen muss, darf von der das Fahr-
zeug führenden Person auf öffentlichen 
Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, 
wenn das Versicherungskennzeichen nach 
Absatz 1 Satz 1, 2, 4 und 5, Absatz 2 und 
3 Satz 1, 3 und 4 ausgestaltet und ange-
bracht ist und keine verwechslungsfähigen 
oder beeinträchtigenden Zeichen und Ein-
richtungen nach Absatz 6 am Fahrzeug an-
gebracht sind. 
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§ 55 § 55 

Maßnahmen bei vorzeitiger Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses 

Maßnahmen bei vorzeitiger Beendigung 
des Versicherungsverhältnisses 

Endet das Versicherungsverhältnis vor 
dem Ablauf des Verkehrsjahres, das auf 
dem Versicherungskennzeichen angege-
ben ist, hat der Versicherer den Halter zur 
unverzüglichen Rückgabe des Versiche-
rungskennzeichens und der darüber aus-
gehändigten Bescheinigung aufzufordern 
und spätestens zeitgleich mit der Aufforde-
rung der Zulassungsbehörde die Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses an-
zuzeigen. Kommt der Halter der Aufforde-
rung nicht nach, hat der Versicherer hier-
von die nach § 75 zuständige Zulassungs-
behörde in Kenntnis zu setzen. Die Zulas-
sungsbehörde hat das Versicherungskenn-
zeichen und die Bescheinigung einzuzie-
hen. 

Endet das Versicherungsverhältnis, hat 
der Versicherer den Halter zur unverzügli-
chen Rückgabe des Versicherungskennzei-
chens und der darüber ausgehändigten Be-
scheinigung aufzufordern und spätestens 
zeitgleich mit der Aufforderung der Zulas-
sungsbehörde die Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses anzuzeigen. Kommt 
der Halter der Aufforderung nicht nach, hat 
der Versicherer hiervon die nach § 75 zu-
ständige Zulassungsbehörde in Kenntnis 
zu setzen. Die Zulassungsbehörde hat das 
Versicherungskennzeichen und die Be-
scheinigung einzuziehen. 

§ 56 § 56 

Versicherungsplakette Versicherungsplakette 

(1) Für ein Kraftfahrzeug im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung in Verbindung mit § 3 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g ist die Ver-
sicherungsplakette der Nachweis, dass für 
das Kraftfahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung nach § 1 des Pflichtver-
sicherungsgesetzes besteht. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Vorschriften über das Versi-
cherungskennzeichen nach den §§ 52 und 
53 sind mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass  

(2) Die Vorschriften über das Versi-
cherungskennzeichen nach den §§ 52 und 
53 sind mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass  

1. es abweichend von § 52 Absatz 1 Satz 
6 genügt, wenn die Bescheinigung 
über die Versicherungsplakette für eine 
Inbetriebsetzung von der das Fahrzeug 
führenden Person aufbewahrt und zu-
ständigen Personen auf Verlangen zur 
Prüfung ausgehändigt wird; 

1. es abweichend von § 52 Absatz 1 Satz 
4 genügt, wenn die Bescheinigung 
über die Versicherungsplakette für eine 
Inbetriebsetzung von der das Fahrzeug 
führenden Person aufbewahrt und zu-
ständigen Personen auf Verlangen zur 
Prüfung ausgehändigt wird; 
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2. die Versicherungsplakette abweichend 
von § 52 Absatz 2 anstelle eines Schil-
des aus einem Aufkleber besteht, der 
eine dauerhafte Verklebung auf der 
Fahrzeugoberfläche gewährleistet und 
zusätzlich mit einem fälschungser-
schwerenden Hologramm ausgestattet 
ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Form, Größe und Ausgestaltung der 
Versicherungsplakette abweichend von 
§ 53 Absatz 1 Satz 6 dem Muster und 
den Angaben in Anlage 18 entspre-
chen müssen. 

3. Form, Größe und Ausgestaltung der 
Versicherungsplakette abweichend von 
§ 53 Absatz 1 Satz 5 dem Muster und 
den Angaben in Anlage 18 entspre-
chen müssen. 

(3) Eine Versicherungsplakette ist an 
der Rückseite des Fahrzeuges fest anzu-
bringen, sofern möglich unter der Schluss-
leuchte. Eine Versicherungsplakette darf 
bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad in 
Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere 
Rand einer Versicherungsplakette darf 
nicht weniger als 50 Millimetern über der 
Fahrbahn liegen. Eine Versicherungspla-
kette muss hinter dem Fahrzeug auf eine 
Entfernung von mindestens 8 Metern in der 
Fahrzeuglängsachse lesbar sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 1 
Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-Ver-
ordnung darf von der das Fahrzeug führen-
den Person auf öffentlichen Straßen nur in 
Betrieb gesetzt werden, wenn die Versiche-
rungsplakette nach den Absätzen 2 und 3 
ausgestaltet und angebracht ist und keine 
verwechslungsfähigen oder beeinträchti-
gende Zeichen und Einrichtungen am Fahr-
zeug angebracht sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Eine Fahrt im Sinne des § 41 Ab-
satz 1 darf mit einem Kraftfahrzeug im 
Sinne des § 1 Absatz 1 der Elektrokleinst-
fahrzeuge-Verordnung vorbehaltlich des § 
2 Absatz 1 der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung auch mit einer roten Versiche-
rungsplakette nach dem Muster in Anlage 
18 unternommen werden. Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 52 Absatz 2 und 3 ist ent-
sprechend mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Buchstabenbereich der Erken-
nungsnummer mit dem Buchstaben „Z“ zu 
beginnen hat. Eine rote Versicherungspla-
kette ist nach den Absätzen 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 53 und Anlage 18 auszuge-
stalten und anzubringen. Eine rote Versi-
cherungsplakette muss nicht fest am Elekt-
rokleinstfahrzeug angebracht sein. Ein 
Elektrokleinstfahrzeug mit einer roten Ver-
sicherungsplakette darf im Übrigen nur 
nach Maßgabe des Absatzes 4 in Betrieb 
gesetzt werden. Der Versicherer hat dem 
Kraftfahrt-Bundesamt die Halterdaten nach 
§ 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes und die in § 57 Ab-
satz 6 genannten Fahrzeugdaten unver-
züglich nach Zuweisung der Versiche-
rungsplakette zu übermitteln. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Endet das Versicherungsverhältnis 
vor dem Ablauf des Verkehrsjahres, das 
auf der Versicherungsplakette angegeben 
ist, hat der Versicherer den Halter zur un-
verzüglichen Entfernung der Versiche-
rungsplakette, zur Vorlage eines Nachwei-
ses über diese Entfernung und zur Rück-
gabe der ausgehändigten Bescheinigung 
aufzufordern und der Zulassungsbehörde 
die Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses anzuzeigen. Kommt der Halter der 
Aufforderung nicht nach, hat der Versiche-
rer hiervon die nach § 75 zuständige Zulas-
sungsbehörde in Kenntnis zu setzen. Die 
Zulassungsbehörde hat unverzüglich die 
Versicherungsplakette zu entfernen und die 
Bescheinigung einzuziehen. 

(6) Endet das Versicherungsverhält-
nis, hat der Versicherer den Halter zur un-
verzüglichen Entfernung der Versiche-
rungsplakette, zur Vorlage eines Nachwei-
ses über diese Entfernung und zur Rück-
gabe der ausgehändigten Bescheinigung 
aufzufordern und der Zulassungsbehörde 
die Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses anzuzeigen. Kommt der Halter der 
Aufforderung nicht nach, hat der Versiche-
rer hiervon die nach § 75 zuständige Zulas-
sungsbehörde in Kenntnis zu setzen. Die 
Zulassungsbehörde hat unverzüglich die 
Versicherungsplakette zu entfernen und die 
Bescheinigung einzuziehen. 
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§ 57 § 57 

Erhebung und Speicherung der Fahr-
zeugdaten im Zentralen Fahrzeugregis-

ter 

Erhebung und Speicherung der Fahr-
zeugdaten im Zentralen Fahrzeugregis-

ter 

(1) Bei einem Fahrzeug, dem ein 
Kennzeichen zugeteilt ist, sind im Zentralen 
Fahrzeugregister folgende Fahrzeugdaten 
zu erheben und zu speichern:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die der Zulassungsbehörde nach § 6 
Absatz 5 Nummer 1, 2, 4 und 5 und 
Absatz 8 mitzuteilenden Fahrzeugda-
ten sowie die errechnete Nutzlast des 
Fahrzeuges, welche sich aus der tech-
nisch zulässigen Gesamtmasse abzüg-
lich der Masse des in Betrieb befindli-
chen Fahrzeuges ergibt, 

 

2. weitere Angaben, soweit deren Eintra-
gung in den Fahrzeugdokumenten vor-
geschrieben oder zulässig ist, 

 

3. das Unterscheidungszeichen und die 
Erkennungsnummer des zugeteilten 
Kennzeichens sowie das Datum der 
Zuteilung, 

 

4. bei Zuteilung eines Kennzeichens als 
Saisonkennzeichen zusätzlich zu den 
Angaben nach Nummer 3 der Betriebs-
zeitraum, 

 

5. bei Zuteilung eines Wechselkennzei-
chens, eines Oldtimerkennzeichens o-
der eines Kennzeichens für elektrisch 
betriebene Fahrzeuge zusätzlich zu 
den Angaben nach Nummer 3 ein Hin-
weis darauf, dass es sich um ein sol-
ches Kennzeichen handelt, 

 

6. das Unterscheidungszeichen und die 
Erkennungsnummer aufgrund von ei-
ner Ausnahmegenehmigung zugeteil-
ten weiteren Kennzeichen sowie das 
Datum der jeweiligen Zuteilung, 
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7. der Monat und das Jahr des auf die 
Ausfertigung der Zulassungsbescheini-
gung folgenden Ablaufs der Frist für 
die nächste Hauptuntersuchung oder 
Sicherheitsprüfung nach § 29 der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 

 

8. bei Verwendung des Nachweisverfah-
rens der Hauptuntersuchung oder Si-
cherheitsprüfung mittels Verifizierung 
der Prüfziffer nach § 22 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 die nach § 22 Absatz 5 
von den Zulassungsbehörden übermit-
telten Daten, 

 

9. bei Zuteilung eines grünen Kennzei-
chens ein Hinweis darauf, dass es sich 
um ein solches Kennzeichen handelt, 
und das Datum der Zuteilung, 

 

10. das Datum   

a) der Außerbetriebsetzung des 
Fahrzeuges und, bei einem mit ei-
nem Wechselkennzeichen zuge-
lassenen Fahrzeug zusätzlich ei-
nen Hinweis darauf, dass es sich 
um ein Wechselkennzeichen han-
delt, 

 

b) der Entstempelung des Kennzei-
chens, wobei im Fall der internet-
basierten Außerbetriebsetzung 
das Datum der Außerbetriebset-
zung anstelle des Datums der Ent-
stempelung zu speichern ist, und, 
bei einem mit einem Wechsel-
kennzeichen zugelassenen Fahr-
zeug zusätzlich das Datum der 
Entstempelung des fahrzeugbezo-
genen Teils sowie 

 

c) des Ablaufs der Reservierung des 
Kennzeichens, 

 

11. die Art der Typgenehmigung oder 
Fahrzeug-Einzelgenehmigung, ein-
schließlich der Nummer des Einzelge-
nehmigungsbogens, des Datums der 
Einzelgenehmigung und der Kennung 
der Genehmigungsbehörde, 
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12. die Emissionsklasse, in die das Fahr-
zeug eingestuft ist, und die Grundlage 
dieser Einstufung, 

 

13. die Kennziffer des Zulassungsbezirks 
einschließlich der Gemeindekennziffer 
und die Kennziffer früherer Zulas-
sungsbezirke, 

 

14. im Fall einer internetbasierten Antrag-
stellung die Antragsnummer und die 
Angabe, dass eine internetbasierte An-
tragstellung vorliegt, 

 

15. bei Fahrzeugen, für die die Zulas-
sungsbescheinigung Teil II ausgefertigt 
wurde, die Nummer und der Sicher-
heitscode der Zulassungsbescheini-
gung Teil II sowie bei Außerbetriebset-
zung des Fahrzeuges ein Hinweis über 
den Verbleib der Zulassungsbescheini-
gung Teil II, 

 

16. die Nummern früherer Zulassungsbe-
scheinigungen Teil II und Hinweise 
über deren Verbleib, 

 

17. soweit eine Aufbietung der Zulas-
sungsbescheinigungen Teil II erfolgt 
ist, ein Hinweis darauf, 

 

18. die von der Zulassungsbehörde aufge-
brachte Nummer, die Vordrucknum-
mer, der Sicherheitscode und die 
Druckstücknummer der Markierung der 
Zulassungsbescheinigung Teil I, 

 

19. die Sicherheitscodes und die Druck-
stücknummern der Stempelplaketten, 

 

20. das Datum der Aushändigung und der 
Hinweis über die Rückgabe oder Ein-
ziehung der Zulassungsbescheinigung 
Teil I, wobei im Fall der internetbasier-
ten Wiederzulassung das Datum der 
Aushändigung entfällt, 

 

21. Hinweise über die Ausstellung einer 
Zulassungsbescheinigung Teil I als 
Zweitschrift sowie eines Anhängerver-
zeichnisses und das Datum der jeweili-
gen Ausstellung, 

 

221



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

22. bei Ausstellung eines Internationalen 
Zulassungsscheins ein Hinweis darauf 
und das Datum der Ausstellung, 

 

23. eine Vormerkung zur Inanspruch-
nahme nach dem Bundesleistungsge-
setz, dem Verkehrssicherstellungsge-
setz oder dem Verkehrsleistungsge-
setz, 

 

24. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  

 

a) die der Zulassungsbehörde nach § 
6 Absatz 5 Nummer 3 mitzuteilen-
den Daten, 

 

b) das Datum des Eingangs der Ver-
sicherungsbestätigung, 

 

c) Hinweise auf ein Nichtbestehen o-
der eine Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses, die An-
zeige hierüber sowie das Datum 
des Eingangs der Anzeige bei der 
Zulassungsbehörde, 

 

d) bei Maßnahmen der Zulassungs-
behörde auf Grund des Nichtbe-
stehens oder der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses ein 
Hinweis darauf und 

 

e) der Name und die Anschrift oder 
die Schlüsselnummer der früheren 
Versicherer und jeweils die Daten 
zu diesen Versicherungen nach 
Maßgabe der Buchstaben a bis d, 

 

25. fahrzeugbezogene und halterbezogene 
Ausnahmegenehmigungen sowie Auf-
lagen oder Hinweise auf solche Ge-
nehmigungen und Auflagen, 

 

26. Hinweise über   

a) Fahrzeugmängel,  

b) Maßnahmen zur Mängelbeseiti-
gung, 

 

c) erhebliche Schäden am Fahrzeug 
aus einem Verkehrsunfall, 
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d) die Eintragung der Außerbetrieb-
setzung des Fahrzeuges in die Zu-
lassungsbescheinigung Teil I, 

 

e) die Berechtigung zum Betrieb des 
Fahrzeuges trotz eines Verkehrs-
verbots, 

 

f) Verstöße gegen die Vorschriften 
über die Kraftfahrzeugsteuer, 

 

27. Hinweise über die Untersagung oder 
Beschränkung des Betriebs des Fahr-
zeuges, 

 

28. Angaben zum Ort, an dem das sicher-
gestellte Fahrzeug abgestellt ist, 

 

29. das Datum des Eingangs der Anzeige 
bei der Zulassungsbehörde über die 
Veräußerung des Fahrzeuges und das 
Datum der Veräußerung, 

 

30. bei Verlegung des Wohnsitzes des 
Halters in den Bezirk einer anderen 
Zulassungsbehörde und Zuteilung ei-
nes neuen Kennzeichens: das neue 
Kennzeichen dieses Zulassungsbe-
zirks und das Datum der Zuteilung, 

 

31. folgende Daten über frühere Angaben 
und Ereignisse:  

 

a) Kennzeichen,  

b) Fahrzeug-Identifizierungsnum-
mern, 

 

c) Marke und Typ des Fahrzeuges,  

d) Hinweise über Änderungen in der 
Beschaffenheit und Ausrüstung 
des Fahrzeuges sowie das jewei-
lige Datum der Änderung, 

 

e) Hinweise über den Grund der 
sonstigen Änderungen und das je-
weilige Datum der Änderung, 

 

32. folgende Daten über den Verwertungs-
nachweis und die Abgabe von Erklä-
rungen nach § 17:  
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a) das Datum der Ausstellung des 
Verwertungsnachweises und  

 

aa) die Betriebsnummer des in-
ländischen Demontagebetrie-
bes oder 

 

bb) im Fall des § 17 Absatz 2 der 
Staat, in dem die Verwer-
tungsanlage ihren Sitz hat, 

 

oder  

b) der Hinweis auf die Angabe, dass 
das Fahrzeug zum Zweck der Ent-
sorgung in einem Drittstaat ver-
bleibt, oder 

 

c) der Hinweis auf die Angabe, dass 
das Fahrzeug nicht als Abfall ent-
sorgt wird, 

 

33. die Nummer der früheren ausländi-
schen Zulassungsbescheinigung oder 
die Nummern von deren Teilen I und II, 
soweit diese jeweils vorhanden sind, 
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34. bei erstmaliger Zulassung eines Fahr-
zeuges, wobei eine Zulassung außer-
halb der Europäischen Union vor weni-
ger als drei Monaten nicht zu berück-
sichtigen ist, folgende Daten zur Be-
schaffenheit des Fahrzeuges, sofern 
das Fahrzeug einem Typ entspricht, für 
den eine EU-Typgenehmigung vorliegt, 
die auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Juni 
2007 über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emis-
sionen von leichten Personenkraftwa-
gen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Re-
paratur- und Wartungsinformationen 
für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 
29.6.2007, S. 1) in Verbindung mit der 
Verordnung (EU) 2017/1151 der Kom-
mission vom 1. Juni 2017 zur Ergän-
zung der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Typge-
nehmigung von Kraftfahrzeugen hin-
sichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeu-
gen (Euro 5 und Euro 6) und über den 
Zugang zu Fahrzeugreparatur- und 
Wartungsinformationen, zur Änderung 
der Richtlinie 2007/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der 
Kommission sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 1230/2012 der Kommission 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 692/2008 der Kommission 
(ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1) erteilt 
worden ist:  

 

a) Radstand,  

b) Spurweite,  

c) elektrischer Energieverbrauch in 
Wattstunden je Kilometer, 

 

d) bei einem extern aufladbaren Hyb-
ridfahrzeug die gleichwertige elekt-
romotorische Reichweite innerorts 
(EAER City) gemäß Feld 49.5 der 
Übereinstimmungsbescheinigung, 

 

e) Codes der Ökoinnovationen,  

225



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

f) Kohlenstoffdioxid-Einsparung 
durch Ökoinnovationen in Gramm 
pro Kilometer, 

 

g) Prüfmasse des Fahrzeuges in Ki-
logramm nach dem weltweit har-
monisierten Prüfverfahren für 
leichte Nutzfahrzeuge (WLTP-
Prüfmasse), 

 

h) Abweichungsfaktor,  

i) Differenzierungsfaktor und  

j) Fahrzeugfamilie.  

(2) Bei der Zuteilung eines roten 
Kennzeichens sind im Zentralen Fahrzeug-
register folgende Fahrzeugdaten zu erhe-
ben und zu speichern:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das Unterscheidungszeichen und die 
Erkennungsnummer, 

 

2. ein Hinweis auf die Zuteilung und das 
Datum der Zuteilung sowie die Dauer 
der Gültigkeit des Kennzeichens, 

 

3. das Datum der Rückgabe oder der 
Entziehung des Kennzeichens, 

 

4. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  

 

a) die der Zulassungsbehörde nach § 
41 Absatz 5 mitzuteilenden Daten 
zur Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung, 

 

b) die nach Absatz 1 Nummer 24 
Buchstabe b bis e zu speichern-
den Daten. 

 

(3) Bei der Zuteilung eines Kurzzeit-
kennzeichens sind im Zentralen Fahrzeug-
register folgende Fahrzeugdaten zu erhe-
ben und zu speichern:  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die nach § 42 Absatz 2 Satz 2 Nummer 
3 bis 6 mitzuteilenden Fahrzeugdaten, 

 

2. das Unterscheidungszeichen und die 
Erkennungsnummer, 
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3. ein Hinweis auf die Zuteilung und das 
Datum der Zuteilung des Kennzei-
chens sowie die Dauer der Gültigkeit 
des Kennzeichens, 

 

4. die nach § 42 Absatz 5 Satz 2 zu ver-
merkenden Beschränkungen, 

 

5. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  

 

a) die der Zulassungsbehörde nach § 
42 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 mit-
zuteilenden Daten zur Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung, 

 

b) die nach Absatz 1 Nummer 24 
Buchstabe b bis e zu speichern-
den Daten. 

 

(4) Bei Zuteilung eines Ausfuhrkenn-
zeichens sind im Zentralen Fahrzeugregis-
ter folgende Fahrzeugdaten zu erheben 
und zu speichern:  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die der Zulassungsbehörde nach § 45 
Absatz 2 Satz 7 mitzuteilenden Fahr-
zeugdaten, 

 

2. das Unterscheidungszeichen und die 
Erkennungsnummer sowie  

 

a) das Datum der Zuteilung des 
Kennzeichens und 

 

b) das Datum des Ablaufs der Gültig-
keit der Zulassung des Fahrzeu-
ges mit diesem Kennzeichen im 
Geltungsbereich dieser Verord-
nung, 

 

3. die Nummer und der Sicherheitscode 
der Zulassungsbescheinigung Teil II, 
falls eine Zulassungsbescheinigung 
Teil II vorhanden war, und Hinweise 
zum Verbleib der Zulassungsbeschei-
nigung Teil II, 

 

4. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  
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a) die der Zulassungsbehörde nach § 
45 Absatz 2 Satz 7 mitzuteilenden 
Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung, 

 

b) die nach Absatz 1 Nummer 24 
Buchstabe b bis e zu speichern-
den Daten. 

 

(5) Bei Ausgabe eines Versicherungs-
kennzeichens oder einer Versicherungspla-
kette sind im Zentralen Fahrzeugregister 
folgende Fahrzeugdaten zu erheben und 
zu speichern:  

(5) Bei Ausgabe eines Versicherungs-
kennzeichens oder einer Versicherungspla-
kette sind im Zentralen Fahrzeugregister 
folgende Fahrzeugdaten zu erheben und 
zu speichern:  

1. die dem Versicherer nach § 52 Absatz 
1 Satz 4, auch in Verbindung mit § 56 
Absatz 2, mitzuteilenden Fahrzeugda-
ten, 

1. die dem Versicherer nach § 52 Absatz 
1 Satz 3, auch in Verbindung mit § 56 
Absatz 2, mitzuteilenden Fahrzeugda-
ten, 

2. die Erkennungsnummer, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Beginn des Versicherungsschut-
zes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. der Zeitpunkt der Beendigung der auf 
dem Versicherungsverhältnis nach § 
117 Absatz 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes beruhenden Leistungs-
pflicht, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  

5. u n v e r ä n d e r t  

a) der Name und die Anschrift oder 
die Schlüsselnummer des Versi-
cherers, 

 

b) die Nummer des Versicherungs-
scheins oder der Versicherungs-
bestätigung. 

 

(6) Bei Ausgabe eines roten Versiche-
rungskennzeichens oder einer roten Versi-
cherungsplakette sind im Zentralen Fahr-
zeugregister folgende Fahrzeugdaten zu 
erheben und zu speichern:  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. die Erkennungsnummer,  

2. der Beginn des Versicherungsschut-
zes, 
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3. der Zeitpunkt der Beendigung der auf 
dem Versicherungsverhältnis nach § 
117 Absatz 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes beruhenden Leistungs-
pflicht, 

 

4. folgende Daten zur Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung:  

 

a) der Name und die Anschrift oder 
die Schlüsselnummer des Versi-
cherers, 

 

b) die Nummer des Versicherungs-
scheins oder der Versicherungs-
bestätigung. 

 

(7) Im Zentralen Fahrzeugregister 
sind auch die durch Ausnahmegenehmi-
gung ohne Zuordnung zu einem bestimm-
ten Fahrzeug zugeteilten Kennzeichen zu 
erheben und zu speichern sowie jeweils 
das Datum der Zuteilung und die Stelle, die 
über die Verwendung bestimmt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Soweit das Kraftfahrt-Bundesamt 
für bestimmte Daten eine Schlüsselnum-
mer festgelegt hat, ist auch diese im Zent-
ralen Fahrzeugregister zu erheben und zu 
speichern. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Im Zentralen Fahrzeugregister ist 
ferner das Datum der Änderung der in den 
Absätzen 1 bis 8 bezeichneten Fahrzeug-
daten zu erheben und zu speichern. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Im Zentralen Fahrzeugregister 
sind Hinweise auf Diebstahl oder sonstiges 
Abhandenkommen  

(10) u n v e r ä n d e r t  

1. eines Fahrzeuges,  

2. eines gestempelten Kennzeichens o-
der eines gestempelten roten Kennzei-
chens, 

 

3. eines gestempelten Ausfuhrkennzei-
chens oder eines gestempelten Kurz-
zeitkennzeichens, dessen jeweilige 
Gültigkeit noch nicht abgelaufen ist, 

 

4. eines gültigen Versicherungskennzei-
chens oder einer gültigen Versiche-
rungsplakette, 
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5. einer ausgefertigten Zulassungsbe-
scheinigung Teil I oder Teil II 

 

zu erheben und zu speichern. Jeweils zu-
sätzlich sind das Datum des Diebstahls o-
der des sonstigen Abhandenkommens so-
wie Hinweise darauf zu erheben und zu 
speichern, dass nach dem abhandenge-
kommenen Gegenstand gefahndet wird 
und dass im Fall des Verlustes eines Kenn-
zeichens oder einer Versicherungsplakette 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 bis 4 
diese nicht vor deren Wiederauffinden, 
sonst nicht vor Ablauf von zehn Jahren seit 
Fahndungsbeginn wieder zugeteilt werden 
dürfen. Bei Diebstahl oder sonstigem Ab-
handenkommen von nicht ausgefertigten 
Zulassungsbescheinigungen Teil I oder Teil 
II ist jeweils die Dokumentennummer zu er-
heben und zu speichern. Wurde in den 
Vordruck für die Zulassungsbescheinigung 
Teil II bereits durch den Hersteller eine 
Fahrzeug-Identifizierungsnummer eingetra-
gen, ist auch diese zu erheben und zu 
speichern. 

 

(11) Hinweise auf erhebliche Schäden 
an einem Fahrzeug sind im Zentralen Fahr-
zeugregister zu erheben und zu speichern, 
auch wenn das Fahrzeug außer Betrieb ge-
setzt wird. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

§ 77 § 77 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Ab-
satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Ab-
satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, § 4 Ab-
satz 1, 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 
oder 2, § 9 Absatz 2 Satz 6 Nummer 1, 
§ 10 Absatz 3 Satz 6 Nummer 1, § 12 
Absatz 13 Satz 1, § 26 Absatz 5 Satz 
3, § 41 Absatz 6 Satz 3, § 42 Absatz 3 
Satz 4 oder Absatz 4 Satz 3, § 43 Ab-
satz 2 Satz 5, § 45 Absatz 2 Satz 5, § 
53 Absatz 7, § 54 Absatz 4 oder § 56 
Absatz 4 ein Fahrzeug in Betrieb setzt, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. entgegen § 3 Absatz 5, § 4 Absatz 6, § 
5 Absatz 2 Satz 2, § 9 Absatz 2 Satz 7 
Nummer 1, § 10 Absatz 3 Satz 7 Num-
mer 1, § 12 Absatz 12 Satz 4 oder Ab-
satz 13 Satz 2, § 15 Absatz 1 Satz 6 o-
der Absatz 4 Satz 3, § 26 Absatz 5 
Satz 4, § 41 Absatz 6 Satz 4, § 42 Ab-
satz 3 Satz 5 oder Absatz 4 Satz 4, § 
43 Absatz 2 Satz 6 oder § 45 Absatz 1 
Satz 6 oder Absatz 2 Satz 6 die Inbe-
triebsetzung eines Fahrzeuges anord-
net oder zulässt, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 4 Absatz 4 ein Kraftfahr-
zeug oder einen Krankenfahrstuhl 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht in der vorgeschriebenen 
Weise kennzeichnet, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1, § 13 
Absatz 6 Satz 1, § 31 Satz 3, § 41 Ab-
satz 3 Satz 2, § 42 Absatz 5 Satz 3, § 
43 Absatz 2 Satz 2, § 46 Absatz 6 ein 
dort genanntes Dokument nicht mit-
führt oder nicht oder nicht rechtzeitig 
aushändigt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 6 ein dort 
genanntes Dokument nicht mitführt o-
der nicht rechtzeitig aushändigt oder 
vorzeigt, 

4a. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 4 ein 
dort genanntes Dokument nicht mitführt o-
der nicht rechtzeitig aushändigt oder vor-
zeigt, 

5. entgegen § 4 Absatz 5 Satz 2, § 41 
Absatz 3 Satz 5 oder § 56 Absatz 2 
Nummer 1 ein dort genanntes Doku-
ment nicht aufbewahrt oder nicht oder 
nicht rechtzeitig aushändigt, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
5 Absatz 1 oder § 15 Absatz 1 Satz 5, 
Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 8 
zuwiderhandelt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1, § 17 
Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 17 Absatz 2 Satz 1, oder entge-
gen § 51 Absatz 3 ein Fahrzeug nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig au-
ßer Betrieb setzen lässt, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 2 ein dort 
genanntes Dokument nicht, nicht rich-
tig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig auslegt, 

8. u n v e r ä n d e r t  
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9. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 5 oder § 
12 Absatz 12 Satz 3 ein Wechselkenn-
zeichen oder ein Zeichen führt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 6 Nummer 
2 oder § 10 Absatz 3 Satz 6 Nummer 2 
ein Fahrzeug abstellt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 7 Nummer 
2 oder § 10 Absatz 3 Satz 7 Nummer 2 
das Abstellen eines Fahrzeuges anord-
net oder zulässt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. entgegen § 14 Absatz 5 Satz 1 oder 2 
oder § 15 Absatz 3 Satz 1 oder 2, auch 
in Verbindung mit § 15 Absatz 3 Satz 
3, eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzei-
tig erstattet, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 oder 2, 
jeweils auch in Verbindung mit Satz 3, 
oder entgegen § 15 Absatz 5 Satz 1 o-
der § 41 Absatz 5 Satz 2 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. entgegen § 15 Absatz 4 Satz 1 eine 
Änderung der Angaben nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig beantragt oder die Zulas-
sungsbescheinigung Teil I nicht oder 
nicht rechtzeitig zur Änderung vorlegt, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 1 eine Mitteilung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht oder einen Nachweis nicht 
oder nicht rechtzeitig erbringt, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 2 die Ausfertigung eines dort ge-
nannten Dokuments nicht oder nicht 
rechtzeitig beantragt, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 3 ein dort genanntes Dokument 
nicht oder nicht rechtzeitig zur Um-
schreibung vorlegt, 

17. u n v e r ä n d e r t  
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18. entgegen § 15 Absatz 5 Satz 4 Num-
mer 4 die Zuteilung eines Kennzei-
chens nicht oder nicht rechtzeitig bean-
tragt und eine dort genannte Mitteilung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 
4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 ein dort 
genanntes Dokument nicht oder nicht 
rechtzeitig übergibt, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. entgegen § 26 Absatz 5 Satz 1 einen 
Plakettenträger nicht, nicht richtig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise o-
der nicht rechtzeitig anbringt, 

20. u n v e r ä n d e r t  

21. entgegen § 26 Absatz 5 Satz 2 einen 
Plakettenträger anbringt, 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. entgegen § 28 Satz 2 oder § 32 Absatz 
2 ein dort genanntes Dokument nicht, 
nicht richtig oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise auslegt oder nicht 
mitführt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig aushändigt, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 1 eine 
dort genannte Angabe nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig einträgt, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 3 oder 4 
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vornimmt, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. entgegen § 41 Absatz 3 Satz 6 ein 
Kennzeichenschild oder ein Fahrzeug-
scheinheft nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. entgegen § 42 Absatz 3 Satz 1 oder § 
43 Absatz 2 Satz 1 ein dort genanntes 
Kennzeichen verwendet,  

26. u n v e r ä n d e r t  

27. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass 
ein Kraftfahrzeug ein dort genanntes 
Kennzeichen oder Unterscheidungs-
zeichen führt oder 

27. u n v e r ä n d e r t  
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28. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 6 die dort 
genannte Bescheinigung nicht mit-
führt, nicht oder nicht rechtzeitig aus-
händigt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig vorzeigt, 

28. entgegen § 52 Absatz 1 Satz 4 die dort 
genannte Bescheinigung nicht mit-
führt, nicht oder nicht rechtzeitig aus-
händigt oder nicht oder nicht rechtzei-
tig vorzeigt, 

Anlage 17 Anlage 17 

(zu § 53 Absatz 1 Satz 6) 
Versicherungskennzeichen für 

Kleinkrafträder, motorisierte Kran-
kenfahrstühle und leichte vierräd-

rige Kraftfahrzeuge 

(zu § 53 Absatz 1 Satz 5) 
Versicherungskennzeichen für 

Kleinkrafträder, motorisierte Kran-
kenfahrstühle und leichte vierräd-

rige Kraftfahrzeuge 

1. Versicherungskennzeichen 1. u n v e r ä n d e r t  

 
 

Enthält eine Zeile nur eine oder zwei 
Ziffern oder einen oder zwei Buchsta-
ben, so sind Zahlen und Buchstaben in 
der Mitte der Zeile anzubringen. Der 
Abstand vom Rand ist entsprechend 
zu vergrößern; die übrigen Abstände 
dürfen nur bis zum angegebenen 
Höchstmaß vergrößert werden. 

Enthält eine Zeile nur eine oder zwei Ziffern 
oder einen oder zwei Buchstaben, so sind 
Zahlen und Buchstaben in der Mitte der 
Zeile anzubringen. Der Abstand vom Rand 
ist entsprechend zu vergrößern; die übri-
gen Abstände dürfen nur bis zum angege-
benen Höchstmaß vergrößert werden. 

2. Schrift 2. u n v e r ä n d e r t  

Schriftart und -größe nach DIN 1451-
2:1986-02 (Anlage 4 Abschnitt 1 Num-
mer 2.3.1 und 2.3.2). 

 

 

3. Maße 3. u n v e r ä n d e r t  
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Art der 
Beschrif-
tung 

Schrift-
höhe 

Schrift-
breite 

  Waa-
gerech-
ter Ab-
stand 
 der Zif-
fern 
und 
Buch-
staben 
    von-
einan-
der1 

 Waage-
rechter 
Abstand 
der 
Beschrif-
tung 
vom 
schwar-
zen, 
  blauen 
oder 
grünen 
Rand2 
    min-
destens 

  Senk-
rechter 
Ab-
stand 
der Zif-
fern 
und 
Buch-
staben 
    von-
einan-
der 

 Senk-
rechter 
Abstand 
der 
Beschrif-
tung 
vom 
schwar-
zen, 
  blauen 
oder 
grünen 
Rand 

    Länge 
des 
Tren-
nungs-
striches 

  Breite 
des 
schwar-
zen, 
blauen 
oder 
grünen 
Randes 

 Höhe 
des 
Kenn-
zei-
chens 
 ein-
schließ-
lich 
schwar-
zem, 
blauem 
oder 
grünem 
Rand 

   Breite 
des 
Rah-
mens 
 ein-
schließ-
lich 
schwar-
zem, 
blauem 
oder 
grünem 
Rand 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

a) des 
Kenn-
zei-
chens 

49 7 Ziffern: 
8 bis 
15 
Buch-
staben: 
5 bis 
15 

Ziffern: 
9 
Buchsta-
ben: 
6 

12 6 – 4 130 105,5 

b) des 
unte-
ren 
Ran-
des 

4 0,57 13 2 – – 2 – – – 

1 Der Abstand der Buchstaben oder Ziffern untereinander muss gleich sein. 

2 Der waagerechte Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand muss auf bei-
den Seiten gleich sein. 

3 Zwischen den Buchstaben- und Zahlengruppen (Jahreszahl) ist ein Gruppenabstand in dreifacher 
Größe des normalen Abstandes freizulassen. 

  

235

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnA1-F825991_31
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnA1-F825991_32
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnA1-F825991_33
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnR.FnA1-F825991_31
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnR.FnA1-F825991_32
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/anlage_17.html#FnR.FnA1-F825991_33
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Art der Be-
schriftung 

Schrift-
höhe 

Strich-
stärke 

Waa-
ge-

rechter 
Ab-

stand 
der Zif-

fern 
und 

Buch-
staben 
vonei-
nan-
der1 

Waa-
ge-

rechter 
Ab-

stand 
der Be-
schrif-
tung 
vom 

Rand2 
min-
des-
tens 

Senk-
rechter 

Ab-
stand 

der Zif-
fern 
und 

Buch-
staben 
vonei-
nander 

Senk-
rechter 

Ab-
stand 

der Be-
schrif-
tung 
vom 
Rand 

Länge 
des 

Tren-
nungs-

stri-
ches 

Breite 
des 
Ran-
des 

Höhe 
des 

Kenn-
zei-

chens 
ein-

schließ
lich 

Rand 

Breite 
des 
Rah-
mens 
ein-

schließ
lich 

Rand 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

a) des Kenn-
zeichens 

49 7 Ziffern: 

8 bis 
15 

Buch-
staben: 

5 bis 
15 

Ziffern: 

9 

Buch-
staben: 

6 

12 6 – 4 130 105,5 

b) des unte-
ren Ran-
des 

4 0,57 – 2 – – 2 – – – 

1 Der Abstand der Buchstaben oder Ziffern untereinander muss gleich sein. 

2 Der waagerechte Abstand der Beschriftung vom Rand muss auf beiden Seiten gleich sein. 
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4. Ergänzungsbestimmungen 4. u n v e r ä n d e r t  

Die Ecken des Versicherungskennzei-
chens müssen mit einem Halbmesser 
von 10 mm abgerundet sein. Die Be-
schriftung des Kennzeichens darf nicht 
mehr als 1,5 mm über die Grundfläche 
hervortreten. Die Beschriftung erfolgt in 
fetter Mittelschrift, beim Zusammentref-
fen von mehr als 2 Buchstaben oder 
mehr als 2 Ziffern in fetter Engschrift. 
Der Buchstabe Q darf nicht verwendet 
werden. Die Farbtöne des Randes und 
der Beschriftung sind dem Farbregister 
RAL 840 HR zu entnehmen, und zwar 
für schwarz RAL 9005, blau RAL 5012 
und grün RAL 6010; der Farbton des 
Untergrundes des Kennzeichens ist 
weiß (ws) nach DIN 6171, Tabelle 3. 
Bei Verwendung von Stahlblech muss 
die Blechstärke mindestens 0,35 mm, 
bei Aluminiumblech mindestens 0,50 
mm betragen. Wird anderes Material 
verwendet, so muss es eine entspre-
chende Festigkeit besitzen. 

Die Ecken des Versicherungskennzei-
chens müssen mit einem Halbmesser 
von 10 mm abgerundet sein. Die Be-
schriftung des Kennzeichens darf nicht 
mehr als 1,5 mm über die Grundfläche 
hervortreten. Die Beschriftung erfolgt in 
fetter Mittelschrift, beim Zusammentref-
fen von mehr als 2 Buchstaben oder 
mehr als 2 Ziffern in fetter Engschrift. 
Der Buchstabe Q darf nicht verwendet 
werden. Der Farbton des Randes und 
der Beschriftung ist dem Farbregister 
RAL 840 HR zu entnehmen, und zwar 
für schwarz RAL 9005; der Farbton 
des Untergrundes des Kennzeichens 
ist weiß (ws) nach DIN 6171, Teil 1: 
03.89, Tabelle 3. Bei Verwendung von 
Stahlblech muss die Blechstärke min-
destens 0,35 mm, bei Aluminiumblech 
mindestens 0,50 mm betragen. Wird 
anderes Material verwendet, so muss 
es eine entsprechende Festigkeit besit-
zen. 

Anlage 18 Anlage 18 

(zu § 56 Absatz 2 Nummer 3) 
Versicherungsplakette für Elektro-

kleinstfahrzeuge 

u n v e r ä n d e r t  

1. Schematische Darstellung 1. u n v e r ä n d e r t  
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Enthält eine Zeile nur eine oder zwei 
Ziffern oder einen oder zwei Buchsta-
ben, so sind Zahlen und Buchstaben in 
der Mitte der Zeile anzubringen. Der 
Abstand vom Rand ist entsprechend 
zu vergrößern; die übrigen Abstände 
dürfen nur bis zum angegebenen 
Höchstmaß vergrößert werden. 

Enthält eine Zeile nur eine oder zwei Ziffern 
oder einen oder zwei Buchstaben, so sind 
Zahlen und Buchstaben in der Mitte der 
Zeile anzubringen. Der Abstand vom Rand 
ist entsprechend zu vergrößern; die übri-
gen Abstände dürfen nur bis zum angege-
benen Höchstmaß vergrößert werden. 

2. Die Beschriftung der Kennzeichenfolie 
erfolgt nach dem Schriftmuster „Schrift 
für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungser-
schwerende Schrift – FE-Schrift). Die 
Beschriftung muss den Schriftmustern 
„Schrift für Kfz-Kennzeichen“ entspre-
chen. Die Schriftmuster können bei der 
Bundesanstalt für Straßenwesen, Post-
fach 10 01 50, 51401 Bergisch Glad-
bach, bezogen werden. Form, Größe 
und Ausgestaltung der Kennzeichenfo-
lie müssen dem Muster und den Anga-
ben der Anlage entsprechen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Maße der Beschriftung und des 
Randes 

3. u n v e r ä n d e r t  
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Art der 
Be-

schrif-
tung 

Schrift-
höhe 

Schrift-
breite 

  Waa-
gerech-
ter Ab-
stand 

der Zif-
fern und 
Buch-
staben 
    von-
einan-

der 

 Waage-
rechter 

Abstand 
der 

Beschrif-
tung vom 
schwar-

zen, 
  blauen 
oder grü-

nen 
Rand 

    min-
destens 

Senk-
rechter 

Ab-
stand 
der 

 Ziffern 
und 

Buch-
staben 
    von-
einan-

der 

 Senk-
rechter 

Abstand 
der 

Beschrif-
tung vom 
schwar-

zen, 
  blauen 
oder grü-

nen 
Rand 

  Breite 
des 

schwar-
zen, 

blauen o-
der grü-

nen Ran-
des 

   Höhe 
des Rah-

mens 
 ein-

schließ-
lich 

schwar-
zem, 

blauem 
oder grü-

nem 
Rand 

Breite 
des Rah-

mens 
ein-

schließ-
lich 

schwar-
zem, 

blauem 
oder grü-

nem 
Rand 

Außen-
radius 

an allen 
4 

Ecken 

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

der 
Pla-
kette 

24,5 Ziffern: 
10,5 

Buch-
staben: 

12,3 

Ziffern: 
4,1 

Buch-
staben: 

3,0 

Ziffern: 
4,6 

Buchsta-
ben: 
3,0 

6,0 3,0 2,0 65,0 52,9 5,0 

des 
unte-
ren 
Ran-
des 

1,5 0,9 mindes-
tens 0,1 

mindes-
tens 0,5 

– – – – – – 

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) 

 

Änderungen BEV 

Art der 
Be-

schrif-
tung 

Schrift-
höhe 

Schrift-
breite 

Waage-
rechter 

Ab-
stand 

der Zif-
fern 
und 

Buch-
staben 
vonei-
nander 

Waage-
rechter 

Ab-
stand 

der Be-
schrif-
tung 
vom 
Rand 

mindes-
tens 

Senk-
rechter 

Ab-
stand 

der Zif-
fern 
und 

Buch-
staben 
vonei-
nander 

Senk-
rechter 

Ab-
stand 

der Be-
schrif-
tung 
vom 
Rand 

Breite 
des 

Randes 

Höhe 
des 
Rah-
mens 
ein-

schließ-
lich 

Rand 

Breite 
des 
Rah-
mens 
ein-

schließ-
lich 

Rand 

Außen-
radius 

an allen 
4 Ecken 

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

der Pla-
kette 

24,5 Ziffern: 

10,5 

Buch-
staben: 

12,3 

Ziffern: 

4,1 

Buch-
staben: 

3,0 

Ziffern: 

4,6 

Buch-
staben: 

3,0 

6,0 3,0 2,0 65,0 52,9 5,0 

des un-
teren 
Randes 

1,5 0,9 – mindes-
tens 0,5 

– – – – – – 

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1: 1989 – Toleranzklasse c (grob)           

 

 

 

239



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

4. Farben 4. Farben 

Die Farbtöne des Randes und der Be-
schriftung sind dem Farbregister RAL 
840 HR zu entnehmen, und zwar für 
schwarz RAL 9005, blau RAL 5012 
und grün RAL 6010. Der Farbton des 
Untergrundes der Plakette ist weiß 
nach DIN 6171 Teil 1: 03.89, Tabelle 3. 

Der Farbton des Randes und der Be-
schriftung ist dem Farbregister RAL 
840 HR zu entnehmen, und zwar für 
schwarz RAL 9005. Der Farbton des 
Untergrundes der Plakette ist weiß 
nach DIN 6171 Teil 1: 03.89, Tabelle 3. 

5. Ergänzungsbestimmungen 5. Ergänzungsbestimmungen 

Das verwendete Material muss eine 
hinreichende Festigkeit sowie Witte-
rungsbeständigkeit des Aufklebers 
Kennzeichenfolie gewährleisten. Die 
Plakette samt ihrer vollflächigen Ver-
klebung muss so beschaffen sein, 
dass diese beim Abziehen reißt, oder 
es müssen durch Augenschein deutlich 
erkennbare Veränderungen des Foli-
enkörpers Kennzeichenfolie nach ei-
nem Entfernen aufgetreten sein, so 
dass dieser nicht wiederverwendbar 
wird. Das fälschungserschwerende 
Merkmal ist in Gestalt Form eines 
transparenten diffraktiven Hologramm-
motivs, das dauernd fest mit der Folie 
verbunden ist und die Lesbarkeit der 
Versicherungsplaketten-Beschriftung 
nicht beeinträchtigt, vorzusehen. Das 
verwendete Motiv soll dabei die Anmu-
tung eines Glasbruchs haben. Das Ho-
logramm ist in Form eines durchgehen-
den Streifens linksbündig am rechten 
Rand der Versicherungsplakette trans-
parent auszugestalten. Dieser Streifen 
ist unterlegt mit dem hellgrauen Schrift-
zug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“, 
der von rechts oben nach rechts unten, 
sowohl vertikal als auch horizontal 
mittig zwischen den Rahmeninnensei-
ten platziert, verlaufen soll. Der Schrift-
zug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“ 
ist in der Schriftart Arial Fett in Schrift-
höhe 2 Millimeter in Großbuchstaben 
auszuführen. Zusätzlich muss zwi-
schen den beiden Zeilen der Zahlen-
Buchstaben-Kombination der Versiche-
rungsplakette rechtsbündig in Form ei-
nes transparenten Hologramms der 

 

Das verwendete Material muss eine 
hinreichende Festigkeit sowie Witte-
rungsbeständigkeit des Aufklebers 
Kennzeichenfolie gewährleisten. Die 
Plakette samt ihrer vollflächigen Ver-
klebung muss so beschaffen sein, 
dass diese beim Abziehen reißt, oder 
es müssen durch Augenschein deutlich 
erkennbare Veränderungen des Foli-
enkörpers Kennzeichenfolie nach ei-
nem Entfernen aufgetreten sein, so 
dass dieser nicht wiederverwendbar 
wird. Das fälschungserschwerende 
Merkmal ist in Gestalt Form eines 
transparenten diffraktiven Hologramm-
motivs, das dauernd fest mit der Folie 
verbunden ist und die Lesbarkeit der 
Versicherungsplaketten-Beschriftung 
nicht beeinträchtigt, vorzusehen. Das 
verwendete Motiv soll dabei die Anmu-
tung eines Glasbruchs haben. Das Ho-
logramm ist in Form eines durchgehen-
den Streifens linksbündig am rechten 
Rand der Versicherungsplakette trans-
parent auszugestalten. Dieser Streifen 
ist unterlegt mit dem hellgrauen Schrift-
zug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“, 
der von rechts oben nach rechts unten, 
sowohl vertikal als auch horizontal 
mittig zwischen den Rahmeninnensei-
ten platziert, verlaufen soll. Der Schrift-
zug „ELEKTROKLEINSTFAHRZEUG“ 
ist in der Schriftart Arial Fett in Schrift-
höhe 2 Millimeter in Großbuchstaben 
auszuführen. Zusätzlich muss zwi-
schen den beiden Zeilen der Zahlen-
Buchstaben-Kombination der Versiche-
rungsplakette rechtsbündig in Form ei-
nes transparenten Hologramms der 
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Schriftzug „GDV“ gefolgt von der jewei-
ligen Jahreszahl des Versicherungs-
jahres angebracht sein. Der Schriftzug 
„GDV“ sowie die Jahreszahl sind in der 
Schriftart „Euro Plate“ bzw. Schriftmus-
ter „Schrift für Kfz-Kennzeichen“ (fäl-
schungserschwerende Schrift – FE-
Schrift) in Schrifthöhe 4 Millimeter aus-
zuführen. 

Schriftzug „GDV“ angebracht sein. Der 
Schriftzug „GDV“ ist in der Schriftart 
„Euro Plate“ bzw. Schriftmuster „Schrift 
für Kfz-Kennzeichen“ (fälschungser-
schwerende Schrift – FE-Schrift) in 
Schrifthöhe 4 Millimeter auszuführen. 

 

Schematische Darstellung des Holo-
gramms 

Schematische Darstellung des Holo-
gramms 
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Artikel 25 Artikel 25 

Straßenverkehrsordnung Straßenverkehrsordnung 

§ 46 § 46 

Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis 

(1) Die Straßenverkehrsbehörden 
können in bestimmten Einzelfällen oder all-
gemein für bestimmte Antragsteller Aus-
nahmen genehmigen  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. von den Vorschriften über die Straßen-
benutzung (§ 2); 

 

2. vorbehaltlich Absatz 2a Satz 1 Num-
mer 3 vom Verbot, eine Autobahn oder 
eine Kraftfahrstraße zu betreten oder 
mit dort nicht zugelassenen Fahrzeu-
gen zu benutzen (§ 18 Absatz 1 und 
9); 

 

3. von den Halt- und Parkverboten (§ 12 
Absatz 4); 

 

4. vom Verbot des Parkens vor oder ge-
genüber von Grundstücksein- und -
ausfahrten (§ 12 Absatz 3 Nummer 3); 

 

4a. von der Vorschrift, an Parkuhren nur 
während des Laufens der Uhr, an 
Parkscheinautomaten nur mit einem 
Parkschein zu halten (§ 13 Absatz 1); 

 

4b. von der Vorschrift, im Bereich eines 
Zonenhaltverbots (Zeichen 290.1 und 
290.2) nur während der dort vorge-
schriebenen Zeit zu parken (§ 13 Ab-
satz 2); 

 

4c. von den Vorschriften über das Ab-
schleppen von Fahrzeugen (§ 15a); 

 

5. von den Vorschriften über Höhe, 
Länge und Breite von Fahrzeug und 
Ladung (§ 18 Absatz 1 Satz 2, § 22 
Absatz 2 bis 4); 

 

5a. von dem Verbot der unzulässigen Mit-
nahme von Personen (§ 21); 
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5b. von den Vorschriften über das Anlegen 
von Sicherheitsgurten und das Tragen 
von Schutzhelmen (§ 21a); 

 

6. vom Verbot, Tiere von Kraftfahrzeugen 
und andere Tiere als Hunde von Fahr-
rädern aus zu führen (§ 28 Absatz 1 
Satz 3 und 4); 

 

7. vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot (§ 
30 Absatz 3); 

 

8. vom Verbot, Hindernisse auf die 
Straße zu bringen (§ 32 Absatz 1); 

 

9. von den Verboten, Lautsprecher zu be-
treiben, Waren oder Leistungen auf der 
Straße anzubieten (§ 33 Absatz 1 
Nummer 1 und 2); 

 

10. vom Verbot der Werbung und Propa-
ganda in Verbindung mit Verkehrszei-
chen (§ 33 Absatz 2 Satz 2) nur für die 
Flächen von Leuchtsäulen, an denen 
Haltestellenschilder öffentlicher Ver-
kehrsmittel angebracht sind; 

 

11. von den Verboten oder Beschränkun-
gen, die durch Vorschriftzeichen (An-
lage 2), Richtzeichen (Anlage 3), Ver-
kehrseinrichtungen (Anlage 4) oder 
Anordnungen (§ 45 Absatz 4) erlassen 
sind; 

 

12. von dem Nacht- und Sonntagsparkver-
bot (§ 12 Absatz 3a). 

 

Vom Verbot, Personen auf der Ladefläche 
oder in Laderäumen mitzunehmen (§ 21 
Absatz 2), können für die Dienstbereiche 
der Bundeswehr, der auf Grund des Nord-
atlantik-Vertrages errichteten internationa-
len Hauptquartiere, der Bundespolizei und 
der Polizei deren Dienststellen, für den Ka-
tastrophenschutz die zuständigen Landes-
behörden, Ausnahmen genehmigen. Das-
selbe gilt für die Vorschrift, dass vorge-
schriebene Sicherheitsgurte angelegt sein 
oder Schutzhelme getragen werden müs-
sen (§ 21a). 
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(1a) Die Straßenverkehrsbehörden 
können zur Bevorrechtigung elektrisch be-
triebener Fahrzeuge allgemein durch Zu-
satzzeichen Ausnahmen von Verkehrsbe-
schränkungen, Verkehrsverboten oder Ver-
kehrsumleitungen nach § 45 Absatz 1 
Nummer 3, Absatz 1a und 1b Nummer 5 
erste Alternative zulassen. Das gleiche 
Recht haben sie für die Benutzung von 
Busspuren durch elektrisch betriebene 
Fahrzeuge. Die Anforderungen des § 3 Ab-
satz 1 des Elektromobilitätsgesetzes sind 
zu beachten. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die zuständigen obersten Landes-
behörden oder die nach Landesrecht be-
stimmten Stellen können von allen Vor-
schriften dieser Verordnung Ausnahmen 
für bestimmte Einzelfälle oder allgemein für 
bestimmte Antragsteller genehmigen. Vom 
Sonn- und Feiertagsfahrverbot (§ 30 Ab-
satz 3) können sie darüber hinaus für be-
stimmte Straßen oder Straßenstrecken 
Ausnahmen zulassen, soweit diese im 
Rahmen unterschiedlicher Feiertagsrege-
lung in den Ländern (§ 30 Absatz 4) not-
wendig werden. Erstrecken sich die Aus-
wirkungen der Ausnahme über ein Land 
hinaus und ist eine einheitliche Entschei-
dung notwendig, ist das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur zu-
ständig; die Ausnahme erlässt dieses Bun-
desministerium durch Verordnung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Abweichend von Absatz 1 
und 2 Satz 1 kann für mit Zeichen 330.1 
und 330.2 gekennzeichnete Autobahnen in 
der Baulast des Bundes das Fernstraßen-
Bundesamt in bestimmten Einzelfällen oder 
allgemein für bestimmte Antragsteller fol-
gende Ausnahmen genehmigen:  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. Ausnahmen vom Verbot, an nicht ge-
kennzeichneten Anschlussstellen ein- 
oder auszufahren (§ 18 Absatz 2 und 
10 Satz 1), im Benehmen mit der nach 
Landesrecht zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde; 

 

2. Ausnahmen vom Verbot zu halten (§ 
18 Absatz 8); 
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3. Ausnahmen vom Verbot, eine Auto-
bahn zu betreten oder mit dort nicht 
zugelassenen Fahrzeugen zu benut-
zen (§ 18 Absatz 1 und 9); 

 

4. Ausnahmen vom Verbot, Werbung und 
Propaganda durch Bild, Schrift, Licht o-
der Ton zu betreiben (§ 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 und Satz 2); 

 

5. Ausnahmen von der Regelung, dass 
ein Autohof nur einmal angekündigt 
werden darf (Zeichen 448.1); 

 

6. Ausnahmen von den Verboten oder 
Beschränkungen, die durch Vorschrift-
zeichen (Anlage 2), Richtzeichen (An-
lage 3), Verkehrseinrichtungen (Anlage 
4) oder Anordnungen (§ 45 Absatz 4) 
erlassen sind (Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 11). 

 

Wird neben einer Ausnahmegenehmigung 
nach Satz 1 Nummer 3 auch eine Erlaubnis 
nach § 29 Absatz 3 oder eine Ausnahme-
genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 beantragt, ist die Verwaltungsbe-
hörde zuständig, die die Erlaubnis nach § 
29 Absatz 3 oder die Ausnahmegenehmi-
gung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 er-
lässt. Werden Anlagen nach Satz 1 Num-
mer 4 mit Wirkung auf den mit Zeichen 
330.1 und 330.2 gekennzeichneten Auto-
bahnen in der Baulast des Bundes im Wi-
derspruch zum Verbot, Werbung und Pro-
paganda durch Bild, Schrift, Licht oder Ton 
zu betreiben (§ 33 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Satz 2), errichtet oder geändert, 
wird über deren Zulässigkeit  

 

1. von der Baugenehmigungsbehörde, 
wenn ein Land hierfür ein bauaufsichtli-
ches Verfahren vorsieht, oder 

 

2. von der zuständigen Genehmigungs-
behörde, wenn ein Land hierfür ein an-
deres Verfahren vorsieht, 
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im Benehmen mit dem Fernstraßen-Bun-
desamt entschieden. Das Fernstraßen-
Bundesamt kann verlangen, dass ein An-
trag auf Erteilung einer Ausnahmegeneh-
migung gestellt wird. Sieht ein Land kein ei-
genes Genehmigungsverfahren für die Zu-
lässigkeit nach Satz 3 vor, entscheidet das 
Fernstraßen-Bundesamt. 

 

(3) Ausnahmegenehmigung und Er-
laubnis können unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs erteilt werden und mit Nebenbe-
stimmungen (Bedingungen, Befristungen, 
Auflagen) versehen werden. Erforderli-
chenfalls kann die zuständige Behörde die 
Beibringung eines Sachverständigengut-
achtens auf Kosten des Antragstellers ver-
langen. Die Bescheide sind mitzuführen 
und auf Verlangen zuständigen Personen 
auszuhändigen. Bei Erlaubnissen nach § 
29 Absatz 3 und Ausnahmegenehmigun-
gen nach § 46 Absatz 1 Nummer 5 genügt 
das Mitführen fernkopierter Bescheide oder 
von Ausdrucken elektronisch erteilter und 
signierter Bescheide sowie deren digitali-
sierte Form auf einem Speichermedium, 
wenn diese derart mitgeführt wird, dass sie 
bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständi-
gen Personen lesbar gemacht werden 
kann. 

(3) Ausnahmegenehmigung und Er-
laubnis können unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs erteilt werden und mit Nebenbe-
stimmungen (Bedingungen, Befristungen, 
Auflagen) versehen werden. Erforderli-
chenfalls kann die zuständige Behörde die 
Beibringung eines Sachverständigengut-
achtens auf Kosten des Antragstellers ver-
langen. Die Bescheide sind mitzuführen 
und auf Verlangen zuständigen Personen 
auszuhändigen. Bei Erlaubnissen nach § 
29 Absatz 3 und Ausnahmegenehmigun-
gen nach § 46 Absatz 1 Nummer 5 genügt 
das Mitführen fernkopierter Bescheide oder 
von Ausdrucken elektronisch erteilter und 
signierter Bescheide sowie deren digitali-
sierte Form auf einem Speichermedium, 
wenn diese derart mitgeführt wird, dass sie 
bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständi-
gen Personen lesbar gemacht werden 
kann. Bei der Erteilung von Parkauswei-
sen für Bewohner kann die zuständige 
Behörde bestimmen, dass die Parkaus-
weise nicht in den Fahrzeugen ausge-
legt oder angebracht werden müssen. 

(4) Ausnahmegenehmigungen und 
Erlaubnisse der zuständigen Behörde sind 
für den Geltungsbereich dieser Verordnung 
wirksam, sofern sie nicht einen anderen 
Geltungsbereich nennen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

 (5) Parkausweise können vollstän-
dig durch automatische Einrichtungen 
erteilt werden, sofern kein Anlass be-
steht, den Einzelfall durch Amtsträger 
zu bearbeiten. 
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Artikel 26 Artikel 26 

Gefahrgut-Ausnahmeverord-
nung 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage  Anlage 

(zu § 1 Absatz 2) (zu § 1 Absatz 2) 

Inhaltsverzeichnis u n v e r ä n d e r t  

Geltendes Recht 

Ausnahme 1 – offen – 

Ausnahme 2 – offen – 

Ausnahme 3 – offen – 

Ausnahme 4 – offen – 

Ausnahme 5 – offen – 

Ausnahme 6 – offen – 

Ausnahme 7 – offen – 

Ausnahme 8 (B) Beförderung gefährlicher Güter mit Fähren 

Ausnahme 9 (B, E, 
S) 

Tanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

Ausnahme 10 – offen – 

Ausnahme 11 – offen – 

Ausnahme 12 – offen – 

Ausnahme 13 – offen – 

Ausnahme 14 – offen – 

Ausnahme 15 – offen – 

Ausnahme 16 – offen – 

Ausnahme 17 – offen – 

Ausnahme 18 (S) Beförderungspapier 

Ausnahme 19 – offen – 

Ausnahme 20 (B, 
E, S) 

Beförderung verpackter gefährlicher Abfälle 

Ausnahme 21 (B, 
E, S) 

Zusammenpacken von Patronen mit Waffenpflegemitteln 

Ausnahme 22 (E, 
S) 

Saug-Druck-Tanks 

Ausnahme 23 – offen – 

Ausnahme 24 (S) Beförderung von ungereinigten leeren Eichnormalen 

Ausnahme 25 – offen – 

Ausnahme 26 – offen – 

Ausnahme 27 – offen – 

Ausnahme 28 (E, 
S) 

Zusammenladung von Automobilteilen der Klassifizierung 1.4G mit gefährlichen Gü-
tern 

247



   

Ausnahme 29 – offen – 

Ausnahme 30 – offen – 

Ausnahme 31 (S) Prüfungsfahrten bei technischen Untersuchungen 

Ausnahme 32 (S, 
E) 

Beförderung durch zivile Unternehmen im Auftrag und unter der Verantwortung der 
Bundeswehr 

Ausnahme 33 (M) Beförderung gefährlicher Güter auf Fährschiffen, die Küstenschifffahrt betreiben 

Ausnahme 34 (M) Beförderung gefährlicher Güter zur Offshore-Versorgung 

Änderungen BEV 

Ausnahme 1 – offen – 

Ausnahme 2 – offen – 

Ausnahme 3 – offen – 

Ausnahme 4 – offen – 

Ausnahme 5 – offen – 

Ausnahme 6 – offen – 

Ausnahme 7 – offen – 

Ausnahme 8 (B) Beförderung gefährlicher Güter mit Fähren 

Ausnahme 9 (B, E, 
S) 

Tanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff 

Ausnahme 10 – offen – 

Ausnahme 11 – offen – 

Ausnahme 12 – offen – 

Ausnahme 13 – offen – 

Ausnahme 14 – offen – 

Ausnahme 15 – offen – 

Ausnahme 16 – offen – 

Ausnahme 17 – offen – 

Ausnahme 18 (S) Beförderungspapier 

Ausnahme 19 – offen – 

Ausnahme 20 (B, 
E, S) 

Beförderung verpackter gefährlicher Abfälle 

Ausnahme 21 (B, 
E, S) 

Zusammenpacken von Patronen mit Waffenpflegemitteln 

Ausnahme 22 (E, 
S) 

Saug-Druck-Tanks 

Ausnahme 23 – offen – 

Ausnahme 24 (S) Beförderung von ungereinigten leeren Eichnormalen 

Ausnahme 25 – offen – 

Ausnahme 26 – offen – 

Ausnahme 27 – offen – 

Ausnahme 28 (E, 
S) 

Zusammenladung von Automobilteilen der Klassifizierung 1.4G mit gefährlichen Gü-
tern 

Ausnahme 29 – offen – 

Ausnahme 30 – offen – 

Ausnahme 31 (S) Prüfungsfahrten bei technischen Untersuchungen 

Ausnahme 32 (S, 
E) 

Beförderung durch zivile Unternehmen im Auftrag und unter der Verantwortung der 
Bundeswehr 
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Ausnahme 33 (M) Beförderung gefährlicher Güter auf Fährschiffen 

Ausnahme 34 (M) Beförderung gefährlicher Güter zur Offshore-Versorgung 

 

Geltendes Recht Änderungen BEV 

Ausnahme 33 (M) Ausnahme 33 (M) 

Beförderung gefährlicher Güter auf 
Fährschiffen, die Küstenschifffahrt be-
treiben 

Beförderung gefährlicher Güter auf 
Fährschiffen 

1 Abweichend von § 3 Absatz 1 der 
GGVSee dürfen gefährliche Güter auf 
Fährschiffen, die Küstenschifffahrt im 
Sinne des § 1 der Verordnung über die 
Küstenschifffahrt vom 5. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2555), die zuletzt durch Ar-
tikel 176 des Gesetzes vom 29. März 
2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden 
ist, betreiben, sowie auf der Fährstre-
cke Eemshaven/Borkum befördert wer-
den, wenn die nachfolgenden Bestim-
mungen beachtet werden. 

1 Abweichend von § 3 Absatz 1 der 
GGVSee dürfen gefährliche Güter auf 
Fährschiffen, die Fahrgäste oder Gü-
ter an einem Ort im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland an Bord 
nehmen und sie gegen Entgelt an ei-
nen Bestimmungsort in diesem Ge-
biet befördern, sowie auf der 
Fährstrecke Eemshaven/Borkum be-
fördert werden, wenn die nachfolgen-
den Bestimmungen beachtet werden. 

2 Anwendungsbereich 2 u n v e r ä n d e r t  

Mit Ausnahme der unter Nummer 3 ge-
nannten gefährlichen Güter dürfen ge-
fährliche Güter in CTU nur befördert 
werden, wenn  

 

a) sie den Klassen 1 bis 9 ADR oder 
IMDG-Code zugeordnet und zur 
Beförderung zugelassen sind und 

 

b) während der gesamten Dauer der 
Beförderung eine Wellenhöhe von 
nicht mehr als 1,5 Meter zu erwar-
ten ist. Der Schiffsführer sorgt ei-
genverantwortlich für die Einhal-
tung dieser Bedingung. 

 

3 Von der Ausnahme ausgenommene 
gefährliche Güter 

3 u n v e r ä n d e r t  

Es dürfen nicht befördert werden:   

a) Güter der Klasse 1, ausgenom-
men UN 0336, UN 0337, UN 0431 
und UN 0503, 

 

b) Güter der Klasse 5.2,  
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c) Güter der Klassen 4.1, 4.2, 4.3, 
6.1 und 8, die der Verpackungs-
gruppe I zugeordnet sind. 

 

4 Eignungsbescheinigung 4 u n v e r ä n d e r t  

Für die Fährschiffe muss eine Beschei-
nigung des Germanischen Lloyds vor-
liegen, aus der ersichtlich ist, dass das 
betreffende Schiff CTU des Straßen-
verkehrs oder andere rollbare CTU be-
fördern darf. In der Bescheinigung ist 
der Stellplatz so festzulegen, dass 
rund um die CTU ein Schutzbereich 
von mindestens 1 Meter frei und be-
gehbar bleibt. Zu den Maschinenräu-
men, Ventilatorein- und -austritten, 
sonstigen Zugängen zu Unterdecks-
räumen, sonstigen Decksöffnungen 
und zur Begrenzung des Maschinen-
raumdecks muss mindestens ein Ab-
stand von 1 Meter eingehalten werden. 
Satz 3 gilt nicht für explosionsge-
schützte Zugänge und Öffnungen. 

 

5 Feuerlöscheinrichtungen 5 u n v e r ä n d e r t  

Der Teil des Fährschiffes, der in der 
Bescheinigung nach Nummer 4 als 
Stellplatz für CTU mit gefährlichen Gü-
tern zugelassen ist, muss von Strahl-
rohren mit einfacher Schlauchlänge er-
reicht werden können. Alle Strahlrohre 
müssen zugelassene Mehrzweck-
strahlrohre (z. B. Sprüh-/Vollstrahl-
rohre) mit Absperrung sein. Sofern die 
Eigenschaften der gefährlichen Güter 
es erfordern, sind außerdem entspre-
chende Löschmittel mitzuführen. Zu-
sätzlich müssen zwei mobile Luft-
Schaum-Feuerlöscheinrichtungen, be-
stehend aus Zumischer, Luftschaum-
rohr mit mindestens 400 Liter/Minute 
Wasserdurchsatz und transportablen 
Behältern für Schaummittel, oder 
gleichwertige Feuerlöscheinrichtungen 
vorhanden sein. Die mitzuführende 
Schaummittelmenge muss je Löscher 
mindestens 300 Liter betragen. Die 
Feuerlöscheinrichtungen müssen bis 
zur Entladung der Fährschiffe mit CTU, 
die gefährliche Güter enthalten, ein-
satzbereit sein. 
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6 Mengengrenzen 6 u n v e r ä n d e r t  

Es darf höchstens eine kennzeich-
nungspflichtige CTU des Straßenver-
kehrs (Beförderungseinheit im Sinne 
des Abschnitts 1.2.1 ADR) oder eine 
andere rollbare CTU mit gefährlichen 
Gütern je Fahrt befördert werden. Die 
gefährlichen Güter müssen hinsichtlich 
ihrer Klassifizierung, Verpackung, 
Kennzeichnung, Bezettelung und der 
Begleitpapiere dem jeweils gültigen 
ADR entsprechen. Enthalten die CTU 
gefährliche Güter innerhalb der Men-
gengrenzen der Tabelle in Unterab-
schnitt 1.1.3.6 ADR oder gefährliche 
Güter, die nach Unterabschnitt 1.1.3.1 
Buchstabe c ADR freigestellt sind, hat 
der Fahrzeugführer den Schiffsführer 
über die Art und Menge der gefährli-
chen Güter vor Antritt der Fahrt zu in-
formieren. 

 

7 Meldepflicht 7 u n v e r ä n d e r t  

Werden gefährliche Güter freigesetzt, 
muss die dem Ort des Gefahrenein-
tritts nächstgelegene zuständige Be-
hörde mit Benennung, Klasse und 
Menge der gefährlichen Güter unver-
züglich informiert werden. 

 

8 Sicherungsmaßnahmen 8 u n v e r ä n d e r t  

Der Schiffsführer hat durch geeignete 
Maßnahmen dafür zu sorgen, dass der 
Stellplatz der CTU mit gefährlichen Gü-
tern einschließlich des freien Schutz-
bereichs nach Nummer 4 von Unbe-
fugten nicht betreten wird. 

 

Die Beförderungseinheiten sind gegen 
Wegrollen und Wegrutschen durch An-
ziehen der Feststellbremse, Unterle-
gen von Keilen vor und hinter mindes-
tens je einem Rad an allen Achsen, 
und weitere Sicherungsmaßnahmen 
(z. B. Einlegen des 1. Ganges) zu si-
chern. 

 

9 Angaben im Beförderungspapier 9 u n v e r ä n d e r t  
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Zusätzlich zu den sonst vorgeschriebe-
nen Angaben ist zu vermerken: „Aus-
nahme 33“. 

 

10 Schriftliche Weisungen 10 u n v e r ä n d e r t  

Der Schiffsführer hat die schriftlichen 
Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 ADR 
griffbereit auf der Brücke vorzuhalten. 

 

11 Anlaufbedingungsverordnung 11 u n v e r ä n d e r t  

Die Anlaufbedingungsverordnung vom 
18. Februar 2004 (BGBl. I S. 300), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung 
vom 28. Juni 2016 (BGBl. I S. 1504) 
geändert worden ist, gilt mit der Maß-
gabe, dass Nummer 2.5 der Anlage zu 
§ 1 Absatz 1 anzuwenden ist. 
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Artikel 27 Artikel 27 

Verordnung über die Küsten-
schifffahrt 

Verordnung über die Küsten-
schifffahrt 

§ 1 § 1 

Küstenschifffahrt im Sinne dieser Ver-
ordnung betreibt, wer Fahrgäste oder Güter 
in einem Ort im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes an Bord nimmt und sie unter Be-
nutzung des Seeweges gegen Entgelt an 
einen Bestimmungsort in diesem Bereich 
befördert. Für die Begrenzung des Seewe-
ges sind die Vorschriften der Flaggen-
rechtsverordnung vom 4. Juli 1990 (BGBl. I 
S. 1389), zuletzt geändert durch Artikel 442 
der Verordnung vom 29. Oktober 2001 
(BGBl. I S. 2785), entsprechend anzuwen-
den. 

entfällt 

§ 2 § 2 

(1) Küstenschifffahrt darf nur betrie-
ben werden  

entfällt 

1. mit Seeschiffen, die nach dem Flag-
genrechtsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 3140), zuletzt geän-
dert durch Artikel 25 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
3762), die Bundesflagge führen; 

 

2. mit Binnenschiffen, die in einem 
Schiffsregister im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes eingetragen sind und die 
nach den §§ 5, 6 oder 7 der Binnen-
schiffsuntersuchungsordnung vom 21. 
September 2018 (BGBl. I S. 1398) eine 
Fahrtauglichkeitsbescheinigung für die 
Zone 1 oder 2 sowie ein nach der 
Schiffssicherheitsverordnung vom 18. 
September 1998 (BGBl. I S. 3013, 
3023), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 24. August 2001 
(BGBl. I S. 2276), vorgeschriebenes 
Zeugnis besitzen; 
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3. mit Schiffen, die in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union registriert sind 
und unter der Flagge eines solchen 
Staates fahren, nach Maßgabe der 
Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des 
Rates vom 7. Dezember 1992 zur An-
wendung des Grundsatzes des freien 
Dienstleistungsverkehrs auf den See-
verkehr in den Mitgliedstaaten - Seeka-
botage - (ABl. EG Nr. L 364 S. 7). 

 

(2) Steht an einem Ort, an dem die 
Beförderung beginnen soll, ein Schiff, mit 
dem nach Absatz 1 Küstenschifffahrt be-
trieben werden darf, nicht oder nur zu er-
heblich ungünstigeren Bedingungen zur 
Verfügung, so kann die Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt auf Antrag 
die Beförderung mit einem Seeschiff frem-
der Flagge erlauben. Über die Erlaubnis ist 
eine Bescheinigung auszustellen. Die Be-
scheinigung ist an Bord mitzuführen. 

entfällt 

(3) Eine Erlaubnis nach Absatz 2 Satz 
1 kann auch erteilt werden, soweit das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur feststellt, dass der Flaggen-
staat Schiffen unter der Bundesflagge auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit inner-
staatliche Beförderungen im Sinne des § 1 
eröffnet. 

entfällt 

§ 3 § 3 

(1) Schiffe, die im Königreich Norwe-
gen registriert sind und unter seiner Flagge 
fahren, werden den Schiffen des § 2 Abs. 1 
Nr. 3 gleichgestellt. Unbeachtlich ist, ob ein 
Schiff die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zur Seekabotage im eigenen Land er-
füllt. 

entfällt 

(2) Auf Schiffe im Sinne des Absatzes 
1 ist § 9 Abs. 6 der Schiffssicherheitsver-
ordnung vom 18. September 1998 (BGBl. I 
S. 3013, 3023) in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

entfällt 
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§ 4 § 4 

Der Antrag muss spätestens fünf 
Werktage vor dem Transporttermin bei der 
Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt eingegangen sein. Später ge-
stellte Anträge werden nur in begründeten 
und auf Verlangen nachweisbaren Ausnah-
mefällen bearbeitet. 

entfällt 

§ 5 § 5 

Die Genehmigung kann einem Antrag-
steller ohne Beschränkung auf die Vor-
nahme einer einzelnen Handlung für eine 
bestimmte Zeitdauer erteilt werden (Dauer-
genehmigung), wenn es wegen der mehr-
fachen Wiederholung von Handlungen der 
gleichen Art zweckmäßig ist und öffentliche 
Interessen nicht gefährdet werden. 

entfällt 

§ 6 § 6 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 
Abs. 1 Nr. 2 des Seeaufgabengesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 Satz 1 oder 
Abs. 3 eine Beförderung durchführt. 

entfällt 

(2) Die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach Absatz 1 wird auf die Generaldi-
rektion Wasserstraßen und Schifffahrt 
übertragen. 

entfällt 

§ 7 § 7 

Diese Verordnung tritt am 20. Juli 2002 
in Kraft. 

entfällt 
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Artikel 28 Artikel 28 

BMDV-Wasserstraßen und 
Schifffahrt Besondere Gebüh-

renverordnung 

BMDV-Wasserstraßen und 
Schifffahrt Besondere Gebüh-

renverordnung 

§ 1 § 1 

Erhebung von Gebühren und Auslagen Erhebung von Gebühren und Auslagen 

Im Zuständigkeitsbereich des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr für 
die Wasserstraßen und die Schifffahrt wer-
den Gebühren und Auslagen für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen erho-
ben, die auf Grund der folgenden Vorschrif-
ten erbracht werden:  

Im Zuständigkeitsbereich des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr für 
die Wasserstraßen und die Schifffahrt wer-
den Gebühren und Auslagen für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen erho-
ben, die auf Grund der folgenden Vorschrif-
ten erbracht werden:  

1. Bundeswasserstraßengesetz 
(WaStrG), 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Wasserstraßen-Betriebsanlagenver-
ordnung (WaStrBAV), 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Schleusenbetriebsverordnung, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. Strandschutzwerk-Sicherungsverord-
nung Borkum (StrandSchutzwerkSi-
cherungsV), 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Dünenschutzverordnung Wangerooge 
(DünenSchV), 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. Nord-Ostsee-Kanal-Gefahrenabwehr-
verordnung (NOK-GefAbwV), 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Binnenschiffspersonalverordnung 
(BinSchPersV), 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Binnenschifffahrtsaufgabengesetz 
(BinSchAufgG), 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Rheinschiffspersonalverordnung 
(RheinSchPersV), 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Lotsenordnung für den Rhein zwischen 
Basel und Mannheim/Ludwigshafen 
(RheinLotsO), 

10. u n v e r ä n d e r t  
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11. Binnenschifffahrt-Sprechfunkverord-
nung (BinSchSprFunkV), 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. Binnenschiffsuntersuchungsordnung 
(BinSchUO), 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung 
(BinSchStrO), 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. Rheinschifffahrtspolizeiverordnung 
(RheinSchPV), 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. Moselschifffahrtspolizeiverordnung 
(MoselSchPV), 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. Binnenschifffahrt-Abfallübereinkom-
men-Ausführungsgesetz (BinSchAbf-
ÜbkAG), 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. Binnenschiffs-Abgasemissionsverord-
nung (BinSchAbgasV), 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsver-
ordnung (KIFz-KV-BinSch), 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. Binnenschifffahrt-Sportbootvermie-
tungsverordnung (BinSch-Sportboot-
VermV), 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. Wasserskiverordnung (WasSkiV), 20. u n v e r ä n d e r t  

21. Donauschifffahrtspolizeiverordnung 
(DonauSchPV), 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. Talsperrenverordnung (TspV), 22. u n v e r ä n d e r t  

23. Binnenschiffseichordnung (BinSchEO), 23. u n v e r ä n d e r t  

24. Gesetz über Rechte an eingetragenen 
Schiffen und Schiffsbauwerken 
(SchRG), 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. Schiffsregisterordnung (SchRegO), 25. u n v e r ä n d e r t  

26. Binnenschiffsgüter-Berufszugangsver-
ordnung (BinSchZV), 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung 
(SeeSchStrO), 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. Verordnung zur Einführung der Schiff-
fahrtsordnung Emsmündung (Ems-
SchEV), 

28. u n v e r ä n d e r t  
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29. Schifffahrtsordnung Emsmündung 
(EmsSchO), 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. Sperr- und Warngebietverordnung 
(SperrWarngebV), 

30. u n v e r ä n d e r t  

31. Seeaufgabengesetz (SeeAufgG), 31. u n v e r ä n d e r t  

32. Verordnung zu den Internationalen Re-
geln von 1972 zur Verhütung von Zu-
sammenstößen auf See (SeeStrOV), 

32. u n v e r ä n d e r t  

33. See-Sportbootverordnung 
(SeeSpbootV), 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. Seelotsgesetz (SeeLG), 34. u n v e r ä n d e r t  

35. Seelotsenaus- und -fortbildungsverord-
nung (SeeLAuFV), 

35. u n v e r ä n d e r t  

36. Seelotseignungsverordnung (SeeLot-
sEigV), 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. Verordnung über das Seelotswesen 
außerhalb der Reviere (SeelotRe-
vierV), 

37. u n v e r ä n d e r t  

38. Ems-Lotsverordnung (Ems-LV), 38. u n v e r ä n d e r t  

39. Weser/Jade-Lotsverordnung (We-
ser/JadeLV), 

39. u n v e r ä n d e r t  

40. Elbe-Lotsverordnung (Elbe-LV), 40. u n v e r ä n d e r t  

41. NOK-Lotsverordnung (NOK-LV), 41. u n v e r ä n d e r t  

42. Wismar-Rostock-Stralsund-Lotsverord-
nung (WIROST-LV), 

42. u n v e r ä n d e r t  

43. Verordnung über das Befahren des 
Naturschutzgebietes „Helgoländer 
Felssockel“ (HgFSNatSchV), 

43. u n v e r ä n d e r t  

44. Ostsee-Schleswig-Holstein-Natur-
schutzgebietsbefahrensverordnung 
(OstseeSHNSGBefV), 

44. u n v e r ä n d e r t  

45. Nordsee-Befahrensverordnung (NPNo-
rdSBefV), 

45. u n v e r ä n d e r t  

46. Befahrungsregelung Küstenbereich 
Mecklenburg-Vorpommern (NPBef-
VMK), 

46. u n v e r ä n d e r t  
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47. See-Umweltverhaltensverordnung 
(SeeUmwVerhV), 

47. u n v e r ä n d e r t  

48. See-Datenübermittlung-Durchfüh-
rungsverordnung (See-DatenÜber-
mittDV), 

48. u n v e r ä n d e r t  

49. Sportbootführerscheinverordnung 
(SpFV), 

49. u n v e r ä n d e r t  

50. Verordnung über die Küstenschifffahrt 
(KüSchV), 

entfällt 

51. Seesicherheits-Untersuchungs-Gesetz 
(SUG), 

50. u n v e r ä n d e r t  

52. Flaggenrechtsgesetz (FlaggRG), 51. u n v e r ä n d e r t  

53. Flaggenrechtsverordnung (FlRV), 52. u n v e r ä n d e r t  

54. Seeleute-Befähigungsverordnung 
(See-BV), 

53. u n v e r ä n d e r t  

55. See-Eigensicherungsverordnung (See-
EigensichV), 

54. u n v e r ä n d e r t  

56. Schiffssicherheitsverordnung (SchSV), 55. u n v e r ä n d e r t  

57. Schiffsausrüstungsverordnung 
(SchAusrV), 

56. u n v e r ä n d e r t  

58. Bundesberggesetz (BBergG), 57. u n v e r ä n d e r t  

59. Seeanlagengesetz (SeeAnlG), 58. u n v e r ä n d e r t  

60. Seeanlagenverordnung (SeeAnlV), 59. u n v e r ä n d e r t  

61. Raumordnungsgesetz (ROG), 60. u n v e r ä n d e r t  

62. Windenergie-auf-See-Gesetz in der bis 
zum 31.12.2022 geltenden Fassung, 
soweit Verfahren nach Teil 4 Abschnitt 
1 und 2 und Teil 5 des Windenergie-
auf-See-Gesetzes (WindSeeG) betrof-
fen sind, 

61. u n v e r ä n d e r t  

63. Ölschadengesetz (ÖlSG), 62. u n v e r ä n d e r t  

64. Seeversicherungsnachweisgesetz 
(SeeVersNachwG), 

63. u n v e r ä n d e r t  

65. Öl-Pflichtversicherungsbescheini-
gungs-Verordnung (ÖlPflichtVersBe-
schV), 

64. u n v e r ä n d e r t  
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66. Seeversicherungsnachweisverordnung 
(SeeVersNachwV), 

65. u n v e r ä n d e r t  

67. Schiffssicherheitsgesetz (SchSG), 66. u n v e r ä n d e r t  

68. Schiffsbesetzungsverordnung (Sch-
BesV), 

67. u n v e r ä n d e r t  

69. MARPOL-Gesetz (IntMeer-
SchÜbk1973G), 

68. u n v e r ä n d e r t  

70. Ballastwasser-Gesetz (BallastWG), 69. u n v e r ä n d e r t  

71. Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. November 2013 über das 
Recycling von Schiffen und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006 und der Richtlinie 
2009/16/EG (ABl. L 330 vom 
10.12.2013, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung, 

70. u n v e r ä n d e r t  

72. Seearbeitsgesetz (SeeArbG), 71. u n v e r ä n d e r t  

73. Maritime-Medizin-Verordnung (Mari-
MedV), 

72. u n v e r ä n d e r t  

74. EU-Fahrgastrechte-Schifffahrt-Gesetz 
(EU-FahrgRSchG), 

73. u n v e r ä n d e r t  

75. Sportseeschifferscheinverordnung 
(SportSeeSchV). 

74. u n v e r ä n d e r t  

Anlage  Anlage 

(zu § 2) 
Gebühren- und Auslagenverzeich-

nis 

(zu § 2) 
Gebühren- und Auslagenverzeich-

nis 

 

Geltendes Recht Änderungen BEV 

Abschnitt 3 u n v e r ä n d e r t  

Gebühren der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes für 
gebührenpflichtige Leistungen auf dem 
Gebiet der Seeschifffahrt, ausgenom-
men die Schiffssicherheit 

u n v e r ä n d e r t  

1. Auslagen: 1. u n v e r ä n d e r t  
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Auslagen werden erhoben   

a) für die Ausstellung des Kanalsteu-
rerausweises (Nummer 13 des 
Gebührenverzeichnisses) und 

 

b) für die Ausstellung des Seelotsan-
wärterausweises (Nummer 26 des 
Gebührenverzeichnisses) 

 

2. Gebührenreduzierunggemäß § 9 Ab-
satz 4 BGebG: 

2. Gebührenreduzierunggemäß § 9 Ab-
satz 4 BGebG: 

Die Gebühr 7 wird für Veranstaltungen, 
an denen ausschließlich Jugendliche 
bis zum Alter von 18 Jahren teilneh-
men, auf 50 Euro festgesetzt. 

Die Gebühr 7 wird für Veranstaltungen, 
an denen ausschließlich Jugendliche 
bis zum Alter von 18 Jahren teilneh-
men, auf 50 Euro festgesetzt. 

Geltendes Recht 

Num-
mer 

Gegenstand Rechtsgrundlage Gebühr in Euro 

 1 Schriftlich erlassene schifffahrtspo-
lizeiliche Verfügungen mit durch-
schnittlichem Aufwand (Schiffsab-
messungen, Auflagen und Sach-
lage bekannt) 

§ 56 Absatz 1 SeeSchStrO 
 § 4 Absatz 1 SperrWarngebV 
 § 3 SeeAufgG 
 § 11 Absatz 1 EmsSchEV 

238 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Verfügungen 

1a Schriftlich erlassene schifffahrtspo-
lizeiliche Verfügungen mit über-
durchschnittlichem Aufwand 
(Schiffsabmessungen unbekannt, 
Auflagen müssen erarbeitet 
 werden, Abstimmung mit anderen 
Ämtern/GDWS, Befahrung von 
mehr als zwei Revieren) 

§ 56 Absatz 1 SeeSchStrO 
 § 4 Absatz 1 SperrWarngebV 
 § 3 SeeAufgG 
 § 11 Absatz 1 EmsSchEV 

422 – 649 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Verfügungen 

2 Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlich großer Fahrzeuge, 
Luftkissen-, Tragflächen-, Bodenef-
fekt- und Hochgeschwindigkeits-
fahrzeuge sowie von Wasserflug-
zeugen und Flugbooten mit durch-
schnittlichem Aufwand (z. B. Über-
schreitung der Genehmigungs-
grenzen um weniger als 50%, Wie-
derholung bei typgleichem Schiff, 
Schleppverband mit nicht geneh-
migungspflichtigem Anhang) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 1 SeeSchStrO 
Artikel 28 Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 1a EmsSchO 

131 
zuzüglich Zulage 

nach § 4 
Erschwerniszula-
genverordnung 
bei außerhalb 
der Dienstzeit 

erlassenen 
Genehmigungen 

2a Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlich großer Fahrzeuge, 
Luftkissen-, Tragflächen-, Bodenef-
fekt- und 

§ 57 Absatz 1 Nummer 1 SeeSchStrO 
Artikel 28 Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 1a EmsSchO 

206 – 666 
zuzüglich Zulage 

nach § 4 
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Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge 
sowie von Wasserflugzeugen und 
Flugbooten mit außergewöhnli-
chem Aufwand (z. B. Erforderlich-
keit besonderer Maßnahmen der 
Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung, Spezialtransporte mit 
Überbreite, Überhöhe oder außer-
gewöhnlichem Anhang) 

Erschwerniszula-
genverordnung 
bei außerhalb 
der Dienstzeit 

erlassenen 
Genehmigungen 

 3 Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper mit durchschnittli-
chem Aufwand (Schiffsabmessun-
gen und Auflagen bekannt, kein 
genehmigungspflichtiger Anhang 
bei Schleppverbänden, wiederkeh-
rende SpG) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 2 SeeSchStrO 150 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

3a Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper mit außergewöhn-
lichem Aufwand (Schiffsabmessun-
gen unbekannt, Auflagen müssen 
erarbeitet werden, Abstimmung mit 
anderen Ämtern/GDWS, Befah-
rung von mehr als zwei Revieren) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 2 SeeSchStrO 206 – 356 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

3b Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper im Geltungsbe-
reich der EmsSchO 

Artikel 28 Absatz 1 Nummer 2 Ems-
SchO 

nach Zeitauf-
wand 

 4 Genehmigung von Stapelläufen § 57 Absatz 1 Nummer 3 SeeSchStrO 167 – 314 

 5 Genehmigung der Bergung von 
Fahrzeugen, außergewöhnlichen 
Schwimmkörpern und Gegenstän-
den, soweit dadurch Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigt werden oder eine Gefahr 
für die Meeresumwelt entstehen 
kann 

§ 57 Absatz 1 Nummer 4 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 3 Ems-
SchO 

630 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

 6 Genehmigung der Erprobung und 
der Prüfung der Zugkraft von Fahr-
zeugen sowie Standproben, die 
die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen können 

§ 57 Absatz 1 Nummer 5 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 2 Nummer 4 Ems-
SchO 

258 

 7 Genehmigung wassersportlicher 
Veranstaltungen 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 6 Ems-
SchO 

213 – 435 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 
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 8 Genehmigung des Parasailing in 
einem einfachen Fall (Fahrstre-
cken und Auflagen sind bekannt) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6a SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 5 Ems-
SchO 

148 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

8a Genehmigung des Parasailing in 
einem komplexen Fall (Fahrstre-
cken neu, Auflagen müssen erar-
beitet werden, Abstimmung mit 
mehreren WSÄ/GDWS) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6a SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 5 Ems-
SchO 

178 – 208 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

 9 Genehmigung sonstiger Veranstal-
tungen auf oder an Seeschifffahrts-
straßen, die die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigen oder eine Gefahr für die 
Meeresumwelt darstellen können 

§ 57 Absatz 1 Nummer 7 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 7 Ems-
SchO 

213 – 351 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

10 Gestattung der Durchfahrt durch 
den Nord-Ostsee-Kanal unter Auf-
lagen für Fahrzeuge, die die Vo-
raussetzungen für die Durchfahrt 
nicht erfüllen 

§ 42 Absatz 6 SeeSchStrO 111 – 148 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Gestattungen 

11 Erteilung eines Fahrtausweises für 
Sportfahrzeuge, die ihren ständi-
gen Liegeplatz im oder ihren La-
gerplatz unmittelbar am bezie-
hungsweise im Nord-Ostsee-Kanal 
zwischen den Schleusen haben, 
sowohl für muskelbetriebene 
Sportfahrzeuge als auch für sons-
tige Sportfahrzeuge 

§ 51 Absatz 2 SeeSchStrO 19,80 

12 Prüfung eines Kanalsteureranwär-
ters für den Nord-Ostsee-Kanal 

§ 14 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Nummer 
2 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

150 

13 Zulassung eines Kanalsteurers 
und Ausstellung eines Kanalsteu-
rerausweises – nur im Zusammen-
hang mit der Gebühr nach Num-
mer 12 

§ 14 Absatz 1 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

38,35 

14 Ersatz eines Kanalsteureranwär-
ter- oder Kanalsteurerausweises 

§ 14 Absatz 1 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

38,35 

15 Befreiung von den Vorschriften der 
Seeschifffahrtsstraßenordnung und 
der Verordnung zur Einführung der 

§ 59 SeeSchStrO oder 
 § 12 EmsSchEV 
§ 4 Absatz 2 SperrWarnGebV 

217 – 431 

263



 - 9 - Bearbeitungsstand: 02.10.2024  14:45 

Schifffahrtsordnung Emsmündung 
im Einzelfall 

16 Befreiung von den Vorschriften der 
Internationalen Regeln von 1972 
zur Verhütung von Zusammenstö-
ßen auf See 

§ 8 Absatz 2 
 Verordnung zu den Internationalen Re-
geln von 1972 zur Verhütung von Zu-
sammenstößen auf See 

315 – 420 

17 Zuteilung des Kennzeichens ein-
schließlich Ausstellung des Aus-
weises oder dessen Verlängerung 
oder Ausstellung eines Ersatzaus-
weises 

§ 4 Absatz 2 SeeSpbootV 29,70 

18 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes Sportbootes oder Wassermo-
torrades, das für Fahrten binnen-
wärts der Basislinie oder in Strand-
nähe geeignet und bestimmt ist, 
kleine Sportboote, Wassermotorrä-
der 

§§ 5, 6 Absatz 1 und 
 § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV 

118 – 162 

18a Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes muskelbetriebenen Sportboo-
tes, das für Fahrten binnenwärts 
der Basislinie oder in Strandnähe 
geeignet oder bestimmt ist 

§§ 5, 6 Absatz 1, § 18 Absatz 1 
 und 2 SeeSpBootV 

51,50 

19 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes Sportbootes, das für Fahrten 
seewärts der Basislinie geeignet 
und bestimmt ist, große Sportboote 

§§ 5, 6 Absatz 1 und 
 § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV 

102 – 563 

20 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
für Sportboote, die durch die BG 
Verkehr oder eine anerkannte 
Klassifikationsgesellschaft unter-
sucht wurden 

§ 6 Absatz 1, 2 und 3 SeeSpbootV 95 – 144 

21 Bescheinigung der Fahrtüchtigkeit 
eines Sportbootes nach Verände-
rungen an dem Fahrzeug 

§ 9 Absatz 2 SeeSpbootV 124 – 207 

22 Erlass von Verboten oder Geboten 
sowie Zulassung von Ausnahmen 
jeweils im Einzelfall 

§ 13 oder § 15 Absatz 1a SeeSpbootV 297 – 595 

23 Beendigung der Gültigkeit eines 
Bootszeugnisses aus triftigem 
Grund im Anschluss an eine von 
der Zulassungsbehörde in Auftrag 
gegebene und von der BG Verkehr 
oder einer anerkannten Klassifika-
tionsgesellschaft durchgeführte 
Nachbesichtigung 

§ 18 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 5 Absatz 
4 SeeSpbootV 

446 

24 Ersatz eines Bootszeugnisses bei 
Verlust 

 38,15 – 102 

25 Übertragung eines Bootszeugnis-
ses bei Veräußerung oder Um-
schreibung 

 49,50 – 117 

26 Zulassung eines Seelotsenanwär-
ters und Ausstellung eines Seelot-
senanwärterausweises 

§ 8 Absatz 2 Satz 1 SeeLG 
 § 15 Absatz 1 SeeLAuFV 

38,35 
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27 Erstprüfung eines Seelotsenanwär-
ters für die Seelotsreviere 

§ 10 SeeLG 193 

28 Wiederholungsprüfung eines See-
lotsanwärters für die Seelotsre-
viere 

§ 10 SeeLG 181 

29 Prüfung eines Bewerbers für die 
Tätigkeit eines Seelotsen über See 
oder auf Seeschifffahrtsstraßen 
außerhalb der Reviere 

§ 42 Absatz 2 SeeLG 
 § 2 SeelotRevierV 

250 

30 Bestallung eines Seelotsen und 
Ausstellung eines Seelotsenaus-
weises zuzüglich der Gebühr nach 
Nummer 27 

§§ 11, 17 SeeLG 
 § 15 Absatz 1 SeeLAuFV 

45,80 

31 Erteilung der Erlaubnis zur Lotstä-
tigkeit außerhalb der Reviere und 
Ausstellung eines Lotsenauswei-
ses für Überseelotsen bzw. Seelot-
sen auf Seeschifffahrtsstraßen au-
ßerhalb der Reviere zuzüglich der 
Gebühr nach Nummer 29 

§§ 11, 17 SeeLG 
 § 4 SeelotRevierV 

38,35 

32 Ersatz eines Seelotsenanwärter- o-
der Seelotsenausweises oder des 
Lotsenausweises für Überseelot-
sen bzw. Seelotsen auf Seeschiff-
fahrtsstraßen außerhalb der Re-
viere 

§ 15 Absatz 1 SeeLAuFV 
 § 4 SeelotRevierV 

38,35 

33 Befreiung von der Lotsenannah-
mepflicht in besonderen Fällen 

§ 12 Ems LV 
 § 12 Weser/Jade-LV 
 § 12 Elbe-LV 
 § 16 NOK-LV 
 § 14 WIROST-LV 

117 – 208 

34 Ersatz einer Bescheinigung über 
die Befreiung von der Lotsenan-
nahmepflicht 

§ 12 Ems LV 
 § 12 Weser/Jade-LV 
 § 12 Elbe-LV 
 § 16 NOK-LV 
 § 14 WIROST-LV 

83,60 

35 Anordnung der Lotsenannahme im 
Einzelfall 

§ 14 Ems LV 
 § 14 Weser/Jade-LV 
 § 14 Elbe-LV 
 § 18 NOK-LV 
 § 15 WIROST-LV 

130 

36 Prüfung des Schiffsführers   

 Theoretische Prüfung  
a) § 9 Absatz 1 Nummer 2 und 
Absatz 2 
 Nummer 2 Ems LV 
 § 9 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 
Nummer 2 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 3 Nummer 2 Ems LV 
 § 10 Absatz 3 Nummer 2 Weser/Jade-
LV 
 § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,  
§ 10 Absatz 3 Nummer 2 Elbe-LV 
 § 11 Absatz 1 Nummer 1 und 2,  
§ 12 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3,  
§ 13 Absatz 1 und  
§ 14 Absatz 3 NOK-LV 
§ 9 Absatz 1 Nummer 2, § 10 Absatz 1 
Nummer 4, § 11 Absatz 1 Nummer 4 
und § 12 Absatz 3 Nummer 2 WIROST-
LV 
 

a) 720   
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 Praktische Prüfung  
b) § 12 Absatz 1 Nummer 3 NOK-
LV 
 § 13 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
NOK-LV 
 

b) 1 784 

37 Befreiung von der Lotsenannah-
mepflicht mit der Ausstellung einer 
entsprechenden Bescheinigung 

§ 9 Absatz 1 bis 4 Ems LV 
 § 9 Absatz 1 bis 4 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 1 bis 5 Ems LV 
 § 10 Absatz 1 bis 5 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 5 Elbe-LV 
 § 12 Absatz 2, § 14 Absatz 4 NOK-LV 
 § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 5, § 11 Ab-
satz 5 und § 12 Absatz 5 WIROST-LV 

210 

38 Verlängerung der Befreiung von 
der Lotsenannahmepflicht 

§ 9 Absatz 5 Ems LV 
 § 9 Absatz 5 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 6 Ems LV 
 § 10 Absatz 6 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 4, § 10 Absatz 6 Elbe-LV 
 § 11 Absatz 3, § 12 Absatz 3, § 13 Ab-
satz 4 und § 14 Absatz 5 NOK-LV 
§ 9 Absatz 6, § 10 Absatz 6, § 11 Ab-
satz 6 und § 12 Absatz 6 WIROST-LV 

110 

39 Übertragung der Befreiung von der 
Lotsenannahmepflicht auf ein typ-
gleiches Schiff 

§ 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 Ems LV 
 § 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 We-
ser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 8 Ems-LV 
 § 10 Absatz 8 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 7, 8 und 9 
Elbe-LV 
 § 11 Absatz 4, § 12 Absatz 4, § 13 Ab-
satz 5 und § 14 Absatz 6, 7 und 8 NOK-
LV 
 § 9 Absatz 7, § 10 Absatz 7, § 11 Ab-
satz 7 und § 12 Absatz 7, 8 und 9 
WIROST-LV 

110 

40 Befreiung von Befahrensverboten § 2 Absatz 2 HgFSNatSchV 118 – 178 

41 Befreiung von Befahrensverboten § 2 Absatz 4 OstseeSHNSG-BefV nach Zeitauf-
wand 

42 Befreiung von Befahrensverboten § 5 Absatz 1, 2 und 3 NordSBefV 74,40 – 297 

43 Befreiung von Befahrensverboten § 7 Absatz 1 Nummer 1 und 2 NPBef-
VMVK 

177 – 297 

44 Erlaubnis eines Umpumpvorgan-
ges 

§ 5 Absatz 2 Satz 2 SeeUmwVerhV 316 

45 Übermittlung schiffsbezogener Da-
ten 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

331 

46 Übermittlung schiffsbezogener Da-
ten in besonderen Fällen 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

293 

47 Laufende Systemüberwachung für 
die regelmäßige Übermittlung 
schiffsbezogener Daten und 
schiffsbezogener Daten in beson-
deren Fällen 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

133 

48 Entzug der Fahrerlaubnis oder des 
Befähigungsnachweises 
 (See und Binnen) 

§ 13 Absatz 1 SpFV 768 

49 Anordnung des Ruhens der Fahr-
erlaubnis (See und Binnen) 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 Absatz 3 SpFV 768 
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50 Vorläufige Sicherstellung des 
Sportbootführerscheins bezie-
hungsweise des Befähigungszeug-
nisses 
 (See und Binnen) 

§ 15 Absatz 1 SpFV 768 

51 Erlaubnis zur Beförderung mit ei-
nem Seeschiff fremder Flagge 

§ 2 Absatz 2 KüSchV 69,30 

52 Erlaubnis zur Beförderung mit ei-
nem Seeschiff fremder Flagge bei 
Erteilung einer Jahresgenehmi-
gung 

§ 2 Absatz 2 KüSchV 831 

53 Entziehung einer Berechtigung 
bzw. Ausspruch eines Fahrverbots 
mit einfacher Feststellung des Ver-
schuldens 

§ 50 Absatz 1 bis 4 SUG 923 

54 Entziehung einer Berechtigung 
bzw. Ausspruch eines Fahrverbots 
nach einem Unfall mit aufwändiger 
Feststellung des Verschuldens (z. 
B. bei mehreren Beteiligten) 

§ 50 Absatz 1 bis 4 SUG 2 241 – 4 836 

55 Fertigung eines feststellenden Ver-
waltungsakts 

 nach Zeitauf-
wand 

Änderungen BEV 

Num-
mer 

Gegenstand Rechtsgrundlage Gebühr in Euro 

 1 Schriftlich erlassene schifffahrtspo-
lizeiliche Verfügungen mit durch-
schnittlichem Aufwand (Schiffsab-
messungen, Auflagen und Sach-
lage bekannt) 

§ 56 Absatz 1 SeeSchStrO 
 § 4 Absatz 1 SperrWarngebV 
 § 3 SeeAufgG 
 § 11 Absatz 1 EmsSchEV 

238 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Verfügungen 

1a Schriftlich erlassene schifffahrtspo-
lizeiliche Verfügungen mit über-
durchschnittlichem Aufwand 
(Schiffsabmessungen unbekannt, 
Auflagen müssen erarbeitet 
 werden, Abstimmung mit anderen 
Ämtern/GDWS, Befahrung von 
mehr als zwei Revieren) 

§ 56 Absatz 1 SeeSchStrO 
 § 4 Absatz 1 SperrWarngebV 
 § 3 SeeAufgG 
 § 11 Absatz 1 EmsSchEV 

422 – 649 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Verfügungen 

2 Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlich großer Fahrzeuge, 
Luftkissen-, Tragflächen-, Bodenef-
fekt- und Hochgeschwindigkeits-
fahrzeuge sowie von Wasserflug-
zeugen und Flugbooten mit durch-
schnittlichem Aufwand (z. B. Über-
schreitung der Genehmigungs-
grenzen um weniger als 50%, Wie-
derholung bei typgleichem Schiff, 
Schleppverband mit nicht geneh-
migungspflichtigem Anhang) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 1 SeeSchStrO 
Artikel 28 Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 1a EmsSchO 

131 
zuzüglich Zulage 

nach § 4 
Erschwerniszula-
genverordnung 
bei außerhalb 
der Dienstzeit 

erlassenen 
Genehmigungen 

2a Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlich großer Fahrzeuge, 
Luftkissen-, Tragflächen-, 

§ 57 Absatz 1 Nummer 1 SeeSchStrO 
Artikel 28 Absatz 1 Nummer 1 und Num-
mer 1a EmsSchO 

206 – 666 
zuzüglich Zulage 

nach § 4 

267



 - 13 - Bearbeitungsstand: 02.10.2024  14:45 

Bodeneffekt- und Hochgeschwin-
digkeitsfahrzeuge sowie von Was-
serflugzeugen und Flugbooten mit 
außergewöhnlichem Aufwand (z. 
B. Erforderlichkeit besonderer 
Maßnahmen der Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung, Spezi-
altransporte mit Überbreite, Über-
höhe oder außergewöhnlichem An-
hang) 

Erschwerniszula-
genverordnung 
bei außerhalb 
der Dienstzeit 

erlassenen 
Genehmigungen 

 3 Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper mit durchschnittli-
chem Aufwand (Schiffsabmessun-
gen und Auflagen bekannt, kein 
genehmigungspflichtiger Anhang 
bei Schleppverbänden, wiederkeh-
rende SpG) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 2 SeeSchStrO 150 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

3a Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper mit außergewöhn-
lichem Aufwand (Schiffsabmessun-
gen unbekannt, Auflagen müssen 
erarbeitet werden, Abstimmung mit 
anderen Ämtern/GDWS, Befah-
rung von mehr als zwei Revieren) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 2 SeeSchStrO 206 – 356 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

3b Genehmigung des Verkehrs au-
ßergewöhnlicher Schub- und 
Schleppverbände sowie des 
Schleppens außergewöhnlicher 
Schwimmkörper im Geltungsbe-
reich der EmsSchO 

Artikel 28 Absatz 1 Nummer 2 Ems-
SchO 

nach Zeitauf-
wand 

 4 Genehmigung von Stapelläufen § 57 Absatz 1 Nummer 3 SeeSchStrO 167 – 314 

 5 Genehmigung der Bergung von 
Fahrzeugen, außergewöhnlichen 
Schwimmkörpern und Gegenstän-
den, soweit dadurch Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigt werden oder eine Gefahr 
für die Meeresumwelt entstehen 
kann 

§ 57 Absatz 1 Nummer 4 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 3 Ems-
SchO 

630 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

 6 Genehmigung der Erprobung und 
der Prüfung der Zugkraft von Fahr-
zeugen sowie Standproben, die 
die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs beeinträchtigen können 

§ 57 Absatz 1 Nummer 5 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 2 Nummer 4 Ems-
SchO 

258 

 7 Genehmigung wassersportlicher 
Veranstaltungen 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 6 Ems-
SchO 

213 – 435 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 
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 8 Genehmigung des Parasailing in 
einem einfachen Fall (Fahrstre-
cken und Auflagen sind bekannt) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6a SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 5 Ems-
SchO 

148 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

8a Genehmigung des Parasailing in 
einem komplexen Fall (Fahrstre-
cken neu, Auflagen müssen erar-
beitet werden, Abstimmung mit 
mehreren WSÄ/GDWS) 

§ 57 Absatz 1 Nummer 6a SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 5 Ems-
SchO 

178 – 208 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwernis- 
 zulagenverord-

nung 
 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

 9 Genehmigung sonstiger Veranstal-
tungen auf oder an Seeschifffahrts-
straßen, die die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigen oder eine Gefahr für die 
Meeresumwelt darstellen können 

§ 57 Absatz 1 Nummer 7 SeeSchStrO 
 Artikel 28 Absatz 1 Nummer 7 Ems-
SchO 

213 – 351 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Genehmigungen 

10 Gestattung der Durchfahrt durch 
den Nord-Ostsee-Kanal unter Auf-
lagen für Fahrzeuge, die die Vo-
raussetzungen für die Durchfahrt 
nicht erfüllen 

§ 42 Absatz 6 SeeSchStrO 111 – 148 
 zuzüglich Zu-

lage 
 nach § 4 

 Erschwerniszu-
lagenverordnung 

 bei außerhalb 
 der Dienstzeit 

 erlassenen 
 Gestattungen 

11 Erteilung eines Fahrtausweises für 
Sportfahrzeuge, die ihren ständi-
gen Liegeplatz im oder ihren La-
gerplatz unmittelbar am bezie-
hungsweise im Nord-Ostsee-Kanal 
zwischen den Schleusen haben, 
sowohl für muskelbetriebene 
Sportfahrzeuge als auch für sons-
tige Sportfahrzeuge 

§ 51 Absatz 2 SeeSchStrO 19,80 

12 Prüfung eines Kanalsteureranwär-
ters für den Nord-Ostsee-Kanal 

§ 14 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Nummer 
2 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

150 

13 Zulassung eines Kanalsteurers 
und Ausstellung eines Kanalsteu-
rerausweises – nur im Zusammen-
hang mit der Gebühr nach Num-
mer 12 

§ 14 Absatz 1 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

38,35 

14 Ersatz eines Kanalsteureranwär-
ter- oder Kanalsteurerausweises 

§ 14 Absatz 1 SeeAufgG 
 § 42 Absatz 5 SeeSchStrO 

38,35 

15 Befreiung von den Vorschriften der 
Seeschifffahrtsstraßenordnung und 
der Verordnung zur Einführung der 

§ 59 SeeSchStrO oder 
 § 12 EmsSchEV 
§ 4 Absatz 2 SperrWarnGebV 

217 – 431 
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Schifffahrtsordnung Emsmündung 
im Einzelfall 

16 Befreiung von den Vorschriften der 
Internationalen Regeln von 1972 
zur Verhütung von Zusammenstö-
ßen auf See 

§ 8 Absatz 2 
 Verordnung zu den Internationalen Re-
geln von 1972 zur Verhütung von Zu-
sammenstößen auf See 

315 – 420 

17 Zuteilung des Kennzeichens ein-
schließlich Ausstellung des Aus-
weises oder dessen Verlängerung 
oder Ausstellung eines Ersatzaus-
weises 

§ 4 Absatz 2 SeeSpbootV 29,70 

18 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes Sportbootes oder Wassermo-
torrades, das für Fahrten binnen-
wärts der Basislinie oder in Strand-
nähe geeignet und bestimmt ist, 
kleine Sportboote, Wassermotorrä-
der 

§§ 5, 6 Absatz 1 und 
 § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV 

118 – 162 

18a Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes muskelbetriebenen Sportboo-
tes, das für Fahrten binnenwärts 
der Basislinie oder in Strandnähe 
geeignet oder bestimmt ist 

§§ 5, 6 Absatz 1, § 18 Absatz 1 
 und 2 SeeSpBootV 

51,50 

19 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
einschließlich der Untersuchung ei-
nes Sportbootes, das für Fahrten 
seewärts der Basislinie geeignet 
und bestimmt ist, große Sportboote 

§§ 5, 6 Absatz 1 und 
 § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV 

102 – 563 

20 Erteilung oder Verlängerung der 
Gültigkeit eines Bootszeugnisses 
für Sportboote, die durch die BG 
Verkehr oder eine anerkannte 
Klassifikationsgesellschaft unter-
sucht wurden 

§ 6 Absatz 1, 2 und 3 SeeSpbootV 95 – 144 

21 Bescheinigung der Fahrtüchtigkeit 
eines Sportbootes nach Verände-
rungen an dem Fahrzeug 

§ 9 Absatz 2 SeeSpbootV 124 – 207 

22 Erlass von Verboten oder Geboten 
sowie Zulassung von Ausnahmen 
jeweils im Einzelfall 

§ 13 oder § 15 Absatz 1a SeeSpbootV 297 – 595 

23 Beendigung der Gültigkeit eines 
Bootszeugnisses aus triftigem 
Grund im Anschluss an eine von 
der Zulassungsbehörde in Auftrag 
gegebene und von der BG Verkehr 
oder einer anerkannten Klassifika-
tionsgesellschaft durchgeführte 
Nachbesichtigung 

§ 18 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 5 Absatz 
4 SeeSpbootV 

446 

24 Ersatz eines Bootszeugnisses bei 
Verlust 

 38,15 – 102 

25 Übertragung eines Bootszeugnis-
ses bei Veräußerung oder Um-
schreibung 

 49,50 – 117 

26 Zulassung eines Seelotsenanwär-
ters und Ausstellung eines Seelot-
senanwärterausweises 

§ 8 Absatz 2 Satz 1 SeeLG 
 § 15 Absatz 1 SeeLAuFV 

38,35 
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27 Erstprüfung eines Seelotsenanwär-
ters für die Seelotsreviere 

§ 10 SeeLG 193 

28 Wiederholungsprüfung eines See-
lotsanwärters für die Seelotsre-
viere 

§ 10 SeeLG 181 

29 Prüfung eines Bewerbers für die 
Tätigkeit eines Seelotsen über See 
oder auf Seeschifffahrtsstraßen 
außerhalb der Reviere 

§ 42 Absatz 2 SeeLG 
 § 2 SeelotRevierV 

250 

30 Bestallung eines Seelotsen und 
Ausstellung eines Seelotsenaus-
weises zuzüglich der Gebühr nach 
Nummer 27 

§§ 11, 17 SeeLG 
 § 15 Absatz 1 SeeLAuFV 

45,80 

31 Erteilung der Erlaubnis zur Lotstä-
tigkeit außerhalb der Reviere und 
Ausstellung eines Lotsenauswei-
ses für Überseelotsen bzw. Seelot-
sen auf Seeschifffahrtsstraßen au-
ßerhalb der Reviere zuzüglich der 
Gebühr nach Nummer 29 

§§ 11, 17 SeeLG 
 § 4 SeelotRevierV 

38,35 

32 Ersatz eines Seelotsenanwärter- o-
der Seelotsenausweises oder des 
Lotsenausweises für Überseelot-
sen bzw. Seelotsen auf Seeschiff-
fahrtsstraßen außerhalb der Re-
viere 

§ 15 Absatz 1 SeeLAuFV 
 § 4 SeelotRevierV 

38,35 

33 Befreiung von der Lotsenannah-
mepflicht in besonderen Fällen 

§ 12 Ems LV 
 § 12 Weser/Jade-LV 
 § 12 Elbe-LV 
 § 16 NOK-LV 
 § 14 WIROST-LV 

117 – 208 

34 Ersatz einer Bescheinigung über 
die Befreiung von der Lotsenan-
nahmepflicht 

§ 12 Ems LV 
 § 12 Weser/Jade-LV 
 § 12 Elbe-LV 
 § 16 NOK-LV 
 § 14 WIROST-LV 

83,60 

35 Anordnung der Lotsenannahme im 
Einzelfall 

§ 14 Ems LV 
 § 14 Weser/Jade-LV 
 § 14 Elbe-LV 
 § 18 NOK-LV 
 § 15 WIROST-LV 

130 

36 Prüfung des Schiffsführers   

 Theoretische Prüfung  
a) § 9 Absatz 1 Nummer 2 und 
Absatz 2 
 Nummer 2 Ems LV 
 § 9 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 
Nummer 2 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 3 Nummer 2 Ems LV 
 § 10 Absatz 3 Nummer 2 Weser/Jade-
LV 
 § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,  
§ 10 Absatz 3 Nummer 2 Elbe-LV 
 § 11 Absatz 1 Nummer 1 und 2,  
§ 12 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3,  
§ 13 Absatz 1 und  
§ 14 Absatz 3 NOK-LV 
§ 9 Absatz 1 Nummer 2, § 10 Absatz 1 
Nummer 4, § 11 Absatz 1 Nummer 4 
und § 12 Absatz 3 Nummer 2 WIROST-
LV 
 

a) 720   
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 Praktische Prüfung  
b) § 12 Absatz 1 Nummer 3 NOK-
LV 
 § 13 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
NOK-LV 
 

b) 1 784 

37 Befreiung von der Lotsenannah-
mepflicht mit der Ausstellung einer 
entsprechenden Bescheinigung 

§ 9 Absatz 1 bis 4 Ems LV 
 § 9 Absatz 1 bis 4 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 1 bis 5 Ems LV 
 § 10 Absatz 1 bis 5 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 5 Elbe-LV 
 § 12 Absatz 2, § 14 Absatz 4 NOK-LV 
 § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 5, § 11 Ab-
satz 5 und § 12 Absatz 5 WIROST-LV 

210 

38 Verlängerung der Befreiung von 
der Lotsenannahmepflicht 

§ 9 Absatz 5 Ems LV 
 § 9 Absatz 5 Weser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 6 Ems LV 
 § 10 Absatz 6 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 4, § 10 Absatz 6 Elbe-LV 
 § 11 Absatz 3, § 12 Absatz 3, § 13 Ab-
satz 4 und § 14 Absatz 5 NOK-LV 
§ 9 Absatz 6, § 10 Absatz 6, § 11 Ab-
satz 6 und § 12 Absatz 6 WIROST-LV 

110 

39 Übertragung der Befreiung von der 
Lotsenannahmepflicht auf ein typ-
gleiches Schiff 

§ 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 Ems LV 
 § 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 We-
ser/Jade-LV 
 § 10 Absatz 8 Ems-LV 
 § 10 Absatz 8 Weser/Jade-LV 
 § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 7, 8 und 9 
Elbe-LV 
 § 11 Absatz 4, § 12 Absatz 4, § 13 Ab-
satz 5 und § 14 Absatz 6, 7 und 8 NOK-
LV 
 § 9 Absatz 7, § 10 Absatz 7, § 11 Ab-
satz 7 und § 12 Absatz 7, 8 und 9 
WIROST-LV 

110 

40 Befreiung von Befahrensverboten § 2 Absatz 2 HgFSNatSchV 118 – 178 

41 Befreiung von Befahrensverboten § 2 Absatz 4 OstseeSHNSG-BefV nach Zeitauf-
wand 

42 Befreiung von Befahrensverboten § 5 Absatz 1, 2 und 3 NordSBefV 74,40 – 297 

43 Befreiung von Befahrensverboten § 7 Absatz 1 Nummer 1 und 2 NPBef-
VMVK 

177 – 297 

44 Erlaubnis eines Umpumpvorgan-
ges 

§ 5 Absatz 2 Satz 2 SeeUmwVerhV 316 

45 Übermittlung schiffsbezogener Da-
ten 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

331 

46 Übermittlung schiffsbezogener Da-
ten in besonderen Fällen 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

293 

47 Laufende Systemüberwachung für 
die regelmäßige Übermittlung 
schiffsbezogener Daten und 
schiffsbezogener Daten in beson-
deren Fällen 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜber-
mittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 
SeeAufgG 

133 

48 Entzug der Fahrerlaubnis oder des 
Befähigungsnachweises 
 (See und Binnen) 

§ 13 Absatz 1 SpFV 768 

49 Anordnung des Ruhens der Fahr-
erlaubnis (See und Binnen) 

§ 14 Absatz 1 Satz 1 Absatz 3 SpFV 768 
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50 Vorläufige Sicherstellung des 
Sportbootführerscheins bezie-
hungsweise des Befähigungszeug-
nisses 
 (See und Binnen) 

§ 15 Absatz 1 SpFV 768 

51 Entziehung einer Berechtigung 
bzw. Ausspruch eines Fahrverbots 
mit einfacher Feststellung des Ver-
schuldens 

§ 50 Absatz 1 bis 4 SUG 923 

52 Entziehung einer Berechtigung 
bzw. Ausspruch eines Fahrverbots 
nach einem Unfall mit aufwändiger 
Feststellung des Verschuldens (z. 
B. bei mehreren Beteiligten) 

§ 50 Absatz 1 bis 4 SUG 2 241 – 4 836 

53 Fertigung eines feststellenden Ver-
waltungsakts 

 nach Zeitauf-
wand 
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Artikel 29 Artikel 29 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung 

Luftverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

Zulassung des Luftfahrtgeräts und Eintragung der Luft-

fahrzeuge 

u n v e r ä n d e r t  

1. Musterzulassung des Luftfahrtgeräts .... §§ 1 bis 
5 

u n v e r ä n d e r t  

2. Verkehrszulassung des Luftfahrtgeräts .. §§ 6 bis 
13 

u n v e r ä n d e r t  

3. Luftfahrzeugregister und Kennzeichen ... §§ 14 bis 
19a 

u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

(weggefallen) §§ 20 bis 37 u n v e r ä n d e r t  

Dritter Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

Flugplätze u n v e r ä n d e r t  

1. Flughäfen .............................. §§ 38 bis 48 u n v e r ä n d e r t  

2. Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen von knapp die 
Vorschriften erfüllenden zivilen Unterschallstrahlflugzeugen 
an Flughäfen ........................... §§ 48a bis 48f 

2. (weggefallen) 

3. Landeplätze ............................ §§ 49 bis 53 u n v e r ä n d e r t  

4. Segelfluggelände ....................... §§ 54 bis 60 u n v e r ä n d e r t  

Vierter Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

Verwendung und Betrieb von Luftfahrtgerät u n v e r ä n d e r t  

1. Gewerbsmäßige Verwendung von Luftfahrzeugen 
......................... §§ 61 bis 65 

u n v e r ä n d e r t  

2. (weggefallen) .......................... §§ 66 bis 68 u n v e r ä n d e r t  

3. (weggefallen) .......................... §§ 69 bis 72 u n v e r ä n d e r t  

4. Luftfahrtveranstaltungen ............... §§ 73 bis 75 u n v e r ä n d e r t  
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5. Mitführen gefährlicher Güter ........... §§ 76 bis 78 u n v e r ä n d e r t  

6. (weggefallen) .......................... §§ 79 und 80 u n v e r ä n d e r t  

7. (weggefallen) .......................... §§ 81 und 82 u n v e r ä n d e r t  

8. (weggefallen) .......................... §§ 83 bis 89 u n v e r ä n d e r t  

9. Ausflug oder Verbringung deutscher Luftfahrzeuge aus 
dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
............. §§ 90 bis 93a 

u n v e r ä n d e r t  

10. Einflug und Verbringung ausländischer Luftfahrzeuge in 
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
............. §§ 94 bis 100a 

u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

Haftpflichtversicherung u n v e r ä n d e r t  

1. Anwendungsbereich ........................ § 101 u n v e r ä n d e r t  

2. Haftpflichtversicherung für Drittschäden . §§ 102 
und 102a 

u n v e r ä n d e r t  

3. Haftpflichtversicherung für Fluggastschäden 
.......................... § 103 

u n v e r ä n d e r t  

4. Haftpflichtversicherung für Güterschäden . § 104 u n v e r ä n d e r t  

5. Gemeinsame Vorschriften .................. §§ 105 bis 106a u n v e r ä n d e r t  

Sechster Abschnitt u n v e r ä n d e r t  

Kosten, Ordnungswidrigkeiten und Schlußvorschriften 
........................ §§ 107 bis 109 

u n v e r ä n d e r t  
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Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  

Vorschriften über den Eintragungsschein und das Luft-

tüchtigkeitszeugnis sowie die Kennzeichnung von Luft-

fahrzeugen 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  

Zu berücksichtigende Informationen gemäß § 48c u n v e r ä n d e r t  

2 .  e n t f ä l l t  

L ä r m b e d i n g t e  B e t r i e b s b e -
s c h r ä n k u n g e n  v o n  k n a p p  

d i e  V o r s c h r i f t e n  e r f ü l l e n -
d e n  z i v i l e n  U n t e r s c h a l l -

s t r a h l f l u g z e u g e n  a n  F l u g -
h ä f e n  

e n t f ä l l t  

§ 48a e n t f ä l l t  

Begriffsbestimmungen  

Im Sinne der §§ 48a bis 48f ist:   

1. "Flughafen" ein Zivilflughafen mit mehr 
als 50.000 Flugbewegungen ziviler Un-
terschallstrahlflugzeuge im Kalender-
jahr (Starts oder Landungen) unter Be-
rücksichtigung des Durchschnitts der 
letzten drei Kalenderjahre vor der An-
wendung der §§ 48a bis 48f auf dem 
betreffenden Flughafen; 

 

2. "Stadtflughafen" ein ziviler Flughafen, 
der im Anhang I der Richtlinie 
2002/30/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. März 
2002 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
auf Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. 
EG Nr. L 85 S. 40) aufgeführt ist; 
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3. "ziviles Unterschallstrahlflugzeug" ein 
Flugzeug mit einer höchstzulässigen 
Startmasse von 34.000 Kilogramm o-
der mehr oder dessen Baureihe mit 
Sitzplätzen für mehr als 19 Passagiere 
zugelassen ist; 

 

4. "knapp die Vorschriften erfüllendes 
Luftfahrzeug" ein ziviles Unterschall-
strahlflugzeug, das die im Band I Teil II 
Kapitel 3 des Anhangs 16 des Abkom-
mens vom 7. Dezember 1944 über die 
Internationale Zivilluftfahrt (BGBl. 1956 
II S. 411) festgelegten Höchstwerte um 
eine kumulative Marge von höchstens 
fünf EPNdB (Effektive Perceived Noise 
in Dezibel) unterschreitet, wobei die 
kumulative Marge die in EPNdB aus-
gedrückte Zahl ist, die man durch Ad-
dieren der einzelnen Margen (d. h. der 
Differenzen zwischen dem bescheinig-
ten Lärmpegel und dem zulässigen 
Lärmhöchstpegel) jeder der drei Refe-
renzlärmmesspunkte, wie sie im Band I 
Teil II Kapitel 3 des Anhangs 16 des 
Abkommens über die Internationale Zi-
villuftfahrt festgelegt sind, erhält; 

 

5. "Betriebsbeschränkung" eine lärmrele-
vante Maßnahme zur Begrenzung oder 
Reduzierung des Zugangs ziviler Un-
terschallstrahlflugzeuge zu einem Flug-
hafen. Darin eingeschlossen sind Be-
triebsbeschränkungen, durch die 
knapp die Vorschriften erfüllende Luft-
fahrzeuge von bestimmten Flughäfen 
abgezogen werden sollen sowie parti-
elle Betriebsbeschränkungen, die den 
Betrieb ziviler Unterschallstrahlflug-
zeuge je nach Zeitraum einschränken; 

 

6. "ausgewogener Ansatz" der Ansatz, in-
nerhalb dessen die Luftfahrtbehörde 
die möglichen Maßnahmen zur Lösung 
des Lärmproblems auf einem Flugha-
fen prüft, insbesondere die absehbare 
Auswirkung einer Reduzierung des 
Fluglärms an der Quelle, der Flächen-
nutzungsplanung und -verwaltung, der 
lärmmindernden Betriebsverfahren und 
Betriebsbeschränkungen; 
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7. "Entwicklungsland" ein Staat, der von 
der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) in der Liste der Empfänger 
von offizieller Entwicklungshilfe - Teil 1 
in der jeweils zuletzt veröffentlichten 
Fassung erfasst ist. Dies gilt nicht für 
den Fall, dass ein dort genannter Staat 
Vertragsstaat der Internationalen Zivil-
luftfahrt Organisation (ICAO) ist und 
dort einen Beitrag leistet, der über dem 
von dieser Organisation festgelegten 
Mindestbeitragssatz liegt. Für Staaten, 
die nicht Vertragsstaaten der Internati-
onalen Zivilluftfahrt Organisation sind, 
ist die Einstufung der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung maßgeblich; 

 

8. "Betroffener" eine natürliche oder juris-
tische Person, die von Lärmminde-
rungsmaßnahmen, einschließlich Be-
triebsbeschränkungen betroffen ist o-
der betroffen werden kann oder ein be-
rechtigtes Interesse an solchen Maß-
nahmen hat. 

 

§ 48b e n t f ä l l t  

Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
an einem Flughafen 

 

(1) Die Luftfahrtbehörde kann unbe-
schadet anderweitig bereits bestehender o-
der möglicher Betriebsbeschränkungen für 
einen Flughafen zur Verminderung des 
vom Flugbetrieb ausgehenden Lärms den 
Zugang von knapp die Vorschriften erfül-
lenden zivilen Unterschallstrahlflugzeugen 
beschränken. 
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(2) Bei einem Stadtflughafen kann die 
zuständige Luftfahrtbehörde wegen der ob-
jektiv höheren Lärmsensitivität Maßnahmen 
im Sinne von § 48a Nr. 5 hinsichtlich der in 
Nummer 4 dieser Vorschrift genannten 
Luftfahrzeuge anwenden, sofern die im 
Band I Teil II Kapitel 3 des Anhangs 16 des 
Abkommens vom 7. Dezember 1944 über 
die Internationale Zivilluftfahrt (BGBl. 1956 
II S. 411) festgelegten Höchstwerte um 
eine kumulative Marge von bis zu zehn 
EPNdB (Effective Perceived Noise in Dezi-
bel) unterschritten werden. Dabei ist die ku-
mulative Marge die in EPNdB ausgedrückte 
Zahl, die man durch Addition einzelner 
Margen (d. h. der Differenzen zwischen 
dem bescheinigten Lärmpegel und dem zu-
lässigen Lärmhöchstpegel) jeder der drei 
Referenzlärmmesspunkte erhält, wie sie im 
Band I Teil II Kapitel 3 des Anhangs 16 des 
Abkommens über die Internationale Zivil-
luftfahrt festgelegt sind. 

 

(3) Betriebsbeschränkungen nach Ab-
satz 1 oder 2 können nur dann ausgespro-
chen werden, wenn unter Beachtung des 
ausgewogenen Ansatzes alle danach mög-
lichen Maßnahmen zur Lösung des Lärm-
problems an dem jeweiligen Flughafen ge-
prüft worden sind. Die voraussichtlichen 
Kosten der Betriebsbeschränkungen dürfen 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Flughafens, insbesondere im Hinblick 
auf bestehende Verpflichtungen, zu dem 
wahrscheinlichen Nutzen der Betriebsbe-
schränkungen nicht außer Verhältnis ste-
hen. 

 

(4) Die Luftfahrtbehörde stellt sicher, 
dass Betriebsbeschränkungen im Rahmen 
bestehender Verkehrsrechte ohne Diskrimi-
nierung hinsichtlich der Staatszugehörigkeit 
der betroffenen Luftfahrtunternehmen oder 
des Flugzeugherstellers des betroffenen 
Fluggerätes in wettbewerbsneutraler Weise 
erfolgen. 
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§ 48c e n t f ä l l t  

Prüfung für die Einführung von lärmbe-
dingten Betriebsbeschränkungen 

 

(1) Bei der Prüfung der Einführung 
von Betriebsbeschränkungen nach § 48b 
sind die in Anlage 2 dieser Verordnung auf-
geführten Informationen zu berücksichti-
gen, soweit dies für die konkrete Maß-
nahme und die Merkmale des jeweiligen 
Flughafens angemessen und möglich ist. 

 

(2) Erfolgt die Prüfung der Einführung 
von Betriebsbeschränkungen nach § 48b 
im Zusammenhang mit der Prüfung eines 
Vorhabens an einem Flughafen nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, so gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 1 als erfüllt, sofern bei der Prüfung 
die in der Anlage 2 aufgeführten Informatio-
nen so weit als möglich berücksichtigt wer-
den konnten. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Betriebsbe-
schränkungen, die bereits vor dem 9. April 
2005 erlassen worden sind, sowie für un-
wesentliche technische Änderungen partiel-
ler Betriebsbeschränkungen, die für die 
Luftfahrtunternehmen an dem Flughafen 
keine signifikanten Kostenauswirkungen 
haben und die nach dem 9. April 2005 vor-
genommen werden. 
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§ 48d e n t f ä l l t  

Fristen zur Einführung von lärmbeding-
ten Betriebsbeschränkungen 

 

Ergibt die nach §§ 48b und 48c durch-
geführte Prüfung aller möglichen Maßnah-
men, dass an einem Flughafen lärmbe-
dingte Maßnahmen eingeführt werden 
müssen, um den Betrieb von knapp die 
Vorschriften erfüllenden zivilen Unterschall-
strahlflugzeugen zu beschränken, gelten 
für den betreffenden Flughafen an Stelle 
des in Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 
2408/92 des Rates über den Zugang von 
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu 
Strecken des innergemeinschaftlichen Luft-
verkehrs vom 23. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 
240 S. 8) vorgesehenen Verfahrens fol-
gende Vorschriften:  

 

a) sechs Monate nach Einführung der Zu-
gangsbeschränkung im Sinne von Satz 
1 werden keine über die Vorjahresperi-
ode hinausgehenden Dienste mit Flug-
zeugen nach § 48a Nr. 4 mehr zuge-
lassen, 

 

b) nach weiteren sechs Monaten kann 
von jedem Luftfahrtunternehmen ver-
langt werden, die Flugbewegungen um 
jährlich bis zu 20 Prozent der ur-
sprünglichen Gesamtzahl an Flugbe-
wegungen mit Fluggerät im Sinne von 
§ 48a Nr. 4 zu vermindern. 

 

§ 48e e n t f ä l l t  

Verfahren zur Einführung von lärmbe-
dingten Betriebsbeschränkungen 

 

(1) Die Luftfahrtbehörde macht die 
Absicht zur Einführung von Betriebsbe-
schränkungen nach § 48b mit den aus § 
48c folgenden Erwägungen öffentlich be-
kannt und fordert die Betroffenen zur Stel-
lungnahme innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums auf. 
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(2) Bei Betriebsbeschränkungen nach 
§ 48d erfolgt die öffentliche Bekanntma-
chung der Entscheidung im Fall des Buch-
staben a dieser Bestimmung sechs Monate 
und im Fall des Buchstaben b ein Jahr vor 
Wirksamwerden, wobei als Beginn der 
Wirksamkeit ein Zeitpunkt festzusetzen ist, 
der zwei Monate nach der Flugplankonfe-
renz für die anstehende Flugplanperiode 
liegen soll. 

 

§ 48f e n t f ä l l t  

Ausnahmegenehmigungen  

(1) Ein Luftfahrzeug, das im Luftfahr-
zeugregister eines Entwicklungslandes ein-
getragen ist, wird bis zum 28. März 2012 
von den Betriebsbeschränkungen nach § 
48b ausgenommen, sofern das Luftfahr-
zeug den Flughafen zwischen dem 1. Ja-
nuar 1996 und dem 26. März 2002 bereits 
angeflogen hat, während dieses Zeitraums 
in dem Register des Entwicklungslandes 
eingetragen gewesen ist und weiterhin von 
einer in diesem Staat ansässigen natürli-
chen oder juristischen Person betrieben 
wird. Die Voraussetzungen sind nachzu-
weisen, insbesondere mit einem Lärmzeug-
nis, das die Einhaltung der Höchstwerte 
des Bands I Teil II Kapitel 3 des Anhangs 
16 des Abkommens über die Internationale 
Zivilluftfahrt bescheinigt. 

 

(2) In Einzelfällen darf die Luftfahrtbe-
hörde den auf Grund dieses Unterab-
schnitts vom Zugang zum Flughafen aus-
geschlossenen Luftfahrzeugen den Zugang 
ausnahmsweise gestatten, wenn so unge-
wöhnliche Umstände vorliegen, dass die 
Versagung des Zugangs unverhältnismäßig 
wäre. Dies gilt insbesondere für den Zu-
gang zum Flughafen zum Zwecke der 
Durchführung von humanitären Hilfeleistun-
gen oder für Reparatur-, Umrüstungs- und 
Wartungszwecke, durch die keine Einnah-
men erzielt werden. Die Luftfahrtbehörde 
kann geeigneten Personen als Beliehenen 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 
1 und 2 übertragen. Die Beleihung kann je-
derzeit widerrufen werden. 
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§ 53 § 53 

Anzuwendende Vorschriften Anzuwendende Vorschriften 

(1) Für die Betriebsaufnahme und die 
Pflichten des Landeplatzhalters gelten § 41 
Abs. 1, § 43 Abs. 1, §§ 44 und 45 Abs. 1 
bis 3 und § 46 Abs. 5 sowie § 46a, für die 
Aufsicht § 47 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 
Satz 1 und Abs. 3 und für die Rücknahme 
oder den Widerruf der Genehmigung § 48 
entsprechend. Bei Landeplätzen, die aus-
schließlich dem Betrieb von Luftsportgerä-
ten dienen, obliegt die Aufsicht dem Beauf-
tragten. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Sicherung von Landeplät-
zen ist § 46 Abs. 1 bis 3 und 5 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Sicherungs-
maßnahmen auch auf Teile des Landeplat-
zes und bestimmte Zeiten beschränkt wer-
den können. Das Betreten der eingefriede-
ten oder durch Verbotsschilder gekenn-
zeichneten Teile des Landeplatzes ist Un-
befugten verboten. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Landeplatzhalter hat auf Ver-
langen der Genehmigungsbehörde eine o-
der mehrere Personen als Flugleiter zu be-
stellen. 

u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei Landeplätzen mit Instrumen-
tenflugbetrieb gelten § 43 Abs. 2, §§ 45a, 
45b, 47 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 Satz 2 
entsprechend. § 45c gilt mit der Maßgabe, 
dass der Flugleiter zum Beauftragten für 
das Sicherheitsmanagementsystem bestellt 
werden kann. Bei Landeplätzen ohne In-
strumentenflugbetrieb finden die Sätze 1 
und 2 Anwendung, wenn die zuständige 
Behörde auf Grund des Umfanges des 
Flugbetriebes oder der Erhöhung der Ge-
fahrenlage die Einführung des Sicherheits-
managementsystems gegenüber dem Lan-
deplatzhalter anordnet. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) Die §§ 48a bis 48f finden Anwen-
dung, soweit ein Landeplatz Flugbewegun-
gen in der in § 48a Nr. 1 bestimmten Höhe 
aufweist und den Betrieb von zivilen Unter-
schallstrahlflugzeugen zulässt. 

e n t f ä l l t  
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(6) Für Verkehrslandeplätze, für die 
ein Zeugnis nach Artikel 8a der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 erforderlich ist, gelten § 
44 Absatz 1 Nummer 2 und die §§ 45d und 
47 Absatz 2a entsprechend. 

(5) Für Verkehrslandeplätze, für die 
ein Zeugnis nach Artikel 8a der Verordnung 
(EG) Nr. 216/2008 erforderlich ist, gelten § 
44 Absatz 1 Nummer 2 und die §§ 45d und 
47 Absatz 2a entsprechend. 
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Artikel 30 Artikel 30 

Kostenverordnung der Luft-
fahrtverwaltung 

Kostenverordnung der Luft-
fahrtverwaltung 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage  Anlage 

Gebührenverzeichnis 
(zu § 2 Absatz 1) 

Gebührenverzeichnis 
(zu § 2 Absatz 1) 

VI. Verwendung und Betrieb von Luft-
fahrtgerät 
 
 

VI. Verwendung und Betrieb von Luft-
fahrtgerät 
 
 

Geltendes Recht 

Gebührentatbestand Gebühr 

1. Betriebsgenehmigung von Luftfahrtunternehmen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 LuftVG, § 61 Abs. 
1 LuftVZO) 

250 bis 
8 000 
EUR 

2. Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AoC) (§ 61 Absatz 3 LuftVZO in Ver-
bindung mit OPS 1.175 ff., JAR-OPS 3.175 ff. deutsch) 

1 100 bis 
16 000 

EUR 

3. (weggefallen)  

4. Zustimmung zur Bestellung eines Betriebsleiters (§ 38 LuftBO) oder Fachbereichslei-
ters (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 Buchstabe h und i, 
JAR-OPS 3.175 deutsch Buchstabe h und i) 

100 bis 
1 800 
EUR 

5. Zulassung einer Abweichung von den Flugdienst- und Ruhezeiten  
(§ 8 Abs. 4 und § 12 der 2. DV LuftBO) 

100 bis 
1 400 
EUR 

6. Erteilung einer Flugliniengenehmigung (§ 21 Abs. 1 LuftVG) 110 bis 
1 125 
EUR 

7. Erteilung einer allgemeinen Ausflugerlaubnis (§ 2 Abs. 6 und 8 LuftVG) 50 bis 700 
EUR 

8. Zulassung von Ausnahmen für Flüge von und zu bestimmten Flugplätzen (§ 24 Absatz 
2 LuftVO) 

 

 a) allgemein 800 EUR 

 b) im Einzelfall 80 EUR 

9. Genehmigung von Luftfahrtveranstaltungen (§ 24 LuftVG, § 75 LuftVZO) 50 bis 
10 300 

EUR 

10. Zulassung von Ausnahmen zur Unterschreitung der Sicherheitsmindesthöhe oder der 
Mindesthöhe bei Überlandflügen nach Sichtflugregeln (§ 37 LuftVO) 

50 bis 500 
EUR 

11. Zulassung von Ausnahmen zum Abwerfen von Gegenständen  
(§ 13 Absatz 2 LuftVO) 

60 bis 170 
EUR 

12. Zulassung von Ausnahmen vom Kunstflugverbot (§ 14 LuftVO) 60 bis 150 
EUR 
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13. Erlaubnis für Schlepp- und Reklameflüge (§ 15 LuftVO) 60 bis 260 
EUR 

14. Erlaubnis für Außenstarts und Außenlandungen von Luftfahrzeugen (§ 25 LuftVG, § 18 
LuftVO), ohne VI. Nr. 15 

30 bis 500 
EUR 

15. Erlaubnis für Außenstarts und Außenlandungen von nichtmotorgetriebenen Luftsport-
geräten (§ 18 LuftVO) 

50 bis 260 
EUR 

15a. Gebühr für die Ausnahme von einer verbotenen Nutzung des Luftraums (§ 19 Absatz 2 
LuftVO) 

60 EUR 

16. Erlaubnis nach § 20 LuftVO  

 a) allgemein 30 bis 500 
EUR 

 b) für Flugmodellgelände 100 bis 
3 500 
EUR 

16a. Erteilung einer Genehmigung nach § 21i Absatz 1 LuftVO 50 bis 
3 500 
EUR 

16b. (weggefallen)  

17. Aufsicht über Luftfahrtunternehmen  

 a) wirtschaftliche Überprüfung  

  aa) Entscheidung nach Artikel 4 Buchstabe c, Artikel 7, 8 Abs. 6, 9 Abs. 1, 
Artikel 12 und 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über ge-
meinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in 
der Gemeinschaft (Neufassung) (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) bei 
Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 LuftVZO und Anweisungen der 
Behörde 

100 bis 
1 600 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 4 Buchstabe c, Artikel 7, 8 Abs. 6, Artikel 9 
Abs. 1, Artikel 12 und 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 
bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und Anweisungen 
der Behörde 

650 bis 
30 000 

EUR 

 b) technische Überprüfung  

  aa) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 
und § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 (a) oder 
JAR-OPS 3.175 deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 Luft-
VZO und Anweisungen der Behörde 

200 bis 
1 600 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 
und § 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 
3.175 deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und 
Anweisungen der Behörde 

650 bis 
30 000 

EUR 

 c) flugbetriebliche Überprüfung  

  aa) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 
und § 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 
3.175 deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 LuftVZO und 
Anweisungen der Behörde 

500 bis 
7 000 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 
und § 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 
3.175 deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und 
Anweisungen der Behörde 

 

   aaa) für Luftfahrtunternehmen mit bis zu 10 Luftfahrzeugen 650 bis 
30 000 

EUR 

   bbb) zusätzlich für jeweils bis zu 10 weitere Luftfahrzeuge 300 bis 
8 000 
EUR 

   wobei die Gebühren je Prüfungsart und Kalenderjahr, in dem Überprüfun-
gen stattgefunden haben, nur einmal erhoben werden 
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18. Erlaubnis zur Überführung eines Luftfahrzeugs (§ 25 Abs. 3 LuftBO) 50 EUR 

19. Festlegung abweichender zulässiger Betriebszeiten für Luftfahrtgerät oder dessen 
Teile (§ 4 LuftBO, Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 Teil 21, Abschnitt A 185) 

125 bis 
250 EUR 

20. Zulassung einer Ausnahme  

 a) zum Brandschutz (§ 2 Abs. 1 der 1. DV LuftBO) 230 bis 
780 EUR 

 b) von den Anforderungen an Notausstiege oder Notbeleuchtung 
(§ 2 Abs. 2 der 1. DV LuftBO) 

230 bis 
767 EUR 

 c) von den Beschränkungen beim Betrieb von zweimotorigen Flugzeugen (§ 1 Abs. 
2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.246) 

210 bis 
3 000 
EUR 

 d) nach Artikel 8 Abs. 2 oder Abs. 3 der Verordnung (EWG) 3922/91 oder § 1 Abs. 
2 LuftBO 

50 bis 
4 000 
EUR 

21. Genehmigung von Ausnahmen nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 (Ar-
tikel 4 Absatz 4 und Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 in Verbindung mit der 
Entscheidung C (2009) 7633 der Kommission vom 14.10.2009) 

500 bis 
2 500 
EUR 

22. (weggefallen)  

23. Erteilung einer Zustimmung oder Genehmigung  

 a) nach § 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit Anhang 1 zu OPS 1.005 Buchstabe a 50 bis 500 
EUR 

 b) zur Mindestausrüstungsliste (§ 26 Abs. 1 Satz 5, § 47 LuftBO und § 1 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.030 oder JAR-OPS 3.030 deutsch) 

60 bis 
1 500 
EUR 

 c) zur Festlegung von Mindestflughöhen und Flughafen-Wettermindestbedingun-
gen (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.250 Buchstabe b 
bzw. 1.430 Buchstabe a oder  
JAR-OPS 3.250 deutsch Buchstabe b oder 3.430 Buchstabe a) 

60 bis 500 
EUR 

 d) für Flüge nach Instrumentenflugregeln über dem Nordatlantik (§ 3 Absatz 3 der 
3. DV LuftBO, § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie § 24a Absatz 1 Nummer 2 
LuftBO in Verbindung mit Anhang V SPA.PBN.100 und SPA.PBN.105 oder An-
hang V SPA.MNPS.100 und SPA.MNPS.105 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012) 

 

 e) für Flüge entsprechend der Flächennavigation (RNAV) und für Flüge mit erfor-
derlichen Navigationsleistungen (§ 24a Absatz 1 Nummer 3 LuftBO, § 3 Absatz 1 
FSAV in Verbindung mit CAT.IDE.345 und Anhang V SPA.PBN.100 der Verord-
nung (EU) Nr. 965/2012) 

 

 f) für Flüge im RVSM-Luftraum (RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum; § 
4 der 3. DV LuftBO, § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie § 24a Absatz 1 Num-
mer 1 LuftBO in Verbindung mit Anhang V SPA.RVSM.100 der Verordnung (EU) 
Nr. 965/2012) 

 

 g) für den Einsatz von nicht als Luftfahrtgerät zugelassenen elektronischen Geräten 
im Cockpit (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1040, OPS 1.135) 

300 bis 
1 100 
EUR 

24. Eintragung von 406 MHz-Notsendern (§ 19a LuftVZO) 50 EUR 

25. Genehmigung des Einsatzes der Kabinenbesatzung auf mehr als 3 Mustern (§ 1 Abs. 
2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1030, JAR-OPS 3.1030 deutsch) 

300 EUR 

26. Genehmigung eines Flugzeug-Instandhaltungsprogramms (§ 1 Abs. 2 LuftBO Nr. 1 
und 2 in Verbindung mit Teil M.A.302) 

 

 a) Ausnahmen im Einzelfall 125 bis 
250 EUR 

 b) Änderung des Programms 100 bis 
1 000 
EUR 

27. Genehmigung der Verwendung von abweichenden Landestreckendaten für Steilan-
flugverfahren oder der Kurzlandeverfahren (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 
1.515 Buchstabe a und 1.550 Buchstabe a) 

250 bis 
1 000 
EUR 
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28. Genehmigung der Anwendung anderer Standardwerte für Masse der Fluggäste (§ 1 
Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.620, JAR-OPS 3.620 deutsch) 

250 bis 
1 500 
EUR 

29. Genehmigung der Grundschulung für Kabinenbesatzung (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbin-
dung mit OPS 1.1005, JAR-OPS 3.1010 deutsch) 

300 bis 
900 EUR 

30. Anerkennung des Programms für wiederkehrende Schulungen und Überprüfungen für 
Kabinenbesatzung (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1015, JAR-OPS 
3.1015 deutsch) 

300 bis 
900 EUR 

31. Genehmigung abweichender Regelungen zur Durchführung medizinischer Hubschrau-
bernoteinsätze (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit JAR-OPS 3.005 deutsch) 

250 bis 
1 000 
EUR 

31a. Genehmigung abweichender Regelungen für den Hubschrauberbetrieb von und zu 
Landestellen an Einrichtungen von öffentlichem Interesse (Anhang II ARO.OPS.220, 
Anhang V CAT.POL.H.225 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Verbindung mit § 18 
Absatz 4 LuftVO) 

200 bis 
1 000 
EUR 

31b. Änderung oder Erweiterung einer Genehmigung nach Nummer 31a 100 bis 
500 EUR 

32. Übertragung der Aufsicht über D-registrierte Luftfahrzeuge an andere Staaten (gemäß 
ICAO Annex 6 bzw. Artikel 83 bis des ICAO-Abkommens in Verbindung mit § 3a 
LuftVG) 

100 bis 
5 000 
EUR 

33. Genehmigung von Verträgen über das An- oder Vermieten eines Luftfahrzeugs (An-
hang II ARO.OPS 110 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Verbindung mit Artikel 13 
der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008) 

 

 a) Vermietung eines Luftfahrzeugs (Lease-out) 150 bis 
500 EUR 

 b) Anmietung eines Luftfahrzeugs (Lease-in) 500 bis 
1 200 
EUR 

34. Betriebsgenehmigung für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Be-
triebskategorie „speziell“ nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 
bis 4 und Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 

 

 a) Erteilung einer Betriebsgenehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufen-
den Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und Vorgaben in der Be-
triebsgenehmigung während der Gültigkeitsdauer der Betriebsgenehmigung 

200 bis 
2 000 
EUR 

 b) Verlängerung einer Betriebsgenehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlau-
fenden Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und Vorgaben in der Be-
triebsgenehmigung während der verlängerten Gültigkeitsdauer der Betriebsge-
nehmigung 

40 bis 400 
EUR 

 c) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung bei erheblichen Änderungen nach 
Punkt UAS.SPEC.030 Absatz 2 in Teil B des Anhangs 

50 bis 500 
EUR 

 d) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung für den Betrieb in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 

50 bis 500 
EUR 

 e) Aussetzung oder Einschränkung der Betriebsgenehmigung 100 EUR 

35. Überprüfung einer eingereichten Betriebserklärung über die Einhaltung eines Stan-
dardszenarios für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Betriebskatego-
rie „speziell“ nach Artikel 5 Absatz 5 in Verbindung mit Punkt UAS.SPEC.020 in Teil B 
des Anhangs und Artikel 12 Absatz 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 auf 
Vollständigkeit und Ausstellung einer Bestätigung einschließlich Überprüfung zur fort-
laufenden Einhaltung der Angaben in der Erklärung während der Gültigkeitsdauer der 
Betriebserklärung 

200 EUR 

36. Betreiberzeugnis für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Betriebskate-
gorie „speziell“ nach Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 

 

 a) Erteilung eines Betreiberzeugnisses nach Punkt UAS.LUC.010 in Teil C des An-
hangs einschließlich Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen und Vorgaben im Betreiberzeugnis in den ersten beiden 
Jahren 

1 000 bis 
6 000 
EUR 

 b) Änderung des Betreiberzeugnisses nach Punkt UAS.LUC.050 Nummer 2 in Teil 
C des Anhangs 

100 EUR 
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 c) Änderung des Sicherheits-Managementsystems nach Punkt UAS.LUC.070 in 
Teil C des Anhangs 

50 bis 500 
EUR 

 d) Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen 
und Vorgaben im Betreiberzeugnis ab dem dritten Jahr nach Erteilung, spätes-
tens alle zwei Jahre, wobei innerhalb dieses Zeitraumes die Gebühr nur einmalig 
erhoben werden kann 

250 bis 
2 500 
EUR 

 e) Aussetzung oder Einschränkung des Betreiberzeugnisses 100 EUR 

37. Ausstellung einer Bescheinigung über die Anerkennung einer Berechtigung eines Be-
treibers aus einem Drittland nach Artikel 41 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/945 zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten 

500 bis 
2 000 
EUR 

38. Ausstellung einer Bescheinigung zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten in der 
Betriebskategorie „speziell“ im deutschen Luftraum durch Betreiber aus einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 13 der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 

100 bis 
500 EUR 

39. Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Luftsportver-
bänden nach § 21f Absatz 3 LuftVO 

30 bis 
3 500 
EUR 

40. Genehmigung nach Artikel 16 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
in Verbindung mit § 21g Absatz 1 Satz 1 LuftVO 

 

 a) Erteilung der Genehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufenden Einhal-
tung der Genehmigungsvoraussetzungen 

2 000 
EUR 

 b) Änderung oder Erweiterung der Genehmigung 50 bis 400 
EUR 

41. Registrierung eines Betreibers eines unbemannten Fluggerätes für den Betrieb in den 
Betriebskategorien „offen“ und „speziell“ nach § 66a LuftVG 

 

 a) natürliche Personen nach Absatz 3 20 EUR 

 b) juristische Personen nach Absatz 3 50 EUR 

 c) Luftsportverbände nach Absatz 4, je durch den jeweiligen Verband registriertem 
Mitglied 

5 EUR 

42. Registrierung eines unbemannten Fluggerätes für den Betrieb in der Betriebskategorie 
„zulassungspflichtig“ nach § 66b LuftVG 

100 EUR 

Änderungen BEV 

Gebührentatbestand Ge-
bühr 

1. Betriebsgenehmigung von Luftfahrtunternehmen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 LuftVG, § 61 Abs. 1 
LuftVZO) 

250 bis 
8 000 
EUR 

2. Erteilung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AoC) (§ 61 Absatz 3 LuftVZO in Verbin-
dung mit OPS 1.175 ff., JAR-OPS 3.175 ff. deutsch) 

1 100 
bis 

16 000 
EUR 

3. (weggefallen)  

4. Zustimmung zur Bestellung eines Betriebsleiters (§ 38 LuftBO) oder Fachbereichsleiters 
(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 Buchstabe h und i, JAR-OPS 
3.175 deutsch Buchstabe h und i) 

100 bis 
1 800 
EUR 

5. Zulassung einer Abweichung von den Flugdienst- und Ruhezeiten  
(§ 8 Abs. 4 und § 12 der 2. DV LuftBO) 

100 bis 
1 400 
EUR 

6. Erteilung einer Flugliniengenehmigung (§ 21 Abs. 1 LuftVG) 110 bis 
1 125 
EUR 

7. Erteilung einer allgemeinen Ausflugerlaubnis (§ 2 Abs. 6 und 8 LuftVG) 50 bis 
700 

EUR 

8. (weggefallen)  
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9. Genehmigung von Luftfahrtveranstaltungen (§ 24 LuftVG, § 75 LuftVZO) 50 bis 
10 300 

EUR 

10. Zulassung von Ausnahmen zur Unterschreitung der Sicherheitsmindesthöhe oder der 
Mindesthöhe bei Überlandflügen nach Sichtflugregeln (§ 37 LuftVO) 

50 bis 
500 

EUR 

11. Zulassung von Ausnahmen zum Abwerfen von Gegenständen  
(§ 13 Absatz 2 LuftVO) 

60 bis 
170 

EUR 

12. Zulassung von Ausnahmen vom Kunstflugverbot (§ 14 LuftVO) 60 bis 
150 

EUR 

13. Erlaubnis für Schlepp- und Reklameflüge (§ 15 LuftVO) 60 bis 
260 

EUR 

14. Erlaubnis für Außenstarts und Außenlandungen von Luftfahrzeugen (§ 25 LuftVG, § 18 
LuftVO), ohne VI. Nr. 15 

30 bis 
500 

EUR 

15. Erlaubnis für Außenstarts und Außenlandungen von nichtmotorgetriebenen Luftsportgerä-
ten (§ 18 LuftVO) 

50 bis 
260 

EUR 

15a. Gebühr für die Ausnahme von einer verbotenen Nutzung des Luftraums (§ 19 Absatz 2 
LuftVO) 

60 
EUR 

16. Erlaubnis nach § 20 LuftVO  

 a) allgemein 30 bis 
500 

EUR 

 b) für Flugmodellgelände 100 bis 
3 500 
EUR 

16a. Erteilung einer Genehmigung nach § 21i Absatz 1 LuftVO 50 bis 
3 500 
EUR 

16b. (weggefallen)  

17. Aufsicht über Luftfahrtunternehmen  

 a) wirtschaftliche Überprüfung  

  aa) Entscheidung nach Artikel 4 Buchstabe c, Artikel 7, 8 Abs. 6, 9 Abs. 1, Arti-
kel 12 und 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über gemein-
same Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der 
Gemeinschaft (Neufassung) (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) bei Unter-
nehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 LuftVZO und Anweisungen der Behörde 

100 bis 
1 600 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 4 Buchstabe c, Artikel 7, 8 Abs. 6, Artikel 9 Abs. 
1, Artikel 12 und 13 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 bei Un-
ternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und Anweisungen der Be-
hörde 

650 bis 
30 000 

EUR 

 b) technische Überprüfung  

  aa) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 und 
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 (a) oder JAR-
OPS 3.175 deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 LuftVZO 
und Anweisungen der Behörde 

200 bis 
1 600 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 und 
§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 3.175 
deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und Anweisun-
gen der Behörde 

650 bis 
30 000 

EUR 

 c) flugbetriebliche Überprüfung  
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  aa) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 und 
§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 3.175 
deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 LuftVZO und Anweisun-
gen der Behörde 

500 bis 
7 000 
EUR 

  bb) Entscheidung nach Artikel 6 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 1008/08 und 
§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.175 oder JAR-OPS 3.175 
deutsch bei Unternehmen gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 LuftVZO und Anweisun-
gen der Behörde 

 

   aaa) für Luftfahrtunternehmen mit bis zu 10 Luftfahrzeugen 650 bis 
30 000 

EUR 

   bbb) zusätzlich für jeweils bis zu 10 weitere Luftfahrzeuge 300 bis 
8 000 
EUR 

   wobei die Gebühren je Prüfungsart und Kalenderjahr, in dem Überprüfun-
gen stattgefunden haben, nur einmal erhoben werden 

 

18. Erlaubnis zur Überführung eines Luftfahrzeugs (§ 25 Abs. 3 LuftBO) 50 
EUR 

19. Festlegung abweichender zulässiger Betriebszeiten für Luftfahrtgerät oder dessen Teile 
(§ 4 LuftBO, Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 Teil 21, Abschnitt A 185) 

125 bis 
250 

EUR 

20. Zulassung einer Ausnahme  

 a) zum Brandschutz (§ 2 Abs. 1 der 1. DV LuftBO) 230 bis 
780 

EUR 

 b) von den Anforderungen an Notausstiege oder Notbeleuchtung 
(§ 2 Abs. 2 der 1. DV LuftBO) 

230 bis 
767 

EUR 

 c) von den Beschränkungen beim Betrieb von zweimotorigen Flugzeugen (§ 1 Abs. 2 
LuftBO in Verbindung mit OPS 1.246) 

210 bis 
3 000 
EUR 

 d) nach Artikel 8 Abs. 2 oder Abs. 3 der Verordnung (EWG) 3922/91 oder § 1 Abs. 2 
LuftBO 

50 bis 
4 000 
EUR 

21. Genehmigung von Ausnahmen nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 (Artikel 
4 Absatz 4 und Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 in Verbindung mit der Ent-
scheidung C (2009) 7633 der Kommission vom 14.10.2009) 

500 bis 
2 500 
EUR 

22. (weggefallen)  

23. Erteilung einer Zustimmung oder Genehmigung  

 a) nach § 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit Anhang 1 zu OPS 1.005 Buchstabe a 50 bis 
500 

EUR 

 b) zur Mindestausrüstungsliste (§ 26 Abs. 1 Satz 5, § 47 LuftBO und § 1 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.030 oder JAR-OPS 3.030 deutsch) 

60 bis 
1 500 
EUR 

 c) zur Festlegung von Mindestflughöhen und Flughafen-Wettermindestbedingungen (§ 
1 Abs. 2 Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.250 Buchstabe b bzw. 1.430 
Buchstabe a oder  
JAR-OPS 3.250 deutsch Buchstabe b oder 3.430 Buchstabe a) 

60 bis 
500 

EUR 

 d) für Flüge nach Instrumentenflugregeln über dem Nordatlantik (§ 3 Absatz 3 der 3. 
DV LuftBO, § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie § 24a Absatz 1 Nummer 2 LuftBO 
in Verbindung mit Anhang V SPA.PBN.100 und SPA.PBN.105 oder Anhang V 
SPA.MNPS.100 und SPA.MNPS.105 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012) 

 

 e) für Flüge entsprechend der Flächennavigation (RNAV) und für Flüge mit erforderli-
chen Navigationsleistungen (§ 24a Absatz 1 Nummer 3 LuftBO, § 3 Absatz 1 FSAV 
in Verbindung mit CAT.IDE.345 und Anhang V SPA.PBN.100 der Verordnung (EU) 
Nr. 965/2012) 
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 f) für Flüge im RVSM-Luftraum (RVSM – Reduced Vertical Separation Minimum; § 4 
der 3. DV LuftBO, § 1 Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie § 24a Absatz 1 Nummer 1 
LuftBO in Verbindung mit Anhang V SPA.RVSM.100 der Verordnung (EU) Nr. 
965/2012) 

 

 g) für den Einsatz von nicht als Luftfahrtgerät zugelassenen elektronischen Geräten 
im Cockpit (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1040, OPS 1.135) 

300 bis 
1 100 
EUR 

24. Eintragung von 406 MHz-Notsendern (§ 19a LuftVZO) 50 
EUR 

25. Genehmigung des Einsatzes der Kabinenbesatzung auf mehr als 3 Mustern (§ 1 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1030, JAR-OPS 3.1030 deutsch) 

300 
EUR 

26. Genehmigung eines Flugzeug-Instandhaltungsprogramms (§ 1 Abs. 2 LuftBO Nr. 1 und 2 
in Verbindung mit Teil M.A.302) 

 

 a) Ausnahmen im Einzelfall 125 bis 
250 

EUR 

 b) Änderung des Programms 100 bis 
1 000 
EUR 

27. Genehmigung der Verwendung von abweichenden Landestreckendaten für Steilanflug-
verfahren oder der Kurzlandeverfahren (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.515 
Buchstabe a und 1.550 Buchstabe a) 

250 bis 
1 000 
EUR 

28. Genehmigung der Anwendung anderer Standardwerte für Masse der Fluggäste (§ 1 Abs. 
2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.620, JAR-OPS 3.620 deutsch) 

250 bis 
1 500 
EUR 

29. Genehmigung der Grundschulung für Kabinenbesatzung (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbin-
dung mit OPS 1.1005, JAR-OPS 3.1010 deutsch) 

300 bis 
900 

EUR 

30. Anerkennung des Programms für wiederkehrende Schulungen und Überprüfungen für Ka-
binenbesatzung (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit OPS 1.1015, JAR-OPS 3.1015 
deutsch) 

300 bis 
900 

EUR 

31. Genehmigung abweichender Regelungen zur Durchführung medizinischer Hubschrauber-
noteinsätze (§ 1 Abs. 2 LuftBO in Verbindung mit JAR-OPS 3.005 deutsch) 

250 bis 
1 000 
EUR 

31a. Genehmigung abweichender Regelungen für den Hubschrauberbetrieb von und zu Lan-
destellen an Einrichtungen von öffentlichem Interesse (Anhang II ARO.OPS.220, Anhang 
V CAT.POL.H.225 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Verbindung mit § 18 Absatz 4 
LuftVO) 

200 bis 
1 000 
EUR 

31b. Änderung oder Erweiterung einer Genehmigung nach Nummer 31a 100 bis 
500 

EUR 

32. Übertragung der Aufsicht über D-registrierte Luftfahrzeuge an andere Staaten (gemäß I-
CAO Annex 6 bzw. Artikel 83 bis des ICAO-Abkommens in Verbindung mit § 3a LuftVG) 

100 bis 
5 000 
EUR 

33. Genehmigung von Verträgen über das An- oder Vermieten eines Luftfahrzeugs (Anhang II 
ARO.OPS 110 der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 in Verbindung mit Artikel 13 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1008/2008) 

 

 a) Vermietung eines Luftfahrzeugs (Lease-out) 150 bis 
500 

EUR 

 b) Anmietung eines Luftfahrzeugs (Lease-in) 500 bis 
1 200 
EUR 

34. Betriebsgenehmigung für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Betriebska-
tegorie „speziell“ nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 1 bis 4 und 
Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 
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 a) Erteilung einer Betriebsgenehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufenden 
Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und Vorgaben in der Betriebsge-
nehmigung während der Gültigkeitsdauer der Betriebsgenehmigung 

200 bis 
2 000 
EUR 

 b) Verlängerung einer Betriebsgenehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufen-
den Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und Vorgaben in der Betriebs-
genehmigung während der verlängerten Gültigkeitsdauer der Betriebsgenehmigung 

40 bis 
400 

EUR 

 c) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung bei erheblichen Änderungen nach Punkt 
UAS.SPEC.030 Absatz 2 in Teil B des Anhangs 

50 bis 
500 

EUR 

 d) Aktualisierung der Betriebsgenehmigung für den Betrieb in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union 

50 bis 
500 

EUR 

 e) Aussetzung oder Einschränkung der Betriebsgenehmigung 100 
EUR 

35. Überprüfung einer eingereichten Betriebserklärung über die Einhaltung eines Stan-
dardszenarios für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Betriebskategorie 
„speziell“ nach Artikel 5 Absatz 5 in Verbindung mit Punkt UAS.SPEC.020 in Teil B des 
Anhangs und Artikel 12 Absatz 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 auf Voll-
ständigkeit und Ausstellung einer Bestätigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufen-
den Einhaltung der Angaben in der Erklärung während der Gültigkeitsdauer der Betriebs-
erklärung 

200 
EUR 

36. Betreiberzeugnis für den Betrieb eines unbemannten Fluggerätes in der Betriebskategorie 
„speziell“ nach Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 

 

 a) Erteilung eines Betreiberzeugnisses nach Punkt UAS.LUC.010 in Teil C des An-
hangs einschließlich Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung der Genehmigungs-
voraussetzungen und Vorgaben im Betreiberzeugnis in den ersten beiden Jahren 

1 000 
bis 

6 000 
EUR 

 b) Änderung des Betreiberzeugnisses nach Punkt UAS.LUC.050 Nummer 2 in Teil C 
des Anhangs 

100 
EUR 

 c) Änderung des Sicherheits-Managementsystems nach Punkt UAS.LUC.070 in Teil C 
des Anhangs 

50 bis 
500 

EUR 

 d) Überprüfung zur fortlaufenden Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen und 
Vorgaben im Betreiberzeugnis ab dem dritten Jahr nach Erteilung, spätestens alle 
zwei Jahre, wobei innerhalb dieses Zeitraumes die Gebühr nur einmalig erhoben 
werden kann 

250 bis 
2 500 
EUR 

 e) Aussetzung oder Einschränkung des Betreiberzeugnisses 100 
EUR 

37. Ausstellung einer Bescheinigung über die Anerkennung einer Berechtigung eines Betrei-
bers aus einem Drittland nach Artikel 41 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/945 zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten 

500 bis 
2 000 
EUR 

38. Ausstellung einer Bescheinigung zum Betrieb von unbemannten Fluggeräten in der Be-
triebskategorie „speziell“ im deutschen Luftraum durch Betreiber aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 13 der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947 

100 bis 
500 

EUR 

39. Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb von Flugmodellen im Rahmen von Luftsportverbän-
den nach § 21f Absatz 3 LuftVO 

30 bis 
3 500 
EUR 

40. Genehmigung nach Artikel 16 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 in 
Verbindung mit § 21g Absatz 1 Satz 1 LuftVO 

 

 a) Erteilung der Genehmigung einschließlich Überprüfung zur fortlaufenden Einhal-
tung der Genehmigungsvoraussetzungen 

2 000 
EUR 

 b) Änderung oder Erweiterung der Genehmigung 50 bis 
400 

EUR 

41. Registrierung eines Betreibers eines unbemannten Fluggerätes für den Betrieb in den Be-
triebskategorien „offen“ und „speziell“ nach § 66a LuftVG 
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 a) natürliche Personen nach Absatz 3 20 
EUR 

 b) juristische Personen nach Absatz 3 50 
EUR 

 c) Luftsportverbände nach Absatz 4, je durch den jeweiligen Verband registriertem 
Mitglied 

5 EUR 

42. Registrierung eines unbemannten Fluggerätes für den Betrieb in der Betriebskategorie 
„zulassungspflichtig“ nach § 66b LuftVG 

100 
EUR 
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Geltendes Recht Änderungen BEV 

Artikel 31 Artikel 31 

Bodenabfertigungsdienst-Ver-
ordnung 

Bodenabfertigungsdienst-Ver-
ordnung 

§ 3 § 3 

Bodenabfertigungsdienste Bodenabfertigungsdienste 

(1) Der Flugplatzunternehmer hat 
Selbstabfertigern und Dienstleistern die Er-
bringung von Bodenabfertigungsdiensten 
zu ermöglichen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Gepäckabfertigung, den 
Vorfelddiensten, den Betankungsdiensten 
sowie der Fracht- und Postabfertigung, so-
weit diese die konkrete Beförderung von 
Fracht und Post zwischen dem Flugplatz 
und dem Flugzeug bei der Ankunft, beim 
Abflug oder beim Transit betrifft, ergibt sich 
die Anzahl der im einzelnen berechtigten 
Selbstabfertiger und Dienstleister aus der 
Anlage 5. Fehlt für einen Flugplatz eine sol-
che zahlenmäßige oder sonstige Festle-
gung aufgrund dieser Verordnung, ist auf 
diesem Flugplatz jeweils nicht weniger als 
zwei Selbstabfertigern und nicht weniger 
als zwei Dienstleistern die Erbringung der 
in Satz 1 aufgeführten Bodenabfertigungs-
dienste zu ermöglichen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Spätestens zum 1. Januar 2001 ist 
die Erbringung der in Absatz 2 genannten 
Bodenabfertigungsdienste wenigstens ei-
nem Dienstleister zu ermöglichen, der we-
der durch den Flugplatzunternehmer, noch 
durch einen Nutzer, der mehr als 25 vom 
Hundert der auf dem Flugplatz registrierten 
Fluggäste oder Fracht befördert, noch 
durch eine Stelle beherrscht wird, die die-
sen Flugplatzunternehmer oder einen sol-
chen Nutzer beherrscht oder ihrerseits von 
einem der beiden beherrscht wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

295



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

(4) Falls besondere Platz- oder Kapa-
zitätsgründe, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Verkehrsdichte und dem Grad 
der Nutzung der Flächen auf einem Flug-
platz, es erfordern, kann die Abfertigung 
bei den in Absatz 2 genannten Bodenabfer-
tigungsdiensten einem einzigen Dienstleis-
ter vorbehalten werden. Aus den in Satz 1 
genannten Gründen kann auch eine 
Selbstabfertigung untersagt oder einem 
einzigen Nutzer vorbehalten werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Für andere als die in Absatz 2 ge-
nannten Bodenabfertigungsdienste kann 
bei Vorliegen der in Absatz 4 Satz 1 ge-
nannten Gründe die Zahl der Selbstabferti-
ger und Dienstleister auf nicht weniger als 
zwei beschränkt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Beschränkungen nach Absatz 4 
Satz 1 sind auf zwei Jahre zu befristen, Be-
schränkungen nach Absatz 4 Satz 2 und 
nach Absatz 5 auf drei Jahre. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Beschränkungen nach Absatz 4 
Satz 1 können einmalig um weitere zwei 
Jahre, Beschränkungen nach Absatz 4 
Satz 2 und nach Absatz 5 um jeweils drei 
Jahre verlängert werden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die in Absatz 3 getroffenen Rege-
lungen können bis zum 31. Dezember 
2002 ausgesetzt werden. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Beschränkungen nach den Absät-
zen 4 und 5, deren Verlängerung nach Ab-
satz 7 sowie eine Aussetzung nach Absatz 
8 bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Europäischen Kommission. Die Zustim-
mung wird durch das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur spä-
testens drei Monate vor dem beabsichtig-
ten Inkrafttreten der Beschränkung und in 
den Fällen des Absatzes 8 bis spätestens 
zum 1. Juli 2000 beantragt. Der Flugplat-
zunternehmer ist verpflichtet, dem Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur über die Luftfahrtbehörde die hier-
für erforderlichen Unterlagen und Begrün-
dungen rechtzeitig zu übermitteln. 

(9) Beschränkungen nach den Absät-
zen 4 und 5, deren Verlängerung nach Ab-
satz 7 sowie eine Aussetzung nach Absatz 
8 bedürfen der vorherigen Zustimmung der 
Europäischen Kommission. Die Zustim-
mung wird durch das Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr spätestens drei 
Monate vor dem beabsichtigten Inkrafttre-
ten der Beschränkung und in den Fällen 
des Absatzes 8 bis spätestens zum 1. Juli 
2000 beantragt. Der Flugplatzunternehmer 
ist verpflichtet, dem Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr über die Luftfahrtbe-
hörde die hierfür erforderlichen Unterlagen 
und Begründungen rechtzeitig zu übermit-
teln. 
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§ 12 § 12 

Gegenseitigkeit Gegenseitigkeit 

(1) Wird festgestellt, daß ein Drittland 
Dienstleister und Selbstabfertiger, deren 
Unternehmen mehrheitlich im Eigentum 
von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist, von Rechts 
wegen oder tatsächlich  

(1) Wird festgestellt, daß ein Drittland 
Dienstleister und Selbstabfertiger, deren 
Unternehmen mehrheitlich im Eigentum 
von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist, von Rechts 
wegen oder tatsächlich  

1. nicht in einer dieser Verordnung ver-
gleichbaren Weise oder 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. ungünstiger als inländische Dienstleis-
ter und Selbstabfertiger oder 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. ungünstiger als Dienstleister und 
Selbstabfertiger aus anderen Drittlän-
dern 

3. u n v e r ä n d e r t  

behandelt, ist das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur zu unter-
richten. 

behandelt, ist das Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr zu unterrichten. 

(2) Dieses kann, unbeschadet der in-
ternationalen Verpflichtungen der Europäi-
schen Union, die Pflichten, die sich aus der 
Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Ok-
tober 1996 gegenüber den Dienstleistern 
und Nutzern dieses Drittlandes ergeben, im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht ganz 
oder teilweise aussetzen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur unterrichtet 
die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften über Art und Ausmaß der Ent-
scheidung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 13 § 13 

Unterrichtung entfällt 

(1) Die Luftfahrtbehörde meldet dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur die unter diese Verordnung fal-
lenden Flugplätze vor dem 1. Juni jeden 
Jahres mit Angaben zum jeweiligen Passa-
gier- und Frachtaufkommen des abgelaufe-
nen Kalenderjahres und des dem 1. April 
und dem 1. Oktober des Vorjahres voraus-
gehenden Sechsmonatszeitraums. 

 

(2) Die Luftfahrtbehörde stellt dem 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur auf dessen Anforderung hin In-
formationen zur Verfügung, die die Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften 
zur Erstellung eines Berichts über die An-
wendung der Richtlinie 96/67/EG des Ra-
tes benötigt. 

 

(3) Der Flugplatzunternehmer ist ver-
pflichtet, der Luftfahrtbehörde die nach Ab-
satz 2 erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen vorzulegen. 

 

Anlage 2 Anlage 2 

(zu § 7) 
Auswahl-Richtlinie des Bundes-

ministeriums für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur 

(zu § 7) 
Auswahl-Richtlinie des Bundes-
ministeriums für Digitales und 

Verkehr 

1. Grundsätze 1. u n v e r ä n d e r t  

(1) Diese Auswahl-Richtlinie ist dann zu-
grundezulegen, wenn wegen beschränkter 
Möglichkeiten der Bodenabfertigung nicht 
alle interessierten Dienstleister tätig werden 
können, die Bodenabfertigungsdienstleis-
tungen daher auszuschreiben sind und 
eine Auswahl unter den Bewerbern zu tref-
fen ist (§ 7 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 bis 5). 
Sie kann darüber hinaus dann zugrunde 
gelegt werden, wenn wegen beschränkter 
Möglichkeiten der Bodenabfertigung eine 
Auswahl unter den interessierten Selbstab-
fertigern zu treffen ist (§ 7 Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 2 bis 5). 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Verfahren nach dieser Auswahl-
Richtlinie müssen sachgerecht, objektiv, 
transparent und nichtdiskriminierend durch-
geführt werden. 

u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Nutzerausschuß und der Betriebs-
rat des jeweiligen Flugplatzunternehmens 
sind über den Auswahlentscheid zu unter-
richten. 

u n v e r ä n d e r t  

2. Verfahren 2. u n v e r ä n d e r t  

2.1 Festlegung der Bodenabfertigungs-
dienste nach Art und Umfang 

2.1 u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Flugplatzunternehmer hat die Bo-
denabfertigungsdienste, die er gemäß § 7 
dem Markt der Bodenabfertigungsdienste 
öffnet, nach Art und Umfang zu bestimmen. 
Er kann dazu auch Bündelungen von Bo-
denabfertigungsdiensten, die in Anlage 1 
aufgeführt sind, vornehmen, wenn dies be-
trieblich geboten erscheint oder zur effi-
zienten Nutzung der Abfertigungskapazität 
notwendig ist. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Flugplatzunternehmer kann die Er-
bringung der einzelnen oder gebündelten 
Bodenabfertigungsdienste von einzelnen o-
der allen der folgenden Begrenzungen ab-
hängig machen:  

u n v e r ä n d e r t  

a) Erbringung nur in bestimmten Flug-
platzbereichen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Erbringung nur bei Nutzung bestimm-
ter dafür ausgewiesener Abfertigungs- 
und Geräteabstellflächen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Erbringung einer vorgegebenen Abfer-
tigungsart, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Erbringung durch Selbstabfertiger 
und/oder Dienstleister. 

d) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Flugplatzunternehmer unterrichtet 
den Nutzerausschuß und den Betriebsrat 
des Flugplatzunternehmens über seine 
nach den Absätzen 1 und 2 getroffene Ent-
scheidung, über die beabsichtigte Bekannt-
machung, über die Grundzüge und wesent-
lichen Inhalte der Bewerbungsunterlage so-
wie über das von ihm vorgeschlagene Aus-
wahlverfahren mit den maßgeblichen Aus-
wahlkriterien. 

u n v e r ä n d e r t  
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2.2 Teilnahmewettbewerb 2.2 u n v e r ä n d e r t  

Der Flugplatzunternehmer hat die nach 2.1 
festgelegten Bodenabfertigungsdienste im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten zu veröffentlichen, so daß es jedem In-
teressenten ermöglicht wird, sich zu bewer-
ben. Die Veröffentlichung muß enthalten:  

u n v e r ä n d e r t  

a) Name, Anschrift, Telefon-, Telegrafen-, 
Fernschreib- und Telefax-Nummer des 
Flugplatzunternehmers und gegebe-
nenfalls des Dienstes, von dem zusätz-
liche Angaben erlangt werden können, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Kurzbeschreibung der Bodenabferti-
gungsdienste mit den wesentlichen Be-
grenzungen, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) möglicher Zeitpunkt der Aufnahme der 
Abfertigungstätigkeit, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) angestrebte Vertragsdauer für die Ab-
fertigungstätigkeit, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) gegebenenfalls Hinweis auf Anforde-
rungskatalog, Pflichtenheft und techni-
sche Spezifikationen, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Einsendefrist für Bewerbung zur Teil-
nahme am Auswahlverfahren, Zeit-
punkt der Einleitung und geschätzter 
Zeitpunkt des Abschlusses des Aus-
wahlverfahrens, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) Angaben darüber, wie das Auswahl-
verfahren festgelegt ist, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) Angaben darüber, welche Kriterien 
maßgeblich für die Auswahl sind, 

h) u n v e r ä n d e r t  

i) Zuschlagskriterien, i) u n v e r ä n d e r t  

j) sonstige Angaben, wie zum Beispiel 
Referenzen, 

j) u n v e r ä n d e r t  

k) Tag der Absendung der Bekanntma-
chung, 

k) u n v e r ä n d e r t  

l) Tag des Eingangs der Bekanntma-
chung beim Amt für amtliche Veröffent-
lichungen der Europäischen Gemein-
schaften. 

l) u n v e r ä n d e r t  
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2.3 Auswahlverfahren 2.3 u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Flugplatzunternehmer stellt den ge-
eigneten Bewerbern die Bewerbungsunter-
lagen zur Verfügung und fordert sie auf, die 
erforderlichen Nachweise und Angaben in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist zu über-
mitteln. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Bewerbungsunterlagen müssen ne-
ben den Angaben gemäß 2.1 und 2.2 auch 
Angaben darüber enthalten,  

u n v e r ä n d e r t  

a) wie das Auswahlverfahren festgelegt 
ist und 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) welche Kriterien maßgeblich für die 
Auswahl sind, 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Erbringung eines vorgegebenen Abfer-
tigungsaufkommens oder -aufkom-
mensanteils, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) im Pflichtenheft nach § 8 Abs. 2 mög-
licherweise verbindlich vorgegebene 
technische und betriebliche Qualitäts-
anforderungen, wie etwa zur Einhal-
tung der Minimum Connecting Time. 

d) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bewertung und die Entscheidung 
über den Ausschluss nicht geeigneter Be-
werber erfolgt in den Fällen, in denen der 
Flugplatzunternehmer selbst gleichartige 
Bodenabfertigungsdienste erbringt oder ein 
Unternehmen, das derartige Dienste er-
bringt, direkt oder indirekt beherrscht oder 
an einem solchen Unternehmen beteiligt 
ist, durch die Luftfahrtbehörde. Nicht geeig-
nete Bewerber sind von ihrem Ausschluß 
zu unterrichten. Als nicht geeignet sind Be-
werber anzusehen, die den Kriterien, die 
bereits in der Vorinformation veröffentlicht 
sind, nicht genügen oder die offensichtlich 
nicht die erforderliche Abfertigungsleistung 
erbringen können oder wollen. 

u n v e r ä n d e r t  
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(4) In den Fällen, in denen der Flugplatzun-
ternehmer selbst keine gleichartigen Bo-
denabfertigungsdienste erbringt und kein 
Unternehmen, das derartige Dienst er-
bringt, direkt oder indirekt beherrscht und in 
keiner Weise an einem solchen Unterneh-
men beteiligt ist, öffnet der Flugplatzunter-
nehmer nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
die eingegangenen Bewerbungen und stellt 
eine Liste der Bewerber mit eingereichten 
Unterlagen zusammen. Ein Vertreter des 
Nutzerausschusses und ein Vertreter des 
Betriebsrates des Flugplatzunternehmens 
sind zu der Öffnung zugelassen. Diese ha-
ben jedoch keinen Anspruch auf Einsicht in 
die Bewerbungsunterlagen. Der Flugplat-
zunternehmer bewertet die Bewerbungen 
anhand der vorher festgelegten maßgebli-
chen Bewertungskriterien. Der Nutzeraus-
schuß ist anzuhören. Der Flugplatzunter-
nehmer stellt die Auswahl fest und begrün-
det seine Auswahlentscheidung. Die Aus-
wahlentscheidung ist dem Nutzerausschuß 
und dem Betriebsrat des Flugplatzunter-
nehmens bekanntzugeben. 

u n v e r ä n d e r t  

(5) In den Fällen, in denen der Flugplatzun-
ternehmer selbst gleichartige Bodenabferti-
gungsdienste erbringt oder ein Unterneh-
men, das derartige Dienste erbringt, direkt 
oder indirekt beherrscht oder an einem sol-
chen Unternehmen beteiligt ist, öffnet die 
Luftfahrtbehörde nach Ablauf der Bewer-
bungsfrist die eingegangenen Bewerbun-
gen und stellt eine Liste der Bewerber mit 
eingereichten Unterlagen zusammen. Ein 
Vertreter des Flughafenunternehmers, ein 
Vertreter des Nutzerausschusses und ein 
Vertreter des Betriebsrates des Flugplat-
zunternehmens sind zu der Öffnung zuzu-
lassen. Diese haben jedoch keinen An-
spruch auf Einsicht in die Bewerbungsun-
terlagen. Die Luftfahrtbehörde bewertet die 
Bewerbungen anhand der vorher festgeleg-
ten maßgeblichen Bewertungskriterien und 
trifft nach Anhörung des Nutzerausschus-
ses, des Flugplatzunternehmers und des 
Betriebsrates des Flugplatzunternehmens 
die Auswahlentscheidung. Die Auswahlent-
scheidung ist dem Nutzerausschuß, dem 
Flugplatzunternehmer sowie den Bewer-
bern bekanntzugeben. 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 5 Anlage 5 
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(zu § 3 Abs. 2) (zu § 3 Abs. 2) 

 

Geltendes Recht Änderungen BEV 

 
 
Die angegebenen Festlegungen der Zahl 
der zuzulassenden Selbst- bzw. Drittabfer-
tiger sind nur insoweit maßgeblich, als 
nicht im einzelnen aufgrund anderer Best-
immungen der Bodenabfertigungsdienst-
Verordnung eine andere Zahl festgelegt o-
der der Zugang nicht geöffnet ist. 
 
Die Zahl der zuzulassenden Selbstabferti-
ger und Drittabfertiger ist auf dem Flugha-
fen Berlin-Tegel (TXL) bei den folgenden 
Bodenabfertigungsdiensten (gemäß Anlage 
1) jeweils festgelegt auf:  
 

 
 
entfällt 

Geltendes Recht 

 Dienst gemäß Anlage 1 Zahl der Selbstab-
fertiger 

Zahl der Drittab-
fertiger 

3 Gepäckabfertigung 2 2 

4 Fracht- und Postabfertigung (Beförderung zwischen Flug-
platz und Flugzeug) 

2 2 

5.1 Lotsen   

5.2 Unterstützen beim Parken 

5.3 Kommunikation Flugzeug/Abfertiger 

5.4 Be- und Entladung sowie Beförderung Besatzung/Flug-
gast/Gepäck 

5.5 Anlassen/Triebwerke 

5.6 Bewegen des Flugzeugs/Bereitstellen 

5.7 Beförderung, Ein-/Ausladen von Nahrungsmitteln/Geträn-
ken 

2 3 

7 Betankungsdienste 2 8 

Änderungen BEV 

entfallen 
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Artikel 32 Artikel 32 

Luftverkehrs-Ordnung Luftverkehrs-Ordnung 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften  

Abschnitt 1 

u n v e r ä n d e r t  

§  1 Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  

§  2 Maßeinheiten u n v e r ä n d e r t  

§  3 Zuständige Behörde nach Artikel 4 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 

Luftfahrtpersonal  

Abschnitt 2 

u n v e r ä n d e r t  

§  4 Körperliche und geistige Beeinträchtigungen u n v e r ä n d e r t  

§  5 Lärm u n v e r ä n d e r t  

§  6 Mitführung von Urkunden und Ausweisen u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3 

Besondere Meldepflichten  

Abschnitt 3 

u n v e r ä n d e r t  

§  7 Meldung von Unfällen und Störungen u n v e r ä n d e r t  

§  8 Startverbote u n v e r ä n d e r t  

§  9 Meldung von sicherheitsrelevanten Ereignissen u n v e r ä n d e r t  

§ 10 Register für sicherheitsrelevante Ereignisse § 10 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 

Allgemeine Verkehrsregeln  

Abschnitt 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 11 Abweichung von Höchstgeschwindigkeiten § 11 u n v e r ä n d e r t  

§ 12 Zuständige Behörde nach Anhang SERA.3210 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 

§ 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13 Abwerfen von Gegenständen oder sonstigen Stof-
fen 

§ 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14 Kunstflüge § 14 u n v e r ä n d e r t  

§ 15 Schlepp- und Reklameflüge § 15 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 5 

Nutzung des Luftraums  

Abschnitt 5 

u n v e r ä n d e r t  

§ 16 Luftraumordnung § 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17 Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flugbeschrän-
kungen 

§ 17 u n v e r ä n d e r t  

§ 18 Erlaubnisbedürftige Außenstarts und Außenlan-
dungen 

§ 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Verbotene Nutzung des Luftraums § 19 u n v e r ä n d e r t  

§ 20 Erlaubnisbedürftige Nutzung des Luftraums § 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21 Nutzung des kontrollierten Luftraums und des Luft-
raums über Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle 

§ 21 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 5a 

Betrieb von unbemannten Fluggeräten  

Abschnitt 5a 

u n v e r ä n d e r t  

§ 21a Verfahren und zuständige Behörden in der Be-
triebskategorie „offen“ nach der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 

§ 21a u n v e r ä n d e r t  

§ 21b Zuständige Behörden für den Betrieb von unbe-
mannten Fluggeräten in der Betriebskategorie „speziell“ 
nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 

§ 21b u n v e r ä n d e r t  

§ 21c Zuständige Behörde für den Betrieb von unbe-
mannten Fluggeräten in der Betriebskategorie „zulassungs-
pflichtig“ nach der Durchführungsverordnung (EU) 
2019/947; Verkehrsvorschriften 

§ 21c u n v e r ä n d e r t  

§ 21d Zuständige Behörde für den Betrieb von unbe-
mannten Fluggeräten nach der Durchführungsverordnung 
(EU) 2019/947 durch Betreiber aus Drittländern 

§ 21d u n v e r ä n d e r t  

§ 21e Benannte und anerkannte Stellen § 21e u n v e r ä n d e r t  

§ 21f Regelungen für den Betrieb von Flugmodellen im 
Rahmen von Luftsportverbänden nach der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/947 

§ 21f u n v e r ä n d e r t  

§ 21g Regelungen für die Erteilung einer Genehmigung 
nach der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 an Luft-
sportverbände 

§ 21g u n v e r ä n d e r t  

§ 21h Regelungen für den Betrieb von unbemannten 
Fluggeräten in geografischen Gebieten nach der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/947 

§ 21h u n v e r ä n d e r t  

§ 21i Erteilung einer Genehmigung § 21i u n v e r ä n d e r t  

§ 21j Ausweisung und Veröffentlichung geografischer 
Gebiete nach Artikel 15 Absatz 3 der Durchführungsverord-
nung (EU) 2019/947 

§ 21j u n v e r ä n d e r t  

§ 21k Betrieb von unbemannten Fluggeräten durch Be-
hörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 

§ 21k u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 6 

Flugplatzverkehr  

Abschnitt 6 

u n v e r ä n d e r t  

§ 22 Regelung des Flugplatzverkehrs § 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23 Flugbetrieb auf einem Flugplatz und in dessen Um-
gebung 

§ 23 u n v e r ä n d e r t  

§ 24 Flugbetrieb mit Flugzeugen zur gewerbsmäßigen 
Beförderung von Personen oder Sachen 

§ 24 (weggefallen) 

§ 25 Besondere Regelungen für den Flugbetrieb auf ei-
nem Flugplatz mit Flugverkehrskontrollstelle 

§ 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26 Beschränkungen der Starts und Landungen von 
Flugzeugen mit Strahltriebwerken 

§ 26 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 7 

Flugvorbereitung  

Abschnitt 7 

u n v e r ä n d e r t  

§ 27 Prüfung der Flugvorbereitung und der vorgeschrie-
benen Ausweise 

§ 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28 Festlegung des Flugplans § 28 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 8 

Flug  

Abschnitt 8 

u n v e r ä n d e r t  

§ 29 Festlegungen im Funkverkehr § 29 u n v e r ä n d e r t  

§ 30 Standortmeldungen § 30 u n v e r ä n d e r t  

§ 31 Flugverkehrskontrollfreigabe § 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 32 Start- und Landemeldung § 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 33 Flugverfahren § 33 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 9 

Sichtflugregeln  

Abschnitt 9 

u n v e r ä n d e r t  

§ 34 Genehmigung von Flügen oberhalb der Flugfläche 
195 

§ 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35 Höhenmessereinstellung und Reiseflughöhen bei 
Flügen nach Sichtflugregeln 

§ 35 u n v e r ä n d e r t  

§ 36 Flüge nach Sichtflugregeln bei Nacht § 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 37 Sicherheitsmindesthöhe bei Flügen nach Sichtflug-
regeln 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 38 Überschallflüge nach Sichtflugregeln § 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 39 Allgemeingenehmigung für Such- und Rettungs-
flüge 

§ 39 u n v e r ä n d e r t  

§ 40 Mindestsichtwetterbedingungen in den Lufträumen 
der Klassen F und G 

§ 40 u n v e r ä n d e r t  

306



   

Geltendes Recht Änderungen BEV 

Abschnitt 10 

Instrumentenflugregeln  

Abschnitt 10 

u n v e r ä n d e r t  

§ 41 Höhenmessereinstellung und Reiseflughöhen bei 
Flügen nach Instrumentenflugregeln 

§ 41 u n v e r ä n d e r t  

§ 42 Abbruch von Landeanflügen § 42 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 11 

Bußgeld- und Schlussvorschriften  

Abschnitt 11 

u n v e r ä n d e r t  

§ 43 Bekanntmachung in den Nachrichten für Luft-

fahrer 

§ 43 u n v e r ä n d e r t  

§ 44 Ordnungswidrigkeiten § 44 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 1 

 (zu § 9 Absatz 2) Verzeichnis von meldepflichtigen Er-

eignissen bei Betrieb, Instandhaltung und Herstellung 

von Luftfahrzeugen 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2 

 (zu § 9 Absatz 2) Verzeichnis von meldepflichtigen Er-

eignissen im Zusammenhang mit Flugnavigations-

diensten 

u n v e r ä n d e r t  

Anlage 3 

 (zu § 18 Absatz 4) Bauliche Anforderungen an Lande-

stellen an Einrichtungen von öffentlichem Interesse 

nach § 18 Absatz 4 

u n v e r ä n d e r t  

§ 24 § 24 

Flugbetrieb mit Flugzeugen zur ge-
werbsmäßigen Beförderung von Perso-

nen oder Sachen 

entfällt 

(1) Der Luftfahrzeugführer eines Flug-
zeugs mit einer Höchstabflugmasse von 
mehr als 14 000 Kilogramm darf bei Flügen 
zur gewerbsmäßigen Beförderung von Per-
sonen oder Sachen auf einem Flugplatz im 
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nur starten oder landen, wenn  

 

1. für den Start Instrumentenabflugver-
fahren und für die Landung Instrumen-
tenanflugverfahren festgelegt sind und 
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2. eine Flugverkehrskontrolle vorhanden 
ist. 

 

(2) Die örtlich zuständige Luftfahrtbe-
hörde des Landes kann für einzelne Flüge 
Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, wenn 
eine Gefahr für die Sicherheit des Luftver-
kehrs nicht zu erwarten ist. Die Ausnahmen 
können eingeschränkt, befristet oder mit 
Auflagen verbunden werden. 

 

§ 44 § 44 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 
Absatz 1 Nummer 10 des Luftverkehrsge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig  

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 
Absatz 1 Nummer 10 des Luftverkehrsge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig  

1. entgegen § 2 Absatz 1 eine festgelegte 
Maßeinheit nicht verwendet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. entgegen § 4 Satz 1 ein Luftfahrzeug 
führt oder als anderes Besatzungsmit-
glied tätig wird, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. entgegen § 5 einen Lärm bei dem Be-
trieb eines Luftfahrzeugs verursacht, 
der stärker ist, als es die ordnungsge-
mäße Führung oder Bedienung unver-
meidbar erfordert, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. einer Vorschrift des § 7 Absatz 1 Satz 
1 oder 2, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 
3 über die Meldung von Unfällen oder 
Störungen zuwiderhandelt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. entgegen § 11 Absatz 1 eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung nicht ein-
hält, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 einen 
Gegenstand oder sonstigen Stoff ab-
wirft oder ablässt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einer Vorschrift des § 14 Absatz 1, 2 
Satz 1, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4 
über Kunstflüge zuwiderhandelt, 

7. u n v e r ä n d e r t  
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8. ohne Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 
2, oder entgegen Absatz 5 einen 
Schlepp- oder Reklameflug ausführt, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. einer vollziehbaren Auflage nach § 15 
Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. entgegen § 16 Absatz 3 einen Flug 
nach Sicht- oder Instrumentenflugre-
geln ausführt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. einer vollziehbaren Auflage nach § 17 
Absatz 2 Satz 3 zuwiderhandelt, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. ohne Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 
Satz 1 startet oder landet, 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. entgegen § 19 Absatz 1 einen Luft-
raum nutzt, 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. ohne Erlaubnis nach § 20 Absatz 1 
Satz 1 einen Luftraum nutzt, 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. entgegen § 20 Absatz 1 Satz 2 ein Hal-
teseil nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig kenntlich macht, 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. einer vollziehbaren Auflage nach § 20 
Absatz 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. entgegen § 21 Absatz 1 eine Flugver-
kehrskontrollfreigabe nicht einholt, 

17. u n v e r ä n d e r t  

17a. entgegen § 21f Absatz 2 Satz 2 ein 
Flugmodell betreibt, 

17a. u n v e r ä n d e r t  

17b. entgegen § 21f Absatz 2 Satz 3 
eine Bescheinigung nicht mitführt, 

17b. u n v e r ä n d e r t  

17c. ohne Erlaubnis nach § 21f Absatz 3 ein 
Flugmodell betreibt, 

17c. u n v e r ä n d e r t  

17d. entgegen § 21h Absatz 3 und 4 ein 
unbemanntes Fluggerät betreibt, 

17d. u n v e r ä n d e r t  

17e. einer mit einer Genehmigung nach 
§ 21i Absatz 1 Satz 1 verbundenen 
vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt, 

17e. u n v e r ä n d e r t  

18. ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 
2 Satz 2 in eine Flugplatzverkehrszone 
einfliegt oder aus ihr ausfliegt, 

18. u n v e r ä n d e r t  
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19. einer Vorschrift des § 23 Absatz 1 
Nummer 1, 2, 3, 8 oder 9 über den 
Flugbetrieb auf einem Flugplatz oder in 
dessen Umgebung zuwiderhandelt, 

19. u n v e r ä n d e r t  

20. entgegen § 24 Absatz 1 auf einem 
Flugplatz startet oder landet, 

20. (weggefallen) 

21. ohne Erlaubnis nach § 25 Absatz 3 
Satz 1 auf einem Rollfeld verkehrt, 

21. u n v e r ä n d e r t  

22. einer Vorschrift des § 26 Absatz 1 über 
Beschränkungen der Starts oder Lan-
dungen zuwiderhandelt, 

22. u n v e r ä n d e r t  

23. entgegen § 26 Absatz 4 eine Beschei-
nigung nicht mitführt, 

23. u n v e r ä n d e r t  

24. entgegen § 29 Absatz 2 Satz 2 ein 
festgelegtes Verfahren nicht anwendet, 

24. u n v e r ä n d e r t  

25. entgegen § 31 Absatz 1 eine Flugver-
kehrskontrollfreigabe nicht einholt, 

25. u n v e r ä n d e r t  

26. ohne Erlaubnis nach § 31 Absatz 3 
Satz 1 einen Flug durchführt oder einer 
vollziehbaren Auflage nach § 31 Ab-
satz 3 Satz 1 zuwiderhandelt, 

26. u n v e r ä n d e r t  

27. einer Vorschrift des § 31 Absatz 4 Satz 
1 oder 3 über die Flugverkehrskontroll-
freigabe zuwiderhandelt, 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 eine 
Startmeldung nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig erstattet, 

28. u n v e r ä n d e r t  

29. entgegen § 33 Absatz 1 ein vorge-
schriebenes Flugverfahren nicht be-
folgt, 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. einer Vorschrift des § 35 Absatz 2 Satz 
1 oder Absatz 3 oder § 41 Absatz 2 o-
der 3 über die Höhenmessereinstel-
lung zuwiderhandelt, 

30. u n v e r ä n d e r t  

31. einer Vorschrift des § 36 Absatz 1 oder 
2 Satz 1 über Flüge nach Sichtflugre-
geln bei Nacht zuwiderhandelt, 

31. u n v e r ä n d e r t  

32. einer Vorschrift des § 37 Absatz 1 Satz 
2 über Verpflichtungen bei Unterschrei-
tung der Sicherheitsmindesthöhe zuwi-
derhandelt, 

32. u n v e r ä n d e r t  
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33. entgegen § 37 Absatz 2 eine Brücke o-
der ähnlichen Bau, eine Freileitung o-
der Antenne unterfliegt oder 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. einer vollziehbaren Auflage nach § 38 
Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt. 

34. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 58 
Absatz 1 Nummer 13 des Luftverkehrsge-
setzes handelt, wer gegen eine Vorschrift 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
923/2012 der Kommission vom 26. Sep-
tember 2012 zur Festlegung gemeinsamer 
Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschrif-
ten für Dienste und Verfahren der Flugsi-
cherung und zur Änderung der Durchfüh-
rungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 so-
wie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, 
(EG) Nr. 1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, 
(EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010 
(ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1, L 145 
vom 31.5.2013, S. 38) verstößt, indem er 
vorsätzlich oder fahrlässig  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen Anhang SERA.2010 Buch-
stabe a ein Steuerorgan eines Luftfahr-
zeugs bedient, 

 

2. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.2010 Buchstabe b über die 
Flugvorbereitung zuwiderhandelt, 

 

3. entgegen Anhang SERA.2020 Satz 1 
eine Funktion des sicherheitsrelevan-
ten Personals ausübt, 

 

4. entgegen Anhang SERA.3101 ein Luft-
fahrzeug betreibt, 

 

5. entgegen Anhang SERA.3105 Satz 2 
in Verbindung mit Anhang SERA.5005 
Buchstabe f eine Mindesthöhe für 
Flüge nach Sichtflugregeln unterschrei-
tet, 

 

6. entgegen Anhang SERA.3105 in Ver-
bindung mit Anhang SERA.5015 Buch-
stabe b eine Mindesthöhe für Flüge 
nach Instrumentenflugregeln unter-
schreitet, 
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7. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3210 Buchstabe a, b oder d 
Nummer 1, 2, 3 oder 4 Ziffer iii oder iv 
über Ausweichregeln zuwiderhandelt, 

 

8. entgegen Anhang SERA.3210 Buch-
stabe c Nummer 1 nicht nach rechts 
ausweicht, 

 

9. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3215 Buchstabe a, b, c oder d 
über die von Luftfahrzeugen zu führen-
den Lichter zuwiderhandelt, 

 

10. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3220 über Flüge unter ange-
nommenen Instrumentenflugbedingun-
gen zuwiderhandelt, 

 

11. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3225 über den Flugbetrieb auf 
einem Flugplatz oder in dessen Umge-
bung zuwiderhandelt, 

 

12. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3230 Buchstabe a Nummer 1, 2, 
3 oder 4 über den Betrieb auf dem 
Wasser zuwiderhandelt, 

 

13. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.3301 Buchstabe a über Signale 
und Zeichen in Verbindung mit Anlage 
1 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 923/2012 zuwiderhandelt, 

 

14. entgegen Anhang SERA.3401 Buch-
stabe a die koordinierte Weltzeit nicht 
oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise verwendet, 

 

15. entgegen Anhang SERA.4001 Buch-
stabe b, c oder d einen Flugplan nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

 

16. entgegen Anhang SERA.4020 Buch-
stabe a, auch in Verbindung mit Buch-
stabe c, eine Landemeldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

 

17. entgegen Anhang SERA.5001 einen 
Abstand von Wolken nicht einhält, 
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18. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.5005 Buchstabe a, b, f oder i 
über Sichtflugregeln zuwiderhandelt, 

 

19. ohne Genehmigung nach Anhang 
SERA.5005 Buchstabe d einen Flug 
nach Sichtflugregeln durchführt, 

 

20. ohne Genehmigung nach Anhang 
SERA.5010 Satz 1 einen Sonderflug 
nach Sichtflugregeln in Kontrollzonen 
durchführt, 

 

21. entgegen Anhang SERA.5015 Buch-
stabe c Nummer 1 eine Unterrichtung 
oder Übermittlung von Änderungen 
nicht, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt, 

 

22. einer Vorschrift des Anhangs 
SERA.5020 Buchstabe b über Regeln 
für Flüge nach Instrumentenflugregeln 
im kontrollierten Luftraum zuwiderhan-
delt, 

 

23. entgegen Anhang SERA.6001 Buch-
stabe a, b, c oder d, jeweils in Verbin-
dung mit Anhang SERA.8015 Buch-
stabe b Nummer 1, 2, 3 oder 5 oder 
Buchstabe d eine Flugverkehrskontroll-
freigabe nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig einholt, 

 

24. entgegen Anhang SERA.8025 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

 

25. entgegen Anhang SERA.8035 Buch-
stabe a eine Hörbereitschaft nicht auf-
rechterhält oder eine Zweiweg-Funk-
verbindung nicht herstellt oder 

 

26. entgegen Anhang SERA.12001 in Ver-
bindung mit Anhang SERA.12005, 
SERA.12010 oder SERA.12015 eine 
Luftfahrzeugbeobachtung nicht, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder 
nicht rechtzeitig meldet. 
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Artikel 33 Artikel 33 

Düngeverordnung Düngeverordnung 

§ 10 § 10 

Aufzeichnungen Aufzeichnungen 

(1) Betriebsinhaber haben vor dem je-
weiligen Aufbringen von wesentlichen 
Nährstoffmengen mit Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzen-
hilfsmitteln aufzuzeichnen:  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. den nach § 3 Absatz 2 oder 3 Satz 4 
ermittelten Düngebedarf einschließlich 
der Berechnungen nach § 4, die der 
Ermittlung zugrunde liegen, im Fall der 
Überschreitung des ermittelten Dünge-
bedarfs nach § 3 Absatz 3 Satz 3 auch 
die Gründe für den höheren Düngebe-
darf, 

 

2. die Werte nach § 3 Absatz 4 ein-
schließlich der zu ihrer Ermittlung an-
gewendeten Verfahren, 

 

3. die ermittelten Nährstoffmengen nach 
§ 4 Absatz 4 einschließlich der zu ihrer 
Ermittlung angewendeten Verfahren. 

 

Der nach Satz 1 Nummer 1 jeweils für die 
Schläge, die Bewirtschaftungseinheiten o-
der die nach § 3 Absatz 2 Satz 3 zusam-
mengefassten Flächen aufgezeichnete 
Düngebedarf ist bis zum Ablauf des 31. 
März des der Düngebedarfsermittlung fol-
genden Kalenderjahres zu einer jährlichen 
betrieblichen Gesamtsumme des Düngebe-
darfs zusammenzufassen; die jährliche be-
triebliche Gesamtsumme des Düngebe-
darfs ist nach Maßgabe der Anlage 5 auf-
zuzeichnen. 
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(2) Der Betriebsinhaber hat spätes-
tens zwei Tage nach jeder Düngungsmaß-
nahme, einschließlich der Aufbringung 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie § 5 
Absatz 3 Satz 4, folgende Angaben über 
die Düngungsmaßnahme aufzuzeichnen:  

(2) Der Betriebsinhaber hat spätes-
tens 14 Tage nach jeder Düngungsmaß-
nahme, einschließlich der Aufbringung 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie § 5 
Absatz 3 Satz 4, folgende Angaben über 
die Düngungsmaßnahme aufzuzeichnen:  

1. eindeutige Bezeichnung des Schlages, 
der Bewirtschaftungseinheit oder der 
nach § 3 Absatz 2 Satz 3 zusammen-
gefassten Fläche, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Größe des Schlages, der Bewirtschaf-
tungseinheit oder der nach § 3 Absatz 
2 Satz 3 zusammengefassten Fläche, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Art und Menge des aufgebrachten 
Stoffes, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die aufgebrachte Menge an Gesamt-
stickstoff und Phosphat, bei organi-
schen und organisch-mineralischen 
Düngemitteln neben der Menge an Ge-
samtstickstoff auch die Menge an ver-
fügbarem Stickstoff. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Bei Weidehaltung hat der Betriebsinhaber 
zusätzlich die Zahl der Weidetage sowie 
die Art und Zahl der auf der Weide gehalte-
nen Tiere nach Abschluss der Weidehal-
tung aufzuzeichnen. Die aufgebrachten 
Mengen der Nährstoffe nach Satz 1 Num-
mer 4 sind bis zum Ablauf des 31. März 
des der Aufbringung folgenden Kalender-
jahres zu einer jährlichen betrieblichen Ge-
samtsumme des Nährstoffeinsatzes zu-
sammenzufassen; die Gesamtsumme des 
Nährstoffeinsatzes ist nach Maßgabe der 
Anlage 5 aufzuzeichnen. 

Bei Weidehaltung hat der Betriebsinhaber 
zusätzlich die Zahl der Weidetage sowie 
die Art und Zahl der auf der Weide gehalte-
nen Tiere nach Abschluss der Weidehal-
tung aufzuzeichnen. Die aufgebrachten 
Mengen der Nährstoffe nach Satz 1 Num-
mer 4 sind bis zum Ablauf des 31. März 
des der Aufbringung folgenden Kalender-
jahres zu einer jährlichen betrieblichen Ge-
samtsumme des Nährstoffeinsatzes zu-
sammenzufassen; die Gesamtsumme des 
Nährstoffeinsatzes ist nach Maßgabe der 
Anlage 5 aufzuzeichnen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht 
für  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Flächen, auf denen nur Zierpflanzen o-
der Weihnachtsbaumkulturen ange-
baut werden, Baumschul-, Rebschul-, 
Strauchbeeren- und Baumobstflächen, 
nicht im Ertrag stehende Dauerkul-
turflächen des Wein- oder Obstbaus 
sowie Flächen, die der Erzeugung 
schnellwüchsiger Forstgehölze zur 
energetischen Nutzung dienen, 
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2. Flächen mit ausschließlicher Weidehal-
tung bei einem jährlichen Stickstoffan-
fall (Stickstoffausscheidung) an Wirt-
schaftsdüngern tierischer Herkunft von 
bis zu 100 Kilogramm Stickstoff je Hek-
tar, wenn keine zusätzliche Stickstoff-
düngung erfolgt, 

 

3. Betriebe, die auf keinem Schlag we-
sentliche Nährstoffmengen an Stick-
stoff oder Phosphat mit Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, 
Pflanzenhilfsmitteln oder Abfällen zur 
Beseitigung nach § 28 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes aufbringen, 

 

4. Betriebe, die   

a) abzüglich von Flächen nach den 
Nummern 1 und 2 weniger als 15 
Hektar landwirtschaftlich genutzte 
Fläche bewirtschaften, 

 

b) höchstens auf 2 Hektar Gemüse, 
Hopfen, Wein oder Erdbeeren an-
bauen, 

 

c) einen jährlichen Nährstoffanfall 
aus Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft von nicht mehr als 750 
Kilogramm Stickstoff je Betrieb 
aufweisen und 

 

d) keine außerhalb des Betriebes an-
fallenden Wirtschaftsdünger sowie 
organischen und organisch-mine-
ralischen Düngemittel, bei denen 
es sich um Gärrückstände aus 
dem Betrieb einer Biogasanlage 
handelt, übernehmen und aufbrin-
gen. 

 

(4) Bei einer Zufuhr von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder 
Pflanzenhilfsmitteln, die unter Verwendung 
von Fleischmehlen, Knochenmehlen oder 
Fleischknochenmehlen hergestellt wurden, 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
sind vom Betriebsinhaber ferner innerhalb 
eines Monats nach der jeweiligen Dün-
gungsmaßnahme aufzuzeichnen  

(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der Schlag, auf den die Stoffe aufge-
bracht wurden, einschließlich seiner 
Bezeichnung, Lage und Größe sowie 
der darauf angebauten Kultur, 

 

2. die Art und Menge des zugeführten 
Stoffes und das Datum des Aufbrin-
gens, 

 

3. der Inverkehrbringer des Stoffes nach 
Maßgabe der Kennzeichnung nach der 
Düngemittelverordnung, 

 

4. der enthaltene tierische Stoff nach 
Maßgabe der Kennzeichnung nach der 
Düngemittelverordnung, 

 

5. bei Düngemitteln die Typenbezeich-
nung nach Maßgabe der Kennzeich-
nung nach der Düngemittelverordnung. 

 

(5) Der Betriebsinhaber hat die Auf-
zeichnungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 
sieben Jahre nach Ablauf des Düngejahres 
aufzubewahren und der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle auf Verlangen vorzule-
gen. 

(5) Der Betriebsinhaber hat die Auf-
zeichnungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 
sieben Jahre nach Ablauf des Düngejahres 
aufzubewahren und der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle auf Verlangen vorzule-
gen. 
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